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Einleitung

AFET-IMPULSE ZUR UMSETZUNG DES KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZES 
FÜR DIE FACHPRAXIS VOR ORT

Mitte 2021 wurde das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verabschiedet. Es handelt sich um die 
größte gesetzliche Veränderung seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Eine Vielzahl 
von Neuerungen wurde im Gesetz im Interesse der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern verankert. 
Die Praxis, insbesondere die Jugendämter, waren und sind stark herausgefordert, die rechtlichen 
Vorgaben umzusetzen und die Intention des Gesetzes mit Leben zu füllen. So sind inklusive Ansätze 
in verschiedensten Bereichen neu aufgenommen bzw. explizit eingefordert, die Implementierung 
der Verfahrenslots*innen beschäftigt die Fachwelt ebenso, wie die Frage, wie die Umsetzung des 
§ 20 SGB VIII gestaltet werden kann, auch die Einbindung und Förderung von Selbstorganisationen 
ist verankert und eingefordert, ebenso wie die Verbesserung der Situation der jungen Volljährigen 
und vieles anderes. Ein mehr an Partizipation in verschiedensten Feldern ist umzusetzen, Koope-
rationen sind zu intensivieren, neu zu initiieren oder anzupassen, der Kinderschutz hat Verände-
rungen erfahren ebenso die Übergangsgestaltung oder die Aufgaben in der Pflegekinderhilfe. Eine 
unvollständige Liste, die aber deutlich zeigt, wie anspruchsvoll die Herausforderungen sich darstel-
len, die der Gesetzgeber der Kinder- und Jugendhilfe ins (Gesetz)Buch geschrieben hat. 

WO STEHEN WIR/WO STEHEN SIE MIT DER UMSETZUNG? 

Der Blick in die Republik zeigt durchaus unterschiedliche Entwicklungen und Tendenzen. Die Ein-
schätzungen sind von Einrichtung zu Einrichtung, von Jugendamt zu Jugendamt, von Landesju-
gendamt zu Landesjugendamt und im fachlichen Diskurs sehr unterschiedlich. Die Berichte umfas-
sen die Spannweite von „Bei uns hat sich nichts geändert“ bis hin zu der Aussage „Wir stellen alles 
auf den Kopf“. Der fachliche Gestaltungswille zur Umsetzung ist bei den Beteiligten sowohl auf der 
Ebene der Leitungen wie der Fachkräfte uneinheitlich stark ausgeprägt, ebenso die Handlungsopti-
onen, die vor Ort bestehen (Finanzen, Fachkräfte, fachlicher Gestaltungswille ).  

UNTERSTÜTZUNG DES KJSG-PROZESSES DURCH DEN AFET

Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe hat unmittelbar nach der Gesetzesreform die Fachöf-
fentlichkeit mit diversen Veranstaltungen und Fortbildungen sowie durch Beiträge in seiner Fach-
zeitschrift, dem Dialog Erziehungshilfe, begleitet. Der Vorstand und die Gremien haben zur Geset-
zesreform im Vorfeld gearbeitet, den Prozess auf Bundesebene mitgestaltet und sich nach der 
Verabschiedung mit Einzelaspekten befasst.  Ganz seinem Selbstverständnis folgend waren bei 
allen Aktivitäten sowohl öffentliche als auch freie Träger adressiert. 

KORALIA SEKLER | REINHOLD GRAVELMANN
EINLEITUNG
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IMPULSPAPIERE DES AFET

Zur Unterstützung der Umsetzung des KJSG wurde nach Inkrafttreten des Gesetzes zudem eine 
Veröffentlichungsreihe aufgelegt, die sogenannten AFET-Impulspapiere. Eine Vielzahl von The-
men wurde durch eine Vielzahl von Autor*innen mit einer großen Anzahl an Impulspapieren 
von Mitte 2021 bis Ende 2023 veröffentlicht und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt.  
 
AFET-IMPULSPAPIERREIHE: EIN GROSSER ERFOLG!

• Es gab innerhalb von 1,5 Jahren 27 Impulspapiere, die an alle AFET-Mitglieder und Bezie-
her*innen des regulären AFET-Newsletters versendet wurden. Hinzu kamen etliche hundert 
Neuanmeldungen für den Newsletter zum KJSG. Bis zum Schluss der Reihe waren noch stei-
gende Anmeldezahlen zu verzeichnen. Das bestätigt ein großes Interesse der Praxis an dem 
KJSG - Prozess.

• Die Impulspapiere fanden zudem Verbreitung in einer Vielzahl von Newslettern und Zeit-
schriften anderer Verbände. 

• Die Rückmeldungen zu diesem Angebot und zu einzelnen Impulspapieren waren sehr positiv.  
 
AFET-IMPULSPAPIERREIHE ENDET MIT DER VERÖFFENTLICHUNG ALLER BEI-
TRÄGE IN EINEM DIGITALEN READER

• Zum Abschluss der Reihe haben wir für Sie die Impulse in einem Reader digital zusammenge-
stellt. Der Reader steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Somit können Sie die Impulspapiere 
nach Stichworten durchsuchen und für Ihren Arbeitsalltag, Tagungen oder Fortbildungen ver-
wenden.

• Die vielfältigen Veränderungen durch das KJSG wurden in Ihrer Breite aufgegriffen und dis-
kutiert. 

• Es finden sich auf über 200 DIN-A4-Seiten (!) Gedanken, Anregungen, Kritik, Modelle, Hand-
lungsansätze von kompetenten Autorinnen und Autoren aus der Fachszene. 

DER AFET SAGT DANKE 

Unser Dank gilt 

• allen Autorinnen und Autoren für die investierte Zeit und Mühe und die Impulse, die sie der 
Fachwelt zur Verfügung gestellt haben, 

• ebenso dem BMFSFJ, das die Veröffentlichung unterstützt hat, 

• sowie Ihnen, den Leserinnen und Lesern, die großes Interesse an der Veröffentlichungsreihe 
gezeigt haben. 

Der AFET hofft, dass die Umsetzung des KJSG weiter vorankommt und wünscht Ihnen in den (Lan-
des)Jugendämtern, Einrichtungen und Fachorganisationen eine gute Umsetzung im Interesse der 
Kinder, Jugendlichen und Eltern, die auf die Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe angewiesen 
sind!
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NEUES FORMAT: INFORMATIONSPLATTFORM ZUM KINDER- UND  
JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ 

Als ergänzende Unterstützung für die Fachwelt hat der AFET eine Vielzahl eine Informationsplatt-
form eingerichtet mit einer Vielzahl von Übersichten, die alle Veröffentlichungen zu Einzelaspekten 
des KJSG zusammenfassen (etwa Schutzkonzepte, Verfahrenslotsen, junge Volljährige, Inklusion). 
Diese Reihe wird in 2024 fortgesetzt. Sie finden die Übersichten unter der Rubrik „Informations-
plattform zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz“ auf der AFET-Homepage. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre. Nutzen Sie die Impulse für Ihre Arbeit, weitere Dis-
kussionen und konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

Dr. Koralia Sekler      Reinhold Gravelmann 
Geschäftsführerin des AFET    Referent - Verantwortlich für die  
       Impulspapierreihe 
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IMPUL!SE
ALBRECHT ROHRMANN

INKLUSION IM KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ 

aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die 
Praxis der öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 

IMPUL!SE 01/2022

AFET - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
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ALBRECHT ROHRMANN

INKLUSION IM KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ

Der Gesetzgeber beansprucht mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eine „verbindliche Wei-
chenstellung für die Inklusive Lösung“ (Bundestagsdrucksache 19/26107, S. 51) vorgenommen zu 
haben. Mit dem Gesetz wurden mit Wirkung ab Juni 2021 zahlreiche Regelungen zur inklusiven 
Ausrichtung von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe vorgenommen. Spätestens ab 2024 sollen 
‚Verfahrenslotsen‘ im Jugendamt als Ansprechpartner*innen für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und ihre Erziehungsberech� gten tä� g werden. Die vorrangige Zuständigkeit der Kinder- 
und Jugendhilfe für alle bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 
soll nach dem Gesetz auf der Grundlage von weiteren Untersuchungen im Jahre 2027 durch ein 
weiteres Gesetz beschlossen und 2028 implemen� ert werden (§ 107 SGB VIII). Die Koali� onspar-
teien der neuen Bundesregierung haben vereinbart, das Verfahren zu beschleunigen und eine 
gesetzliche Regelung bereits in dieser Legislaturperiode, also bis spätestens 2025 auf den Weg zu 
bringen (SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP 2021, S. 99). 

Die geplante Neuregelung schließt an unterschiedliche Diskussion an, von denen zwei für diesen 
Beitrag besonders bedeutsam sind. Zum einen geht es um die seit der Verabschiedung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes im Jahre 1990 virulente Frage der Zuständigkeit für Leistungen für Kinder 
mit sog. geis� gen und körperlichen Behinderungen. 

• Zum anderen geht es um die durch die UN-Behindertenrechtskonven� on angestoßene Diskus-
sion um eine inklusive Öff nung aller Lebensbereiche. 

• Mit der zweiten Perspek� ve wird für Fachkrä� e, Dienste und auch die Träger der Jugendhilfe 
die sehr weitreichende Frage aufgeworfen, wie die Kinder und Jugendhilfe zur individuellen 
Teilhabe und zu inklusiven Lebensbedingungen für alle jungen Menschen und ihre Familien 
unabhängig von irgendwelchen zugeschriebenen Merkmalen beitragen kann. 

Der Beitrag versteht sich als Impuls, die neu geschaff enen Rahmenbedingungen in diesem Horizont 
zu verstehen und die Chancen dafür trotz aller Hindernisse zu nutzen. Dazu sollen im Folgenden 
einige Aspekte der Neuregelungen disku� ert werden.

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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1. EINE INKLUSIVE PERSPEKTIVE 

Die Diskussion um Inklusion wurde in der Kinder- und Jugendhilfe im Zusammenhang der Ra� fi -
zierung der UN-Konven� on über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ganz überwiegend 
posi� v aufgegriff en. Der Schwerpunkt lag dabei auf möglichen Ausgestaltungen der Gesamtzustän-
digkeit der Kinder- und Jugendhilfe für die Leistungen der heu� gen Eingliederungshilfe. Bereits 
im 13. Kinder- und Jugendhilfebericht wird eine Perspek� ve eingenommen, die ein weites, auf 
alle Kinder und Jugendlichen bezogenes Verständnis en� altet. Die Bundesregierung hat sich diese 
Perspek� ve in ihrer Stellungnahme zu eigen gemacht: „Die Einnahme einer inklusiven Perspek-
� ve verlangt ein Leistungsangebot für behinderte Kinder und Jugendliche, das sich primär an der 
Lebenslage ‚Kindheit und Jugend‘ orien� ert und erst sekundär nach der Behinderung oder ande-
ren Benachteiligungen und Belastungen in dieser Lebenslage diff erenziert“ (Bundestagsdrucksache 
16/12860, S. 12). 

• Die Regelung der Gesamtzuständigkeit erfordert weitreichende Eingriff e in die Architektur 
des SGB VIII. 

Nachdem ein 2016 bekannt gewordener Arbeitsentwurf zur gesetzlichen Regelung aus dem Minis-
terium aufgrund der fachlichen Kri� k in der 18. Legislaturperiode nicht weiterverfolgt wurde 
(vgl. h� ps://kijup-sgbviii-reform.de/archiv-reformprozess-2016-2017/), hat sich der Gesetzgeber 
entschlossen, eine Vorbereitungszeit einzuplanen und erst zum Ende dieser Phase eine gesetzliche 
Regelung zu treff en. 

• Es überrascht allerdings, dass der Gesetzgeber bei der Gestaltung der Eingliederungshilfe in 
§ 35a SGB VIII im Übergang an einem Behinderungsverständnis festhält, das im Zuge der 
Rezep� on der UN-BRK im Sozialrecht aufgegeben wurde. Das Verständnis von Behinderungen 
als eine Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträch� gungen und einstellungs- sowie 
umweltbedingten Barrieren ist mi� lerweile leitend für das Rehabilita� onsrecht (§ 2 SGB IX) 
und hat an anderer Stelle auch Eingang in das SGB VIII (§ 7, Abs. 2) gefunden.

Die noch geltende getrennte Zuständigkeit gilt nur für die Leistungen der Eingliederungshilfe, die 
für Kinder mit sog. seelischen Behinderungen im SGB VIII und für Kinder mit sog. ‚geis� gen‘ und 
‚körperlichen‘ Behinderungen im SGB IX (bzw. bis zum 31.12.2020 im SGB XII) geregelt sind. In 
allen anderen Bereichen sind ganz unabhängig davon alle jungen Menschen und ihre Familien 
Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe. Das gilt für die Förderung der Erziehung, für Kinder-
tageseinrichtungen, für die Jugendarbeit, für die Hilfen zur Erziehung und alle anderen Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, dass Kinder mit 
Behinderungen „kaum bis gar nicht mitgedacht sind, sodass sie fak� sch diese Leistungen doch 
nicht – oder nur mit einer supplementären, dann aber zusätzlich kostenpfl ich� gen Eingliederungs-
hilfe (…) – in Anspruch nehmen können“ (Schönecker 2021, S. 166). 

• Insofern geht es bei den gesetzlichen Neuregelungen durch das KJSG um Bekrä� igungen des 
bestehenden und an zahlreichen Stellen bereits leitenden Au� rags der Kinder- und Jugend-
hilfe und die Überwindung von Diskriminierungen. 
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Schaut man sich den aktuellen Gesetzestext an, so kommt der Begriff  der Inklusion als Substan� v 
gar nicht und als erläuterndes Adjek� v nur an wenigen Stellen vor (vgl. Hopmann 2021, S. 415). 

• Die inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe lässt sich also nicht einfach aus dem 
Gesetzestext ablesen und umsetzen. Es handelt sich vielmehr um eine menschenrechtliche 
Zielvorgabe, die den bestehenden Strukturen und Konzepten als kri� sches Korrek� v gegen-
übertri� . Damit erweitert das Thema Inklusion die Menschenrechtsorien� erung in der Aus-
gestaltung von Hilfen, die bisher in der Kinder- und Jugendhilfe vor allem durch die Kinder-
rechtskonven� on und deren zentrales Thema der Par� zipa� on geprägt ist. 

Im Folgenden sollen die Herausforderungen beispielha�  an den Themen der Hilfeplanung, der 
Gestaltung sozialer Dienste und der Entwicklung einer inklusiven Infrastruktur skizziert werden.

2. INKLUSIVE HILFEPLANUNG GESTALTEN

Die Weiterentwicklung der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII ist eines der zentralen und kontro-
vers disku� erten Themen im Zusammenhang der inklusiven Ausgestaltung der heu� gen Hilfen zur 
Erziehung und der Eingliederungshilfe (vgl. z. B. die Beiträge in Hollweg und Kieslinger 2021). Der 
bereits erwähnte, letztendlich gescheiterte Arbeitsentwurf zur Neuregelung der Gesamtzuständig-
keit wollte die Hilfen in einem neuen Abschni�  unter dem Titel ‚Leistungen zur Teilhabe und Ent-
wicklung‘ zusammenführen. Die stark ausgeweiteten Vorgaben für die Hilfeplanung sollten, ange-
lehnt an entsprechende Vorschri� en im SGB IX, diagnos� sche Verfahren zur Bedarfsermi� lung und 
-feststellung in den Vordergrund stellen (vgl. Rohrmann 2019a, S. 248 f.).

• Die Hilfeplanung im SGB VIII und die Teilhabeplanung der Reha-Träger sowie die Gesamtpla-
nung in der Eingliederungshilfe haben unterschiedliche Tradi� onen und folgen verschiedenen 
Logiken. 

In der Jugendhilfe steht die par� zipa� ve Verständigung über geeignete Hilfen im Vordergrund. Die 
Verfahren im Bereich der Rehabilita� on verfolgen das Anliegen über standardisierte, an der Inter-
na� onalen Klassifi ka� on der Funk� onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) Bedarfe per-
sonenzentriert zu ermi� eln, Leistungsansprüche gegenüber den verschiedenen Leistungsträgern 
verbindlich zu klären und das Leistungsgeschehen zu steuern. In beiden Feldern besteht Entwick-
lungsbedarf, um zu einer verständigungsorien� erten Einschätzung von Bedarfslagen und zu einer 
Vereinbarung über geeignete Unterstützungsmaßnahmen zu gelangen. Es wird in beiden Berei-
chen mit teilweise s� gma� sierenden Kategorien gearbeitet, um Hilfen zu begründen (vgl. Mol-
nar et al. 2021). Das Par� zipa� onsgebot wird nur unzureichend eingelöst (vgl. Messmer 2018: 
Molnar et al. 2021, S. 178 ff ). 

• Die Hilfeplanung und auch die Hilfeplangespräche sind für die Hilfesuchenden bzw. Leistungs-
berech� gten in ihrer gegenwär� gen Ausgestaltung belastend. Die Vorbereitung der Gesamt-
zuständigkeit kann daher dafür genutzt werden, an der Entwicklung eines inklusiven Hilfe-
planverfahrens zu arbeiten.
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• Einen guten Ansatzpunkt bietet zum einen die mit dem KJSG eingeführte Regelung, dass die 
Träger der Jugendhilfe in die Gesamtplanung nach dem SGB IX einbezogen werden. Auch 
wenn Fragen der Ausgestaltung dieser Einbeziehung noch off en sind (vgl. Bochert et al. 2021), 
bietet die Vorgabe eine gute Möglichkeit für einen Erfahrungsaustausch und eine refl exive 
Weiterentwicklung. Insbesondere in Kommunen, in denen die Eingliederungshilfe nach dem 
SGB IX für Kinder und Jugendliche bereits im Jugendamt angesiedelt ist, kann an den Verfah-
ren in beiden Bereichen weitergearbeitet werden. Zum anderen kann die Zusammenarbeit 
bei einem erwarteten Zuständigkeitsübergang nach § 36b dazu führen, dass die Träger der 
Eingliederungshilfe und die Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei der gemeinsamen Planung 
die jeweilige Vorgehensweise besser verstehen und voneinander lernen, um gemeinsam Ver-
antwortung für die Unterstützung und Teilhabe der jungen Menschen zu übernehmen.

• Die wachsende Anzahl von Schulbegleitungen wird bereits jetzt in einigen Kommunen zur 
Erprobung neuer, übergreifender Erfahrungen genutzt. Hier kann auch die Frage geklärt wer-
den, wie infrastrukturelle Leistungen in Schulen in ein passendes Verhältnis zum individuellen 
Leistungsanspruch gesetzt werden können. 

• Spätestens ab 2024 sollen Verfahrenslots*innen in den Jugendämtern junge Menschen und 
ihre Familien dauerha�  bei der Beantragung und Inanspruchnahme von Leistungen beglei-
ten und über ihre Erfahrungen regelmäßig berichten. Dies kann von den Jugendämtern als 
Ansatzpunkt genutzt werden, die Weiterentwicklung der Hilfeplanung in Zusammenarbeit 
mit Leistungsberech� gten und Leistungsanbietern zu planen und zu erproben.

3. NEUE ANGEBOTE PARTIZIPATIV ENTWICKELN

Die UN-Behindertenrechtskonven� on hat im Feld der Unterstützungsdienste die Diskussion über 
eine notwendige Neuausrichtung der Angebote dringlich gemacht. So fanden und fi nden junge 
Menschen mit Behinderungen Unterstützung häufi g nur in stark spezialisierten Sondereinrichtun-
gen. Dies beginnt mit der Frühförderung und setzt sich in der Schule, im Freizeitbereich in der 
Familienunterstützung, in wohnbezogenen Hilfen und in Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
fort. Eine Ausnahme bilden Kindertageseinrichtungen, die überwiegend von Kindern mit und ohne 
Behinderungen gemeinsam besucht werden. Auch hier ist dies jedoch – ähnlich wie in Regelschu-
len – häufi g nur mit der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen der Eingliederungshilfe in Form von 
individuellen Integra� onshilfen möglich. Andere Unterstützungsangebote, wie beispielsweise die 
Unterstützung von Familien mit Eltern mit unterschiedlichen Behinderungen liegen an den Schni� -
stellen zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. 

• Es liegen bereits zahlreiche Erfahrungen mit inklusiven Angeboten vor, sie haben bislang aber 
eher modellha� en Charakter. Vor allem die großen Trägerorganisa� onen haben sich im Zuge 
der Ökonomisierungen sozialer Dienstleistungen zu ausdiff erenzierten aber stark feldspezifi -
schen Sozialunternehmen entwickelt. Es fällt ihnen nun schwer auf fachliche Anforderungen 
zur inklusiven Weiterentwicklung ihrer Angebote zu reagieren (vgl. Wasel 2012). 

• In den Diskussionen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven� on wurde sehr schnell 
deutlich, dass eine Neuausrichtung der Träger notwendig wird, um professionelle Unterstüt-
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zungsleistungen sehr viel fl exibler, orien� ert an dem Anspruch der Selbstbes� mmung und 
der Logik der alltäglichen Lebensführung zu organisieren und diese zu beziehen auf indivi-
duelle soziale Netzwerke und inklusive oder barrierefreie Infrastrukturen im Gemeinwesen. 

• Im Feld der Behindertenpoli� k hat sich die Selbstorganisa� on von Menschen mit Behinde-
rungen und ihren Angehörigen in der Selbsthilfe, in Verbänden und in Interessenvertretungen 
auf unterschiedlichen poli� schen Ebenen dynamisch entwickelt. Ansätze der Par� zipa� on bei 
der individuellen Planung der Hilfen, in Einrichtungen und auch auf poli� scher Ebene bei-
spielsweise in Kinder- und Jugendparlamenten sind auch in der Kinder- und Jugendpoli� k 
seit langem verankert. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz hat nun die Bedeutung von 
selbstorganisierten Zusammenschlüssen deutlich akzentuiert (§ 4a SGB VIII). 

• Die Einbeziehung selbstorganisierten Zusammenschlüsse und Interessensvertretungen auf 
kommunaler Ebene in die Arbeit von Diensten und Einrichtungen und vor allem auch in die 
Angebotsentwicklung bietet weitreichende Entwicklungsperspek� ven für die Überwindung 
der Versäulung von Angeboten. Dies bezieht sich auf die inklusive Öff nung der Jugendarbeit, 
auf eine aufeinander abges� mmte Beratungslandscha�  und auch auf spezialisierte Unter-
stützungsangebote.

• Auf der individuellen Ebene der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe wurde bereits 
2001 die Leistungsform des Persönlichen Budgets eingeführt, um den Leistungsberech� gten 
ein höheres Maß an Selbstbes� mmung durch selbstorganisierte und fl exible Hilfen zu ermög-
lichen. Bisher bleibt die Inanspruchnahme solcher Budgets deutlich hinter den Erwartungen 
zurück und kommt in der Kinder- und Jugendhilfe nur sehr selten vor (vgl. Bundesarbeitsge-
meinscha�  für Rehabilita� on 2021, S. 136ff ). Durch ein persönliches Budget können nicht 
alle notwendigen Leistungen erbracht werden, die Leistungsform ersetzt vor allem nicht eine 
fachliche Angebotsplanung. Die Möglichkeit eines solches Budgets als Alterna� ve zur Inan-
spruchnahme von teilweise nicht verfügbaren und teilweise zu wenig fl exiblen Angeboten 
wahrzunehmen, kann jedoch wich� ge Impulse für die Weiterentwicklung von Hilfen leisten.

• Im Zusammenhang einer inklusiven Jugendhilfe ist es bedeutsam, dass die zahlreichen, aber 
sehr unterschiedlichen Anlaufstellen für junge Menschen mit Behinderungen und ihre Fami-
lien und die Leistungsträger zur Inanspruchnahme ermu� gen und diese bei Bedarf beglei-
ten. Einen wich� gen Beitrag leisten hier die 2018 eingeführten Ergänzenden Unabhängigen 
Teilhabeberatungsstellen mit ihrem Konzept der Peer-Beratung (www.teilhaberatung.de). Es 
stellt sich die Frage, wie diese zukün� ig in die Kinder- und Jugendhilfe einbezogen werden. 

• Ein unabhängiges, der Peer-Beratung verpfl ichtetes Angebot wäre zudem auch ein wich� ger 
Baustein im heu� gen Feld der ‚Hilfen zur Erziehung‘.

4. JUGENDHILFEPLANUNG UND INKLUSION

Wie kann nun der inklusiven Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe ein verbindender Rah-
men gegeben werden? In einem Zwischenruf hat der AFET 2019 darauf hingewiesen, dass es dazu 
einer qualifi zierten Jugendhilfeplanung bedarf und zugleich festgestellt, dass diese gegenwär� g 
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nicht in allen Kommunen den hohen Anforderungen und Erwartungen entsprechen kann (vgl. Bun-
desverband für Erziehungshilfe 2019).

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde in § 80 Abs.2, Pkt. 2 SGB VIII eine Präzisierung 
des Planungsau� rages vorgenommen. Dienste und Einrichtungen sollen demnach so geplant wer-
den, dass „ein möglichst wirksames, vielfäl� ges, inklusives und aufeinander abges� mmtes Angebot 
von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist“. Nach Punkt vier sollen sie so gestaltet sein, dass junge 
Menschen mit und ohne Behinderungen „gemeinsam unter Berücksich� gung spezifi scher Bedarfs-
lagen gefördert werden können“. 

• Die Jugendhilfeplanung kann sich zu einem Motor für die Entwicklung einer inklusiven Kinder- 
und Jugendhilfe entwickeln. Entgegen einer ‚sozialtechnologischen‘ (Merchel 2018, S. 40) 
Verengung des Planungsau� rages kann eine sozialwissenscha� lich fundierte Beschreibung 
der Ausgangssitua� on in Verbindung mit einer par� zipa� v angelegten Entwicklung und 
Erprobung neuer Konzepte zur Irrita� on bestehender Strukturen beitragen und Innova� onen 
befördern (a.a.O., S. 43).

• Die Ra� fi zierung und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven� on hat einen starken Pla-
nungsimpuls in Kommunen ausgelöst. Das dort en� altete Verständnis von Behinderung als 
Folge einer Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträch� gung und umwelt- sowie 
einstellungsbedingten Barrieren verweist auf sozialräumliche Strukturen und Beziehungen. 
In der Folge wurden in vielen Kommunen Ak� onspläne zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonven� on erstellt oder umfassendere Teilhabeplanungsprozesse aufgenommen 
(vgl. Rohrmann 2019b). 

• Die Ausgestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe bietet die Chance, die Jugendhil-
feplanung im Zusammenhang der Entwicklung von inklusiven Strukturen im Gemeinwesen 
weiter zu profi lieren. Die Jugendhilfe soll dazu beitragen, „posi� ve Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten oder zu schaff en“ (§ 1 SGB VIII Abs. 3). Dieser poli� sche Au� rag lässt sich nicht 
anders als inklusiv denken. Er führt die Verantwortung für ein zugängliches und für alle nutz-
bares Angebot an Fachdiensten mit der Verantwortung für eine inklusive kommunale Infra-
struktur zusammen.

5. INKLUSION GESTALTEN

Der Beitrag muss und will am Ende off enlassen, was eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe zukünf-
� g sein wird. Wich� ger erscheint es, auf den unterschiedlichen Ebenen der individuellen Planung 
von Hilfen, der Entwicklung inklusiver Angebote und der kommunalen Planung einer inklusiven Inf-
rastruktur par� zipa� ve Lernprozesse in Gang zu setzen, die sich von dem menschenrechtsbasierten 
Ansatz der Inklusion kri� sch inspirieren lassen.
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aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die 
Praxis der öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Das am 10.06.2021 verkündete Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) hat sich 
zur Aufgabe gemacht, die Posi� on von Kindern und Jugendlichen, damit verbunden auch ihren 
Familien und ihren Eltern, hinsichtlich der Unterstützung ihrer Lebens-, Erziehungs-, Bildungs- und 
Sozialisa� onsmöglichkeiten zu stärken. In den folgenden Ausführungen wird der Fokus auf die Stel-
lung von Menschen mit Behinderungen (Kinder, Jugendliche und Familien) gelegt, da sie (noch) 
weitestgehend aus dem Jugendhilfesystem ausgeschlossen sind.

Unter Einbezug von Praxis, Selbstvertretung und Wissenscha�  erfolgte im Jahr 2019 ein umfassen-
der Beteiligungsprozess zur Gestaltung einer auf Zukun�  aber auch auf gegenwär� ge Herausforde-
rungen hin inklusiv ausgerichteten Kinder- und Jugendhilfe.

Anhand kri� sch-konstruk� ver Perspek� ven werden die nun in einen Gesetzestext gegossenen 
Anforderungen an eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe kri� sch untersucht und ausgewählte Her-
ausforderungen für die Praxis refl ek� ert. 

Leitend wird dabei die Frage sein, inwieweit die gesetzlichen Regelungen den Teilhabebedürfnissen 
von Kindern, Jugendlichen und deren Familien gerecht werden und welche Kompetenzen Fach-
krä� e bei der Umsetzung einer teilhabeförderlichen Hilfe benö� gen. 

PATRICK WERTH 

TEILHABE ALS LEITBEGRIFF EINER INKLUSIVEN JUGENDHILFE – 
EIN KRITISCH-KONSTRUKTIVER IMPULS 

1. INKLUSION UND TEILHABE 

Inklusion ist ein Begriff , der fachliche Deba� en um Bildung, Erziehung, Arbeit, Kultur und die 
Gestaltung gesellscha� lichen Zusammenlebens seit über einem Jahrzehnt intensiv mitbes� mmt. 
Selbstvertreter*innen, Ak� vist*innen, pädagogische Fachkrä� e und wissenscha� liche Disziplinen 
aus dem Komplex der Hilfen für Menschen mit Behinderungen bezeichnen ihn als Verwirklichungs-
anspruch von Menschenrechten. Dieser Verwirklichungsanspruch hat seinen Niederschlag in dem 
im März 2009 von Deutschland ra� fi zierten ‚Übereinkommen der vereinten Na� onen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen‘ (UN-BRK) gefunden, welches auch ein menschenrecht-
liches Modell von Behinderung bes� mmt hat (vgl. Hopmann 2021, 23). Seither verpfl ichtet sich 
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Deutschland und damit auch der Gesetzgeber, diesem Anspruch durch poli� sche Maßnahmen, 
sozialstaatliche Angebote und die Gesetzgebung gerecht zu werden. Gleichwohl ist Inklusion ein 
schwammiger, breiter und wenig konkreter Begriff .

Im Alltag der Hilfen für Menschen mit Behinderungen fi ndet er seine Übersetzung meist in der For-
mel ‚Angebot X gemeinsam für Menschen mit und ohne Behinderung‘. Diese Auslegung ist sicher 
ein wich� ger Schri�  hin zum Gemeinscha� serleben, löst die Unterscheidung zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung aber nicht auf, sondern verweist eher auf ein Nebeneinander. 

• Inklusion muss aber als norma� ve Perspek� ve angesehen werden, die keine Unterscheidun-
gen macht. Für die Praxis der Jugendhilfe bedeutet Inklusion somit: Kinder und Jugendliche 
sind Kinder und Jugendliche, egal ob mit oder ohne Behinderung. 

Teilhabe wiederum versteht sich als die Verwirklichung subjek� ver und individueller Bedürfnisse: 
Was für das eine Kind eine Beeinträch� gung seiner Teilhabe sein kann, muss für das andere Kind 
nicht so gelten. 

• Eine inklusive Jugendhilfe interessiert sich somit ungeachtet einer Behinderung für teilhabe-
förderliche Erziehungs-, Entwicklungs- und Sozialisa� onsbedingungen (individueller Aspekt) 
sowie Gleichberech� gung in der Gemeinscha�  (allgemeiner Aspekt). Teilhabe gilt dann nicht 
als ‚exklusiver‘ (und dadurch potenziell exkludierender) Begriff , der sich nur auf Menschen 
mit Behinderungen und behinderungsspezifi sche Angebote reduziert: Teilhabe wird zur inklu-
siven Perspek� ve auf alle Kinder und Jugendlichen. 

1.1. TEILHABE – DIE RECHTLICHE PERSPEKTIVE 

Das 2017 in Kra�  getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat den Teilhabebegriff  nochmals � ef-
greifender in der Sozialgesetzgebung verankert. Mit der Neudefi ni� on des § 2 SGB IX und dem sich 
damit auch im Sozialrecht verändernden Behinderungsverständnis posi� oniert sich der Gesetzge-
ber zu den Forderungen der UN-BRK: Behinderung wird als Ergebnis einer Wechselwirkung zwi-
schen medizinisch-physiologischen Beeinträch� gungen und Barrieren in der gesellscha� lichen 
und physischen Umwelt verstanden, die zu einer Beeinträch� gung der gleichberech� gten Teilhabe 
führt. Diese Wechselwirkungen und damit auch die Beeinträch� gung der Teilhabe sind individuell 
unterschiedlich.

Mit der Reform des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Jahr 2021 
hat der Gesetzgeber den Begriff  der Teilhabe juris� sch auch als Anspruchsbegriff  der Kinder- und 
Jugendhilfe bes� mmt. Damit reduziert sich der Begriff  Teilhabe nicht auf einen Teil des Leistungs-
rechts der Eingliederungshilfe oder wird nur im Zusammenhang mit einem Behinderungsbegriff  
gesehen (z.B. im Sinne des § 35a SGB VIII): er fi ndet sich direkt im § 1 SGB VIII als Grundsatz der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

Jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen also, soll erleichtert oder ermöglicht werden „ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreff enden Lebensberei-
chen selbstbes� mmt zu interagieren und damit gleichberech� gt am Leben in der Gesellscha�  teil-
haben zu können“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII). 
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§ 7 Abs. 2 SGB VIII übernimmt nun auch die Behinderungsdefi ni� on aus dem SGB IX als geltende 
Begriff sbes� mmung. 

• Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass nun auch ein juris� scher Bes� mmungsbegriff  im SGB VIII 
verankert wird, der sich an der UN-BRK orien� ert. Damit hat der Gesetzgeber einen Schri�  
hin zu einem einheitlichen Hilfs- und Leistungsrecht im SGB VIII gemacht, das Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung nicht mehr nur neben- oder nacheinander betrachtet und sich 
den Forderungen der UN-BRK anpasst. 

• Der Gesetzgeber löst dennoch die Forderungen mit dem KJSG aktuell nur bedingt ein, da er 
eine zweite Defi ni� on von Behinderungen festlegt, die der o.g. widerspricht: die Behinde-
rungsdefi ni� on, die den leistungsberech� gten Personenkreis für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe bes� mmt. 

• Neben den bisher als progressiv beschriebenen Verortungen und Bes� mmungen der Begriff e 
Teilhabe und Behinderung im Gesetz bleibt der Gesetzgeber mit Blick auf § 35a SGB VIII und 
die dor� ge Defi ni� on des leistungsberech� gten Personenkreises uneinheitlich. 

• In der Logik der Eingliederungshilfe, in der Hilfen für Menschen mit Behinderung ungeachtet 
des Lebensalters gesetzlich verortet sind, herrscht das Zugangsprimat der medizinisch-defi -
zitären Diagnose einer Schädigung, d.h. einer ärztlich abgesicherten Diagnose. Diese führt 
dann zur sozialrechtlichen Kategorie ‚körperliche‘, ‚geis� ge‘, oder ‚seelische‘ Behinderung 
(§ 99 SGB IX i.d. Fassung bis 2023; §§ 1-3 Eingliederungshilfe-Verordnung). Zurecht wurde 
hier vom Bundesrat moniert, dass es an einer einheitlichen Formulierung mit Blick auf das 
Eingliederungshilferecht und dessen Defi ni� onen fehle, die primär medizinisch-defi zitäre 
Sichtweise der ICD weiter Maß der Dinge sei und eine bio-psycho-soziale Kontextualisierung 
der Teilhabebeeinträch� gung im Sinne der UN-BRK fehle (vgl. Walhalla Fachredak� on 2021, 
85f). Die Ursächlichkeit der Behinderung selbst bleibt in dieser zweiten Defi ni� on über den 
leistungsberech� gten Personenkreis Eigenscha�  einer Person. 

• Mit dem erweiterten Behinderungsbegriff  des §7 SGB VIII wird dennoch auch die Teilhabe-
beeinträch� gung betont, die nicht mehr ausschließlich die Schädigung nach ICD betrachtet, 
sondern sich im Sinne der UN-BRK am bio-psycho-sozialen Modell der Interna� onalen Klassi-
fi ka� on der Funk� onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orien� ert. Das Modell der 
ICF erweitert die ICD (in der ICF als Gesundheitsprobleme und Komponente der Köperfunk-
� onen- und Strukturen) um die Bedeutung der Ak� vitäts- und Par� zipa� onsmöglichkeiten 
im Kontext der persönlichen (sozialen und materiellen) Umwelt (vgl. Hollenweger & Kraus de 
Camargo 2013, 30f). 

1.2. TEILHABE – DIE BIO-PSYCHO-SOZIALE PERSPEKTIVE  

Auch wenn es sich bei der ICF ebenso wie der ICD um ein kategoriales Klassifi ka� onsmodell der 
Weltgesundheitsorganisa� on handelt, so liegt ihr ein Denkmodell zugrunde, das teilhabebeein-
träch� gende und teilhabeförderliche Faktoren nicht eindimensional vor dem Hintergrund einer 
Schädigung oder dem Gesundheitszustand betrachtet: es bezieht die Komplexität und Wechsel-
wirkung von persönlichen Faktoren, Ak� vitätsmöglichkeiten, die materielle und soziale Umwelt (zu 
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der auch Hilfesystem, Haltungen, zwischenmenschliche und familiäre Beziehung gehören) sowie 
Par� zipa� onsmöglichkeiten mit ein. Behinderung wird zum Ergebnis einer nega� ven Wechselwir-
kung jener Faktoren, die in unterschiedlichen Lebensbereichen au� reten können. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Wechselwirkungsprozess des bio-psycho-sozialen 
Modells:

Abb.: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF, Deutsches Ins� tut für Medizinische Dokumenta� on und 

Informa� on (DIMDI) 2005. 

Behinderungen können aus pädagogischer Perspek� ve nur im Zusammenhang individueller, gesell-
scha� lich zugeschriebener und soziokultureller Faktoren betrachtet werden (vgl. Greving & Ondra-
cek 2020, 160f). Alle diese Faktoren werden von einem bio-psycho-sozialen Denkmodell abgedeckt. 

Für die Frage nach Teilhabemöglichkeiten und Teilhabebeeinträch� gungen im Kontext von Erzie-
hungs-, Bildungs- und Sozialisa� onsprozessen bietet sich die bio-psycho-soziale Perspek� ve auch 
als Verstehensmodell an: Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern mit Behinderungen, werden 
nicht mehr eindimensional vor dem Hintergrund von Schädigungen betrachtet, sondern ihre Teil-
habemöglichkeiten im Kontext von physischen und umweltbedingten Barrieren. 

Barrieren können sich auch aus Haltungen, fehlenden Hilfsangeboten, Ausgrenzungs- und S� gma-
� sierungstendenzen ergeben. Auch der Verzug oder die Ablehnung von Leistungen, z. B. seitens 
Rehabilita� onsträgern wie der Kranken- oder Pfl egekasse, die Verzögerung von Gutachten oder die 
leistungsrechtlichen ‚Verschiebebahnhöfe‘ können die Teilhabemöglichkeiten von Kindern, Jugend-
lichen und Familien nega� v beeinfl ussen. Bei Kindern ist davon auszugehen, dass Eltern, Dienstleis-
ter und Hilfesysteme besonderen Einfl uss auf deren Teilhabemöglichkeiten haben. Je jünger das 
Kind ist, desto stärker der posi� ve oder nega� ve Einfl uss (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo 
2013, 16). 

• Das bio-psycho-soziale Denkmodell der ICF kann von Fachkrä� en genutzt werden, um Hil-
fen an Möglichkeiten der Teilhabe auszurichten und im Prozess der Hilfe überprüfen. Eine so 
erweiterte Perspek� ve auf die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen vermeidet medi-
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zinisch-defi zitäre Kausalitäten (ungeachtet gestellter Diagnose) und betrachtet Teilhabe-
möglichkeiten individuell vor dem Hintergrund von Ressourcen bzw. deren Beeinträch� gung 
(vgl. Werth 2020a, 86 - 90). 

• Der Begriff  Behinderung wird durch den Begriff  Teilhabebeeinträch� gung ersetzt, was die 
rein medizinische Sichtweise pädagogisch aufl öst, die für Kinder mit und ohne Behinderung 
inklusiv gelten kann. 

Dieses Teilhabeverständnis wird im Folgenden dem kri� sch-konstruk� ven Blick auf das KJSG und 
ausgewählte Themen der Praxis zugrunde gelegt. 

2. TEILHABEVERWIRKLICHUNG IN DER PRAXIS DER JUGENDHILFE – AUSGE-
WÄHLTE SCHWERPUNKTE

• Eine inklusive Jugendhilfe setzt seitens der pädagogischen Fachkrä� e voraus, Teilhabe nicht 
nur als juris� sche Figur zu verstehen, sondern als menschliches Grundbedürfnis. 

Der Gesetzgeber versteht Teilhabe im weitesten Sinne als Leistungen zum Ausgleich oder zur Mil-
derung einer Behinderung und vordergründig als leistungsrechtliche Kategorie der Eingliederungs-
hilfe. In einer Gegenüberschau beider Hilfeplanverfahren (Jugendhilfeplanung / Gesamtplanver-
fahren in der Eingliederungshilfe) zeigt sich im Gesetz, dass sich die Planungsprozesse vor allem 
hinsichtlich des diagnos� schen Zugangs voneinander unterscheiden. Die Jugendhilfe basiere auf 
einem verstehensorien� erten Ansatz, während die Eingliederungshilfe sich an Klassifi ka� onsdiag-
nosen orien� ere (vgl. Ader 2021, 242-245). 

• Bezüglich der Überwindung der Schni� stelle der unterschiedlichen Systemlogiken gibt 
der Gesetzgeber noch keine Antwort. Fragen zum leistungsberech� gen Personenkreis, 
Art und Umfang der Leistungen, Beteiligung an Kosten und zum Verfahren selbst sollen ab 
01.01.2028 durch ein „Bundesgesetz auf Grundlage einer prospek� ven Gesetzesevalua� on“ 
(§ 10 Abs. 4 SGB VIII – i. d. Fassung nach KJSG) geklärt werden. 

• Fachkrä� e aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sollten sich aber bereits jetzt darum 
bemühen Se�  ngs zu gestalten und Haltungen zu entwickeln, die Teilhabe nicht nur als Leis-
tung der Eingliederungshilfe verstehen. Teilhabe muss pädagogischer Leitbegriff  sein, der in 
der Hilfeplanung und -gestaltung umgesetzt wird. 

Die folgenden Punkte stellen nur eine kleine, aber aktuell relevante Übersicht dar, die sicherlich 
im Verlauf der nächsten Schri� e der Umsetzung des KJSG noch erweitert und diff erenziert werden 
muss.

2.1. TEILHABE UND ERZIEHUNGSHILFE – MEHR ALS „§ 35A“ FÜR ALLE KINDER 
MIT BEHINDERUNGEN

Mit dem KJSG geht auch eine Veränderung der gesetzlichen Aufgaben des Jugendamts einher, 
wenn es um Leistungen der Eingliederungshilfe geht. § 21 Satz 2 SGB IX legt fest, dass der Träger 
der öff entlichen Jugendhilfe vor dem Hintergrund der geltenden Vorschri� en der §§ 36, 36b und 
37c SGB VIII für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortlich ist, insofern er leis-
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tender Rehabilita� onsträger ist. Hierbei ist die ICF als diagnos� sche Orien� erung und für die For-
mulierung von Hilfezielen bereits durch das BTHG etabliert. 

• Fachkrä� e in der Kinder- und Jugendhilfe sind daher angehalten sich mit den jeweiligen Ins-
trumenten, ihrer Methodik und auch den Leistungen zur sozialen Teilhabe zu befassen (hier 
insbesondere die aktuell in § 35a Abs. 3 SGB VIII benannten Kapitel, darüber hinaus aber auch 
mit dem Kapitel 2 des zweiten Teils des SGB IX) insofern sie Eingliederungshilfeleistungen 
erbringen. 

• In Bezug auf den aktuellen Leistungskatalog der Jugendhilfe hat der Gesetzgeber noch kon-
kreter zu werden, speziell was Leistungen abseits der Eingliederungshilfe angeht. Inklusive 
Jugendhilfe reduziert sich nicht auf das Erbringen von Eingliederungshilfeleistungen im Sinne 
einer Öff nung des §35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geis� gen 
Behinderungen, wie ein mögliches Modell beim 2017 im Bundesrat gescheiterten Entwurf 
eines KJSG disku� ert wurde (vgl. Fazekas 2018, 12 - 14). 

Die Reduk� on auf einen ‚§ 35a SGB VIII für alle Kinder mit Behinderungen‘ löst die Trennung der 
juris� schen Konstrukte „erziehungsbedingter“ oder „behinderungsbedingter“ Bedarf nicht auf. 
Wissenscha� lich und fachlich kann diese Bedarfstrennung ohnehin nur als künstlich bezeichnet 
werden, da Behinderung und Erziehung nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. 
Teilhabeorien� erte Hilfen fokussieren pädagogisch die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
und opera� onalisieren diese in leistungsrechtliche Bedarfe (vgl. Werth 2020a, 82 - 85). 

• Der Gesetzgeber konkre� siert auch nicht, ob Hilfen zur Erziehung kün� ig auch Personen-
sorgeberech� gte aller Kinder und Jugendlichen adressieren, ob mit oder ohne eine eigene 
Behinderung oder einer Behinderung der Kinder und Jugendlichen. 

Der Konkre� sierungsbedarf wird besonders an der Paradoxie in der Pfl egekinderhilfe deutlich: 
hier unterscheidet der Gesetzgeber aktuell zwischen Pfl egefamilien als erzieherischen Hilfen 
(§ 33 SGB VIII) und Pfl egefamilien als Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 80 SGB IX). Pragma� sch 
muss darauf bestanden werden, dass Pfl egefamilien sowohl förderlich erzieherische Hilfe bieten, 
als auch die soziale Teilhabe von Pfl egekindern ermöglichen (vgl. Werth 2020b, 225f). 

2.2. FAMILIE IM BLICK VON TEILHABE

Der Blick auf Teilhabemöglichkeit geht grundsätzlich von der Person des Kindes aus. Gleichzei� g 
sind Prozesse von Erziehung und Entwicklungsförderung aber im Kontext der kindlichen Beziehun-
gen zu sehen. Dabei spielt die Familie eine wich� ge Rolle, auch wenn es um Teilhabeleistungen 
geht. Im Kleinkindalter können sich Ziele für erhöhte Teilhabemöglichkeiten auch in Zielen für die 
Umwelt niederschlagen, sodass „ein Großteil der Interven� onen im Kleinkindalter auch elternor-
chestrierte Lernangebote sein können“ (Petris 2020, 69).

Mit der Feststellung einer dauerha� en Behinderung eines Kindes können für Eltern belastende 
Phasen eintreten, die mit Wut, Schuldgefühlen und anderen nega� ven Emo� onen einhergehen. 
Auch in interna� onalen Studien wird ein Belastungserleben geschildert, das mit der Stellung einer 
Diagnose einhergehen kann (vgl. Sarimski 2021, 18f). 
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• Im Interesse einer teilhabeorien� erten Jugendhilfe sind familiäre Bedingungen sensibel mit-
zuberücksich� gen. Dazu zählen auch die familiären Bedingungen und Lebenslagen von Eltern 
mit Behinderungen. 

Aktuell fehlt es im SGB VIII an konkreten Beschreibungen und einer inhaltlichen Diff erenzierung 
für die Belange von Eltern mit Behinderungen, wie sie auch die Lebenshilfe am Gesetzentwurf 
kri� sierte (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 2021, 3). Nur kurz soll an dieser Stelle noch dar-
auf hingewiesen werden, dass Eltern von Mü� ern und Vätern mit Behinderungen bzw. Eltern mit 
Behinderungen, vor allem wenn es sich um s.g. ‚geis� ge Behinderungen‘ handelt, häufi g eine Inob-
hutnahme des neugeborenen Kindes allein aufgrund der diagnos� zierten Behinderung der Mü� er 
und Väter fürchten.

• Der Unterstützungsbedarf dieser Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erschöp�  sich 
nicht in Leistungen der sog. ‚Behindertenhilfe‘ (z. B. § 78 Abs. 3 SGB IX): es handelt sich bei 
der Unterstützung von Familien und Eltern um pädagogische Fragen der Erziehung und Erzie-
hungshilfe. Das Eltern-Sein, Familie-Sein und dabei unterstützt zu werden sind zentrale For-
derungen einer teilhabeorien� erten Jugendhilfe. 

2.3. HILFEPLANUNG TEILHABEORIENTIERT GESTALTEN

• Eine teilhabeorien� erte Hilfeplanung, bezieht auch Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen par� zipa� v ein. 

• Die Gespräche müssen so geführt, dokumen� ert und gestaltet werden, dass die Hilfen in 
einer für Kinder und Jugendliche verständlichen Weise ersichtlich werden. Für gehörlose Kin-
der und Jugendliche bedeutet dies u.a. das Vorhalten eines Gebärdendolmetschers. 

• Für Kinder und Jugendliche mit Verzögerungen in der Sprach- und Kommunika� onsentwick-
lung bedeutet es weiter, dass für die Hilfeplanung zuständige Fachkrä� e sich mit möglichen 
unterstützenden Kommunika� onsformen (Gebärdenunterstützung oder technische Hilfen) 
auskennen oder die Hilfeplanung zumindest durch Fachkundige begleitet wird. 

• Bei kogni� ven Beeinträch� gungen ist darauf zu achten, dass einfache und verständliche Spra-
che verwendet wird. Die Anfer� gung eines Hilfeplanprotokolls oder eines Protokolls zum 
Gesamtplan in leichter Sprache wäre hier wünschenswert.

• Teilhabeorien� erte Hilfen verstehen sich dann weiter als solche, wenn sie sich von defi zi-
tären Sicht- und Sprachweisen hin zu einer entwicklungsförderlichen Perspek� ve verändern 
(vgl. Werth 2020a, 86-90). Zu diesem Zweck stellt sich also eben vordergründig nicht die Frage, 
ob und welches Defi zit oder welche Schädigung ein Kind hat und deswegen Hilfe braucht, 
sondern „welchen Weg die Erziehung einzuschlagen hat, welche Möglichkeiten erschlossen 
werden können, welcher Hilfe es bedür� ig ist, um in seinem Leben einen Sinn zu fi nden.“ 
(vgl. Speck 2008, 243). 

• Es geht um die Beschreibung von kindlichen Fähigkeiten, Kompetenzen, dem emo� onalen 
Erleben, Vorstellungen des Kindes über seine Selbstverwirklichungswünsche und wie diese 
eben durch Gewährung von Leistungen und/oder Hilfen gefördert werden können. Dies 
schließt Beziehungs- und Familiensysteme mit ein. 
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hältnisse des Kindes förderlich für seine weitere Entwicklung und seine Teilhabemöglichkeiten 
sind oder diese gefährden. 

3. PLÄDOYER FÜR EINE AUF TEILHABE AUSGERICHTETE JUGENDHILFE

Wenn auch nur in Teilen angerissen und sicherlich lange nicht abschließend disku� ert, muss eine 
inklusive Jugendhilfe sich als teilhabeorien� erte Jugendhilfe begreifen. Teilhabebedürfnisse begin-
nen nicht erst mit medizinischen Diagnosen oder auf deren Grundlage. 

• Der weitere Prozess in der Praxis, aber auch der Diskurs um Gesetzesvorgaben ab 2028 
muss dahingehend intensiv durch Fachkrä� e und –verbände, Selbstvertreter*innen (denen 
§ 4a SGB VIII erfreulicherweise nun Bedeutung verleiht) und Wissenscha�  begleitet und 
(berufs-)poli� sch vertreten werden. 

• Zentral bleibt abschließend noch klar zu sagen, dass den Herausforderungen und Anforde-
rungen an eine inklusive, d.h. teilhabeorien� erte Kinder- und Jugendhilfe nur interdisziplinär 
begegnet werden kann (vgl. Werth 2020a, 90f), vor allem auch durch professionelle Fach-
krä� e, die bisher eher Handlungsfeldern der sog. ‚Behindertenhilfe‘ zugeschrieben wurden.
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Par� zipa� on von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern zu stärken ist einer der erklärten 
Schwerpunkte des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG). Mehrere Stellen im Gesetz - neu 
geschaff ene Paragrafen und Änderungen bestehender Regelungen - haben auch die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen und die Stärkung der Wahrnehmung der Rechte von jungen Men-
schen und ihren Familien zum Gegenstand. Der folgende Text grei�  zentrale Regelungen heraus. Er 
fragt auch danach, wer durch die Neuregelungen angesprochen wird und welche Veränderungen 
bzw. Verbesserungen von den Regelungen zu erwarten sind. Schließlich wird auf danach gefragt, 
welcher Klärungs- und Handlungsbedarf sich daraus ergibt. 

LIANE PLUTO

BETEILIGUNG VON ADRESSATINNEN UND ADRESSATEN IM KINDER- 
UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ - NEUER SCHUB FÜR DIE
VERBESSERUNG VON BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN?

1. BETEILIGUNG ALS ERKLÄRTER SCHWERPUNKT IM KJSG

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ist einer der erklärten Schwerpunkte des 
neu in Kra�  getretenen KJSG. Im Gesetzesentwurf zum KJSG vom 25.01.2021 wird dazu unter ande-
rem formuliert: „Par� zipa� on von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern ist ein grundlegendes 
Gestaltungsprinzip der Kinder- und Jugendhilfe; ihre gelingende Umsetzung ist [...] essen� ell für die 
Erfüllung ihres Au� rags. Daher ist diesem Au� rag stets immanent, die Adressa� nnen und Adres-
saten der Kinder- und Jugendhilfe in der Wahrnehmung ihrer Subjektstellung zu unterstützen bzw. 
sie hierzu zu befähigen“ (Deutscher Bundestag 2021, S. 3). Damit werden einerseits der Ausgangs-
punkt und die Anspruchshaltung für Beteiligung verdeutlicht und mit dem Fokus auf die Subjekt-
stellung der Adressa� nnen und Adressaten die Richtung der neuen Regelungen angedeutet.

Beteiligung von Adressa� nnen und Adressaten hat bislang insbesondere mit den § 8 und § 36 
SGB VIII schon seit Einführung des SGB VIII einen hohen Stellenwert im Gesetz, denn Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien sind bei allen Entscheidungen der öff entlichen Jugendhilfe zu betei-
ligen. Und dieser Anspruch wurde über die Jahre hinweg auch zunehmend realisiert. Sowohl die 
Hilfeentscheidung und -planung als auch die Alltagsgestaltung in den Hilfen wurden stärker für 
Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geöff net. An diese Entwicklung und 

LIANE PLUTO
BETEILIGUNG VON ADRESSATINNEN UND ADRESSATEN IM KINDERUND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ - NEUER SCHUB FÜR DIE VERBESSERUNG VON BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN? 
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die Bedeutung von Beteiligung knüp�  das KJSG an. Andererseits hat sich immer wieder gezeigt, 
dass Situa� onen entstehen, in denen Kinder, Jugendliche und ihre Familien aufgrund der weiterhin 
bestehenden Machtasymmetrien in einer schwächeren Posi� on sind und Schwierigkeiten haben, 
ihre Rechte wahrzunehmen und durchzusetzen. Die bisherigen rechtlichen Regelungen haben die 
Jugendämter und die freien Träger verpfl ichtet, innerhalb ihrer Strukturen Beschwerde- und Betei-
ligungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaff en. Zugleich gab und gibt es Hinweise, dass es 
zu wenige Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt, ihre Rechte durchzusetzen – insbeson-
dere in Konfl iktsitua� onen mit dem Jugendamt oder in den jeweiligen Einrichtungen oder Hilfean-
geboten, in denen die Hilfe geleistet wird. 

Im neuen KJSG setzen verschiedene Regelungen an der Stärkung der Rechte sowie an der Verbes-
serung der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern an. Zu diesen Regelungen gehören 
neu geschaff ene Paragrafen (z. B. § 4a SGB VIII) als auch Nachschärfungen bestehender Regelun-
gen. Als eine dieser Nachschärfungen kann z. B. § 8 Absatz 3 SGB VIII angesehen werden, der nun 
einen elternunabhängigen Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Beratung vorsieht. Bislang 
war der Anspruch auf Beratung daran gekoppelt, dass eine Not- und Konfl iktlage vorlag. Um diese 
Regelung im Sinne einer Stärkung der Subjektstellung von jungen Menschen wirksam werden zu 
lassen, geht für die Jugendämter mit der neuen Formulierung einerseits der Au� rag einher, diesen 
Anspruch jungen Menschen auch bekannt zu machen und dafür zu werben und andererseits die-
sen Beratungsanspruch auch einzulösen.

Bekrä� igt wurde der Beteiligungsanspruch an einer Stelle im allgemeinen Teil des SGB VIII, näm-
lich in § 4, in dem die Grundsätze der Zusammenarbeit der öff entlichen Jugendhilfe mit der freien 
Jugendhilfe geregelt sind. Dort heißt es jetzt in Absatz 3 „Die öff entliche Jugendhilfe soll die freie 
Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die Beteiligung von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern stärken“.

Im Folgenden werden zentrale Veränderungen herausgegriff en und hinsichtlich der eingangs 
gestellten Fragen beleuchtet. 

2. VERSTÄNDLICH, NACHVOLLZIEHBAR UND IN WAHRNEHMBARER FORM 
BERATEN UND UNTERSTÜTZEN

Der Gesetzgeber konkre� siert an mehreren Stellen im Gesetz, dass die bisherigen Vorgaben zu 
Beratung, Au� lärung und Beteiligung von jungen Menschen und ihren Familien in für die Adres-
sa� nnen und Adressaten verständlicher, nachvollziehbarer und wahrnehmbarer Form zu gestal-
ten sind. Im Einzelnen sind das Beratung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 8 
SGB VIII, Beratung nach § 10a SGB VIII, Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII), Nachbetreuung junger Volljäh-
riger (§ 41a SGB VIII) und Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Fachkrä� e sind dazu angehalten, dies in 
einer aus der Perspek� ve der jeweiligen Adressa� nnen und Adressaten „verständlichen, nachvoll-
ziehbaren und wahrnehmbaren Form“ zu tun.
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• In Anbetracht der großen Zukun� saufgabe inklusive Kinder- und Jugendhilfe drängt sich der 
Gedanke auf, dass - insbesondere durch die Verwendung des Begriff s „wahrnehmbar“ - diese 
Konkre� sierung verschiedener Paragrafen vor allem auf diese Aufgabe und die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven� on gerichtet ist. Die Kinder- und Jugendhilfe muss sich 
schließlich aktuell und zukün� ig sehr viel stärker auf die neue Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderung einstellen. In dieser Gruppe sind auch solche, die mit unter-
schiedlichen Kommunika� onseinschränkungen zurechtkommen müssen bzw. auf Unterstüt-
zung bei der Kommunika� on angewiesen ist. Eine zukün� ige Aufgabe besteht darin, sicher-
zustellen, dass Kommunika� on barrierefrei sta�  inden kann. 

• Es leuchtet unmi� elbar ein, dass die Kinder- und Jugendhilfe sich Wissen darüber aneignen 
muss, wie die Kommunika� on mit der Gruppe der Kinder, Jugendlichen und Eltern mit Behin-
derung gestaltet werden kann, welche Kompetenzen und Unterstützung (z. B. auch Gebär-
dendolmetscherinnen und Gebärdendolmetscher2)) vorhanden sein und aufgebaut werden 
müssen. 

• Die im Gesetz an verschiedenen Stellen vorgenommene Konkre� sierung geht jedoch über die 
Anforderung „wahrnehmbar“ hinaus. Nicht nur wahrnehmbar, sondern auch „verständlich“ 
und „nachvollziehbar“ zu informieren, beraten und aufzuklären fordert sehr viel stärker dazu 
auf, sich zu vergewissern, ob die Informa� onen und Inhalte beim Gegenüber ankommen, ver-
standen und nachvollzogen werden können - eine der zentralen Voraussetzungen für gelin-
gende Hilfeprozesse. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass dies eine Anforderung ist, die 
auf die Adressa� nnen und Adressaten mit und ohne Behinderung zielt, und damit für alle 
Adressa� nnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe Anwendung fi nden muss. 

Der Hintergrund für die Betonung so gestalteter Kommunika� on fi ndet sich darin, dass Hilfepro-
zesse komplex, o�  krisenha� , manchmal konfl iktreich sind. Dies allein erschwert es bereits Adres-
sa� nnen und Adressaten, Informa� onen aufzunehmen und zu verstehen. Sie sind zudem in einer 
Situa� on, in der sie es o� mals mit für sie unbekannten Organisa� onen und Verwaltungsvorgängen 
zu tun haben, Vertrauen zu Helfenden au� auen müssen und somit Informa� onen in vielerlei Hin-
sicht zu interpre� eren und zu refl ek� eren haben, was schwierig genug ist. Obendrauf können noch 
andere Einschränkungen hinzukommen, wie z. B. Sprachbarrieren. 

• Im neuen Gesetzestext steht also keine wirklich neue Anforderung. Die Präzisierung grei�  
eine der beständigen fachlichen Herausforderungen in der Kinder- und Jugendhilfe auf. Für 
die Fachkrä� e besteht eine ihrer Aufgaben darin, sich immer wieder neu zu vergewissern, 
welche Einschätzung die Adressa� nnen und Adressaten über ihre Situa� on haben, ob sie ver-
stehen, welche Hilfemöglichkeiten ihnen angeboten werden und welche Zukun� sop� onen 
es gibt. 

• Um diese Präzisierungsziele zu erreichen, ist vor allem Zeit für gemeinsamen Austausch not-
wendig. Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden und die Ressourcenaussta� ung so 
sein, dass diese Refl exions- und Verständigungsprozesse gewährleisten. 

2) siehe hierzu z. B. die Diskussion um die Einführung der Gebärdensprache als Amtssprache h� ps://www.bundestag.de/
presse/hib/kurzmeldungen-884468
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• Zusätzlich braucht es hierzu beispielsweise auch entsprechende Informa� onsmaterialien für 
die Adressa� nnen und Adressaten, die über Angebote und Verfahren, z. B. durch Übersetzun-
gen oder in leichter Sprache, informieren, Unterstützung von außen, wie z. B. Sprachmi� ler 
und den Einsatz krea� ver Methoden (z. B. Rollenspiele). Dies alles kann dazu dienen, dass 
Adressa� nnen und Adressaten verstehen, worum es geht und sich auch selbst in die Hilfepla-
nung und Entscheidungsprozesse einbringen. 

• Die neu zu schaff enden Verfahrenslotsen (§ 10b SGB VIII) sollen zudem dazu beitragen, die 
Leistungsberech� gten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zu unterstützen sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinzuwirken.

• Diese Konkre� sierung im Gesetz legt also den Finger auf eine entscheidende Stelle. Gefragt 
sind dabei alle Akteure der Kinder- und Jugendhilfe. Es liegt an den Jugendämtern und den 
freien Trägern, Rahmenbedingungen für die entsprechende Hilfegestaltung zu schaff en und 
die Fachkrä� e zu unterstützen.

3. SELBSTORGANISIERTE ZUSAMMENSCHLÜSSE ZUR SELBSTVERTRETUNG 

Der neu geschaff ene § 4a SGB VIII besagt, dass die öff entlichen Träger Selbstvertretungen (selb-
storganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung) fördern sollen. Diese Regelung umfasst 
poten� ell ein breites Spektrum an Zusammenschlüssen. Explizit erwähnt sind im Gesetzestext 
auch Selbstvertretungen innerhalb von Einrichtungen und Ins� tu� onen. In der Gesetzesbegrün-
dung wird konkre� siert, dass es solche sind, „denen es darum geht, die Interessen der Adressa� n-
nen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der Mitbes� mmung in Einrichtungen 
und Ins� tu� onen der Kinder- und Jugendhilfe oder im Rahmen gesellscha� lichen Engagements im 
Gemeinwesen auf poli� scher Ebene zu vertreten oder sich in der Selbsthilfe zu engagieren“. Damit 
sind beispielsweise auch Selbstvertretungsformen innerhalb der Hilfen zur Erziehung eingeschlos-
sen (z. B. Heimräte oder Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher, Elternbeiräte). Als Beispiel 
werden zudem in der Gesetzesbegründung explizit die Care-Leaver*innen erwähnt. 

Die Auff orderung zur Förderung von selbstorganisierten Zusammenschlüssen zur Selbstvertre-
tung nach § 4a SGB VIII erfährt dahingehend weitere Unterstützung im Gesetz, dass nach § 71 
Absatz 2  SGB VIII dem Jugendhilfeausschuss in Zukun�  als beratende Mitglieder selbstorganisierte 
Zusammenschlüsse nach § 4a SGB VIII angehören sollen und ihre Beteiligung auch im Rahmen von 
Arbeitsgemeinscha� en nach § 78 SGB VIII vorgesehen ist. Es ist zu hoff en, dass mit diesen gesetzli-
chen Regelungen generell eine Stärkung ins� tu� oneller Selbstvertretungsformen einhergeht, diese 
auch außerhalb der Einrichtung Unterstützung erfahren und sie in der Funk� on der Interessenver-
tretung ernster genommen werden.

Dass sich Betroff ene aus den Hilfen zur Erziehung zusammenfi nden und für ihre Interessen einste-
hen, hat in den letzten Jahren mehr Verbreitung gefunden. Das deutschlandweit prominenteste 
Beispiel ist der Care Leaver Verein, in dem junge Menschen, die in Pfl egefamilien oder Wohngrup-
pen gelebt haben, auf strukturelle Benachteiligungen dieser Gruppe aufmerksam machen und sich 
für ihre Rechte einsetzen. Weitere Beispiele hierfür sind die Landesheimräte bzw. regelmäßig in 
den Bundesländern organisierten Treff en der in Einrichtungen lebenden jungen Menschen auf Lan-
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desebene. Und schließlich ist an die Vertretungsformen in den Einrichtungen zu denken, die dazu 
beitragen können, dass in den Einrichtungen demokra� sche Mitbes� mmungsformen bestehen. 
Ein Blick in die Empirie zeigt allerdings, dass es bislang nur in etwa 40 Prozent der Einrichtungen 
gewählte Vertretungen gibt (vgl. Pluto 2021), z. T. auch weil deren Sinnha� igkeit bezweifelt wird 
und sie als nicht angemessen für die Hilfen zur Erziehung betrachtet werden. Die Daten zeigen aber 
auch, dass jene Einrichtungen, die Erfahrungen mit solchen Formen machen, den Eff ekt der Betei-
ligung von jungen Menschen als sehr wich� g für die Einrichtung bewerten.

Wer muss jetzt was tun? 

• Die Regelung in § 4a SGB VIII ist eine Auff orderung an die Jugendämter. Sie müssen sich 
zunächst einen Überblick verschaff en, welche Selbstvertretungsgruppen es bei ihnen im 
Zuständigkeitsbereich gibt (z. B. neben den bisher genannten Beispielen im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung auch Elternbeiräte oder Selbsthilfegruppen von Eltern) und dann Konzepte zu 
deren Förderung und Beteiligung entwickeln. 

• Für den Bereich der Hilfen zur Erziehung heißt das, dass sich die Jugendämter dafür interes-
sieren müssten, welche Einrichtungen und Hilfeangebote vor Ort bereits Vertretungen haben 
und anregen, dass diese auch über die Einrichtung bzw. das Hilfeangebot hinaus ak� v werden 
können. 

• Jugendämter sind auch gefragt, dafür zu werben, dass die Träger, Einrichtungen und Hilfean-
gebote (sta� onär wie ambulant) solche Selbstvertretungsformen schaff en und sowohl junge 
Menschen als auch Eltern bei der Gründung unterstützen. 

• Selbstvertretungen zu fördern, bedeutet auch, sie in ihrer Organisa� on zu unterstützen. 
Demokra� sche Gremien funk� onieren nur, wenn die Ins� tu� onen Ressourcen (z. B. eigene 
Budgets) bereitstellen, damit diejenigen, die sich selbst organisieren, eigenständig arbeiten 
können und Handlungsspielräume haben. 

• Fördern heißt insbesondere auch bei Selbstvertretungsformen von jungen Menschen, dass 
sie informiert werden, wie solche Formen funk� onieren, welche Handlungs- und Einfl uss-
möglichkeiten mit ihnen verbunden sind und dass sie selbst notwendiges Wissen und Kom-
petenzen erwerben können, z. B. in Fortbildungen und Schulungen.

• Schließlich bedeutet das Fördern von Selbstvertretungen auch Begleitung und Unterstützung 
durch Fachkrä� e. 

4. OMBUDSSTELLEN

Mit § 9a SGB VIII (Ombudsstellen) wurden die Länder verpfl ichtet, sicherzustellen, dass sich junge 
Menschen und ihre Familien zur Beratung sowie zur Vermi� lung und Klärung von Konfl ikten im 
Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe an eine unabhängige Ombudsstelle 
wenden können. Parallel fi nden beide Regelungen (der zuvor thema� sierte § 4a SGB VIII und 
§ 9a SGB VIII) in einer weiteren Ergänzung des § 45 SGB VIII eine Bestärkung: Die bereits zur Vor-
aussetzung gemachten Verfahren der Beteiligung werden um Selbstvertretungen ergänzt und die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten auch außerhalb der Einrichtung zur 
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Anforderung für den Erhalt der Betriebserlaubnis gemacht. Alle diese Regelungen zielen darauf, 
Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröff nen, sich außerhalb der Einrichtung bzw. des Hil-
feangebotes im Bedarfsfall Unterstützung für ihre Interessen zu holen und damit die Gefahr für das 
Ausnutzen des bestehenden Machtgefälles zu reduzieren (vgl. Urban-Stahl 2015). 

Die Verankerung von Ombudsstellen im Gesetz grei�  eine Entwicklung auf, die vor 20 Jahren 
begonnen hat. In fast allen Bundesländern sind in den vergangenen Jahren meist von ak� ven Fach-
krä� en ausgehend bereits Ombudsstellen errichtet worden (vgl. Bundesnetzwerk Ombudscha�  
2021), allerdings haben die sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und Ressourcen, sind an 
unterschiedlichen Stellen angesiedelt und sind für unterschiedliche Gruppen ansprechbar (vgl. für 
eine genauere Beschreibung Urban-Stahl 2014). Die Daten der DJI-Erhebung bei Einrichtungen 
sta� onärer Hilfen zur Erziehung (2019) lassen zudem den Schluss zu, dass in einem großen Teil 
der sta� onären Einrichtungen noch nicht für die Möglichkeit geworben wird, sich an eine unab-
hängige Ombudsstelle/Beschwerdestelle außerhalb der Einrichtungen zu wenden bzw. eine solche 
Ombudsstelle/Beschwerdestelle im Umfeld nicht exis� ert.

• Die Länder werden mit der Regelung in § 9a SGB VIII verpfl ichtet, eine bedarfsgerechte Infra-
struktur zu schaff en, die es ermöglicht, dass sich jeder junge Mensch an eine Ombudsstelle 
wenden kann. Der Zugang muss niedrigschwellig möglich sein, u.a. damit auch junge Men-
schen mit Behinderungen die Ombudsstellen in Anspruch nehmen können. 

• Es wird jetzt darauf ankommen, bestehende, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 
Strukturen abzusichern bzw. neue Stellen einzurichten, um beispielsweise alle Anfragen bear-
beiten zu können, für die Bekanntheit bei Adressa� nnen und Adressaten zu sorgen und deren 
Inanspruchnahme zu einem selbstverständlichen Element der Wahrnehmung eigener Inter-
essen von jungen Menschen und ihre Familien werden zu lassen. 

• Zuerst sind die Länder gefragt, die für die Aussta� ung und Absicherung von Ombudsstellen 
sorgen müssen. Das sind alles keine einfachen Überlegungen, für die es auch keine einfachen 
Antworten gibt. Dabei muss eine Rolle spielen, wie die beiden Kriterien Unabhängigkeit und 
„nicht fachlich weisungsgebunden“ sichergestellt werden können und welche organisatori-
schen Konstella� onen die Unabhängigkeit der Leistungserbringung unterstützen. 

5. BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN FÜR PFLEGEKINDER

Ein Teilaspekt der Förderung von Beteiligung ist die Möglichkeit sich beschweren zu können. Im 
neu geschaff enen § 37b Abs. 2 SGB VIII wird das Jugendamt verpfl ichtet, Beschwerdemöglichkei-
ten für Pfl egekinder vorzuhalten sowie Kinder bzw. Jugendliche über die Beschwerdemöglichkei-
ten zu informieren. Dies ist eine sehr wich� ge Ergänzung zu der bisher bestehenden Regelung in 
§ 45 SGB VIII, die sich über das Betriebserlaubnisverfahren an die Einrichtungen richtet, Beschwer-
demöglichkeiten zu schaff en. 

• Viele Einrichtungen haben Beschwerdeverfahren eingerichtet, bei denen die große Heraus-
forderung darin besteht, dass sie im Alltag genutzt werden und nicht nur formal auf dem 
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Papier bestehen und ein Beschwerdemanagement exis� ert, das für die Einrichtung oder Hil-
feangebot ein Lernen aus Beschwerden ermöglicht. 

• Für den Bereich der Pfl egekinderhilfe ist es komplizierter, geeignete niedrigschwellige 
Beschwerdemöglichkeiten zu entwickeln, da die Pfl egefamilien ja gerade nicht nach ins� tu-
� onellen Logiken funk� onieren sollen. Hier sind die Jugendämter gefragt, sich - am besten 
gemeinsam mit Eltern, Pfl egeeltern sowie den Pfl egekindern - zu überlegen, wie Beschwer-
demöglichkeiten sinnvoll aussehen könnten und wo diese am besten angesiedelt sein sollten, 
damit sie ihre Funk� on möglichst gut erfüllen können. Es ist sicherlich nicht ausreichend, dem 
Pfl egekind einmal, vielleicht auch einmal im Jahr die Adresse einer Vertrauens- oder Ombuds-
person zu überreichen und dann darauf zu vertrauen, dass sie im Bedarfsfall angerufen wird.

6. RESÜMEE

Die gesetzlichen Regelungen zu Beteiligung greifen vieles auf, was in der Fachdiskussion bereits 
länger gefordert wurde. Die Regelungen unterstützen das zentrale Paradigma der beteiligungsori-
en� erten Kinder- und Jugendhilfe. Wie sich im Einzelnen zeigt, benö� gen die Regelungen allerdings 
Unterstützung, die sich wie folgt kurz zusammenfassen lassen:

• Neue und zusätzliche Methoden der Beteiligung müssen entwickelt werden

• Beteiligung braucht Ressourcen

• Strukturelle Verankerung von Beteiligung und die Defi ni� on von entsprechenden Prozessen 
sind erforderlich

• Selbstorganisa� on muss tatsächlich ernstgenommen und deren Au� au als Aufgabe ange-
nommen werden

• Räume für die systema� sche Refl exion von Beteiligungsprozessen - durchaus auch im Sinne 
der Qualitätsentwicklung - sollten geschaff en werden

Die Regelungen sprechen den öff entlichen Jugendhilfeträger auf allen föderalen Ebenen, die Ver-
antwortlichen bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie jede Fachkra�  einzeln an. Ob die 
Regelungen wirklich einen neuen Schub für Beteiligung bedeuten, hängt davon ab, wie gut es auf 
allen Ebenen gelingt, Beteiligung zu unterstützen und ak� v zu fördern. Beteiligung braucht eine 
beständige Aufmerksamkeit und Unterstützung in der Praxis. 
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Nach vielen Jahren teils kontroverser Deba� en und verschiedener Entwürfe trat im Juni 2021 das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kra� . Mit dieser Reform des SGB VIII kommt es nun 
auch zu einigen Veränderungen im Bereich des Kinderschutzes, die von der Praxis aufzugreifen 
und zu gestalten sind. Ziel dieses Beitrages ist es daher, einige der neuen Regelungen des KJSG 
aus der Perspek� ve der gelebten Praxis der Kinderschutz-Zentren kri� sch zu hinterfragen und zu 
kommen� eren. Dabei geht es uns nicht um konkrete Lösungsideen für einzelne Neuregelungen, 
sondern um Impulse und Denkanstöße zur Gestaltung gelingender Kinderschutzpraxis insgesamt.

Die Stärkung der Subjektstellung und eine gute, gesicherte Par� zipa� on von Kindern, Jugendlichen, 
Eltern und Sorgeberech� gten auch in Kinderschutzverfahren sind erklärtes Gesetzesziel. Dieses 
Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Regelungen. Nimmt man dies ernst, so muss sich die 
Fachpraxis auf neue Wege einlassen und sich neuen Aufgaben stellen. Es sind Wege, die zu einer 
gestärkten Haltung im Sinne eines hilfeorien� erten, in Beziehung arbeitenden Kinderschutzes 
führen können.

Im folgenden Beitrag stehen daher vor allem die (neuen) Möglichkeiten und Grenzen gelingenden 
Kinderschutzes im Mi� elpunktmit dem besonderen Fokus unserer Impulse auf dem Thema der 
Qualifi zierung in der Beteiligung der Adressat*innen.

JESSIKA KUEHN�VELTEN | GEORG KOHAUPT | STEFAN HEINITZ | SEBASTIAN FRIESE 
DIE KINDERSCHUTZ�ZENTREN2)

BETEILIGUNG UND BERATUNG IM KINDERSCHUTZ QUALIFIZIEREN - 
IMPULSE ZUM KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ (KJSG)

1. HILFREICHE BETEILIGUNG

Gerade im Kinderschutz, in Fällen von gravierenden Hinweisen auf eine Gefährdung des Kin-
deswohls, kommt es zu Konfl ikten und zugespitzten Krisen in Familien und mitunter auch 
im Helfer*innensystem. Hier wird die Frage nach der Beteiligung von Kindern, Jugendli-
chen, Eltern und anderen Bezugspersonen zu einer der zentralen Herausforderungen3). Drei 
Aspekte dazu sollen an dieser Stelle mit Blick auf die neue Gesetzeslage erörtert werden.

2) Der Text ist das Ergebnis von Diskussionen im Expert*innen- und Förderkreis der Bundesarbeitsgemeinscha�  der 
Kinderschutz-Zentren.

3) Interessante Ansätze zu Par� zipa� on und Beteiligung geben Reinhart Wolff  und der Kronberger Kreis mit dem Konzept 
des demokra� schen Kinderschutzes, vgl. Gedik/Wolff  2021. Eine kri� sche Rezep� on ist überfällig.

GEORG KOHAUPT | STEFAN HEINITZ | SEBASTIAN FRIESE | JESSIKA KUEHN-VELTEN 
BETEILIGUNG UND BERATUNG IM KINDERSCHUTZ QUALIFIZIEREN - IMPULSE ZUM KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ (KJSG) 

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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1.1. BEFÄHIGUNG ZUR BETEILIGUNG

Im Zusammenhang von Kinderschutz und Hilfeplanung erleben sich Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene o�  nicht als gestaltend und beteiligt. Dies liegt zunächst häufi g an einer bestehen-
den Krisensitua� on, in der Ängste und Befürchtungen, situa� ve Diskon� nuität und Verunsicherung 
mögliche Beteiligungsideen verstellen. Zum anderen ist es aber auch einer biographisch erfahre-
nen Bildungskultur geschuldet, die nicht unbedingt spezifi sch auf Anerkennung, Par� zipa� on und 
Gegensei� gkeit ausgerichtet ist.

• Um die neuen gesetzlich gerahmten Ansprüche an eine stärkere Beteiligung von Nutzer*in-
nen umzusetzen, braucht es in der Fachpraxis vor allem Ideen und ins� tu� onelle Rahmenbe-
dingen dazu, wie Beteiligung als grundlegendes und Hilfeprozesse strukturierendes Element 
selbstverständlich und bereits in der frühen Kindheit und beständig in der Lebensentwicklung 
vermi� elt, gelernt und eingeübt werden kann, so dass auch in Krisen ein Rückgriff  darauf 
möglich ist. 

• Die vielfäl� gen und beteiligungsorien� erten Prozesse in einrichtungsbezogenen Schutz-
konzepten (in KiTas, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Schulen), die durch das 
Gesetz nun verbindlicher gerahmt sind, bieten hierzu Ansatz- und Refl exionsmöglichkeiten, 
sind aber sicher noch nicht hinreichend.

• Vor allem in Kinderschutzprozessen bedarf es der kon� nuierlichen Zusammenarbeit von Fach-
krä� en mit Eltern, mit Sorge- und Bezugspersonen für Kinder und mit Kindern und Jugendli-
chen. Ihre Erfahrungen, ihr Verständnis, ihre Wünsche und Grenzen sollen Berücksich� gung 
fi nden. Zugleich müssen Fachkrä� e aus verschiedenen Hilfe- und Angebotssystemen etwa 
der Kinder- und Jugendhilfe, Medizin, Bildung und Arbeit zusammenwirken. 

Par� zipa� on erweist sich als zentrale Bedingung gelingender Veränderungs- und Schutzprozesse, 
sie darf trotzdem nicht unrefl ek� ert in der Praxis umgesetzt werden. Gerade wenn es um Kinder-
schutz geht, spielen bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Eltern und Bezugspersonen Krisengefühle, 
Ängste und Befürchtungen, Unsicherheiten und Irrita� onen sowie mögliche Traumata eine Rolle, 
die Berücksich� gung fi nden müssen und die auch die Form und Ausgestaltung der Beteiligungssi-
tua� onen und -prozesse mitbes� mmen. In diesem Zusammenhang sind auch immer Aspekte der 
Überforderung, Verantwortung und (Re-)Trauma� sierung mit zu beachten.

Zudem ist Par� zipa� on als zentraler Arbeitsprozess nicht störungsfrei. Denn gerade im konkreten 
Kinderschutzfall verdeutlicht sich die Problema� k o� mals in Form unterschiedlicher Beteiligungs-
wünsche bezogen auf unterschiedliche Beziehungspersonen in der Familie oder im familialen 
Umfeld. Wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene hier als im Grundsatz auf die Beteiligung bezo-
gene gleichberech� gte Subjekte zu verstehen sein sollen, kann es zu Konfl ikten kommen. Wie wird 
über Beteiligung letzten Endes entschieden, wenn etwa Eltern nicht möchten, dass ihre Kinder zu 
bes� mmten Sachverhalten Auskun�  geben dürfen, Kinder nicht wollen, dass ihre Eltern in dieser 
Weise beteiligt werden und solche Wünsche mit den Wünschen der anderen Familienmitglieder 
diametral auseinandergehen?

Kommunika� ve und Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern sind ein häufi ger Umstand 
bei Vermutungen auf Kindeswohlgefährdung. Dies müssen fallbezogene Prozesse der Beteiligung 
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ebenfalls im Blick haben, sie führen so zu einer besseren Einbindung von Familien, einer gesteiger-
ten Akzeptanz von Abläufen und weniger Beängs� gung in Kinderschutzverfahren. Somit entstehen 
mehr Gleichzei� gkeit und Gleichwer� gkeit von Sichtweisen, und das Wissen und die Kompetenzen 
der Adressat*innen werden gestärkt und genutzt. 

Unter gegenwär� gen Rahmenbedingungen droht die Gefahr, dass mit einer rein verfahrensdefi nierten 
Mitwirkung lediglich Pseudobeteiligung ohne eine inhaltliche Überprüfung auf Machbarkeit und Sinn-
ha� igkeit entsteht und es damit zu einer Überforderung der Adressat*innen kommt, die letztlich zu einer 
weiteren Verantwortungsdiff usion und Abgabe von Verantwortung an Kinder und Jugendliche führt.

1.2. BERATUNGSANSPRUCH NACH § 8 SGB VIII

Der Beratungsanspruch für Kinder und Jugendliche im § 8 SGB VIII ist im Gesetz nun weiter gefasst 
und auch ohne Anlass einer Konfl iktsitua� on möglich (vgl. Meysen et al 2021). Hierfür müssen nun 
in der öff entlichen wie freien Kinder- und Jugendhilfe Strukturen geschaff en werden, die diesem 
Anspruch gerecht werden können.

• Die Anlässe und Auslöser von Beratungsprozessen können sehr vielfäl� g sein, so dass Bera-
tungsstellen, Kinderschutzeinrichtungen, Jugendämter, Kinder- und Jugendhilfeträger (aber 
eigentlich auch Einrichtungen des Gesundheitswesens, ärztliche und psychotherapeu� sche 
Praxen) dafür kompetent aufgestellt, ausgesta� et und entsprechend qualifi ziert werden müs-
sen. 

• Hierbei kommen unserer Erfahrung nach insbesondere die Qualifi zierung der Gesprächs-
führung mit Kindern und Jugendlichen, aber auch die Gesprächsführung ohne und zur Ein-
beziehung von Eltern und Sorgepersonen in den Blick. Aber auch Gespräche über Problem- 
und Gefährdungslagen, Gespräche mit jüngeren Kindern, Erklärungen und Erläuterungen 
zu bes� mmten Aspekten von Verfahren und rechtlichen Vorgaben, zu Hilfemöglichkeiten in 
verschiedenen Systemen und zu koopera� ven Hilfen bieten Anlässe und Themen der Quali-
fi zierung in diesem Kontext. Diese neue Beratungsleistung muss zudem in Gefährdungs- und 
Kinderschutzkrisen in ein Verstehen konfl iktha� er Dynamik eingebe� et sein.

• Eine heikle Konstella� on kann die Beratung für Elternteile in hochstri�  gen Kontexten oder 
für lange aus unterschiedlichen Gründen in der Erziehung abwesende Eltern bedeuten. Auch 
hierfür bedarf es hinreichender Angebote und der Qualifi zierung, vor allem aber beratungs-
sensibler und beratungsermöglichender Se�  ngs und Rahmenbedingungen.

• Dies gilt selbstredend auch für die Einbeziehung nicht sorgeberech� gter Eltern in Hilfepla-
nungen. Denn auch dieser Beratungsanspruch bringt neue Herausforderungen mit sich, die 
darin bestehen, Kriterien und Rahmenbedingungen herzustellen, die die fallbezogen-situa� ve 
Passung zwischen betroff enen Kindern und Jugendlichen, Sorgepersonen und nicht sorgebe-
rech� gten Eltern unter Einhaltung von Vorgaben des Vertrauensschutzes für alle Beteiligten 
und des Datenschutzes ermöglichen. Insofern kommt es auch hier zu einer Ausweitung der 
Beratungsleistungen insbesondere des öff entlichen Trägers.
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• Schließlich müssen die neuen und wich� gen Beratungsansprüche und Beratungsmöglichkei-
ten entsprechend bekannt gemacht werden und dann auch niedrigschwellig und lebenswelt-
nah (z.B. im ländlichen Raum) erreichbar und verfügbar sein. Denkbar an dieser Stelle ist 
auch die Einrichtung von Koordinierungs- oder Lotsenstellen in koopera� ver Ausgestaltung 
zwischen öff entlicher und freier Kinder- und Jugendhilfe. Erst dadurch jedenfalls wird es mög-
lich werden, die Eff ekte, die mit einem solchen erweiterten Beratungsanspruch einhergehen, 
nutzbar zu machen, Zugänge zu Unterstützung und Hilfe für Kinder und Jugendliche sowie 
Par� zipa� on nach dem Gesetzeswillen zu stärken.

• In der Qualifi zierung dieser Beratungsarbeit gilt es, dem Sinn der kindlichen Beratungs-
ansprüche zu folgen, jedoch nicht in Richtung einer Au� eilung oder gar Spaltung, sondern 
einer stärkeren Orien� erung an familialer Bindung. Schwierig wird es allerdings dann, wenn 
das Beratungssystem weiterhin überlastet wird, Beratungsstellen, Kinderschutz-Zentren und 
andere Einrichtungen weiter am Rande ihrer Kapazitäten arbeiten müssen und es dadurch zu 
Einschränkungen im Beratungsangebot in Kinderschutzkrisen kommt. Die Zugänge zur Bera-
tung müssen auch jüngere Kinder berücksich� gen. Außerdem bedarf es einer Weiterentwick-
lung digitaler Beratungsmöglichkeiten.

Damit sind gleichwohl weitere Herausforderungen verknüp� : 

• Zum einen ist es möglich, dass Fachkrä� e sich weniger auf den Weg des Gewinnens machen 
und Lösungen eher den Familien überlassen. 

• Zum weiteren könnte der Geheimhaltungsdruck für Kinder und Jugendliche in Familien in 
belasteten Kontexten steigen. 

• Zum dri� en könnten Beratungsansprüche als Anforderungen an Kinder und Jugendliche fehl-
gedeutet werden. 

• Und die Frage ist, ob bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen ihre Eltern und Sorge-
berech� gten hinreichend mitgenommen werden, so dass für das gesamte Familiensystem 
Gutes daraus werden kann.

1.3. SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT ENTWICKLUNGS-
 BESODERHEITEN/BEHINDERUNGEN 

Par� zipa� on und beteiligende Kinderschutzprozesse sind noch einmal gesondert zu betrachten 
bei Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsbesonderheiten und besonderen Bedarfen. Wenn 
diese kogni� ve, sprachliche, emo� onale und soziale Bereiche betreff en, stehen Kinder, Jugendli-
che, Bezugspersonen und Fachkrä� e vor Herausforderungen. 

• Die Beteiligungsstufe der Informa� on muss dabei mindestens zur Selbstverständlichkeit wer-
den. Hierzu hat der Gesetzgeber erste Vorkehrungen eingezogen, um sicherzustellen, dass 
Informa� onen (etwa zu Einschätzungen und möglichen Vorgehensweisen) für die Adres-
sat*innen transparent, verstehbar und nachvollziehbar sind. 

• Die Gesetzesreform berücksich� gt nun die Par� zipa� on von jungen Menschen mit Entwick-
lungsbesonderheiten auf vielen Ebenen, beispielsweise in der Festschreibung der verständli-
chen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Beteiligung in § 8 Abs 4 SGB VIII.
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• Darüber hinaus sind weitere und darauff olgende Beteiligungsstufen (Mitreden, Mitbes� m-
mung, Selbstbes� mmung) bislang sehr stark auf sprachliche und kogni� ve, aber auch emo� -
onale Ansprüche und Leistungen ausgerichtet. 

• Eine belastbare Zusammenarbeit und gegensei� ge Kompetenzerweiterung gelingt am ehes-
ten in einer verstärkten Koopera� on von Kinder- und Jugendhilfe, den Frühen Hilfen und 
der Frühförderung einerseits, vor allem aber mit der Eingliederungshilfe andererseits, damit 
Ideen zur Beteiligung im wenig- bis non-verbalen Raum und in vereinfachten Strukturen ent-
stehen können. 

• Auch für entwicklungsbesondere Eltern und Sorgepersonen muss Beteiligung angepasst wer-
den. Eine nicht zu unterschätzende Problemlage besteht mit Blick auf Kinder und Jugendliche, 
wenn Entwicklungsbesonderheiten als Belastungen erscheinen und sie diese und zusätzlich 
Vermutungen auf Kindeswohlgefährdung zu bewäl� gen haben. Wenn dann die Vermutung 
auf Gefährdungslagen einerseits die Eltern betri�  , diese andererseits aber diejenigen sind, 
die etwa bes� mmte Mi� eilungs- und Verhaltensmuster ihrer Kinder am besten verstehen 
können, ergibt sich eine komplexe und herausfordernde Dynamik für den weiteren Einschät-
zungs- und Hilfeprozess.

Familien mit Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten zeichnen o�  ganz eigene Entwicklungspha-
sen und -dynamiken aus, die zu spezifi schen Herausforderungen und Bewäl� gungsmustern führen. 
So kann es in alltäglichen Situa� onen o� mals zu schnelleren/verstärkten Belastungen, S� gma� -
sierungen und innerfamilialen Beziehungsdynamiken kommen. Problemstellungen auf der Ebene 
der Partnerscha�  oder zwischen Geschwistern, die mit den Entwicklungsbesonderheiten verknüp�  
sind, können einen deutlichen Einfl uss auf die Lebenswelt der Familie haben.

Dabei ist zu berücksich� gen, dass nicht immer die Sicht auf die Merkmale der individuellen Beson-
derheiten der Schlüssel ist, sondern gleichermaßen deren Auswirkungen auf das soziale Umfeld 
erfasst werden müssen. 

• Familienkonfl ikte in Familien mit Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten verlangen eine 
andere Bewäl� gung und die Kinder brauchen o� mals eine spezifi schere Ansprache, andere 
Orte und mehr Zeit für die Kontaktaufnahme. Für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe heißt 
dies, eine für Kinder, Jugendliche und Familien gelingende Verknüpfung zwischen möglichen 
Hilfen einerseits, den Entwicklungslagen und Auswirkungen, den familiendynamischen Fak-
toren und Belastungen und den Umständen möglicher Kindeswohlgefährdung andererseits 
zu schaff en.

• Hierbei ist zudem in Betracht zu ziehen, dass Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsbe-
sonderheiten und -einschränkungen wesentlich häufi ger von Gewalt und Vernachlässigung 
betroff en sind als Kinder ohne diese Eigenscha� en (vgl. hierzu anhand interna� onaler Stu-
dien: Bange 2020). Sie sind den Erfahrungen aus der Fachpraxis nach in ihrer Ar� kula� on 
o� mals weniger selbstwirksam und benö� gen spezifi sche und intensivere Formen des Kon-
taktes und der Gesprächsführung (vgl. Kindler 2021).
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• Insofern ist es bedeutsam, das Bild der Entwicklungsbesonderheiten und ihrer familialen 
Dynamik möglichst präzise zu zeichnen, um daran anschließend passende Formen des Kon-
taktau� aus zu den Eltern und des Kontakthaltens zum Kind zu fi nden. 

• Eine Herausforderung liegt in der Nicht-Gleichheit und dabei angemessenen Gleichwer� gkeit 
von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit und ohne Entwicklungsbesonderheiten. Inklusiver 
Kinderschutz darf nicht aus sich heraus zu einer S� gma� sierung der Adressat*innen mit Ent-
wicklungsbesonderheiten führen, darf aber auch nicht bisherige spezifi sche Hilfekontexte 
und „Privilegien“ für diese Adressat*innen verschwinden lassen.

2. KOMMUNIKATION UND KOOPERATION IN KINDERSCHUTZ-KRISEN

Neue Formen der Kommunika� on und Koopera� on zwischen den unterschiedlichen und am Kin-
derschutz beteiligten Berufsgruppen sind ebenfalls Bestandteile der neuen Regelungen des KJSG. 
Auch hier darf Beteiligung kein professioneller Selbstzweck sein, sondern muss ebenfalls im Kontext 
der besonderen Dynamik mit Kindern, Jugendlichen und Eltern erörtert werden, denn die Frage, 
wer und in welcher Weise in diesen systemdynamischen ‚Ausnahmezuständen‘ von Eltern und Kin-
dern/Jugendlichen beteiligt wird, ist eine entscheidende für gelingende Veränderungsprozesse. 

Gelingender Kinderschutz, etwa als Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung für Kinder, Jugend-
liche und auch Eltern, wird sich weiterhin daran entscheiden, ob Koopera� on im Kinderschutz in 
erster Linie als Koopera� on mit den Familien verstanden wird und dann als Zusammenarbeit der 
Fachkrä� e im Sinne der Adressat*innen, für die Familien, gemeinsam mit ihnen, soweit die Fami-
lien und die mögliche Gefährdung es zulassen.

3. BETEILIGUNG UND RÜCKMELDUNG IN GEFÄHRDUNGSLAGEN

Konkret sind es die Neuregelungen in den §§ 8a SGB VIII und 4 KKG, in denen diese Fragen verhan-
delt werden. In Fällen von Kindeswohlgefährdung, in denen das Gewinnen für Problemsicht und 
Hilfen nicht gelungen ist, in denen aufgrund nicht angenommener oder ausreichender Hilfen ein 
Gefährdungseinschätzungsverfahren durch Mi� eilung an das Jugendamt angestoßen wurde, sieht 
das Gesetz vor, dass die Gefährdung mi� eilenden Berufsgeheimnisträger*innen als mi� eilende 
Personen Rückmeldung zum Stand des Verfahrens erhalten.

O�  ist es in der Praxis noch so, dass von Fachkrä� en die Mi� eilung über Anhaltspunkte und Sorgen 
bezüglich einer Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt erfolgt mit der Idee, die Sorgen und die 
Familie ‚abzugeben‘.

• Gute Beteiligung und Koopera� on mit den Familien wird leichter gelingen können, wenn 
die Mi� eilung der Gefährdung im Gespräch mit dem Jugendamt und mit Eltern und Kindern 
erfolgt und die jeweiligen Fachkrä� e deutlich machen, dass sie die Situa� on für das Kind nicht 
mehr allein mit den Eltern verantworten können (oder dürfen) und daher die Mitverantwor-
tung des Jugendamtes suchen. So bleiben die Fachkrä� e, die in Beziehung zur Familie stehen, 
im Prozess von Schutz und Hilfe in einer Verantwortungsgemeinscha�  an Bord.
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• Auf diese Weise könnte sich ein Teil der Dissens-Problema� k lösen lassen, die sich ergibt, 
wenn das Jugendamt den Fall nur ‚übernehmen‘ darf und dann wiederum die Fachkrä� e, 
die die Gefährdung mitgeteilt haben, einbeziehen soll auch ohne Zus� mmung der Eltern und 
Kinder. Wenn so die Kinder, Jugendlichen, Eltern, Familien im Kontakt ‚verloren gehen‘ wür-
den, weil sie dies nicht mitgehen können, wäre in vielen Fällen der Gewinn für die Kinder und 
das Kinderschutzverfahren in Frage zu stellen. Kriterium für das Einbeziehen der mi� eilenden 
Fachkrä� e ist, wenn gem einsames Arbeiten mit den Adressat*innen verbessert werden kann, 
wenn auf die Beendigung von Gefährdungslagen gemeinsam hingewirkt oder die Familie vor 
weiteren Eskala� onen in der Gefährdung geschützt werden kann. Da, wo es darum geht, die 
eigenen Bedürfnisse der Fachkrä� e zu erfüllen, steht in Frage, ob dies als Kriterium reicht.

• Das Einbeziehen und die Rückmeldung als Vorgabe darf nicht vergessen, Kinder, Jugendli-
che, Eltern, Sorgepersonen dafür zu gewinnen und ‚mitzunehmen‘. Art und Inhalt der Rück-
meldung müssen wiederum auf Notwendigkeit, Sinnha� igkeit und am Wohl und Willen der 
Kinder, Jugendlichen und Familien überprü�  werden. Sonst wird die für Familien im Gesetz 
herausgestellte Beteiligung an dieser Stelle wieder verlassen. 

• Immer neu ist zu überlegen, wo der Austausch zwischen den Fachkrä� en und die Rückmel-
dung nicht über die Familien, sondern mit den Familien gemeinsam geschehen kann. Zumin-
dest ist hier das höchstmögliche Maß an Transparenz einzuhalten - natürlich immer, soweit es 
nicht zu einer Gefährdung des Kindeswohls führt. 

• Für die beschriebenen Rückmeldewege braucht es zudem auf allen Seiten Zeitressourcen, die 
zur Verfügung stehen müssen - und einen Rahmen, der im Sinne der Kinder, Jugendlichen und 
Familien und des größtmöglichen Vertrauensschutzes für sie defi niert wird.  
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Mit dem KJSG werden im Wesentlichen fünf zentrale Anliegen verfolgt: 

•	 Verbesserungen im Kinderschutz, 

•	 Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
aufwachsen, stärken, 

•	 die Weiterentwicklung zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe voranbringen und den 
Entwicklungspfad hin zu dieser definieren, 

•	 mehr Prävention vor Ort 

•	 und mehr Beteiligung von Adressatinnen und Adressaten (vgl. Deutscher Bundestag 2021). 

Für all diese Anliegen ist es erforderlich, wenn auch im unterschiedlichen Maße, dass die Akteure 
der Kinder- und Jugendhilfe sich über die Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe hinausbewegen.

MIKE SECKINGER

AUFFORDERUNGEN ZUR KOOPERATION AUCH ÜBER DIE KINDER- 
UND JUGENDHILFE HINAUS – NEUERUNGEN IM KJSG

1. AUFTRAG: QUERSCHNITTSPOLITIK

Dies ergibt sich ganz grundsätzlich aus der Beschreibung des Auftrags in § 1 SGB VIII. Der Absatz 3 
Satz 2 dieses Paragrafen ist „um den Aspekt der Ermöglichung und Erleichterung der Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft ergänzt worden“ (Kunkel & Kepert 2022, S. 48), in Satz 5 steht, die Kinder- 
und Jugendhilfe soll „dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“. Beides 
kann nur gelingen, wenn man über die Zuständigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe hinaus agiert. 
Dies ist weder eine neue Erkenntnis (vgl. z.B. Mielenz 1981) noch ein Effekt der Gesetzreform, auch 
wenn diese Reform die Aufforderung an die Kinder- und Jugendhilfe zur Querschnittspolitik noch 
einmal unterstreicht. Inwiefern dies so ist, soll im Folgenden ausgeführt werden. 
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Querschnittspolitik gestaltet sich schwierig

Um den Auftrag zur Querschnittspolitik erfolgreich umzusetzen ist die Kinder- und Jugendhilfe 
auch auf Kooperationen angewiesen, da sie nur in wenigen Konstellationen über die Mittel verfügt, 
ihre Interessen über andere Strategien (z.B. Macht, Geld) in anderen Politik- und Handlungsfel-
dern zu platzieren2). Wie mühsam solche Prozesse sein können, lässt sich an dem Beispiel Kinder-
freundlichkeitsprüfungen zeigen: Ein im Kontext öffentlicher Verwaltung bewährtes Instrument, 
unterschiedliche Interessenslagen sichtbar werden zu lassen, ist es, Stellen und Organisationen 
mit dem Recht zur Stellungnahme auszustatten. Im Rahmen der Kinderfreundlichkeitsprüfungen 
haben Jugendämter das Recht, sich bei Bauvorhaben einzubringen. Doch selbst in der Zeit, in der 
dieses Thema intensiver diskutiert wurde, waren nur 4 % der Jugendämter grundsätzlich und 5 % 
„ab und zu“ in Entscheidungen von Bauämtern einbezogen, die sich auch auf Kinder, Jugendliche 
und Familien bezogen (Seckinger u.a. 1998, S. 155). Das scheinbar scharfe Schwert eines formalen 
Beteiligungsrechts hat offensichtlich nicht geschnitten und heute scheint es fast völlig in Vergessen-
heit geraten zu sein. Ein anderes Beispiel ebenfalls aus dem Baurecht sind die nicht stattfindenden 
Anhörungen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Bauleitverfahren, obwohl Kinder und 
Jugendliche im § 3 BauGB explizit als anzuhörende Öffentlichkeit definiert sind. Die beiden Bei-
spiele zeigen, wie schwierig und vielleicht auch überfordernd es sein kann, bei der Fülle der Aufga-
ben Querschnittspolitik zu machen.

Aber nichtsdestotrotz bleibt die Aufgabe, vor Ort zielgerichtet, mit Unterstützung des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses solche formale Beteiligungs- und Anhörungsrechte wahrzunehmen und 
weitere Einmischungsstrategien zu entwickeln. Hierzu gehört sicherlich auch die Stärkung von Kin-
derbüros und Kinderbeauftragten sowie ähnlicher Stabsstellen. Im KJSG ist diese Form der Stär-
kung der Rechte insofern aufgegriffen, als die Etablierung von Ombudsstellen zur Vermittlung und 
Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach § 2 SGB VIII als 
Aufgabe der Länder festgeschrieben wurde.

Frühe Aufforderung an die Kinder- und Jugendhilfe zur Kooperation

Bereits in den Anfängen der Kinder- und Jugendhilfe wurde auf eine notwendige Verknüpfung mit 
den Bereichen Gesundheit und Justiz (Tugendreich 1917) hingewiesen. Etliche Jahrzehnte spä-
ter schreiben die Mitglieder der ersten Jugendberichtskommission: „zahlreiche Maßnahmen der 
Jugendhilfe müssen durch andere gesetzliche Träger, z.B. durch das Gesundheitsamt, das Arbeits-
amt, die Gewerbeaufsicht usw. ergänzt werden. Deswegen bestimmt das Jugendwohlfahrtsgesetz, 
dass die Jugendämter ein planvolles Zusammenwirken all dieser Institutionen anstreben sollen. 
Es ist wichtig, dass sich die Jugendwohlfahrtsausschüsse gerade dieser Koordinierungsaufgabe 
besonders annehmen“ (Deutscher Bundestag 1961, S. 48-49). Dieser Auftrag zur systematischen 
Kooperation mit Akteuren aus anderen gesellschaftlichen Bereichen ist seitdem ausgebaut und 
weiterentwickelt worden. Er bezieht sich sowohl auf die Erfüllung der Aufgaben in unmittelbarer 
Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, wie beispielsweise den Kinderschutz, bei dessen Wahr-
nehmung die Kinder- und Jugendhilfe auf die Bereitschaft Dritter angewiesen ist (vgl. KKG), oder 

2) Das unterscheidet sie beispielsweise von Finanzministerien bzw. Kämmereien, die jederzeit Beschlüsse anderer Ressorts 
blockieren können.
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auch auf die Einmischung zur Förderung guter Bedingungen des Aufwachsens, wie die Beteiligung 
der Kinder- und Jugendhilfe bei Themen der Stadt- oder Verkehrsentwicklung. 

• Schaut man in das KJSG, so wird deutlich, dass die kooperative Ausrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe durch die Veränderungen noch verstärkt wird und ein weiteres Handlungsfeld 
hinzugekommen ist, zu dem die Kinder- und Jugendhilfe ein enges Kooperationsverhältnis 
aufbauen soll, nämlich die Eingliederungshilfe.

1.1. VERBESSERTE HANDLUNGS- UND PROBLEMLÖSUNGSKOMPETENZ DURCH 
KOOPERATIONEN

Mit Kooperationen sind zahlreiche Erwartungen in Bezug auf eine verbesserte Handlungs- und 
Problemlösekompetenz verbunden, die sich auch empirisch begründen lassen (z.B. van Santen & 
Seckinger 2003). Bessere Lösungen werden aufgrund der Perspektivenvielfalt wahrscheinlicher, 
komplexe Situationen sind eher zu bearbeiten, Unterstützungs- und Hilfeangebote werden weniger 
segmentiert und damit geraten auch unerwünschte Nebeneffekte schneller in den Blick. Ressour-
cen können gebündelt und neue Wege bestritten werden. 

• Der Blick auf die bisherigen Kooperationserfahrungen zeigt, dass rechtliche Regelungen, die 
zu Kooperationen verpflichten oder auffordern, diese erleichtern und dazu beitragen können, 
Kooperationen weiterzuentwickeln. Dies gilt insbesondere dann, wenn zwei so lange bereits 
etablierte Sektoren wie Jugendhilfe und Eingliederungshilfe miteinander kooperieren sollen.

1.2. 16 NEUE KOOPERATIONSRELEVANTE ÄNDERUNGEN IM SGB VIII

Im KJSG finden sich zahlreiche gesetzliche Regelungen, aus denen sich Kooperationsaufträge 
unmittelbar ableiten lassen, bzw. deren Umsetzung ohne entsprechende Kooperationen schwer 
vorstellbar ist. Allein im SGB VIII werden in 16 Paragrafen kooperationsrelevante Änderungen vor-
genommen3). Die Änderungen in den anderen Gesetzen4) haben überwiegend die Aufgabe, die 
Kooperationsaufforderungen, die an die Jugendhilfe gerichtet sind, nicht in das Leere laufen zu 
lassen. In der Vergangenheit wurde immer wieder kritisiert, dass die Kinder- und Jugendhilfe ihren 
Kooperationsverpflichtungen allein deshalb nicht nachkommen könne, weil ihre Kooperations-
partner nicht verpflichtet wären, auf ihr Kooperationsangebot einzugehen. Ein solcher Versuch die 
Kooperationsbereitschaft auf der anderen Seite zu erhöhen, stellt z.B. § 37a JGG dar. 

Betrachtet man die mit dem KJSG insbesondere im SGB VIII vorgenommenen Erweiterungen und 
Präzisierungen von Kooperationsanforderungen, so wird deutlich, dass sich diese auf unterschied-
lichen Ebenen bewegen. 

Klarstellungen

Es handelt sich dabei zu einem geringen Teil um kleine Ergänzungen, wie in § 13 SGB VIII (hier 
wurde das Jobcenter als Kooperationspartner explizit genannt). Die Einführung des § 13a SGB VIII, 
durch die Schulsozialarbeit nun als eigenes Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe auch rechtlich 

3) Das sind §§ 1, 4a, 8a, 8b, 10a, 10b, 13, 13a, 16, 22, 36, 36b, 41, 50, 52, 80 SGB VIII. 
4) §§ 3 und 4 KKG; § 73c SGB V; §§ 117 und 119 SGB IX; § 37a JGG
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sichtbar ist, ist sicherlich ein angemessener und notwendiger Schritt angesichts der zunehmenden 
Bedeutung von Schulsozialarbeit. Durch beide Veränderungen entstehen aber keine neuen Koope-
rationsaufträge, da diese bereits bisher bestanden. Schließlich holen diese gesetzlichen Anpassun-
gen eigentlich nur nach, was praktisch bereits Realität ist. 

Ein weiteres Beispiel für eine solche Veränderung könnte die Aufnahme der Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in § 4 KKG sein, wobei hier zu konstatieren ist, dass der mögliche Beitrag dieser 
Berufsgruppe zum Kinderschutz noch immer vielfach unterschätzt wird. Auch die Ergänzung in 
§ 8a (2) SGB VIII „Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der Gefähr-
dungseinschätzung zu beteiligen“ beschreibt eigentlich kein neues fachliches Vorgehen, wird aber 
durch diese Klarstellung noch einmal bekräftigt. 

Neue Kooperationspartner zur Stärkung der Partizipation von Adressat*innen

Durch die Einführung des § 4a (Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung) SGB VIII 
wird eine neue Gruppe von Kooperationspartnern für die Kinder- und Jugendhilfe benannt. Diese 
Gruppe setzt sich zusammen aus den sehr heterogenen, überwiegend noch zu etablierenden Selb-
storganisationen von Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe sowie den explizit genannten 
Selbsthilfekontaktstellen als bereits bestehende Strukturen im Selbsthilfebereich. Eine der vom 
Gesetzgeber den Jugendämtern auferlegte Aufgabe ist es, die Gründung, Entwicklung und Arbeits-
fähigkeit der Selbstorganisationen zu fördern und ihnen zu helfen, ihren Platz in der Kinder- und 
Jugendhilfe zu finden und dabei auch mit den bestehenden Strukturen der Selbsthilfe zusammen-
zuarbeiten.

Inklusive Ausrichtung und Kooperationsfolgen

Die inklusive Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe war eines der Hauptanliegen der aktu-
ellen Gesetzesreform. Im SGB VIII finden sich etliche Neuregelungen, die dazu beitragen sollen, 
dieses Ziel zu erreichen (vgl. z.B. Rohrmann 2022). Es überrascht nicht, dass die inklusive Weiter-
entwicklung an vielen Stellen zu neuen oder veränderten Kooperationsaufträgen für die Kinder- 
und Jugendhilfe führt. Die mit Blick auf eine inklusive Weiterentwicklung formulierten Kooperati-
onspflichten befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen. 

Es handelt sich dabei um Kooperationsaufträge, die sich ganz grundsätzlich aus den Konkretisie-
rungen der in den §§ 13 und 14 SGB I formulierten Beratungs- und Aufklärungspflichten ergeben, 
wie dies beispielsweise in § 10a SGB VIII zum Ausdruck gebracht wird. In der Gesetzesbegründung 
wird u.a. darauf hingewiesen, dass die Beratung die Schnittstellen zu anderen Leistungssystemen 
einschließt (siehe auch § 10a (2) Nr. 3 SGB VIII). 

• Die Konkretisierung dieser Beratungspflichten erhöht den Druck auf die Jugendämter, sicher-
zustellen, dass dieser Beratungsauftrag sowohl personell wie inhaltlich erfüllt wird. Der 
Gesetzgeber verdeutlich hier noch einmal, dass die vielfach beschriebenen Vollzugsdefizite 
beim Beratungsauftrag von Sozialleistungsträgern (vgl. z.B. Weyrich 2020) nicht erwünscht 
sind. Kepert (2022, S.266) weist deshalb auch auf den daraus folgenden erhöhten Personal-
bedarf hin. 
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• Sowohl die Integration der Teilhabeförderung in § 1 SGB VIII als auch die Aufgabe nach 
§ 10a (3), sich am Gesamtplanverfahren bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach 
§ 99 SGB IX zu beteiligen zeigen, dass es eben nicht reicht, sich im Rahmen der Beratungs-
pflicht auf Leistungen nach dem SGB VIII zu beschränken, auch wenn in der Gesetzesbegrün-
dung eine Fokussierung auf die Leistungen nach der Kinder- und Jugendhilfe vorgenommen 
wird. Stattdessen gilt es, durch „seine Expertise in Wahrnehmung seines Auftrags, zur Ver-
wirklichung des Rechtes eines jeden jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit beizutragen“ (Kepert 2022, S. 267). 

• Damit dieser explizite Beratungsauftrag erfüllt werden kann, braucht es Personen im 
Jugendamt, die sowohl über theoretisches wie konkretes Wissen über die Leistungen ande-
rer Sozialhilfeträger verfügen. Dies Aufzubauen wird durch systematische Vernetzung und 
Kooperation erheblich erleichtert. Weshalb sich auch aus diesen Gesetzesänderungen zumin-
dest eine deutliche Ermunterung und in § 10a (3) auch Verpflichtung zur sachkundigen 
Kooperation erkennen lassen. 

• Ziel dieser Kooperationen ist es, die Subjektstellung der Adressat*innen zu stärken und so zur 
Verwirklichung ihrer Rechte beizutragen, kurz gesagt sich in ihrem Sinne und ihrem Auftrag 
einzumischen.

• Das in § 10b SGB VIII beschriebene Aufgabenprofil für Verfahrenslots*innen setzt unbedingt 
eine enge Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren der Eingliederungshilfe voraus. Ohne 
eine solche ist es weder denkbar die unabhängige Unterstützung der Leistungsberechtigten 
bei der Verwirklichung ihrer Ansprüche zu leisten noch etwas zu der Entwicklung von Konzep-
ten für eine Zusammenführung der Leistungen der der Eingliederungshilfe und der Kinder- 
und Jugendhilfe beizutragen. Für beide Aufgaben braucht es ein Verstehen der Handlungsauf-
träge, der Handlungsmöglichkeiten und der Handlungslogiken der Eingliederungshilfe sowie 
eine kooperative Suche nach guten Lösungen und Weiterentwicklungen.

• Die Betonung in § 8b SGB VIII, dass bei der fachlichen Beratung und Begleitung zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung eingegangen werden muss, lässt sich als ein Auftrag lesen, offensiver als 
bisher diesem Beratungsauftrag auch in außerfamiliären Wohnformen, in denen sich Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung befinden, nachzukommen. Damit dies gelingt, sind Koope-
rationsbeziehungen mit den entsprechenden Trägern außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
zu knüpfen.

• In § 22 SGB VIII werden die jugendhilfeübergreifenden Kooperationen dahingehend konkreti-
siert, dass Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Kindertagespflegepersonen, öffentliche 
und freie Träger mit anderen Rehabilitationsträger zusammenzuarbeiten haben, um, Kinder 
mit und ohne Behinderung gemeinsam fördern zu können.
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Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

• In Bezug auf die Angebote, die Jugendämter zur Familienförderung vorzuhalten haben 
(§ 16 SGB VIII) wird die Aufgabe formuliert, „die Entwicklung vernetzter, kooperativer, niedrig-
schwelliger, partizipativer und sozialraumorientierter Angebotsstrukturen“ zu unterstützen. 
Eine Aufgabe die ohne eine systematische, auf den Sozialraum bezogene Kooperation nicht 
erfüllt werden kann.

Hilfeplanung

• Die Ergänzungen im neuen § 36 (3) SGB VIII beziehen sich einerseits auf die inklusivere Aus-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe, in dem explizit Rehabilitationsträger als einzubezie-
hende Kooperationspartner genannt werden. Darüber hinaus wird durch diese Ergänzung 
auch zum Ausdruck gebracht, dass bedarfsgerechte Hilfen, auch wenn sie in der Verantwor-
tung der Kinder- und Jugendhilfe stehen, auf die Expertise anderer Leistungssysteme ange-
wiesen sein können. Mit anderen Worten: ohne das Bemühen um Kooperation wird die Hilfe 
möglicherweise nicht bedarfsgerecht geleistet werden können.

• Mit dem neu eingeführten § 36b SGB VIII wird eine weitere Kooperationsaufforderung for-
muliert. Schließlich macht eine Übergangsplanung nur dann Sinn, wenn auch die Stelle, die 
„übernimmt“ an der Planung beteiligt ist.

Justiz

• Auch die Zusammenarbeit mit der Justiz wird im KJSG zum Gegenstand der gesetzlichen 
Regelungen. Dies geschieht in der Absicht sowohl den Kinderschutz zu verbessern (§ 50) als 
auch zur Verbesserung der fallbezogenen und fallübergreifenden Zusammenarbeit im Kon-
text von Jugendstrafverfahren beizutragen. Letzteres wird in der Gesetzesbegründung ledig-
lich als rechtliche Klarstellung beschrieben, die notwendig wurde, weil es bisher zu wenig zu 
einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit kam (Deutscher Bundestag 2021, S. 105). 

• Die Änderungen in § 50 SGB VIII hingegen verpflichtet das Jugendamt in spezifischen Konstel-
lationen den Hilfeplan dem Familiengericht vorzulegen. Ob man dieses als eine Art Konkre-
tisierung der Kooperation oder vielleicht auch als Kooperationshindernis beschreiben kann, 
wäre durchaus kontrovers zu diskutieren.

Kooperative Planung

• Aus der Pflicht Jugendhilfeplanung auch inklusiv auszurichten (§ 80 SGB VIII), ergeben sich 
neue Kooperationspflichten mit den Trägern, die bisher für die bedarfsgerechte Planung im 
Bereich der Eingliederungshilfe verantwortlich waren.
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1.3. THESEN ALS FAZIT

• Mit dem KJSG ist die kooperative Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe gestärkt worden. 
Dies gilt sowohl für das Agieren innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe als auch gegenüber 
Akteuren außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe.

• Die Kinder- und Jugendhilfe kann selbstbewusst auftreten, sie muss nicht um Augenhöhe rin-
gen, ihr Kooperationsauftrag ist gesetzlich doppelt verankert, sowohl in dem Auftrag sich ein-
zumischen (für förderliche Bedingungen des Aufwachsens zu sorgen) als auch durch konkrete 
Kooperationsaufträge.

• Trotz dem Bestreben im KJSG durch Änderungen in anderen Gesetzen als dem SGB VIII, eine 
wechselseitige Verpflichtung zur Kooperation zu etablieren, wird auch in Zukunft die Kinder- 
und Jugendhilfe immer wieder auf Konstellationen stoßen, in denen sie einen gesetzlichen 
Auftrag zur Kooperation hat, ihr Gegenüber jedoch nicht. Dies ändert nichts an der Legitima-
tion des Auftrags der Kinder- und Jugendhilfe. Trotzdem wäre es gut, wenn der eingeschla-
gene Weg auch bei den Kooperationspartnern den entsprechenden rechtlichen Rahmen zu 
schaffen, weitergegangen werden würde.

• Jenseits von rechtlichen Fragen führen diese Gesetzesänderungen auch unweigerlich zu der 
Aufgabe, sich innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe intensiver als dies bisher vielleicht üblich 
war, mit Fragen zu befassen, wie zum Beispiel: Wie können Kooperationen gelingen? Was 
kann ich als Jugendamt, als Träger, als Einrichtung, als Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe 
dafür tun, dass Kooperationen funktionieren? 
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KATHARINA LOHSE

STÄRKUNG PER GESETZ. DAS KJSG AUS JURISTISCHER SICHT.

1. VIELE ANLÄSSE ZUR STÄRKUNG VON JUNGEN MENSCHEN UND IHREN FAMILIEN

•	 Eine	„Modernisierung“	des	SGB	VIII	stand	an:	Lebenswelten	von	jungen	Menschen,	Familien-
formen	und	gesellschaftliche	Vorstellungen	von	Zusammenleben,	Aufwachsen	und	Erziehung	
haben	sich	seit	der	letzten	großen	SGB	VIII-Reform,	dem	KJHG	von	1990/91,	gewandelt	und	
weiterentwickelt.	

•	 Auch	das	Rechtsverständnis	hat	sich	weiterentwickelt,	neue	sozialwissenschaftliche	Erkennt-
nisse	sind	hinzugekommen.	Beteiligung,	Sozialraumorientierung	und	Prävention	sind	insofern	
zwar	 keine	neuen	Kernelemente	der	Kinder-	und	 Jugendhilfe,	 sind	aber	bislang	 im	Gesetz	
noch	nicht	sichtbar	und	zentral	genug	gewesen.	

•	 Zudem	gab	es	ganz	konkrete	Anlässe	 für	eine	Reform:	Die	Kinder-	und	Jugendhilfe	musste	
endlich	 mit	 der	 Inklusion	 vorankommen	 und	 das	 Zuständigkeitswirrwarr	 für	 Kinder	 und	
Jugendliche	mit	Behinderungen	auflösen.	

•	 Gleichzeitig	 hatten	 gescheiterte	 Kinderschutzfälle	 erschreckender	 Dimensionen	 deutlich	
gemacht,	wie	dringend	notwendig	eine	Verbesserung	der	Zusammenarbeit	der	verschiede-
nen	Akteure	im	Kinderschutz	war.	

Beim	Lesen	der	Begründung	des	Regierungsentwurfs	mag	einem	der	Gebrauch	des	Begriffes	„Stär-
kung“	etwas	inflationär	vorkommen,	aber	tatsächlich	geht	es	der	Reform	genau	darum:	die	gerade	
angesprochenen	Ansätze	zu	stärken.	Um	aufzuzeigen,	wie	Stärkung	per	Gesetz	funktionieren	kann,	
geht	dieser	Beitrag	folgenden	Fragen	nach:

•	 Stärkung	von	Kindern,	Jugendlichen	und	Familien	durch	subjektive	Rechtsansprüche?		

•	 Stärkung	von	Strukturen	durch	Erweiterung	objektiver	Rechtspflichten?	

•	 Stärkung	des	Schutzes	von	Kindern	und	Jugendlichen	durch	Beschwerdemöglichkeiten?	

•	 Stärkung	von	Kooperation,	indem	sie	gesetzlich	vorgeschrieben	wird?	

•	 Stärkung	von	guter	Fachlichkeit	durch	offene	Rechtsbegriffe?	

KATHARINA LOHSE
STÄRKUNG PER GESETZ. DAS KJSG AUS JURISTISCHER SICHT

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Bespielhaft	wird	untersucht,	welcher	 rechtlichen	 Instrumente	und	Gesetzgebungstechniken	 sich	
das	KJSG	bedient,	um	Stärkung	von	jungen	Menschen	und	ihren	Familien	im	rechtlichen	Gerüst	der	
Kinder-	und	Jugendhilfe	zu	verankern.

2. RECHTLICHE INSTRUMENTE IM KJSG ZUR STÄRKUNG VON JUNGEN MEN-
SCHEN UND IHREN FAMILIEN

2.1. STÄRKUNG VON JUNGEN MENSCHEN UND FAMILIEN DURCH SUBJEKTIVE 
RECHTSANSPRÜCHE 

§	1	SGB	VIII	umschreibt	das	Selbstverständnis	und	den	Auftrag	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	ganz	
grundlegend:	Danach	hat	jeder	junge	Mensch	ein	Recht	auf	Förderung	seiner	Persönlichkeitsent-
wicklung	und	ist	Erziehung	zuerst	Aufgabe	der	Eltern.	Der	Staat	darf	erst	bzw.	muss	er	bei	Gefähr-
dungen	eingreifen.	Aufgabe	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	ist	daher,	alle	jungen	Menschen	in	ihrer	
Entwicklung	zu	fördern,	sie	zur	Not	zu	schützen	und	die	Eltern	bei	der	Erziehung	zu	unterstützen.	
Diesen	Grund-Ansatz	des	SGB	VIII,	vom	Recht	der	jungen	Menschen	und	ihrer	Eltern	ausgehend	die	
Aufgaben	der	Kinder	und	Jugendhilfe	zu	definieren,	baut	das	KJSG	aus.	

•	 Ein	Ausdruck	dieses	rechtebasierten	Ansatzes	ist	die	Formulierung	von	Leistungen	der	Kinder-	
und	Jugendhilfe	als	subjektive	Rechtsansprüche	des	oder	der	Leistungsberechtigten.	

Ausdrücklich	zum	subjektiven	Rechtsanspruch	erhoben	wurde	durch	das	KJSG	der	Anspruch	auf	
Betreuung	und	Versorgung	des	Kindes	in	Notsituationen	(§	20	SGB	VIII).	Weiter	ist	der	Anspruch	
von	Eltern	auf	Beratung	und	Unterstützung	sowie	Förderung	ihrer	Beziehung	zum	Kind,	wenn	das	
Kind	in	einer	Pflegefamilie	oder	einer	Einrichtung	aufwächst,	zu	einem	subjektiven	Rechtsanspruch	
ausgebaut	worden	(§	37	Abs.	1	SGB	VIII).	Zu	den	rechtsanspruchsgesicherten	Leistungen	ist	nun	
endlich	auch	ganz	eindeutig	der	Anspruch	von	jungen	Volljährigen	auf	Hilfe	sowie	Nachbetreuung	
zu	zählen	(§§	41,	41a	SGB	VIII).	Auch	der	„erste“	Teil	der	Aufgabe	des	Verfahrenslosten,	also	die	
Unterstützung	und	Begleitung	bei	der	Antragstellung,	Verfolgung	und	Wahrnehmung	von	Leistun-
gen	wegen	einer	(drohenden)	Behinderung,	ist	als	Rechtsanspruch	der	jungen	Menschen	bzw.	ihrer	
Eltern	formuliert	(§	10b	Abs.	1	SGB	VIII).	

•	 Gleichzeitig	sind	bei	schon	bestehenden	subjektiven	Rechtsansprüchen	die	Voraussetzungen	
für	die	Geltendmachung	des	jeweiligen	Anspruchs	herabgesetzt	bzw.	der	Tatbestand	erwei-
tert	worden,	sodass	der	Anspruch	auf	die	jeweilige	Leistung	nun	in	weiteren	Fallkonstellati-
onen	besteht.	

Zu	nennen	ist	hier	insbesondere	§	8	Abs.	3	SGB	VIII,	nach	dem	ein	Kind	oder	Jugendlicher	Anspruch	
auf	Beratung	ohne	Wissen	der	Personensorgeberechtigten	hat.	Der	Anspruch	besteht	nun	nicht	
mehr	erst	dann,	wenn	eine	Not-	oder	Konfliktlage	vorliegt.

•	 Was	ist	überhaupt	der	Mehrwert	eines	subjektiven	Rechtsanspruchs?	
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Subjektiver	 Rechtsanspruch	 bedeutet,	 dass	 diese	 Leistung	 durch	 den	 oder	 die	 Anspruchsinha-
ber*in	 im	Zweifel	vor	dem	Verwaltungsgericht	eingeklagt	werden	kann.2)	Durch	die	Qualifikation	
als	Rechtsanspruch	kommt	der	jeweiligen	Leistung	auch	schon	automatisch	ein	anderes	Gewicht	
zu.	Auf	eine	Leistung	„ein	Recht	zu	haben“,	gibt	ihr	eine	andere	Qualität	und	Bedeutung.	Die	unter	
Umständen	drohende	Klage	 führt	 in	 der	 Praxis	mitunter	 dazu,	 dass	 der	 Träger	 der	 öffentlichen	
Jugendhilfe	mehr	bedarfsgerechte	Plätze	schafft	und	Leistungen	bewilligt	-	ein	Mechanismus	der	
mancherorts	etwa	in	der	Tagesbetreuung	zu	beobachten	war.			

Volle	Wirksamkeit	entfaltet	ein	subjektiver	Rechtsanspruch	natürlich	nur,	wenn	der	oder	die	Rechts-
anspruchsinhaber*in	auch	von	ihrem	bzw.	seinem	Rechtsanspruch	und	dessen	Einklagbarkeit	weiß.	
Entsprechende	Informationspflichten	sieht	das	SGB	VIII	nicht	ausdrücklich	vor,	sie	sind	jedoch	Teil	
der	Beratungsaufgaben,	z.B.	ganz	konkret	der	Beratung	der	Personensorgeberechtigten	und	des	
Kindes	oder	Jugendlichen	im	Rahmen	der	Hilfeplanung	(§	36	Abs.	1	SGB	VIII).	Eine	entsprechende	
Information	ist	aber	vor	allem	auch	Teil	der	Beratung	nach	dem	„neuen“	§	10a	Abs.	1	SGB	VIII.	Diese	
dient	ausdrücklich	dem	Ziel,	 junge	Menschen,	Mütter,	Väter,	Personensorge-	und	Erziehungsbe-
rechtigte	zur	Wahrnehmung	ihrer	Rechte	nach	diesem	Buch	zu	befähigen.	Auch	dieser	Beratungs-

anspruch	ist	als	subjektiver	Rechtsanspruch	formuliert.3)	

2.2. STÄRKUNG VON STRUKTURANGEBOTEN DURCH ERWEITERUNG OBJEKTI-
VER RECHTSVERPFLICHTUNGEN 

Objektive	Rechtsverpflichtungen,	zu	denen	etwa	die	Jugendarbeit	gem.	§	11	SGB	VIII	zählt4),	sind	
im	Unterschied	zu	rechtsanspruchsgesicherten	Leistungen	nicht	vor	dem	Verwaltungsgericht	durch	
den	oder	die	Anspruchsinhaber*in	einklagbar.5)	Objektive	Rechtsansprüche	sind	trotzdem	handelt	
es	 sich	bei	 ihnen	nicht	um	„freiwillige“	 Leistungen,	deren	Erbringung	 im	Ermessen	des	öffentli-
chen	Trägers	steht.	Der	öffentliche	Träger	ist	auch	zur	Bereitstellung	dieser	Angebote	verpflichtet.	
Kommt	er	dieser	Pflicht	nicht	nach,	kann	deren	Erfüllung	im	Wege	der	Rechtsaufsicht	(Regierungs-
präsidium	bzw.	Landesdirektion,	Innen-	u.	Sozialministerium)	eingefordert	werden.6)	

Eine	 der	 größten	 Neuerungen	 im	 Bereich	 der	 objektiven	 Rechtsverpflichtungen	 ist	 sicherlich	
§	4a	SGB	VIII7):	Die	Pflicht	der	öffentlichen	Jugendhilfe,	mit	Selbstvertretungsorganisationen	zusam-
menarbeiten,	sie	anzuregen	und	zu	fördern.	

•	 Aufgrund	der	Vielzahl	an	Neuregelungen	durch	das	KJSG	besteht	eine	gewisse	Gefahr,	dass	
diese	 sogenannten	 objektiven	 Rechtsverpflichtungen	 bei	 den	 Umsetzungsbemühungen	 in	
der	Praxis	zunächst	etwas	hinten	„runterfallen“.	Priorisierungen	erscheinen	unvermeidlich.	

•	 Gerade	aber	in	Bezug	auf	die	„neue“	Pflicht	zur	Anregung,	Förderung	und	Zusammenarbeit	
mit	Selbstvertretungsorganisationen	 lohnt	sich	daher	ein	Appell	an	die	öffentliche	Jugend-
hilfe,	diese	Neuerung	aktiv	anzugehen.	Der	neue	Paragraf	ist	ein	willkommener	Anlass,	der	

2) Wabenitz RdJB 2013, 1
3) Meysen ua/Smessaert Kap. 2 Rn. 19. 
4)	 FK-SGB	VIII/Schäfer/Weitzmann	SGB	VIII	Rn.	11;	differenzierend	LPK-SGB	VIII/Kunkel/Kepert	SGB	VIII	§	11,	Rn.	2	ff.
5) Wabenitz RdJB 2013, 72 (72). 
6)	 LPK-SGB	VIII/Kunkel/Kepert	SGB	VIII	§	11,	Rn.	1.
7)Meysen ua/Smessaert Kap. 3 Rn. 32. 



Qualität entsteht im Dialog. 46|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 06/2022

Qualität entsteht im Dialog. 4|8

viel	zitierten	Erkenntnis,	dass	Kinder	Experten	ihrer	Lebenswelt	sind,8)	zu	weiterer	Entfaltung	
in	der	Praxis	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	zu	verhelfen	und	die	Sichtweisen	von	Kindern	und	
Jugendlichen	 mit	 Jugendhilfeerfahrung	 in	 der	 Ausgestaltung	 (noch)	 stärker	 als	 bisher	 zu	
berücksichtigen.	Auch	wenn	mit	Blick	auf	die	Ressourcen	manches	Jugendamt	erstmal	„nur“-
die	Zusammenarbeit	mit	Careleavern	und/oder	Landesheimräten	in	den	Blick	nimmt,	ist	zu	
betonen,	 dass	 auch	 andere	 Selbstvertretungsorganisationen	 wie	 Elternzusammenschlüsse	
gemeint	sind.	

•	 Das	Anregen	und	Fördern	sind	dabei	fachliche	anspruchsvolle	Aufgaben,	die	den	feinen	Spa-
gat	zwischen	Unterstützung	und	Wahrung	der	Autonomie	der	Selbstvertretungsorganisatio-
nen	leisten	müssen.	

2.3. STÄRKUNG DES SCHUTZES VON KINDERN UND JUGENDLICHEN DURCH 
BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN

Ausdruck	von	Rechtsstaatlichkeit	ist,	dass	Bürger*innen	sich	gegen	behördliche	oder	gerichtliche	
Entscheidungen	beschweren	können.	Über	Justiz-	und	Verwaltungsentscheidungen	hinausgehend	
sind	Beschwerdemöglichkeiten	aber	auch	ganz	grundsätzlich	unverzichtbares	Element	in	jeder	Art	
von	Strukturen	mit	Machtgefällen.	Sie	dienen	dem	Schutz	vor	Gewalt	und	erlauben	den	Beteiligten,	
-	auch	„unterhalb“	von	Gewalt	oder	Machtmissbrauch	-	ihre	Unzufriedenheit	auszudrücken	oder	
auf	Missstände	hinzuweisen.	

Entsprechend	 fordert	 die	 UN-KRK	 neben	 dem	 „klassischen“	 Weg	 der	 juristischen	 Beschwerde	
individuelle	 Beschwerdemöglichkeiten	 für	 Kinder	 selbst.9)	 Damit	 sind	 Beschwerdemöglichkeiten	
gemeint,	 die	 allen	 Kindern	 leicht	 zugänglich	 sind	 und	 die	mittels	 kindgerechter	 Verfahren	 eine	
effektive	Bearbeitung	der	jeweiligen	Beschwerden	ermöglichen.10)	

Das	KJSG	greift	diesen	Gedanken	auf	zweierlei	Ebenen	auf:	Zum	einen	schafft	es	für	Kinder	und	
Jugendliche,	die	nicht	bei	ihren	Eltern	aufwachsen,	in	ihrem	unmittelbaren	Lebensumfeld,	sprich	
in	 ihrem	 „Unterbringungssetting“,	 Beschwerdezugänge.	 Einrichtungen	 erhalten	 nur	 noch	 dann	
eine	Betriebserlaubnis,	wenn	sie	geeignete	Verfahren	der	Möglichkeit	der	Beschwerde	in	persön-
lichen	Angelegenheiten	innerhalb	und	-	neu	-	auch	außerhalb	der	Einrichtung	bereithalten	(§	45	
Abs.	2	S.	2	Nr.	4	SGB	VIII).	Für	Kinder	und	Jugendliche,	die	in	Pflegefamilien	aufwachsen,	hat	das	
Jugendamt	zu	gewährleisten,	dass	sie	während	der	Dauer	des	Pflegeverhältnisses	Möglichkeiten	
der	Beschwerde	in	persönlichen	Angelegenheiten	haben,	und	das	Kind	oder	den	Jugendlichen	hie-
rüber	zu	informieren	(§	37b	Abs.	2	SGB	VIII).	Zum	anderen	verpflichtet	das	KJSG	die	Länder	sicher-
zustellen,	dass	sich	junge	Menschen	und	ihre	Familien	zur	Beratung	und	Konfliktlösung	im	Zusam-
menhang	mit	Aufgaben	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	an	eine	unabhängige,	weisungsungebundene	
Ombudsstelle	wenden	können	(§	9a	SGB	VIII).	

•	 Jedenfalls	 für	den	Bereich	der	Kinder-	und	 Jugendhilfe	 geht	das	KJSG	damit	 einen	großen	
Schritt	 in	Richtung	der	von	Kinderrechtsvertreter*innen	seit	Langem	geforderten	allgemei-

8)	 	Vgl.Trautmann,	2010.
9)	 	Deutsches	Institut	für	Menschenrechte;	Beschwerdemechanismen	für	Kinder	und	Jugendliche	|	Deutsches	Institut	für	

Menschenrechte	(institut-fuer-menschenrechte.de)	
10)  Ebd.
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nen,	unabhängigen	Beschwerdemechanismen	für	Kinder	und	Jugendliche,	jedenfalls	auf	Lan-
des-	bzw.	kommunaler	Ebene.11)

•	 Auch	wenn	§	9a	SGB	VIII	 zunächst	 „nur“	die	 Länder	verpflichtet,	den	Zugang	 zu	Ombuds-
stellen	sicherzustellen,	wird	eine	Ombudsstellenstruktur	nur	dann	bedarfsgerecht	sein,	wenn	
der	regionale	Ausbau	so	dicht	ist,	dass	junge	Menschen	und	ihre	Familien	keine	allzu	großen	
Entfernungen	zurücklegen	müssen,	um	eine	Beratung	in	Anspruch	nehmen	zu	können.

•	 Ergänzend	 sollten	 niedrigschwellige,	 digitale	 Zugangswege	 aufgebaut	 werden-	 wobei	 die	
Erfahrungen	und	Entwicklungen	während	der	Corona-Zeit	genutzt	werden	können!	

2.4. STÄRKUNG DES SCHUTZES VON KINDERN UND JUGENDLICHEN DURCH VER-
PFLICHTENDE KOOPERATION

Ein	zentrales	Anliegen	des	KJSG	ist	die	Stärkung	der	Kooperation	im	Kinderschutz,	insbesondere	der	
Kooperation	des	Jugendamts	mit	den	Berufsgeheimnisträger*innen,	der	Strafverfolgung	und	dem	
Familiengericht.	 Bei	 der	 Beschreibung	 der	 Kooperationspflichten	 lassen	 verschiedene	 Verpflich-
tungsgrade	des	Kooperierens	identifizieren:	Ganz	grob	lässt	sich	zwischen	Muss-	(„Das	Jugendamt	
hat	zu	…“),	Soll-	(„Das	Jugendamt	soll	…“)	und	Kann-Regelungen	(„Der	Berufsgeheimnisträger	ist	
befugt,	…“)	unterscheiden.	Kann-Regelungen	 lassen	dem	oder	der	Adressat*in	naturgemäß	den	
größten	Spielraum.	Soll-Regelungen	sind	grundsätzlich	verpflichtend,	aber	 insofern	weniger	bin-
dend	als	Muss-Regelungen,	als	dass	sie	Abweichungen	erlauben,	wenn	eine	atypische	Fallkonstel-
lation	vorliegt.12)

Zu	den	Muss-Regelungen	gehört	z.B.	die	Pflicht	des	 Jugendamts	zur	Vorlage	eines	Hilfeplanaus-
zugs	in	Kinderschutzverfahren	bzw.	auch	in	anderen	Kindschaftsverfahren,	sofern	das	Familienge-
richt	dies	fordert	(§	50	Abs.	2	S.	2-6	SGB	VIII).	Zu	den	Muss-Pflichten	des	Jugendamts	gehört	auch,	
Berufsgeheimnisträger*innen,	die	das	Jugendamt	über	gewichtige	Anhaltspunkte	für	die	Gefähr-
dung	des	Wohls	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	informieren,	an	der	Gefährdungseinschätzung	zu	
beteiligen	 („hat	 zu	 beteiligen“).	 Allerdings	 steht	 diese	Muss-Beteiligung	 unter	 einem	doppelten	
Vorbehalt,	nämlich	dass	durch	sie	der	Schutz	des	Kindes	nicht	in	Frage	gestellt	wird	und	dass	diese	
nach	fachlicher	Einschätzung	erforderlich	 ist	 (siehe	hierzu	unter	2.5).13)	Sie	 ist	also	nicht	ganz	so	
starr,	wie	sie	auf	den	ersten	Blick	erscheint.	

Von	vornherein	etwas	weniger	verbindlich	 ist	die	Pflicht	des	Jugendamts	formuliert,	meldenden	
Berufsgeheimnisträger*innen	eine	Rückmeldung	über	den	weiteren	Verlauf	des	Falles	zu	geben.	
Hierbei	handelt	es	sich	„nur“	um	eine	Soll-Pflicht.	

Aber	auch	wenn	die	Familie	der	Rückmeldung	kritisch	gegenübersteht,	sollte	ein	atypischer	Fall,	
der	ein	Absehen	von	der	Rückmeldung	erlauben	würde,	nicht	vorschnell	angenommen	werden;	die	
Fachkräfte	sind	aufgefordert,	die	Familie	-	mit	Zeit	und	Argumenten	-	für	die	offene	Zusammenar-
beit	mit	den	verschiedenen	Helfer*innen	zu	gewinnen.14)	

11)	Positionspapier	National	Coalition	Deutschland	zur	Umsetzung	der	UN-KRK	vom	22.5.2014;	National_Coalition_
Deutschland_Posititionspapier_UN_Kinderrechtskonvention_umsetzen.pdf	(institut-fuer-menschenrechte.de)

12)	Vgl.	DIJuF-FAQ	zum	KJSG,	§	4	Abs.	4	KKG;	https://dijuf.de/handlungsfelder/kjsg/kjsg-faq/kinderschutz.	
13)	Vgl.	DIJuF-FAQ	zum	KJSG,	§	8a	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII;	https://dijuf.de/handlungsfelder/kjsg/kjsg-faq/kinderschutz.		
14)	DIJuF-FAQ	zum	KJSG,	§	4	Abs.	4	KKG	„Darf	auf	die	Rückmeldung	auch	verzichtet	werden?“
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Mit	einem	„Soll-Grad“	ist	auch	die	Pflicht	von	Ärzt*innen	und	anderen	Angehörigen	der	Gesund-
heitsberufe	formuliert,	unverzüglich	das	Jugendamt	zu	informieren,	wenn	eine	dringende	Gefahr	
für	das	Wohl	eines	Kindes	oder	Jugendlichen	vorliegt	und	nach	ihrer	Einschätzung	das	Tätigwerden	
des	Jugendamts	erforderlich	ist.		

Den	größten	Spielraum	bei	den	Kooperationsaufgaben	räumt	§	4	Abs.	3	KKG	Berufsgeheimnisträ-
ger*innen	ein,	 die	 gewichtige	Anhaltspunkte	 für	 eine	Kindeswohlgefährdung	 feststellen,	 die	 sie	
nicht	mit	eigenen	Mitteln	einschätzen	oder	durch	die	Vermittlung	von	Hilfen	abwenden	können.	Sie	
sind	„lediglich“	befugt	(und	nicht	verpflichtet),	das	Jugendamt	zu	informieren.	In	dringenden	Fällen	
wird	sich	ein	Absehen	von	einer	Information	–	auch	mit	Blick	auf	die	mögliche	Garantenstellung	des	
oder	der	Berufsgeheimnisträgerin	-	gleichwohl	nur	schwer	vertreten	lassen.

•	 Bei	dieser	Aufzählung	der	verschiedenen	Verpflichtungsgrade	 im	Rahmen	der	Kooperation	
erstaunt	nicht,	dass	Fachkräfte	der	Jugendämter	im	Gesetzgebungsverfahren	bemängelten,	
dass	die	Neuregelungen	Misstrauen	gegenüber	dem	Jugendamt	ausdrücken	und	vor	allem	
dazu	dienten,	das	Jugendamt	zu	kontrollieren.15)	Schaut	man	aber	die	Normen	genauer	an,	
wird	doch	deutlich,	dass	sie	dem	Jugendamt	ausreichend	Spielraum	lassen,	um	seine	Fach-
lichkeit	einzubringen	und	den	Prozess	entsprechend	zu	steuern	(siehe	hierzu	auch	unter	2.5.).	

•	 Zudem	wird	 der	 Schutz	 der	 Vertrauens-	 und	Hilfebeziehung	 -	 als	 elementares	 Prinzip	 des	
deutschen	 Kinderschutzsystems16)	 -	 durch	 die	 flankierenden	 Datenschutzregelungen	 auf-
rechterhalten:	So	formuliert	zB	§	50	Abs.	2	S.	6	SGB	VIII	ausdrücklich,	dass	§	64	Abs.	2	und	
§	65	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	und	2	SGB	VIII	unberührt	bleiben,	 sodass	anvertraute	Daten	beson-
ders	geschützt	bleiben	und	eine	Vorlage	des	Hilfeplanauszugs	zu	unterbleiben	hätte,	wenn	
dadurch	der	Erfolg	einer	Hilfe	gefährdet	würde.	

•	 Schließlich	wurde	auch	bei	anderen	Akteuren	„nachbessert“:	So	sollen	zB	nach	§	23b	Abs.	3	
S.	3	GVG	Richter	in	Familiensachen	nun	(endlich)	über	belegbare	Kenntnisse	auf	den	Gebieten	
des	Familienrechts,	 insbesondere	des	Kindschaftsrechts,	des	Familienverfahrensrechts	und	
der	für	das	Verfahren	in	Familiensachen	notwendigen	Teile	des	Kinder-	und	Jugendhilferechts	
sowie	über	belegbare	Grundkenntnisse	der	Psychologie,	insbesondere	der	Entwicklungspsy-
chologie	des	Kindes,	und	der	Kommunikation	mit	Kindern	verfügen.17)		

2.5. STÄRKUNG GUTER FACHLICHKEIT DURCH VORBEHALT DER FACHLICHEN 
EINSCHÄTZUNG

Der	Titel	des	Beitrags	macht	deutlich,	dass	das	KJSG	auch	aus	anderen	als	der	juristischen	Perspek-
tive	betrachtet	werden	kann.	Für	die	Praxis	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	steht	die	Betrachtung	aus	
fachlicher	Perspektive	im	Zentrum.	

15)	Vgl.	STN	des	DIJuF	vom	26.10.2020,	https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Hinweise/DIJuF-Stellungnahme_KJSG_2020-
10-26.pdf. 

16)	STN	des	AFET	und	anderer	Fachverbände	vom	20.10.2020,	https://www.kinderschutz-zentren.org/
Mediengalerie/1610627076_-_14.01.21_Stellungnahme_Kinderschutz_Verbaende_final_BAG.pdf

17)	Ausführlich	hierzu	Wierse	JAmt	2022,	126.	
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•	 Die	Verbindung	von	Recht	und	Fachlichkeit	 ist	eine	zentrale	Besonderheit	des	SGB	VIII.	 Es	
beschreibt	Grundlagen,	Verfahren	und	Voraussetzungen	guter	fachlicher,	sozialarbeiterischer	
bzw.	sozialpädagogischer	Arbeit	und	schlägt	so	die	Brücke	zwischen	Recht	und	Fachlichkeit.	

•	 Die	Bedeutung	der	Fachlichkeit	 in	der	Praxis	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	hat	sich	im	Recht	
abzubilden.	Dieses	Prinzip	wird	in	den	Neuregelungen	durch	das	KJSG	beibehalten	und	fortge-
führt,	indem	–	wo	notwendig	-	ein	Vorbehalt	der	fachlichen	Erforderlichkeit	formuliert	wird.	

Dies	 gilt,	 wie	 oben	 schon	 dargelegt,	 für	 die	 Pflicht	 des	 Jugendamts	 zur	 Beteiligung	meldender	
Berufsgeheimnisträger*innen	an	der	Gefährdungseinschätzung.	Auch	die	Einbeziehung	weiterer	
Personen	 in	 die	Hilfeplanung	 steht	 unter	 dem	Vorbehalt	 der	 fachlichen	Gebotenheit:	 Die	 nicht	
sorgeberechtigten	Eltern	oder	Personen,	die	bei	der	Durchführung	der	Hilfe	tätig	werden,	sollen	
an	der	Hilfeplanung	beteiligt	werden,	soweit	dies	zur	Feststellung	des	Bedarfs,	der	zu	gewähren-
den	Art	der	Hilfe	oder	der	notwendigen	Leistungen	erforderlich	 ist.	Die	nicht	sorgeberechtigten	
Eltern	sollen	zudem	nur	beteiligt	werden,	wenn	dadurch	der	Hilfezweck	nicht	in	Frage	gestellt	wird.	
Einen	 fachlichen	Vorbehalt	 formuliert	auch	der	 „neue“	§	52	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII:	Die	Sollpflicht	
des	Jugendamts	mit	anderen	öffentlichen	Einrichtungen	und	sonstigen	Stellen,	wenn	sich	deren	
Tätigkeit	auf	die	Lebenssituation	des	Jugendlichen	oder	jungen	Volljährigen	auswirkt,	zusammen-
zuarbeiten,	gilt	nur	soweit	diese	Zusammenarbeit	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Jugendhilfe	im	
Straferfahren	erforderlich	ist.	

•	 Die	Einschätzung	der	fachlichen	Erforderlichkeit	obliegt	grundsätzlich	der	jeweils	zuständigen	
Fachkraft.	Teilweise	werden	spezielle	Verfahren	zur	Einschätzung	vorgesehen:	So	ist	beispiels-
weise	die	Entscheidung	über	die	Beteiligung	der	nicht	 (mehr)	 sorgeberechtigten	Eltern	 im	
Zusammenwirken	mehrerer	Fachkräfte	unter	Berücksichtigung	der	Willensäußerung	und	der	
Interessen	des	Kindes	oder	Jugendlichen	sowie	der	Willensäußerung	des	Personensorgebe-
rechtigten	zu	treffen.	

3. FAZIT

•	 Durch	den	Einsatz	verschiedener	Rechtsinstrumente	bzw.	Gesetzesformulierungen	gelingt	es	
dem	KJSG,	seinen	Stärkungsansatz	in	rechtliche	Formen	zu	gießen,	die	den	Zielen	und	dem	
„Geist“	des	SGB	VIII	entsprechen:	Ausgangspunkt	sind	die	Rechte	der	jungen	Menschen	und	
ihrer	Eltern.	

•	 Leistungen	werden	daher	vermehrt	über	subjektive	Rechtsansprüche	gesichert.	Aber	auch	
objektive	Rechtsverpflichtungen	sind	keine	freiwilligen	Leistungen,	sondern	verpflichten	den	
öffentlichen	Träger,	entsprechende	Angebote	zur	Verfügung	zu	stellen.	

•	 Verfahren	zur	Beteiligung	und	Beschwerde	sind	unerlässliche	Instrumente,	um	Partizipation,	
aber	auch	Schutz	sicherzustellen.	Hier	hat	das	KJSG	endlich	aufgeholt.	

•	 Dass	die	Kooperation	im	Kinderschutz	nicht	vor	allem	dem	Engagement	vor	Ort	überlassen	
wird,	sondern	-strukturell	und	im	Einzelfall	 -	noch	stärker	gesetzlich	verankert	wird,	 ist	mit	
Blick	auf	einen	effektiven	Kinderschutz	zu	begrüßen.	Tatsächlich	sind	die	Regelungen	so	dif-
ferenziert	formuliert,	dass	ein	flexibles,	die	Hilfe-	und	Vertrauensbeziehung	ins	Zentrum	stel-
lendes	Vorgehen	nach	wie	vor	möglich,	ja	sogar	gefordert	ist.	Die	Bedeutung	der	fachlichen	
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Einschätzung	im	Einzelfall	für	das	Handeln	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	spiegelt	sich	in	vielen	
Neureglungen	des	KJSG.	

•	 Das	neue	SGB	VIII	ist	eine	moderne,	bedarfsgerechte,	sogar	zukunftsweisende	Grundlage	für	
gute	fachliche	Arbeit!	
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aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1)2) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 

IMPUL!SE 07/2022

AFET - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Georgstr. 26 • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • Fax 0511/35 39 91-50 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de

Der Gesetzgeber hat mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und hier mit dem § 79 Abs. 3 
SGB VIII den öff entlichen Jugendhilfeträger beau� ragt, in Hinblick auf eine bedarfsgerechte Per-
sonalaussta� ung ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen. Der ASD ist kommunal geprägt 
und organisatorisch o�  unterschiedlich. Wie muss also ein Personalbemessungssystem gestaltet 
sein, welches diese Unterschiedlichkeiten berücksich� gt? Welches Personalbemessungssystem ist 
in der Lage, die unterschiedlichen Prozesse von der Beratung, Leistungsgewährung bis hin zum 
intervenierenden Kindesschutz abzubilden? Welche Kriterien gelten dabei für eine gelungene und 
auskömmliche Personalbemessung?

Die Autor*innen nehmen als Beiratsmitglieder der Bundesarbeitsgemeinscha�  ASD in diesem 
Impulspapier die Organisa� onseinheit des Allgemeinen Sozialdienstes näher in den Blick.

Laut Wikipedia ist der Impuls eine grundlegende physikalische Größe, die den mechanischen 
Bewegungszustand eines physikalischen Objekts charakterisiert. Der Impuls eines physikalischen 
Objektes ist umso größer, je schneller es sich bewegt und je massereicher es ist. Damit steht der 
Impuls für das, was in der Umgangssprache unscharf mit „Schwung“ und „Wucht“ bezeichnet wird.

Die Autor*innen möchten mit diesem Beitrag ein wenig Schwung in die Diskussion um die Umset-
zung des § 79 Abs. 3 SGB VIII in den Jugendämtern bringen.

ANKE BERKEMEYER | STEFAN PIETSCH 

PROZESSORIENTIERTE, QUALITATIVE PERSONALBEMESSUNGSVERFAHREN 
IN DEN JUGENDÄMTERN - HÖCHSTE ZEIT LOSZULEGEN!

1. DIE AUFTRAGSLAGE

Der Gesetzgeber hat mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und hier mit dem § 79 Abs. 3 
SGB VIII eine bereits seit dem 3. Jugendbericht erhobene Forderung nach einer gesetzlich gesicher-
ten Grundaussta� ung der Jugendämter in Hinblick auf Personal, Einrichtungen und Finanzmi� el 
umgesetzt (vgl. Wiesner/Schön, 2022, S. 1746).

Die neue Anforderung insbesondere einer ausreichenden Personalaussta� ung richtet sich gegen 
den öff entlichen Träger der Jugendhilfe. Verbunden ist damit eine Au� ragslage für alle Arbeitsfel-
der im Jugendamt. In diesem Ar� kel soll nun exemplarisch die Perspek� ve eines, wenn auch aus 

ANKE BERKEMEYER | STEFAN PIETSCH
PROZESSORIENTIERTE, QUALITATIVE PERSONALBEMESSUNGSVERFAHREN IN DEN  
JUGENDÄMTERN - HÖCHSTE ZEIT LOSZULEGEN! 

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de



Qualität entsteht im Dialog. 52|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 07/2022

Qualität entsteht im Dialog. 2|7

unserer Perspek� ve zentralen Arbeitsfeldes im Jugendamt in den Blick genommen werden: die des 
Allgemeinen Sozialdienstes (ASD). Schauen wir uns aber zunächst diesen ASD einmal genauer an.

2. DER ASD: BUNT, UNTERSCHIEDLICH UND NIRGENDWO GLEICH?!

Die Organisa� on und inhaltliche Ausgestaltung dieses kommunalen Basisdienstes sind in den 
Jugendämtern sehr unterschiedlich. Dies ist zunächst durch die grundsätzliche Unterschiedlichkeit 
der Jugendämter zu erklären: Organisatorisch sind diese in Deutschland zu 52,3 % Landkreisen, zu 
29,1 % einer kreisangehörigen Stadt und zu 18,9% einer kreisfreien Stadt zugeordnet (vgl. Bundes-
arbeitsgemeinscha�  der Landesjugendämter/Müller 2020, S. 88). Eine Vielzahl der Jugendämter 
– meistens bei kreisangehörigen Kommunen – befi ndet sich dabei in Nordrhein-Wes� alen; hier 
sind alleine 186 der 559 Jugendämter in Deutschland angesiedelt. Dementsprechend diff erieren 
auch die Leistungsspanne bzw. das Aufgabenfeld der Allgemeinen Sozialdienste. Sozio- und inf-
rastrukturelle Rahmenbedingungen, die Finanzkra�  der jeweiligen Kommune und natürlich auch 
die jeweiligen kinder- und jugendpoli� schen Schwerpunkte sind weitere Einfl ussfaktoren auf diese 
Organisa� onseinheit (vgl. ebd., S. 83 ff .). Durchzusetzen scheint sich aber – anders als noch zur Zeit 
der Einführung des KJHG – eine grundsätzliche Ausrichtung der Allgemeinen Sozialdienste auf die 
Kinder- und Jugendhilfe und damit eine Reduk� on des „Allgemeinen“ auf diese Zielgruppe. Deut-
lich wird damit, dass Gesetzesanforderungen wie zum Beispiel der § 79 Abs. 3 SGB VIII auf eine 
durchaus kommunal geprägte, organisatorisch unterschiedliche Praxis treff en.

3. EIN ERSTER SCHRITT IN DIE „RICHTIGE RICHTUNG“ UND EIGENTLICH LÄNGST 
ÜBERFÄLLIG

Die gesetzlichen Anforderungen an diese organisatorisch unterschiedliche Praxis waren in den letz-
ten Jahren reichlich. Allein der § 8a SGB VIII wurde seit seiner Einführung im Jahr 2005 seitens 
des Gesetzgebers viermal novelliert. Insbesondere ausschlaggebend für all diese Veränderungen 
waren medial und poli� sch stark disku� erte Kinderschutzfälle.

Nicht nur einmal wurde im Zusammenhang mit der Aufarbeitung „missglückter Hilfeprozesse“ 
deutlich, dass es in den betroff enen Allgemeinen Sozialdiensten auch an ausreichendem Personal 
und ausreichend ausgebildetem Personal fehlte und/oder die Fluktua� on des Personals entspre-
chend hoch war. Auch in wissenscha� lichen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen diesen 
problema� schen Kinderschutzfällen und personeller Aussta� ung sowie einer unzureichenden Leis-
tungsfähigkeit hergestellt (vgl. Beckmann u.a. 2018 o. Bericht der Enquete- Kommission Hamburg, 
2018).

4. EIN GELINGENDER KINDERSCHUTZ BEGINNT NICHT ERST BEIM § 8A SGB VIII

Auff ällig ist auch, dass parallel zur medialen Aufmerksamkeit in Sachen Kinderschutz in vielen ASD´s 
in den letzten Jahren mehr Stellen geschaff en wurden. So s� eg deutschlandweit die Anzahl der 
Vollzeitäquivalente im Zeitraum 2006 bis 2018 von 7.585 auf 15.098 (vgl. Mühlmann 2020, S. 8). Die 
„Sicherstellung des Kinderschutzes“ konnte scheinbar ein Türöff ner sein, Personalbestände auszu-
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weiten. O�  wurden dazu eindimensionale Personalbemessungssysteme orien� ert an Fallzahlen im 
Kinderschutz oder den Hilfen zur Erziehung herangezogen.

• Eine auf den Kinderschutz reduzierte Argumenta� on bzw. auf einzelne Arbeitsinhalte redu-
zierte Personalbemessung grei�  aber zu kurz bzw. ist sogar gefährlich. 

• Der ASD ist mehr: Er ist erste Anlaufstelle bei als schwierig empfundenen Lebenssitua� onen 
von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Eltern. Er analysiert Hilfebedarfe 
und verscha�   Zugang zu sozialen und erzieherischen Hilfen. Denn ein gelingender Kinder-
schutz beginnt bei der qualifi zierten Beratung und Unterstützung von Familien; egal ob es sich 
um eine sogenannte „§ 8a Meldung“ oder zum Beispiel um eine Trennungs- und Scheidungs- 
oder Erziehungsberatung handelt. Und eine Kindeswohlgefährdung ist mit ihrer Überprüfung 
im Sinne des § 8a Verfahrens nicht beendet. Vielmehr sind o�  weitere Kontakte erforderlich, 
um das Kindeswohl kurz- und langfris� g zu sichern und die Eltern dazu zu befähigen, eine 
„dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung“ zu gewährleisten.

• Dementsprechend ist posi� v zu vermerken, dass der § 79 SGB VIII die Personalbemessung 
nicht nur auf Teilaufgaben der Jugendämter beschränkt, sondern für alle Aufgaben verpfl ich-
tend vorgesehen ist.

5. KRITERIEN EINER GELUNGENEN PERSONALBEMESSUNG

Eine Personalbemessung, die diesen Namen auch verdient, kann nicht verwaltungsintern zwischen 
Personalämtern und Jugendämtern quasi „wie auf einem Basar“ verhandelt werden; sie darf zudem 
nicht abhängig gemacht werden von der fi nanziellen Kassenlage der Kommunen. Wenn eine Per-
sonalbemessung aber unter diesen Prämissen geschieht, bleibt sie eher zufällig und führt häufi g 
dazu, dass als Hilfsargument für mehr Personal ausschließlich das Argument des Kinderschutzes 
angeführt wird.

Eine Personalbemessung, die diesen Namen auch verdient und die mit dafür Sorge trägt, dass 
Familien und jungen Menschen ein qualita� v gutes Angebot in der jeweiligen Kommune gemacht 
werden kann, wird sich an anderen, weitergehenden Kriterien messen lassen müssen. Dazu hat 
die Bundesarbeitsgemeinscha�  ASD am 12.11.2021 ein Posi� onspapier veröff entlicht, welches die 
wich� gsten Kriterien einer qualifi zierten Personalbemessung aus der Perspek� ve des Fachverban-
des zusammenfasst (vgl. Bundesarbeitsgemeinscha�  ASD, 2021). Folgende konkrete Anforderun-
gen an ein Personalbemessungssystem werden durch die BAG ASD gestellt:

• Prozessorien� erte, qualita� ve Personalbemessungsverfahren sind bereits in der Praxis ent-
wickelt und haben sich als nützlich und angemessen erwiesen (vgl. z.B. Zentrum Bayern 
Familie und Soziales (ZBFS) – Bayerisches Landesjugendamt, 2013). Bei diesen Verfahren wer-
den Ziele, Qualitätskennziff ern und Ressourcen des ASD in aufgegliederten und defi nierten 
Leistungen prozessha�  konkret beschrieben und Zeitaufwendungen dafür ermi� elt. Aus der 
Gesamtzahl und aus der qualita� ven Charakterisierung der Prozesse ergibt sich der Personal-
bedarf für die so beschriebenen Leistungen. Konkret wirkt sich damit eine unterschiedliche 
fachliche Standardsetzung bei der Frequenz von Hilfeplangesprächen automa� sch auf den 
Personalaufwand pro Fall aus.
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• Im Zentrum der prozessorien� erten Verfahren stehen fachlich legi� mierte Bezugsgrößen 
und nicht primär formale quan� ta� ve Richtwerte, deren fachlicher Bezugspunkt und deren 
fachliche Legi� ma� on intransparent bleiben und die - nach Erfahrungen aus der Praxis - nur 
begrenzt auf neue Sachverhalte und Anforderungen angepasst werden.

• Aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Bedingungen und der unterschiedlich ausgepräg-
ten örtlichen Jugendhilfelandscha�  gilt es diese Rahmenbedingungen mit einzubeziehen. So 
macht es z.B. einen Unterschied, ob eine Kommune/ein Landkreis eine eigene Erziehungsbe-
ratungsstelle vorhält oder diese Aufgabe ausschließlich von freien Trägern erledigt wird. Die 
Komplexität der jeweiligen Anforderungen, die Leistungsangebote der örtlich tä� gen freien 
Träger sowie die spezifi schen örtlichen Qualitätsanforderungen sind weitere

• „Individualisierungsbausteine“ eines prozessorien� erten, qualita� ven Personalbemessungs-
verfahrens.

• Eine Personalbemessung, die die Mitarbeitenden nicht mit einbindet, läu�  Gefahr, die 
Arbeitsrealität nicht abzubilden. 

• Fallunabhängige System- und Rüstzeiten (wie z.B. Dienstbesprechungen, Kollegiale Beratun-
gen, Kontakte in den Sozialraum) müssen disku� ert und vereinbart werden. Allein durch Lei-
tung defi nierte Standards greifen zu kurz, wenn sie z.B. durch Vakanzen in den ASD´s in der 
Praxis nicht durchgängig eingehalten werden können. Unabhängig davon widerspricht eine 
Personalbemessung ohne Einbeziehung der Fachkrä� e auch einem der Leitgedanken des Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes – dem Gedanken der Par� zipa� on.

• Der bereits benannte Faktor „Stellenvakanz“ ist in einem Personalbemessungskonzept geson-
dert zu betrachten. Stellenvakanzen entstehen dabei im „opera� ven Geschä� “ des ASD aus 
ganz unterschiedlichen Gründen: zeitverzögerte Wiederbesetzungen, Krankheiten oder auch 
Stellenbesetzungssperren führen dazu, dass Mitarbeitende im ASD trotz nomineller Soll-
stärke in Überlastungssitua� on geraten. Die BAG ASD hat im Rahmen von S� chproben ermit-
telt, dass die Vakanzzeiten „in etlichen Jugendämtern im Jahresschni�  bei 10-20 %“ liegen“ 
(Newsle� er BAG ASD 2022). Ein Personalbemessungssystem muss daher diese Vakanzen pro-
spek� v abbilden und entsprechende „Puff er“ berücksich� gen. Nur so können Überlastungen 
abgefedert werden. So ist ein ASD mit erheblicher personeller Einschränkung durch aufsum-
mierte Vakanzen nur bedingt zur Erfüllung der Pfl ichtaufgaben im Stande. Die zusätzlichen 
Belastungen durch wiederholte Vertretungsverpfl ichtungen sind zudem einer der häufi gsten 
Gründe, weshalb Fachkrä� e den ASD verlassen.

• Eine Personalbemessung, die auf Dauer tragfähig erscheint, muss in einem regelha� en Zyklus 
erfolgen, um neue Aufgaben/Änderungen mit einzubeziehen. Bei gravierenden Änderungen 
müssten Prozesse auch anlassbezogen betrachtet werden; z.B. bei jeglicher Gesetzesände-
rung, die mit neuen bzw. veränderten Aufgaben für die ASD´s einhergeht. Neben dem Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz steht hier als nächstes das Gesetz zur Vormundscha� sreform an, 
welches u.a. eine intensivere Recherche nach ehrenamtlichen Vormündern und ein veränder-
tes Berichtswesen vorsieht.
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• Die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes macht es auch erforderlich, nicht nur die Verwaltung, 
sondern auch den zweiten Teil des Jugendamtes, den Jugendhilfeausschuss in die Personal-
bemessung mit einzubeziehen. Es ist z.B. auch Aufgabe der Jugendhilfepoli� k sich im Rahmen 
der Haushaltsplanberatungen für eine ausreichende Personalaussta� ung der ASD´s stark zu 
machen.

Die Kommunen müssen die Umsetzung dieser Kriterien auch bei angespannter fi nanzieller Lage 
sicherstellen; eine hohe Herausforderung gerade für Kommunen in der Haushaltssicherung. Auch 
sollte überlegt werden, ob nicht zu Beginn bzw. zur Einführung einer strukturierten Personalbe-
messung eine externe Begleitung sinnvoll sein kann.

6. VERBINDLICHE PERSONALBEMESSUNG UND QUALIFIZIERTE FACHKRÄFTE – 
ZWEI SEITEN EINER MEDAILLE

Die ASD’s brauchen in ihrer Verantwortung für Familien, der Verantwortung in Sachen Kinderschutz 
und aufgrund der Komplexität der unterschiedlichen Aufgaben, gut ausgebildete, qualifi zierte und 
refl ek� erte Fachkrä� e, die ihre Entscheidungen sorgfäl� g im Dialog mit den Familien treff en und 
immer wieder überprüfen und in Frage stellen.

Hier kann eine den o.g. Kriterien entsprechende Personalbemessung einen wich� gen Grundstein 
legen. Sie bleibt aber Makulatur, wenn es nicht gleichzei� g gelingt, dem Fachkrä� emangel ent-
scheidend entgegenzuwirken. Denn, was nutzt ein ausreichendes Stellensoll im Stellenplan, wenn 
es nicht gelingt, diese Stellen auch zu besetzen? Und was nutzen besetzte Stellen, wenn die Fach-
krä� e für die Aufgabenwahrnehmung nicht ausreichend ausgebildet sind und sich überfordert füh-
len?

Durchaus sind „S� mmen in den Allgemeinen Sozialdiensten“ auf Nachfrage zu hören, dass es bei 
ihnen zwar eine festgelegte Fallzahl zumindest in kinderschutzrelevanten Fällen gibt, diese aber 
aufgrund von Fachkrä� emangel, Fluktua� on und Erkrankungen eigentlich fak� sch nie eingehalten 
wird. Diese Situa� on führt zu einer Abwärtsspirale, die u.a. zur Überforderung der Fachkrä� e, zu 
erhöhter Fluktua� on, zur Minimierung von Aufgaben und Standardsetzungen führt und sich letzt-
endlich nega� v auf die Situa� on von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auswirkt; also dem 
Kinderschutz diametral entgegenläu� . Eine Personalbemessung, die dem gesetzlichen Anspruch 
entspricht, wird also auch diese Entwicklung mit einbeziehen und sich an der Umsetzung vor Ort 
messen lassen müssen. 

• Braucht es aber neben einer Personalbemessung nicht ebenso dringend einer ste� gen und 
ständigen Personal- und Organisa� onsentwicklung, die zum einen für gut ausgebildete Fach-
krä� e sorgt und zum anderen dem ASD vor Ort ein eigenständiges Profi l gibt? 

• Und bilden Personalbemessung und Personalentwicklung als zwei Seiten der Medaille nicht 
die Basis, um einer Überforderung der Fachkrä� e vorzubeugen bzw. diese zu vermeiden? 

Auch diese Fragestellungen sind innerorganisatorisch zu beantworten.
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7. „DER VERGESSENE HALBSATZ“

Neben der Personalbemessung wir�  der § 79 Abs. 3 SGB VIII einen Blick auf die technische Ausstat-
tung in den Jugendämtern und damit auch den ASD´s. Dieser Aspekt wird zumindest nach unse-
rer Wahrnehmung in der öff entlichen Deba� e bislang vernachlässigt. Es mutet schon ein wenig 
befremdlich an, dass die digitale Aussta� ung der Jugendämter Eingang in ein Gesetz fi ndet. Doch 
gerade die Corona Pandemie hat gezeigt, wie rudimentär viele Jugendämter an dieser Stelle ausge-
sta� et waren bzw. auch noch sind.

• Digitaler Zugriff  auf Daten, digitaler Zugriff  auf Fallakten – Fehlanzeige.
• Möglichkeiten ad hoc aus dem Homeoffi  ce heraus bzw. mobil zu arbeiten – Fehlanzeige.
• Das Kontakthalten zu Klient*innen über digitale Gesprächsformate – Fehlanzeige.
• Fachkonferenzen, kollegiale Beratungen, Teambesprechungen digital – Fehlanzeige.

So bildete sich die Realität in vielen ASD´s zu Beginn der Corona-Pandemie und leider zum Teil auch noch 
heute ab. Gleichzei� g wir�  eine stärkere Digitalisierung der Arbeit in den ASD´s aber auch fachliche 
Fragen auf, die mit zunehmender Digitalisierung von den ASD´s selbst beantwortet werden müsse: 
Inwiefern sind fachliche Standards, z.B. die Frequenz von persönlichen Gesprächen in Präsenz 
anzupassen? Wie viele Online-Formate verträgt eine fachlich qualifi zierte Zusammenarbeit mit 
Klient*innen aber auch zwischen den Fachkrä� en selbst? Führt mehr Digitalisierung nicht automa-
� sch auch zu einer Arbeitsverdichtung?

8. OHNE WIRD ES NICHT FUNKTIONIEREN!

• Die gesellscha� lichen Erwartungen und die rechtlichen und poli� schen Anforderungen an 
die Mitarbeitenden in den Allgemeinen Sozialdiensten sind in den letzten Jahren – wie dar-
gestellt - erheblich ges� egen. Soll dieser kommunale Basisdienst daher weiterhin eine auf-
gabenorien� erte Leistungsfähigkeit vorhalten, muss dieses veränderte Aufgabenpor� olio 
auch in eine entsprechende Personalaussta� ung eingepreist werden. Grundlage dessen kann 
dazu nur eine qualifi zierte Personalmessung darstellen. Anhaltspunkte dazu, was in diesem 
Zusammenhang „qualifi ziert“ bedeutet, gibt die BAG ASD in ihren Empfehlungen zum § 79 
Abs. 3 SGB VIII. 

• Es bleibt dabei zu hoff en, dass die jeweiligen kommunalen Selbstverwaltungen als Adressaten 
dieser Vorschri�  diese neuen gesetzlichen Anforderungen auch entsprechend „ernst neh-
men“. Auch der § 79a SGB VIII (Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe) ist bei 
seiner Einführung mit großen Erwartungen versehen gewesen, zeigt aber in der Praxis, u.a. 
aufgrund fehlender personeller Ressourcen, noch „Entwicklungspoten� ale“ (vgl. S� � ung SPI, 
2021, S. 6).

• Allerdings – so unsere Hypothese - werden es sich die öff entlichen Träger der Jugendhilfe in 
Zukun�  nicht leisten können, die Vorschri�  des § 79 Abs. 3 SGB VIII zu ignorieren. 

• Das Delta zwischen neuen Personalbedarfen (Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz, Verfah-
renslotsen gem. § 10b SGB VIII etc.) und den verfügbaren Fachkrä� en wird größer werden, 
die Konkurrenz um die Mitarbeitenden damit steigen. Ein elementarer Baustein in diesem 
interkommunalen We� bewerb wird dabei eine qualifi zierte Umsetzung des § 79 Abs. 3 
SGB VIII sein.
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Mit der Einführung des KJSG geht eine Neujustierung der Arbeit der Landesjugendämter auf zwei 
Ebenen einher. In Bezug auf die örtliche Praxis der Kinder- und Jugendhilfe gilt es, die Aufgaben 
nach § 85 Abs. 2 SGB VIII auszugestalten, die sich auf die Anregung von Umsetzungsprozessen 
durch Beratung, Fortbildung und Empfehlungen zum gesamten Spektrum der Neuregelungen im 
KJSG richten. Intern ist die Aufgabenwahrnehmung im Betriebserlaubnisverfahren auf der Basis 
der Änderungen in §§ 45 ff SGB VIII anzupassen, insbesondere bezogen auf die erstmals vorliegen-
den Definitionen von Einrichtung und Trägerzuverlässigkeit. Im Impulspapier werden das Vorgehen 
und die aktuellen Schwerpunktsetzungen der Landesjugendämter bei der Umsetzung des KJSG 
beleuchtet. 

DAS KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ IN DER PRAXIS – DIE 
PERSPEKTIVE DER LANDESJUGENDÄMTER

BIRGIT ZELLER

1. DIE UMSETZUNG BEGINNT

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist seit nunmehr einem Jahr in Kraft. 

• Der Umsetzungsprozess hat begonnen, aber er wird aufgrund der Komplexität der Neurege-
lungen noch lange Zeit in Anspruch nehmen – dies gilt für Landesjugendämter, Jugendämter 
und freie Träger gleichermaßen. Die Praxis wird den hohen Anforderungen der neuen gesetz-
lichen Grundlage nur Schritt um Schritt gerecht werden können, denn grundlegende Umset-
zungsprozesse, wie sie durch das KJSG gefordert werden, brauchen Zeit und Ressourcen.

Veränderungen am SGB VIII bringen für die Landesjugendämter selbst immer eine Überprüfung 
und Anpassung ihrer Aufgaben nach § 85 Abs. 2 SGB VIII mit sich, die sich auf die Unterstützung 
der örtlichen öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe beziehen. Veränderungen 
werden auf der örtlichen Ebene umgesetzt - der überörtliche öffentliche Träger regt hierbei an, 
begleitet die Prozesse vor Ort und unterstützt den Austausch und die Kommunikation zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren.

Die internen Strukturen und Aufgabenstellungen in den Landesjugendämtern geraten in den Fokus, 
wenn, wie bei dieser Reform, ihre Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 Nr. 6 berührt ist und sie als Betriebserlaubnis-
behörden mit den Aufgaben nach §§ 45 ff SGB VIII gefragt sind.

BIRGIT ZELLER 
DAS KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ IN DER PRAXIS – DIE PERSPEKTIVE DER LANDESJUGENDÄMTER

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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2. UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN ÖFFENTLICHEN UND FREIEN TRÄGER BEI 
DER UMSETZUNG

Die Landesjugendämter sehen eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung des KJSG darin, die Neure-
gelungen praxisnah und verständlich aufzubereiten und mit Leben zu füllen. Gemeinsam mit Fach-
kräften und Trägern werden Wege gesucht, wie aus den neuen Rechtsvorschriften vor Ort eine 
lebendige Praxis entwickelt werden kann.

2.1. FORTBILDUNG UND PRAXISBERATUNG

Der erste Zugang zu einem neuen Gesetz wird zumeist über Fachtagungen gesucht, bei denen die 
neuen Vorschriften im Gesamtzusammenhang vorgestellt werden. So haben die Landesjugendäm-
ter auch dieses Mal zahlreiche Einführungsveranstaltungen aufgelegt, denen Thementagungen und 
Fortbildungen für einzelne Zielgruppen folgten und noch folgen.

Die zentralen Änderungsaspekte, die einer schnellen Umsetzung bedürfen, standen dabei zunächst 
im Vordergrund: Auswirkungen der Mitwirkungs- und Beteiligungsregelungen für die Allgemeinen 
Sozialen Dienste und für die Fachkräfte der ambulanten Hilfen, die tiefgreifenden Änderungen im 
Bereich der Pflegekinderhilfe, § 41 und die verbindlichen Neuregelungen für junge Volljährige, die 
Schnittstellen im Kinderschutz und die Neuregelungen in der Hilfeplanung.

Andere Themen wie die Umsetzung des § 20 (Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituatio-
nen, § 4a (selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung) oder die Weiterentwicklung 
der offenen Beratungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche nach § 8 Abs. 3 stehen auf der 
weiteren Tagesordnung.

• Bei vielen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Zielgruppen wurde deutlich, wie wenig 
viele der Inhalte des KJSG in der Breite bekannt waren. Dies gilt für die öffentlichen wie für 
die freien Träger gleichermaßen. Trotz des breiten Beteiligungsansatzes bei der Gesetzgebung 
wurde die Praxis vor Ort nicht umfassend erreicht. 

• Insofern ist es besonders wichtig, im Rahmen von Fortbildung und Praxisberatung Möglich-
keiten der Aneignung für die Neuregelungen zu schaffen und auszuloten, wo ein vertieftes 
Verständnis für Entscheidungen des Gesetzgebers hergestellt werden kann. Gleichzeitig gilt 
es aber auch, aufmerksam zu verfolgen, wo die Fachpraxis bei der Umsetzung auf Probleme 
stößt und wo fachliche Veränderungen in der Praxis eher behindert als gefördert werden, um 
dann gegensteuern zu können. 

• Es wird also auch in den kommenden Jahren darum gehen, das vieldimensionale Gesetz in 
die Breite zu tragen, durch Fortbildung und durch vielfältige Formen der begleitenden Praxis-
beratung. Insbesondere die mit vielen Neuregelungen verbundene Haltungsfrage, die zent-
raler Hintergrund erweiterter Partizipationsmöglichkeiten ist, wird dabei eine wichtige Rolle 
spielen. Denn hierin erweist sich die sozialpädagogische Dimension des KJSG in besonderer 
Weise.
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2.2. ENTWICKLUNG VON EMPFEHLUNGEN

Ein wichtiges Instrument bei der Interpretation neuer Gesetze und ihrer Annäherung an die Praxis 
sind differenzierte Empfehlungen. Die BAG Landesjugendämter hat sich deshalb im Rahmen ihrer 
Arbeitsgruppen auf den Weg gemacht, bundesweite Empfehlungen zunächst zu den Änderungs-
vorhaben des KJSG zu entwickeln, bei denen der größte Handlungsdruck besteht und die Bedeu-
tung einer bundesweit einheitlichen Umsetzung besonders groß ist. 

Für den Bereich der Pflegekinderhilfe steht eine Empfehlung kurz vor der Veröffentlichung, in die 
jetzt die Folgen der gesetzlichen Veränderungen eingepflegt werden. Diese stellen an die Fach-
kräfte sehr anspruchsvolle neue Anforderungen, sowohl was die Arbeit mit Herkunftsfamilien als 
auch was die Begleitung der Pflegefamilien betrifft.

Die Rechte von Pflegepersonen auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt werden in § 
37a SGB VIII deutlich gestärkt. Die Rechte und Möglichkeiten für Kinder in Pflegefamilien werden 
analog zu denen der Kinder in stationären Einrichtungen erweitert und zum Teil erstmals festge-
schrieben. Für sie sind gemeinsam mit den Pflegeeltern Konzepte zur Sicherung ihrer Rechte und 
zum Schutz vor Gewalt zu erstellen, die den spezifischen Bedingungen in einer familiär erbrachten 
Hilfe Rechnung tragen. Ebenso sind Beschwerdemöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen in 
persönlichen Angelegenheiten zu schaffen, die ebenfalls in einem gemeinsamen Prozess zu entwi-
ckeln sind.

Hiermit ergeben sich neue anspruchsvolle Aufgaben für die Pflegekinderdienste der Jugendämter, 
denen sie sich neben ihren bisherigen Aufgaben stellen müssen. Den Folgen der neuen Regelun-
gen für die Praxis werden die Empfehlungen nachgehen und erste Vorschläge für eine Umsetzung 
entwickeln.

Die erste Empfehlung zur Hilfeplanung der BAG Landesjugendämter erschien im Jahr 2015. Diese 
wird nun entlang der aktuellen Änderungen überarbeitet.

In den erweiterten § 36 und 37 SGB VIII werden neue Anforderungen an die Hilfeplanung vor allem 
bei der außerfamiliären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen formuliert. Der Rechtsan-
spruch der Herkunftseltern auf Beratung und Unterstützung wird gestärkt ebenso wie der auf För-
derung der Beziehung zum Kind bei einer Unterbringung außerhalb der Familie. 

• Es entstehen mit diesen veränderten Vorgaben eine Reihe neuer Anforderungen an die Fach-
kräfte in den Jugendämtern, die diese konzeptionell ausgestalten müssen und die auch Hal-
tungs- und Einstellungsänderungen voraussetzen.

Das größte mit dem KJSG verbundene Vorhaben ist die Zusammenführung aller Leistungen für Kin-
der und Jugendliche mit oder ohne Behinderung im Rahmen einer inklusiven Lösung. Sowohl das 
Gesetz als auch die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe machen sich hier schrittweise auf den Weg.

In der jetzigen Fassung des KJSG geht es um die Stärkung der Inklusion im SGB VIII und um die 
Bereinigung von Schnittstellen. Die Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe und die Berücksich-
tigung der jungen Menschen mit Behinderung durchziehen das neue Gesetz (vgl. §§ 9, 11,16, 36, 
u.a. SGB VIII), das sich damit auf die Gesamtzuständigkeit vorbereitet. 
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Ab dem Jahr 2024 werden nach § 10b SGB VIII Verfahrenslots*innen eingeführt, die junge Men-
schen und ihre Familien durch das Hilfe-System lotsen sollen, wenn diesen Leistungen der Einglie-
derungshilfe zustehen. Gleichzeitig ist die Verfahrenslotsin/der Verfahrenslotse zuständig für die 
Beratung der Jugendämter bei der Zusammenführung der Zuständigkeiten. Wo und wie diese Funk-
tion mit ihren zwei sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen angesiedelt werden soll und wie sie 
auszugestalten ist, ist völlig offen. Deshalb widmet sich die BAG Landesjugendämter zunächst dem 
Verfahrenslots*innen. Ziel dieser Empfehlungen ist es, das Profil der Verfahrenslots*innen für die 
Praxis handhabbar zu beschreiben. 

Die vierte Empfehlung, die im Moment in Vorbereitung ist, gilt den von den Landesjugendämtern 
verantworteten Betriebserlaubnisverfahren nach §§ 45 ff SGB VIII.

Alle genannten Empfehlungen sollen bis Herbst fertig gestellt, auf der Arbeitstagung der Landesju-
gendamtsleitungen im November verabschiedet und danach veröffentlicht werden.

Für den Bereich der Kindertagesstätten ist eine weitere Empfehlung geplant, die für das Frühjahr 
2023 vorgesehen ist.

3. SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IN EINRICHTUNGEN: ÄNDERUN-
GEN IM BETRIEBSERLAUBNISVERFAHREN

Die im Folgenden beschriebenen Veränderungen beziehen sich sowohl auf Kindertagesstätten als 
auch auf die teilstationären und stationären Angebote der Hilfen zur Erziehung sowie andere Ange-
bote über Tag und Nacht, da alle von den Regelungen der §§ 45 ff erfasst sind. Allerdings sind die 
Einrichtungen der stationären Hilfen von den Änderungen stärker betroffen als die Kindertagesstät-
ten, da gerade die zentralen Änderungen wie der Einrichtungsbegriff und die Trägerzuverlässigkeit 
aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsstrukturen unterschiedlich starke Auswirkungen haben.

• Der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen wird durch eine Reihe von Neure-
gelungen verstärkt und ausgebaut. 

• Die Änderungen betreffen alle in den Prozess involvierten Akteure gleichermaßen, geben 
aber dabei den Landesjugendämtern ein wachsendes Maß an Verantwortung für die Umset-
zung der Schutzvorschriften für Kinder und Jugendliche. 

• Die Gesetzesänderungen statten die Landesjugendämter mit zusätzlichen Kompetenzen zur 
Überprüfung der Qualität vor Ort aus und übertragen ihnen weitere Prüfaufgaben bei der 
Erweiterung der konzeptionellen Anforderungen. Hierbei wird es eines besonderen Maßes 
an Sensibilität und Kooperationskompetenz bedürfen, um die neuen Befugnisse im konstruk-
tiven Miteinander mit Trägern, Jugendämtern und Einrichtungen wirksam werden zu lassen.

• Die in der Reform vorgenommene Qualifizierung des Betriebserlaubnisverfahrens schafft 
mehr Klarheit und dient der Qualitätssicherung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
den Einrichtungen. 

Die Landesjugendämter waren gemeinsam mit den Länderministerien von Anfang an intensiv in 
die Gestaltung der Neuregelungen einbezogen und bereits in den Erarbeitungsprozess vor dem 
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letzten Gesetzentwurf eingebunden. Das Ergebnis spiegelt aus Sicht der Landesjugendämter einen 
gelungenen Beteiligungsprozess wider, bei dem das gemeinsame Ringen zu einem guten Ergebnis 
geführt hat.

Viele der im KJSG neu verankerten Regelungen bestätigen eine vorhandene oder sich zumindest 
entwickelnde Praxis im Rahmen der Betriebserlaubniserteilung. Deshalb konzentriert sich die fol-
gende Darstellung auf drei Aspekte der Änderungen der §§ 45ff, welche die größten Folgewirkun-
gen entfalten - dies sind die Trägerzuverlässigkeit, die Legaldefinition der Einrichtung und die Neu-
regelung der Schutzkonzepte und Beschwerdemöglichkeiten.

3.1. TRÄGERZUVERLÄSSIGKEIT

Im KJSG werden erstmals Eignungskriterien für den Träger einer Einrichtung benannt. Nach 
§ 45 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII ist nunmehr „die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverläs-
sigkeit“ des Trägers eine zentrale Voraussetzung für die Betriebserlaubniserteilung. 

• Ein gutes Konzept, ausreichende Räumlichkeiten und qualifiziertes Personal allein vermögen 
die Qualität einer Einrichtung nicht zu garantieren. Es bedarf eines Trägers, der die Verant-
wortung für die Arbeit in der Einrichtung umfassend übernimmt und sowohl intern als auch 
extern als verlässlicher Ansprechpartner fungiert. 

Diese eigentlich für Einrichtungen mit einem so hohen Verantwortungsbereich selbstverständliche 
Grundannahme existierte bislang nicht explizit, so dass entsprechende Anforderungen von Seiten 
der Aufsichtsbehörden nur indirekt aufgrund von Erfahrungen, Konzepten und ihrer Umsetzung 
abgeleitet werden konnten. Als Kriterien, die die Zuverlässigkeit eines Trägers in Frage stellen, wer-
den nunmehr in § 45 Abs. 2 drei „Regelbeispiele“ aufgeführt, die den Begriff der Zuverlässigkeit 
jugendhilfespezifisch konkretisieren. Das Zuverlässigkeitskriterium wird damit am Schutzzweck des 
§ 45 SGB VIII, der Gewährleistung des Kindeswohls, gemessen. 

• Die in den Regelbeispielen genannten Sachverhalte zum nachhaltigen Verstoß gegen Mel-
depflichten, zur Nichtbeachtung von Beschäftigungsverboten bzw. von Auflagen kommen in 
der Praxis häufig vor. Aus ihnen lässt sich jeweils schlussfolgern, dass in diesen Fällen das 
Kindeswohl in der Einrichtung möglicherweise nicht sichergestellt ist und die Behörde ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen muss. Diese können von einer Beratung über eine Tätig-
keitsuntersagung bis zur Schließung der Einrichtung führen. 

• Damit liegen nun klare Kriterien vor, die bei der Betriebserlaubniserteilung herangezogen 
werden können. Nunmehr ist es Aufgabe des Trägers, Belege für seine Zuverlässigkeit vorzu-
legen oder Zweifel an dieser auszuräumen. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Qualitäts-
entwicklung von Einrichtungen vorgenommen.

3.2. DER EINRICHTUNGSBEGRIFF

Eine wesentliche Änderung ergibt sich aus dem neu eingefügten § 45 a SGB VIII, der erstmals eine 
Definition des Einrichtungsbegriffs vornimmt. Diese Definition scheint zunächst unspektakulär, hat 
aber große Auswirkungen auf viele Kleinsteinrichtungen, die selbstständig außerhalb einer größe-
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ren Trägerstruktur arbeiten. Familienähnliche Betreuungsformen gelten zukünftig nur noch dann 
als Einrichtungen, „wenn sie fachlich und organisatorisch in eine betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtung eingebunden sind.“ Ansonsten werden sie der Aufsicht der Jugendämter unterstellt.

• Ziel dieser Regelung ist die Qualitätssicherung auch für Kleinsteinrichtungen. Diese sollen sich 
einem größeren Träger anschließen, der Erfahrung mit der Leitung einer Einrichtung aufwei-
sen kann, der sie beraten kann und fachlichen Austausch ermöglicht und der auch bei Krisen 
oder Personalausfall unterstützen kann. Nicht akzeptiert werden in diesem Zusammenhang 
Trägerkonstrukte, an deren Trägersitz sich nur eine Verwaltungseinheit aber keine Einrich-
tung befindet. 

• Die Regelung für Kleinsteinrichtungen ist nicht unumstritten. Die kleinen privaten Träger 
befürchten einen Verlust ihrer individuell ausgerichteten qualifizierten Angebote. Auch 
haben viele Bundesländer eine andere Genehmigungspraxis entwickelt. Da die Trägerstruktu-
ren in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind, wird diesen ein Landesrechtsvorbehalt 
eingeräumt, der ihnen eine abweichende Regelung ermöglicht. Ob und in welchen Ländern 
dieser realisiert wird, ist noch offen.

• Die vom Gesetzgeber eigentlich gewünschte Klarheit und Einheitlichkeit ist damit zunächst 
nicht erfüllt. Vielleicht bewirkt der neue Einrichtungsbegriff aber dennoch mittelfristig Ver-
änderungen in der Trägerlandschaft. Es geht ja nicht, wie befürchtet, um eine Verhinderung 
kleiner leistungsfähiger Einrichtungen mit einem besonders qualifizierten Profil, sondern um 
deren qualitative Absicherung.

3.3. BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEVERFAHREN

In § 45 Abs. 2 Nr. 4 werden zwei neue Anforderungen formuliert, die von Trägern von Einrichtungen 
zu gewährleisten sind: jede Einrichtung muss künftig Konzepte vorhalten, die dem Schutz der Kin-
der vor Gewalt dienen und sie muss geeignete Formen der Selbstvertretung einführen.

Mit der Einforderung von Schutzkonzepten sollen Träger ermuntert werden, sich proaktiv mit den 
potenziellen Gefahrenquellen in ihrer Einrichtung auseinanderzusetzen. Diese können sich auf 
Raumstrukturen beziehen, auf Herausforderungen durch besondere Zielgruppen, auf potentielle 
Gefährdungssituationen zwischen jungen Menschen oder auch aus anderen strukturellen Gege-
benheiten herrühren. 

Die Forderung nach geeigneten Formen der Selbstvertretung konkretisiert die schon bisher 
gewünschten Beteiligungsverfahren und weist gleichzeitig über diese hinaus. Durch die Hervorhe-
bung der Selbstvertretung der jungen Menschen wird dem Grundtenor des Entwurfs, die jungen 
Menschen als Rechtssubjekte und Expertinnen oder Experten ihres eigenen Lebens anzusehen, 
entsprochen. 

Die Betriebserlaubnisbehörden werden die Träger bei der Umsetzung der neuen Regelungen bera-
ten und diese in ihren Empfehlungen praxisnah ausdeuten und in handhabbare Umsetzungsschritte 
gießen. Die BAG Landesjugendämter mit ihren Arbeitsgruppen in den Aufgabenfeldern Kinderta-
gesstätten und Hilfen zur Erziehung bietet hierfür die geeigneten Arbeitsstrukturen und verbindet 
diese mit dem Ziel, zu einer gelingenden Praxis vor Ort beizutragen.
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4. SCHLUSSBEMERKUNGEN: ZUR ROLLE DER JUGENDÄMTER IM KJSG

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz nimmt eine Erweiterung von Rechtsansprüchen vor, wie 
sie sich z.B. bei der Beteiligung von jungen Menschen und Eltern in der Hilfeplanung, im Kontext 
Pflegefamilie, bei den Hilfen für junge Volljährige oder bei der Betreuung und Versorgung in Not-
situationen zeigt. 

Rechtsansprüche sind regelhaft vom öffentlichen Träger umzusetzen. Damit ist das KJSG über weite 
Strecken ein Jugendamtsgesetz, das vor allem dem Allgemeinen Sozialen Dienst und den Pflegekin-
derdiensten neue umfängliche Aufgaben zuweist oder diese unter Qualitätsgesichtspunkten weiter 
ausdifferenziert. 

Gerade weil es sich um ein Jugendamtsgesetz handelt und so viele Anforderungen an die Fach- und 
Leitungskräfte in den Jugendämtern gestellt werden, haben die Jugendämter in Gesprächen mit 
der BAG Landesjugendämter immer wieder kritisiert, dass sie trotz aller Beteiligungsprozesse als 
Jugendämter bei den Prozessen nicht vergleichbar eingebunden gewesen seien, wie dies bei den 
freien Trägern der Fall war. Einige Regelungen erleben sie als Eingriff in eine vor Ort gut funktio-
nierende Praxis oder gar als Bevormundung. Dies gilt z.B. für die Verpflichtung zur Vorlage von Hil-
feplänen beim Familiengericht. Auch die Tatsache, dass Jugendämter Berufsgeheimnisträgern im 
Anschluss an eine Meldung eine zeitnahe Rückmeldung geben sollen, wird von vielen Jugendäm-
tern kritisch bewertet.

In der Tat machen es die Strukturen der Beteiligung bei Gesetzgebungsprozessen schwer, die 
öffentliche Jugendhilfe systematisch einzubeziehen. Es gibt auf Seiten der Jugendämter bislang 
keine Struktur, in der sich ihre Fachdiskussionen bundesweit abbilden und gebündelt nach außen 
tragen ließen. Im Sinne einer guten fachlichen Weiterentwicklung der Arbeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt sollten für die Einbindung der öffentlichen Kinder und Jugendhilfe neue Stra-
tegien entwickelt werden.

Insgesamt aber gilt: Das SGB VIII erfährt mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eine umfas-
sende Reform, die große Entwicklungen in Angriff nimmt und eine zeitgemäße Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. In ihr liegen viele Möglichkeiten für die örtliche Praxis. 
Diese allerdings lassen sich nur realisieren, wenn genügend gut ausgebildetes Personal mit den 
notwendigen Ressourcen für eine qualitätsvolle Umsetzung sorgen kann. 

IMPULSGEBERIN 

Birgit Zeller, langjährige Vorsitzende der BAG Landesjugendämter sowie bis März 2022 Leiterin des 
Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz
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Alle Kinder haben Grundrechte - na selbstverständlich!

Auch Kinder2), die in Einrichtungen und Betreuungen der Hilfen zur Erziehung leben bzw. Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen - na, ebenfalls selbstverständlich!

Ja, wirklich? Und, was bedeuten diese Grundrechte im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe? Für 
Kinder und Jugendliche, für Eltern und für die Fachkrä� e und für die Verantwortlichen in Einrich-
tungen und Jugendämtern sowie nicht zuletzt für die Fachpoli� k? Haben die Änderungen im KJSG 
zur Verdeutlichung, Konkre� sierung und Verstärkung von Grund-Rechten von jungen Menschen 
und ihren Familien beigetragen? Welche Aufgaben stehen jetzt an? 

Dazu fünf Impulse zum Nachdenken und Handeln für Fachkrä� e und Verantwortliche. 

CHRISTIAN SCHRAPPER

GRUNDRECHTE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN - AUFTRAG UND 
HERAUSFORDERUNG FÜR FACHPOLITIK UND PRAXIS DURCH DAS KJSG

1. GRUNDRECHTE SIND GRUNDLEGENDE RECHTE – SIE GELTEN IMMER UND FÜR 
JEDEN MENSCHEN

Handlungsfelder der Sozialen Arbeit wie die Hilfen zur Erziehung werden von einer Vielzahl von 
Gesetzen und Bes� mmungen geprägt, vor allem dem Sozialgesetzbuch VIII - dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz - aber z.B. auch vom Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Familienrecht oder Straf-
recht. Solche Gesetze bewähren sich oder müssen verändert werden; so ist gerade das Recht der 
Leistungen und Aufgaben auch der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren mehrfach und 
grundlegend verändert worden. Zuletzt im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, dessen Name 
schon Programm ist: Kinder und Jugendlichen sollen in ihren Rechten gestärkt werden; und – auch 
wenn nicht im Titel benannt – es werden auch Elternrechte gestärkt.

2) Dem interna� onalen Sprachgebrauch folgend sind mit Kindern alle jungen Menschen bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr gemeint. Ebenso sind mit Eltern alle verantwortlich sorgenden Erwachsenen gemeint, mit welcher Idee von 
Familie auch immer. 

CHRISTIAN SCHRAPPER
GRUNDRECHTE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN - AUFTRAG UND HERAUSFORDERUNG FÜR FACHPOLITIK

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Kinder werden nach unserer Rechtsordnung von Geburt an als vollwer� g und im Besitz aller Men-
schen- und Bürgerrechte begriff en (Grundrechtsträger). Das war lange nicht selbstverständlich, erst 
1968, das Grundgesetzes galt bereits seit fast zwanzig Jahren, musste das Bundesverfassungsge-
richt klarstellen, dass Kindern „die Grundrechte ... als eigene Rechte zukommen ...“ (BVerfGE 24, 
119ff .) und später, dass ein Kind „ein Wesen mit eigener Menschenwürde und einem eigenen Recht 
auf En� altung seiner Persönlichkeit ... ist“ (BVerfGE 121, 69, 92f). Dieser grundlegende Gedanke 
fi ndet auch Niederschlag im überarbeiteten SGB VIII. 

Alleinige Voraussetzung sich auf diese Grundrechte (siehe dazu auch Patrin/Schrapper im Dialog 
Erziehungshilfe 2/2022) berufen zu können, ist die sog. Grundrechtsfähigkeit, die alle natürlichen 
Personen von der Geburt bis zum Tod innehaben. Diese Grundrechte sind im Ersten Abschni�  des 
Grundgesetzes geregelt (Art. 1 - Art. 19 GG). An ihnen hat sich jedes Handeln von Legisla� ve, Exe-
ku� ve und Judika� ve verbindlich zu orien� eren.

Die bewusst allgemein - oder grundsätzlich - ausgestalteten Grundrechte werden ebenso durch 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes wie durch das Erfordernis der völkerrechts-
freundlichen Auslegung konkre� siert (BVerfGE 128, 326ff .). In die Darstellung der Kinder-Grund-
Rechte sind damit die UN-Kinderrechtskonven� on (KRK, 1989, ohne Ausnahmen für gefl üchtete 
Kinder seit 2012) als umfassender Rechtekatalog für Kinder sowie die UN-Behindertenrechtskon-
ven� on (BRK, 2009) mit speziellen Vorgaben hinsichtlich der Rechte auf Teilhabe insbesondere von 
Menschen mit Behinderung unbedingt einzubeziehen. Ein Schri� , den das KJSG in drei Schri� en 
nachkommt und bis 2028 umsetzen will. ALLE Kinder sollen unter dem Dach des SGB VIII Unterstüt-
zung fi nden. Dafür wurde jahrelang engagiert gestri� en und gekämp� . Jetzt gilt es, diese Chance 
zu nutzen und ak� v an der Umsetzung zu arbeiten. Bedenkenträger, Blockadehaltungen und Hin-
dernisse gibt es noch genug. Die für die Kinder und Jugendlichen wesentlichen Rechte sind daher 
von allen Seiten, insbesondere von den Fachkrä� en und Organisa� onen, die berufl ich mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, zu achten und zu fördern. Das KJSG fordert an verschiedensten Stellen 
explizit (noch mal) dazu auf.

Gerade in pädagogischen Kontexten sind noch zwei weitere Hinweise zum Verständnis von Grund-
rechten bedeutsam:

• Grundrechte müssen nicht verdient werden und Grundrechte können nicht verwirkt werden. 
Diese beiden schlichten Sätze sind zentral für Verständnis von Grundrechten für alle Men-
schen und nochmal besonders in pädagogischen Kontexten. Gerade im Blick auf die Entwick-
lungstatsache wird Kindern o�  entgegengehalten, dass sie dies oder das erst dürfen oder 
können, wenn sie groß und vernün� ig genug seien. Gleiches gilt für jede Art von Beeinträch-
� gung oder Behinderung: diese begrenzen oder rela� vieren keines der Grundrechte betrof-
fener Kinder und Jugendlichen, im Gegenteil, sie fordern zu besonderer Achtsamkeit und 
Anstrengung heraus, damit ihre Rechte auf Teilhabe gelingen können.

• Nun sind Grundrechte, z.B. auf das Recht auf freie En� altung (Art. 2 GG) oder auf Eigen-
tum (Art. 14 GG) kein Freifahrtschein, alles zu tun und zu lassen, was in den Sinn kommt. 
Die Grundrechte eines Menschen stehen immer im Verhältnis zu den Grundrechten anderer 
Menschen, stärken sich wechselsei� g (z.B. Recht des Kindes auf freie En� altung seiner Per-
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sönlichkeit und das natürliche Recht der Eltern, durch ihre Pfl ege und Erziehung diese En� al-
tung ihrer Kinder zu fördern) und bedingen und begrenzen sich.  So kann z.B. eine zentrale 
Aufgabe auch der Kinder- und Jugendhilfe darin gesehen werden, im konkreten für einen 
Ausgleich der Grundrechte der Kinder aus Art 1 und 2 mit den Grundrechten der Eltern aus 
Art. 6 zu sorgen. 

Kinder-Rechte - Eltern-Rechte und Eltern-Pfl ichten und Pfl ichten der staatlichen Gemeinscha� 

„Das Kind, dem ein eigenes Recht auf freie En� altung seiner Persönlichkeit zukommt (Art. 2 
Abs. 1 GG), steht unter dem besonderen Schutz des Staates. ( ). [Dieses] Recht verpfl ichtet den 
Gesetzgeber, Lebensbedingungen des Kindes zu sichern, die für sein gesundes Aufwachsen erfor-
derlich sind. Diese vom Gesetzgeber näher auszugestaltende Schutzverantwortung für die Per-
sönlichkeitsentwicklung des Kindes teilt das Grundgesetz zwischen Eltern und Staat auf“ (BVerfG, 
Urteil vom 19.02.2013, Az. 1 BvL 1/11 und 1 BvR 3247/09, Rn 42ff ). Es ist „[in] erster Linie [ ] den 
Eltern zugewiesen“. „[Dem] Staat [sind] eigene Pfl ichten gegenüber den Kindern auferlegt, die den 
elterlichen Pfl ege- und Erziehungsau� rag unterstützen und ergänzen [vgl. auch Art. 18 Abs. 2 KRK]. 
Darüber hinaus tri�   den Staat auch in jenen Bereichen, in denen die Pfl ege- und Erziehungspfl icht 
in den Händen der Eltern liegt, eine grundrechtliche Gewährleistungspfl icht aus Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG; ihm verbleibt eine Kontroll- und Sicherungsverantwortung 
dafür, dass sich ein Kind in der Obhut seiner Eltern tatsächlich zu einer eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit entwickeln kann“ (BVerfG, Urteil vom 19.02.2013, Az. 1 BvL 1/11 und 1 BvR 3247/09, 
Rn 42ff ). Kurzum: Grundrechte von Kindern stehen in Wechselwirkung mit den Aufgaben und Ver-
pfl ichtungen von Eltern und Staat. Dabei ist deutlich, dass diese stark aufeinander bezogen sind 
und es daher widersinnig ist, Kinder-Grundrechte in Konkurrenz oder als Bedrohung von Eltern-
rechten zu begreifen:

Hierfür muss der Staat zum einen wirkungsvoll ermöglichen, dass Eltern gut sorgen können: „Die 
Kinder haben ein Recht darauf, dass der Staat soviel wie möglich dafür tut, ihre Eltern darin zu 
unterstützen, ihnen als taugliche Eltern erhalten zu bleiben.“, so Gabriele Britz, Richterin am Bun-
desverfassungsgericht in ihrer Begründung aktueller Rechtsprechung des BVG zum Elternrecht. 
(Britz 2016, S. 1115; zu den BVerfG-Beschlüssen: Katzenstein 2016 und SFK 2 2019).

Zum anderen muss der Staat Kindern und Jugendlichen auch unabhängig von ihren Eltern Räume, 
Gelegenheiten und Förderung anbieten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, denn Kinder sind 
„Wesen mit eigener Menschenwürde und einem eigenen Recht auf En� altung ihrer Persönlichkeit“, 
so unsere Verfassung. Die Eigenständigkeit und den Eigensinn junger Menschen berücksich� gt das 
KSJG.
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2. KINDER SIND VOM ERSTEN TAG AN TRÄGER ALLER GRUNDRECHTE UND 
ZUGLEICH SIND SIE „MENSCHEN IN ENTWICKLUNG“, MIT SPEZIFISCHEN RECH-
TEN UND INTERESSEN

Kinder werden nach unserer Rechtsordnung also von Geburt an als vollwer� g und im Besitz aller 
Menschen- und Bürgerrechte begriff en (Grundrechtsträger) und zugleich sind sie darauf angewie-
sen, erst in die Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen, die mit diesen Rechten 
verbunden ist (sog. Volljährigkeit), hineinwachen zu können. Ohne die  Für-Sorge Erwachsener, 
i. d. R. der Eltern, sind Kinder in den ersten Lebensjahren schlicht nicht lebensfähig. Mindestens 
ebenso bedeutsam ist, dass Kinder und Jugendliche auf Anregung und Förderung angewiesen sind, 
um ihre Poten� ale und Fähigkeiten zu entwickeln und ihr »Recht auf En� altung ihrer Persönlich-
keit« einzulösen. Ebenso wie Versorgung ist für Kinder und Jugendliche Erziehung unverzichtbar, 
verstanden als die Anregung, Förderung und Begleitung durch verantwortliche Erwachsene. Und 
nicht zuletzt sind es die Leistungen der jungen Menschen selbst, sich ak� v diese Welt anzueignen 
und darin selbstbewusst ihren Platz zu suchen, sich also ak� v ein refl ek� erten Verhältnisses zu sich 
selbst und der Welt zu erarbeiten. So verstandene Selbst-Bildung von Kindern und Jugendlichen ist 
damit auch das unverzichtbare Gegenstück zu Erziehung in der Verantwortung Erwachsener. 

Aus einer rechte-basierten Perspek� ve heraus ist es somit Aufgabe staatlicher Ins� tu� onen und 
Akteure, allen Kindern und Jugendlichen ihre Rechte auf unantastbare Würde, auf Leben und 
Unversehrtheit (Art. 1) ebenso wie auf Entwicklung ihrer Persönlichkeit (Art. 2) zu gewährleisten. 

Als „Menschen in Entwicklung“ sind Kinder in besonderer Weise darauf angewiesen, dass ihre „Ent-
wicklungsarbeit“ einerseits ermöglicht und gefördert und andererseits - wie alle Entwicklungspro-
zesse - in ihrer Fragilität und Verletzlichkeit (Vulnerabilität) in besonderer Weise geschützt wird. Zu 
den Grundrechten der Kinder auf „freie En� altung“ gehört daher auch das Recht, noch nicht alle 
Konsequenzen ihres Handelns erkennen und verantworten zu müssen (z.B. gestaff elte Strafmün-
digkeit mit 14, 18 und 21 Jahren).  

Zu den Rechten auf Selbstbes� mmung gehört mit dem KSJG ausdrücklich auch das Recht auf 
Selbstvertretung (§ 4a SGB VIII). Träger und Organisa� onen sind daher auch gefordert, diese 
Selbstvertretung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und zu fördern, so schwierig es 
auch erscheinen mag, junge Menschen in der Selbstvertretung ihrer Interessen und Rechte als voll-
wer� ge Gegenüber ernst zu nehmen, denn Kinder können sich selbst vertreten, müssen sie doch 
vom ersten Lebenstag an ihre Interessen unüberhörbar vertreten, sonst sterben sie! Daher fordert 
das KJSG neben der Förderung und Unterstützung von Selbstorganisa� onen auch eine Beteiligung 
von Selbstorganisa� onen, zudem eine Sprache, die für Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern 
wahrnehmbar, verständlich und nachvollziehbar ist. 
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3. DURCH DAS KJSG IST DIE AUF DEN GRUNDRECHTE BASIERENDE RECHTSSTEL-
LUNG VON KINDERN DEUTLICH GESTÄRKT WORDEN

Aus der Perspek� ve der Kinder-Grund-Rechte ist  mit dem Kinder- und Jugend-Stärkungs-Gesetz 
(KJSG), mit dem das SGB VIII  grundlegend überarbeitet wurde und mit den dort normierten Verfah-
rens- und Leistungsrechten, die Rechtestellung von Kindern und Jugendlichen nochmals deutlich 
gestärkt worden. Ausführlicher dazu Katharina Lohse in den AFET-Impulsen 6/2022, daher hier nur 
skizziert:

§ 1 (1) SGB VIII: Recht auf Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gemein-
scha� sfähigen und selbstbes� mmten Persönlichkeit

§ 1 (3) Recht darauf, in allen sie betreff enden Lebensbereichen selbstbes� mmt zu interagieren und 
damit gleichberech� gt am Leben in der Gesellscha�  teilzuhaben

§ 4a: Recht auf Selbstorganisa� on und Selbstvertretung

§ 8 (1): Recht auf unabhängige und bedingungslose Beratung, auch durch freie Träger  

§ 8 (4): Recht auf Beteiligung und Beratung in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form. 

§ 9a: Recht auf Beratung, Vermi� lung und Klärung von Konfl ikten durch unabhängige Ombudscha� 

§ 20a: Recht auf niedrigschwellige Betreuung und Versorgung in Notsitua� onen (mit psych. Kran-
ken Eltern)

§ 36 ff . Recht auf umfassende Beteiligung und auf verständliche, nachvollziehbare und wahrnehm-
bare Form

§ 37b Recht auf Schutz in der Pfl egefamilie

§ 37c Recht auf Perspek� vklärung bei Fremdunterbringung

§ 41/41a deutlich erweiterte und verbesserte Recht auf Hilfe für junge Volljährige mit 
coming back-Op� on und Nachsorge

4. GRUNDRECHTE VON KINDERN KÖNNEN PÄDAGOGISCHE BEZIEHUNGEN HER-
AUSFORDERN UND ORGANISATIONEN DER SORGE UND ERZIEHUNG IRRITIEREN

Kinder und Jugendliche lernen - wie alle Menschen - vor allem durch Versuch und Irrtum – sie 
benö� gen dazu Räume und Gelegenheiten, sich zu erproben, ohne sofort an noch nicht abseh-
baren Folgen unwiderrufl ich zu scheitern. Erwachsene haben daher die Pfl icht, solche Räume 
und Gelegenheiten zur Verfügung zu stellen, immer in der Spannung von wirklichen Erfahrungen 
ermöglichen und vor unabsehbaren Folgen in Schutz nehmen. Dabei sind Erwachsene gefordert, 
Kindern und Jugendlichen „auf Augenhöhe“ zu begegnen, ohne sie für Erwachsene zu halten, die 
bereits für alle Folgen ihres Handelns voll einstehen müssen. Grundsätzlich kommt diese, für das 
Verständnis von Kindheit und Jugend fundamentale Posi� on, in dem in Art 2. GG verbrie� en Recht 
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auf freie En� altung der Persönlichkeit und konkre� sierend in dem in § 1 SGB VIII normierten Recht 
auf „Erziehung und Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen, gemeinscha� sfähigen und selbst-
bes� mmten Persönlichkeit“ zum Ausdruck. 

Entscheidende Aufgabe der Erziehung junger Menschen ist ihre Unterstützung bei der Entwicklung 
einer eigenen „eigenverantwortlichen, gemeinscha� sfähigen und selbstbes� mmten Persönlich-
keit“ (§ 1 SGB VIII). Dies darf nicht verkennen, dass ein Kind bereits vor Erreichen dieses Ziels ein 
Recht auf Selbstbes� mmung und Beteiligung sowie der Wahrnehmung grundsätzlicher Freiheits-
rechte hat. Die Selbstbes� mmung ist der Kern des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes und bezieht 
sich auf alle Bereiche des Lebens (Herkun� , In� msphäre, Privatsphäre oder Sozialsphäre). In die-
sen diversen Aspekten des menschlichen (Zusammen-)Lebens steht jedem das Recht zu, über sich 
selbst zu bes� mmen. 

Aus diesem Recht auf Selbstbes� mmung ergibt sich auch das Recht auf Beteiligung an allen, die 
eigene Person bzw. Persönlichkeit betreff enden Prozesse und Verfahren, insbesondere vor Gericht 
wie im Jugendamt. Gemäß Art. 12 KRK ist dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zuzusichern, diese Meinung auch in allen die eigene Person berührenden Ange-
legenheiten frei zu äußern und diese Äußerung zu berücksich� gen. Dies bildet die Grundlage im 
SGB VIII für die Einbeziehung in das Hilfeplanverfahren, die par� zipa� ve Ausgestaltung der Hilfen 
zur Erziehung sowie für ungehinderten Zugang zu interner und vor allem externer Beschwerde. 

Dieser Zugang zu Beschwerde ist im Feld der Hilfen zur Erziehung besonders bedeutsam, sind 
doch Erziehungs- und Versorgungsverhältnisse (auch in Familien) von grundlegenden Ungleich-
heiten/Asymmetrien geprägt, vor allem aufgrund des Vorsprungs Erwachsener an altersabhängi-
ger körperlicher Kra� , sozialen Status sowie gesellscha� licher und rechtlicher Akzeptanz. Dieser 
Machtvorsprung Erwachsener muss durch Haltung (Selbstkontrolle und Refl exivität) und Struktur 
(Aufsicht und Konzepte) begrenzt und kontrolliert werden. In Bezug auf die Aspekte der Aufsicht, 
hat der Gesetzgeber etwa im Paragraf 37b (Pfl egefamilien), § 38 (Auslandsmaßnahmen) und im 
ergänzten § 45 SGB VIII die Schutzrechte von Kindern deutlich verbessert. 

Organisa� onen der Kinder- und Jugendhilfe - z.B. Jugendämter, Beratungsstellen, ambulante 
Betreuungen, Familienhilfen, sta� onäre Einrichtungen (Heime) - sind geschaff en, um wich� ge und 
verpfl ichtende Leistungen der Versorgung, Betreuung, Förderung und Bildung für Kinder qualifi ziert 
und zuverlässig bereitzustellen. In so organisierten Formen wird der genera� onale Machtüberhang 
Erwachsener verdoppelt durch die Macht der Organisa� on und ihrer Expert*innen (s.u.), die ori-
en� ert sind an ihrer professionellen und organisa� onalen Exper� se. Mit Grundrechten auf Selbst-
bes� mmung und Teilhabe ausgesta� ete Kinder und Jugendliche irri� eren Organisa� onen der Ver-
sorgung und Erziehung in ihrem Bestreben, möglichste verlässliche und effi  zierte Arbeitsprozesse 
der Versorgung und Erziehung zu gestalten, z.B. in den Tagesabläufen, in der Arbeitsverteilung etc.

Die (Be-)Achtung der unveräußerlichen Grundrechte kann weder von erwartetem Wohlverhalten 
(Hausordnung, Gruppenregeln etc.) von Kindern und Jugendlichen abhängig gemacht werden, 
noch als Gra� fi ka� on für erbrachte Leistungen zugestanden werden. Und ebenso wenig können 
Grundrechte als Sank� on für Fehlverhalten begrenzt oder ausgesetzt werden. Und schließlich ste-
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hen Grundrechte auch nicht für organisa� onale Erfordernisse zur Disposi� on (z. B. Zeit- und Dienst-
pläne). 

Gleichzei� g haben auch Kinder und Jugendliche - im Rahmen ihrer Einsichtsfähigkeit - die Rechte 
Erwachsener zu achten sowie sich in die Erfordernisse organisierten Zusammenlebens einzuord-
nen. Genau diese wachsende Fähigkeit zu Einsicht und Einordnung bei gleichzei� g wachsender 
Fähigkeit zu Selbstbes� mmung und Eigenverantwortung nennen wir „Erwachsen-werden“.  

Nur wenn professionelle Pädagog*innen den „Spagat“ von

• Kindern als vollwer� ge Träger von Grundrechten vorbehaltlos und folgenreich anerkennen 
auf der einen,

• und auf der anderen Seite die immanenten Provoka� onen für ihre erwachsene Aufgabe, gut 
zu versorgen und zu erziehen, wahrnehmen und verstehen, 

dann kann dieser Prozess gelingen. 

Hierfür sind professionelle Pädagog*innen auf entwickelte Kompetenzen und refl ek� erte Haltun-
gen angewiesen, auf durchdachte und erprobte Konzepte, auf stürzende und sichernde Strukturen 
und insgesamt auf auskömmliche personale und sächliche Ressourcen.

5. FACHPOLITIK- UND FACHPRAXIS MÜSSEN RAHMEN UND RESSOURCEN 
SCHAFFEN SOWIE REFLEXIONEN EINFORDERN, DANN KÖNNEN DIE GESETZLI-
CHEN ANFORDERUNGEN DES KSJG FÜR KINDERN PRAKTISCH FOLGENREICH 
WERDEN UND KINDER-GRUNDRECHTE TATSÄCHLICH STÄRKEN 

Akteur*innen in Praxis und Fachpoli� k sind also mehrfach gefordert, die Achtung von Kindern und 
Jugendlichen als Träger unveräußerlicher Grundrechte in den von ihnen vertretenen Handlungsfel-
dern einzulösen:

• In der Fachpraxis und im Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe sind die Kinder-Grund-
rechte ak� v einzufordern,

• Vorstellungen über hierfür unverzichtbare Rahmenbedingungen und Ressourcen – personelle 
ebenso wie strukturelle und sächliche - müssen entwickelt und vertreten werden, gerade 
angesichts der ges� egenen Aufgaben durch das KJSG und dies insbesondere für die erwei-
terte Aufgabenfülle der Jugendämter und der Herausforderungen im Kontext eine Inklusiven 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes.

• Notwendige rechtliche Rahmungen unterhalb der Grundrechte – wie im KSJG - sind umzuset-
zen und deren Umsetzung ist kri� sch zu begleiten.

• In geeigneten Formaten mit der Praxis (Fachkrä� en und Verantwortlichen bei Behörden und 
Trägern) ist der Austausch zu suchen, damit es gelingen kann, Kinder und Jugendliche als 
Träger von Grundrechten ak� v zu achten; hierzu zählen auch Formate der Beteiligung von 
jungen Menschen selbst!

• Forschung ist anzuregen und zu fördern, die die Vielzahl off ener Fragen und Erfahrungen 
empirisch zu bearbeiten sucht, die das KSJG-Gesetz nochmal erweitert hat.
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FAZIT

Kinder-Grundrechte sind gesetzlich bereits vielfach und deutlich normiert jedoch nicht immer 
gelebter Alltag. Für die Kinder- und Jugendhilfe hat das KJSG die Kinder-Grundrechte dezidiert auf 
die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe heruntergebrochen und weiter konkre� siert. Ein Fortschri�  
für die Rechte der Kinder und Jugendlicher, aber auch ihrer Eltern. Nun ist die Praxis gefragt, diesen 
rechtlichen Rahmen mit Leben zu füllen.
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(*) In diesem Beitrag wird wegen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet.
1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-

gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öffentlichen und freien Träger geben.  
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Positionierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsletter verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 

IMPUL!SE 10/2022

AFET - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Georgstr. 26 • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • Fax 0511/35 39 91-50 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) schafft mit der Einführung des Verfahrenslotsen (*) 
eine gänzlich neue Aufgabe, die es bis spätestens zum 01.01.2024 seitens der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe umzusetzen gilt. Damit wird der Beratungsanspruch gemäß § 10a SGB VIII 
für die Personengruppe der jungen Menschen mit (drohenden) Behinderungen und deren Fami-
lien erweitert. Die Umsetzung des Verfahrenslotsen fordert dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Anpassung und Neuausrichtung der Aufbau- und Ablauforganisation ab.  

Der folgende Impuls setzt sich mit den Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten auseinander 
und versucht, erste Lösungsansätze, Ideen und Denkimpulse zu geben.

FRIEDERIKE EILERS 

DER VERFAHRENSLOTSE GEMÄSS § 10B SGB VIII - IMPULSE FÜR DIE 
ANFORDERUNGEN UND UMSETZUNG DER NEUEN AUFGABE

1. WIE ERFÄHRT DIE ZIELGRUPPE VOM ANGEBOT DES VERFAHRENSLOTSEN? 

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind gefordert, die neue Aufgabe und das Angebot 
des Verfahrenslotsen zu „bewerben“, um die ratsuchenden Menschen und die Personensorgebe-
rechtigten aktiv darüber zu informieren. Dies sollte sowohl über die allgemeinen Informationska-
näle wie z.B. die kommunale Homepage, die sozialen Netzwerke oder klassisch mittels Flyer o.ä. 
erfolgen. Wichtig ist auch eine standardisierte Information durch die fallzuständigen Fachkräfte und 
zwar bereits zum Zeitpunkt der allgemeinen Beratung i.S.d § 10a SGB VIII und § 106 SGB IX. Darü-
ber hinaus ist auch in der laufenden Bearbeitung während einer Leistungsgewährung immer wie-
der auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verfahrenslotsen hinzuweisen. Die Fachkräfte, 
die die Aufgabe des Verfahrenslotsen übernehmen, sollten sich den fallzuständigen SGB VIII- und 
SGB IX-Kräften innerhalb des Hauses bekannt machen und im Rahmen von Netzwerkarbeit im Sozi-
alraum und in Bezug auf andere (Rehabilitations-)Träger über die neuen Unterstützungsmöglichkei-
ten und Funktion informieren. 

FRIEDERIKE EILERS
DER VERFAHRENSLOTSE GEMÄSS § 10B SGB VIII - IMPULSE FÜR DIE ANFORDERUNGEN UND UMSETZUNG DER NEUEN AUFGABE

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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2. WELCHE KOMPETENZEN BENÖTIGEN DIE FACHKRÄFTE, DIE DIESE AUFGABE 
AUSÜBEN?

Laut Gesetzesbegründung soll es sich bei dem Verfahrenslotsen um eine Fachkraft handeln, wobei 
näheres zu Qualifikationen und Anforderungen nicht benannt wird und daher aus der Gesetze-
sintention zu entwickeln ist. „Der gesetzliche Auftrag […] verlangt […] multiprofessionelle Kompe-
tenzen insbesondere aus den Bereichen Recht, Inklusion und Teilhabe, Soziale Arbeit, Verwaltung 
und Administration sowie auch der (barrierefreien) Kommunikation, Gesprächsführung und Bera-
tung.“2) Um dem Fachkräftegebot gemäß § 72 Abs. 1 S. 1 SGB VIII gerecht zu werden, muss der 
Verfahrenslotse in jedem Fall umfangreiche Kenntnisse über das gegliederte Sozialleistungssystem 
und das Leistungsspektrum anderer (Rehabilitations-)Träger vorhalten oder erwerben. Das Wissen 
zum Leistungsspektrum bezieht sich im (verwaltungs)rechtlichen Bereich über grundlegendes Wis-
sen u.a. zum Verwaltungsverfahren, Klärungen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten oder 
sozialrechtliche Mitwirkungspflichten. 

Es ist ferner unerlässlich, dass der Verfahrenslotse über Erfahrungen und Wissen über die ver-
schiedenen Behinderungsarten, die Auswirkungen von Behinderungen und die Möglichkeiten der 
Teilhabe verfügt. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Zielgruppe in verständli-
cher, nachvollziehbarer und wahrnehmbarer Form beraten und begleitet werden kann, so dass der 
Verfahrenslotse auch über Kernkompetenzen in (sozial)pädagogischen Beratungsmethoden und 
Fähigkeiten der Gesprächstechniken verfügen sollte. 

Weiterhin gibt der strukturelle Auftrag gem. § 10b Abs. 2 SGB VIII für ein Anforderungsprofil des 
Verfahrenslotsen Kenntnisse über Organisationsentwicklungen und Planung, Kenntnisse über 
Netzwerkarbeit und Kooperationen im Sinne der strukturellen Zusammenarbeit vor, darüber hin-
aus muss der Verfahrenslotse das Berichtswesen entwickeln und durchführen können.

Bei der Klärung der praktischen Umsetzung ist von den Kommunen das Aufgabenprofil insofern zu 
schärfen, ob es sich beim Verfahrenslotsen um ein oder mehrere Personen handelt, welche Quali-
fikationen diese vorhalten müssen und wie die Leistungsberechtigten oder ratsuchenden Personen 
durch den Prozess des Verwaltungsverfahren zu begleiten und unterstützen sind. Grundsätzlich ist 
der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 79 Abs. 2 und 3 SGB VIII verpflichtet, für 
eine entsprechende Ausstattung der Jugendämter mit einer für den Bedarf entsprechende Zahl von 
Fachkräften zu sorgen. Hierzu sind die lokalen Fallzahlen der Leistungsgewährung zu berücksichti-
gen. Dazu gehören auch reine Beratungsfälle, die noch keine Leistungen der Eingliederungshilfe 
erhalten. Es könnte je nach örtlichen Fallzahlen zielführend sein, Verfahrenslotsen aus einem mul-
tiprofessionellen Team aus Verwaltungskräften und pädagogischen Kräften, ggfs. auch (punktuell) 
aus dem medizinischen und/oder psychologischen Bereich zusammenzustellen. Auf die Leistung 
des Verfahrenslotsen besteht ein Rechtsanspruch, es stellt sich daher nicht die Frage ob, sondern 
wie viele Verfahrenslotsen mit welchen Kompetenzen zu implementieren sind.

 vgl. BMFSFJ, Sachstandsbericht, 2022, S. 2.
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3. WAS BEDEUTEN DIE AUFGABEN GEMÄSS § 10B ABS. 1 SGB VIII KONKRET FÜR 
DIE ARBEIT DES VERFAHRENSLOTSEN IM EINZELFALL? 

Ein junger Mensch mit (drohenden) Behinderungen hat gem. § 10b Abs. 1 S. 1 SGB VIII Anspruch auf 
Unterstützung und Begleitung bei der Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe oder wenn solche Leistungen in Betracht kommen. Der Verfahrenslotse 
soll Orientierung bieten und durch das gesamte (Verwaltungs)Verfahren begleiten, beginnend mit 
dem Antrag bis zum Ende der Leistungsgewährung und er soll eine Leistungsgewährung begüns-
tigen, die auf die Bedarfe der jungen Menschen mit (drohenden) Behinderungen abgestimmt ist. 
Die Begleitung des Verfahrenslotsen endet also nicht mit dem Leistungsbescheid, sondern kann 
grundsätzlich auch während der Leistungsgewährung - ggfs. auch mehrere Jahre - dauern. Im Jahr 
2020 dauerte die Gewährung von Leistungen zur Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII statistisch 
gesehen 24 Monate.3) 

Dem Verfahrenslotsen obliegt es, auf die Inanspruchnahme von Rechten hinzuwirken. Hierfür sind 
die allgemeinen Hinwirkungspflichten des § 16 Abs. 3 SGB I und des § 12 Abs. 1 SGB IX heranzuzie-
hen. Die Verwaltung ist dazu verpflichtet, darauf hinzuwirken, unvollständige oder unklare Anträge 
zu ergänzen/vervollständigen oder dafür zu sorgen, dass die Person tätig wird, sofern ein Antrag 
zwar erforderlich ist, dieser aber noch nicht gestellt wurde.4) Das Verwaltungsverfahren hat an die-
ser Stelle eine Funktion des „dienenden Verfahrens“ und dem Verfahrenslotsen wird in Bezug auf 
die Inanspruchnahme von Rechten eine aktive Rolle zuteil.

4. WIE KANN DER VERFAHRENSLOTSE IN DER AUFGABE UND DER ORGANISA-
TION UNABHÄNGIG WIRKEN? 

Gem. § 10b Abs. 1 S. 2 SGB VIII soll der Verfahrenslotse die Leistungsberechtigten bei der Ver-
wirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen. Der 
Verfahrenslotse unterliegt als beschäftigte Person der Verwaltung im Beamten- oder Angestellten-
verhältnis grundsätzlich der Weisungsgebundenheit des Dienstherrn bzw. des Arbeitgebers. Die 
Norm sieht den Verfahrenslotsen allerdings als eine unterstützende Instanz des jungen Menschen 
mit (drohenden) Behinderungen, der aus dem Jugendamt von innen heraus, unabhängig berät und 
begleitet. Der Verfahrenslotse unterliegt zwar dienst- und arbeitsrechtlich einer Weisungsgebun-
denheit, er ist aber fachlich weisungsungebunden, zumindest in Bezug auf die Aufgaben auf Einzel-
fallebene gem. § 10b Abs. 1 SGB VIII. 

Doch nicht nur in Bezug auf die dienstrechtliche Einordnung ist die Unabhängigkeit des Verfahrens-
lotsen interessant, sondern auch in Bezug auf die Rolle gegenüber den sonstigen Fachkräften des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. In erster Linie wird dies die Zusammenarbeit und Abgrenzung 
zu den fallzuständigen Fachkräften (z.B. im ASD oder eines spezialisierten Fachteams für Leistungen 
der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII) betreffen, je nachdem, wie die Aufbauorganisation des 
Jugendamtes in der jeweiligen Kommune beschaffen ist. Wenn die Aufgaben des Verfahrenslotsen 

3)	 	Statistisches	Bundesamt,	Statistik,	2021,	S.	52.
4)	 	vgl.	Spellbrink,	W.,	Kommentar,	2021,	in:	Körner	et	al.,	KassKommentar,	2021,	§	16	SGB	I,	Rn.	0-64:	Rn.	60-64.
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von den einzelfallzuständigen Fachkräften bearbeitet würden, so wäre dies mit einer Intranspa-
renz der Rollen verbunden, die zu Rollenkonflikten führen könnten und die dem Tatbestandsmerk-
mal der Unabhängigkeit nicht gerecht werden. Der Verfahrenslotse ist daher von den im Einzelfall 
zuständigen fallverantwortlichen Fachkräften organisatorisch abzukoppeln.

§ 10b Abs. 1 S. 3 SGB VIII definiert eindeutig, dass die Leistung „Verfahrenslotse“ durch den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu erbringen ist. Daher ist im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung nach den jeweiligen Bedingungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe zu entscheiden, wo der Verfahrenslotse in der Aufbauorganisation organisatorisch konkret 
zugeordnet werden soll. Grundsätzlich besteht die Pflicht einer Kommune, dem Jugendamt als 
sozialpädagogischer Fachbehörde dieser Organisationseinheit sämtliche Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe zuzuweisen. Ggfs. kann hier gem. Art. 84 Abs. 1 GG durch Landesrecht abgewichen 
werden, da die Länder die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren regeln kön-
nen. Daher ist die Frage zu klären, welche Schnittstellen und Berührungspunkte zum verbleibenden 
Bereich des Jugendamtes, insbesondere zum ASD, einem Spezialteam § 35a SGB VIII oder dem 
örtlichen Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bestehen. Darüber hinaus ist es für die 
Arbeit des Verfahrenslotsen relevant, die Niedrigschwelligkeit als eines der zentralen Ziele des KJSG 
sicherzustellen und explizit für den eingeengten Personenkreis der jungen Menschen mit (drohen-
den) Behinderungen erreichbar zu sein. Gleichzeitig ist es aufgrund der besonderen Rolle relevant, 
die Unabhängigkeit des Verfahrenslotsen in der Organisationseinheit abzusichern. Durch die Kom-
bination aus unabhängiger Beratung, Unterstützung und Begleitung in den Einzelfällen, der Berei-
nigung von Schnittstellen und der Netzwerk- und Organisationsarbeit auf der strukturellen Ebene 
erscheint es zielführend, den Verfahrenslotsen in der Ablauforganisation des Jugendamtes direkt 
zu verorten. Dafür spricht auch, dass der Verfahrenslotse nach der KJSG-Gesetzbegründung explizit 
spezialisiert sein soll auf die Perspektive der Bedarfslage von Kindern und Jugendlichen und durch 
das gesamte (Verwaltungs-)Verfahren begleiten soll, um eine zeitnahe und auf den individuellen 
Bedarf abgestimmte Leistungsgewährung zu begünstigen.

Der Zuordnung direkt im Jugendamt könnte entgegenstehen, dass der Verfahrenslotse aus dem 
Jugendamt heraus nicht genügend rechtskreisübergreifende Einblicke erhält, sich amtsinterne Fall-
konflikte zwischen dem Verfahrenslotsen und der fallzuständigen Fachkraft entwickeln könnten 
und sich aus dem Doppelmandat aus strukturellen und einzelfallbasierten Aufgaben eine Verortung 
des Verfahrenslotsen auch eine übergeordnete Ansiedlung in Frage kommen könnte. 

Eine Auslagerung bzw. ein „Outsourcen“ des Verfahrenslotsen erscheint insbesondere wegen des 
gesetzlichen Auftrags zur Vorbereitung der „inklusiven Lösung“ nicht in Betracht zu kommen, da 
hiermit erhebliche Abstimmungsprozesse innerhalb der Verwaltung zwischen dem SGB VIII und 
SGB IX-Bereich bedingt sind.

5. WIE KÖNNEN DIE AUFGABEN AUF STRUKTURELLER EBENE GEM. § 10B ABS. 2 
SGB VIII UMGESETZT WERDEN?

Neben den Aufgaben auf der individuellen Ebene der Einzelfälle obliegen dem Verfahrenslotsen 
gemäß § 10b Abs. 2 S. 1 SGB VIII auch Aufgaben struktureller Natur, indem er bei der Zusammen-
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führung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit, der 
Vorbereitung der „inklusiven Lösung“, unterstützen soll. Darüber hinaus besteht für ihn gemäß 
§ 10b Abs. 2 S. 2 SGB VIII eine Berichtspflicht.

Für die strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen können 
die Vorgaben, die in § 81 SGB VIII konkretisiert werden, herangezogen werden. Die strukturelle 
Zusammenarbeit stellt für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Gebot im Sinne einer objek-
tiv-rechtlichen Verpflichtung dar, die konkrete Gestaltung der Zusammenarbeit erfolgt individuell 
nach den örtlichen Bedingungen. In Bezug auf die Leistungen für junge Menschen mit (drohender) 
seelischer Behinderung gem. § 35a SGB VIII obliegen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe zusätzlich zu den Vorgaben des § 81 SGB VIII in der Rolle als Rehabilitationsträger ohnehin die 
Regelungen der Kooperation über die Vorgaben des SGB IX, Teil 1. Die strukturelle Zusammenarbeit 
ist in ihrer Gestaltung auch ein relevantes Instrument für den Jugendhilfeausschuss, der hierzu 
Handlungsstrukturen zur Zusammenarbeit im Rahmen der politischen Steuerung vorsehen kann.

6. WIE KANN DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM TRÄGER DER EINGLIEDERUNGS-
HILFE IN BEZUG AUF DIE VORBEREITUNG DER INKLUSIVEN LÖSUNG GESTAL-
TET WERDEN?

Für die Umsetzung der inklusiven Lösung unter dem Dach des SGB VIII sind grundsätzliche Vor-
aussetzungen in verschiedenen Bereichen zu schaffen. Hierzu ist gem. Art. 9 KJSG ein Zeitraum 
von insgesamt sieben Jahren bis zum 01.01.2028 vorgesehen. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend untersucht und begleitet gem. § 107 Abs. 1 SGB VIII die Phasen der 
Reformstufen, da bis zum 01.01.2027 zwingend ein Bundesgesetz verkündet werden muss, damit 
die „inklusive Lösung“ gem. § 107 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 4 SGB VIII zum 01.01.2028 in Kraft treten 
kann. Gem. § 10 Abs. 4 S. 3 SGB VIII soll das Bundesgesetz auf Grundlage einer prospektiven Geset-
zesevaluation Näheres zum leistungsberechtigten Personenkreis, zur Art und Umfang der Leistun-
gen, zur Kostenbeteiligung und zum Verfahren bestimmen. 

Allein die Aufzählung der Inhalte der prospektiven Gesetzesevaluation („Verwaltungsumstellung 
und Schaffung von Umstellungsstrukturen (Verfahren), Personal, Finanzierung, infrastrukturelle 
Kapazitäten, Entwicklung fachlicher Standards, Umstellung laufender Fälle, Kommunikation und 
Information“5)) macht in Ansätzen deutlich, mit welcher Komplexität die bisher zuständigen Berei-
che des SGB VIII und SGB IX in Bezug auf die Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen 
mit (drohenden) Behinderungen betrachtet werden müssen. Die Zusammenführung der sachli-
chen Zuständigkeit stellt für die Organisation der örtlichen Träger eine große Herausforderung dar. 
Während die Kinder- und Jugendhilfe gem. § 69 Abs. 1 SGB VIII eine Aufgabe der Kommunen ist, 
sind spätestens seit den länderweiten Ausführungsgesetzen zum BTHG im Bereich der Träger der 
Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil des SGB IX unterschiedlichste Zuständigkeitssysteme in den 
einzelnen Bundesländern entstanden.6) 

5)	 BT-Drs.	19/26107,	vom	25.01.2021,	S.	77.
6)	 vgl.	Pietsch,	S./Klomann,	V.,	ASD	KJSG,	2021,	in:	Sozial	Extra,	Heft	6/2021,	S.	419-424:	S.	422.
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Leider erfolgt durch das KJSG in seinen ersten beiden Reformstufen keine Ergänzung des SGB IX 
für den Träger der Eingliederungshilfe, um auch von dort aus die Zusammenarbeit mit dem Ver-
fahrenslotsen oder die „inklusive Lösung“ vorzubereiten. Dadurch wird die Tätigkeit des Verfah-
renslotsen zur Erfüllung der strukturellen Aufgaben gem. § 10b Abs. 2 SGB IX auf die strategischen 
Entscheidungen der Führungskräfte und das persönliche und fachliche Engagement der Mitarbei-
tenden des Trägers der Eingliederungshilfe angewiesen sein.

In Bezug auf den gesetzlichen Auftrag auf der Ebene des Einzelfalls gem. § 10b Abs. 1 SGB VIII 
können die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Träger der Eingliederungshilfe 
allerdings bereits ab Einführung des Verfahrenslotsen beginnen, diese konkret einzubeziehen. Die 
Ablaufprozesse können in den Beratungen vor oder während der Gewährung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe zwischen den fallzuständigen Fachkräften des SGB VIII- oder SGB IX-Bereichs 
den Verfahrenslotsen aktiv involvieren. Auch gemeinsame, ggfs. anonymisierte, Fallkonferenzen 
können helfen. Mögliche Ablaufprozesse können als Schaubild wie folgt beschrieben werden:

Die Aufgaben des Verfahrenslotsen im Einzelfall innerhalb der Kommune (eigene Darstellung).
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7. WIE KANN DAS BERICHTSWESEN AUFGEBAUT UND UMGESETZT WERDEN? 

Der Gesetzgeber verpflichtet den Verfahrenslotsen gegenüber dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe, in halbjährlichen Abständen insbesondere über Erfahrungen der strukturellen 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit anderen 
Rehabilitationsträgern, zu berichten. Da der Gesetzgeber die konkreten Berichtsinhalte offenlässt, 
sind diese aus dem gesetzlichen Auftrag des Verfahrenslotsen nach § 10b Abs. 1 SGB VIII und den 
Zielen des Gesetzgebers aus dem KJSG abzuleiten.

Der Bericht ist gem. § 10b Abs. 2 S. 2 SGB VIII eindeutig gegenüber dem örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe zu erstatten, hierzu gehört entsprechend der Zweigliedrigkeit des Jugendam-
tes gem. § 70 Abs. 1 SGB VIII die Verwaltung des Jugendamtes und der Jugendhilfeausschuss. Im 
Zuge der geplanten Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe unter dem Dach des 
SGB VIII erscheint es zielführend, auch den Träger der Eingliederungshilfe sowie das dazugehörige 
kommunalpolitische Gremium, den Sozialausschuss, zumindest als Empfangende des Berichts zu 
berücksichtigen. Denn eine Zusammenführung der sachlichen Zuständigkeiten aller jungen Men-
schen mit (drohenden) Behinderungen unter dem Dach des SGB VIII wird sich auch auf die finanzi-
elle und personelle Ausstattung des Trägers der Eingliederungshilfe auswirken. Zu klären ist auch, 
ob und inwiefern die Berichte den Adressat*innen des Verfahrenslotsen und den anderen Stellen 
und öffentlichen Einrichtungen sowie anderen Rehabilitationsträgern zugänglich gemacht oder 
aktiv zugeleitet werden sollten. Der Bericht sollte auch Inhalte zum Stand und zum Prozess dieser 
Zusammenführung auf örtlicher Ebene beinhalten. 

8. FRAGESTELLUNGEN IM KONTEXT DER BERICHTERSTATTUNG 

Berichtsinhalte in Bezug auf die Aufgaben im Einzelfall (§ 10b Abs. 1 SGB VIII):

Vorrangig sind Berichtsinhalte in Bezug auf die Zielgruppe der jungen Menschen mit (drohenden) 
Behinderungen relevant, um den gesetzlichen Auftrag und Zielsetzung abzubilden. Diese Inhalte 
berücksichtigen eher „subjektive“ Tatbestände. 

• Ob und inwiefern fühlen sich die jungen Menschen mit (drohenden) Behinderungen entlastet? 

• Wurden Akzeptanz- und Vertrauensprobleme/Schwellenängste gegenüber Behörden abgebaut? 

• Finden sie sich durch die Unterstützung durch den Verfahrenslotsen im gegliederten Sozial-
system besser zurecht? Fühlen sie sich ausreichend unterstützt und begleitet? 

• Weitere relevante Faktoren bilden die eher „leistungsrechtlichen Fakten“: 

• Wie lange dauern die Verfahren zeitlich vom Antrag bis zur Leistungsentscheidung? 

• Konnten die Verfahren (um welchen Zeitraum) zeitlich verkürzt werden? 

• Wie viele Anträge wurden gestellt? Wie viele Einzelfälle wurden begleitet?

• Wie umfangreich ist die Unterstützung und Begleitung? 

• In wie vielen Fällen gab es Abgrenzungsschwierigkeiten in den Zuständigkeiten zwischen dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Eingliederungshilfe? 
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• In wie vielen Fällen liegen gleichzeitig behinderungsbedingte und erzieherische Bedarfe vor? 

• In welchen Phasen des Prozesses wird der Verfahrenslotse benötigt/angefragt? Wie viele 
Gespräche in Konferenzen (im Hilfeplan-, Gesamtplan- oder Teilhabeplanverfahren) wurden 
begleitet? 

• Wie hoch ist der Zeitumfang im Einzelfall? (zeitliche Erfassung der Fälle, die auch für eine 
Personalbemessung relevant sein könnte) 

Im Bereich der vorab aufgeführten Fragen ist es zum Teil möglich, auf bereits zu erfassenden statis-
tischen Daten des Teilhabeverfahrensberichts gem. § 41 SGB IX zurückzugreifen. 

Berichtsinhalte in Bezug auf die Aufgaben auf struktureller Ebene (§ 10b Abs. 2 SGB VIII):

• Mit welchen Trägern wird welche strukturelle Zusammenarbeit aufgebaut/gepflegt und wel-
che Träger sind (warum) relevant? 

• Welche Netzwerke gehören für die Aufgabenerfüllung des Verfahrenslosten dazu? 

• Welche anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen sind für die Arbeit des Verfahrens-
lotsen wichtig? Hierzu gehören sicherlich die wichtigen Schnittstellen Schulen oder Kinder-
tagesstätten. 

• Wie wirkt sich die strukturelle Zusammenarbeit auf die jungen Menschen mit (drohenden) 
Behinderungen und deren Personensorgeberechtigten aus?

Der Bericht sollte auch Inhalte zum Stand und zum Prozess Vorbereitung der Zusammenführung 
der „inklusiven Lösung“ auf örtlicher Ebene beinhalten. Dazu sollte im Bericht dazu Auskunft gege-
ben werden, wie die Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und dem Träger der Eingliederungshilfe verläuft, z.B.:

• Welche Wege werden beschritten, um die „inklusive Lösung“ in der Kommune voranzubrin-
gen? Welche Schwierigkeiten gibt es? 

• Welche Prozesse werden umgestellt (z.B. gemeinsame evtl. anonymisierte - Fallkonferenzen, 
gemeinsame Posteingänge)? 

• Wie viele junge Menschen gibt es vor Ort, die zu den „Abgrenzungsbereichen“ gehören und 
besonders durch den Verfahrenslotsen unterstützt werden sollten oder unter das „Zuständig-
keitsgerangel“ fallen (z.B. Mehrfachbehinderungen, Lernbehinderungen)? 

• Wie kann die Gesamtverantwortung gem. § 79 SGB VIII (auch auf planerischer Ebene) zur 
Deckung zukünftiger Bedarfe und bedarfsgerechter Angebote umgesetzt werden? 

• Wo liegen weitere Stolpersteine? 

• Wo sind auf örtlicher Ebene in der Kommune besonders große Differenzen der Leistungssys-
teme SGB IX/VIII? Durch welche Schritte können diese gelöst werden? 

• Wie verläuft die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe und der Behinder-
tenhilfe? 

• Welche inklusiven Maßnahmen und oder Projekte/Angebote wurden entwickelt? Etc.
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9. FAZIT

Sowohl für den Bereich der Aufgaben im Einzelfall aber auch auf struktureller Ebene sind die Auf-
gaben des Verfahrenslotsen sowohl in Bezug auf die Anforderungen der Fachkräfte, aber auch in 
der infrastrukturellen Umsetzung für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine große 
Herausforderung. Dennoch ist es für die ratsuchenden Menschen und die Leistungsberechtigten zu 
begrüßen, durch den Verfahrenslotsen diese neue unabhängige Instanz zu schaffen. Zur weiteren 
Attraktivität der Aufgabe könnte die im Koalitionsvertrag angekündigte Entfristung der Aufgabe 
hilfreich sein. Kritisch bleibt die fehlende Verpflichtung im SGB IX für den Träger der Eingliede-
rungshilfe, hier ist die Vorbereitung der inklusiven Lösung von fachlich und persönlich engagierten 
Mitarbeitenden und der Überzeugungskraft des Verfahrenslotsen abhängig.
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Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Wer als Fachkra�  Kinder, die in ihrer Familie gefährdet sind, schützen will, befi ndet sich schnell in 
einer Krise: Wie schlimm ist es? Wie gehe ich mit den Eltern/Sorgeberech� gten um? Was könnte 
helfen? Wann benachrich� ge ich das Jugendamt? Wann und wie spreche ich mit dem Kind? Diese 
Fragen sind o�  begleitet von he� igen Gefühlen (Mitgefühl, Wut, Ablehnung, Unverständnis, Vor-
behalte gegen das Jugendamt). Daher spielt das Instrument der Beratung von Fachkrä� en durch 
eine Insoweit erfahrene Fachkra� *) eine zentrale Rolle für das Gelingen des Schutzes. Die Deba� e 
über die Qualität dieser Beratung soll noch einmal unter den Aspekten der neuen Gesetzeslage 
ver� e�  werden. 

Das SGB VIII schreibt dem dort beschriebenen Personenkreis vor, dass sie bei der Gefährdungsein-
schätzung eine i.e. Fachkra�  beratend hinzuziehen. Für den Personenkreis des KKG gibt es einen 
Anspruch auf Beratung. Die Neufassung des § 8a im KJSG fordert, dass „Kriterien für die Qualifi ka� on 
der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkra�  zu regeln“ sind. Dazu sollen im Folgen-
den Anregungen gegeben werden. Für die i.e. Fachkra�  nach § 4 KKG wird dieses nicht gesetzlich gefor-
dert, sollte aber zur Qualifi zierung dieser verantwortungsvollen Aufgabe in gleicher Weise erfolgen. 
Den spezifi schen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträch� gungen (vergl. 
§ 8a Absatz 4 SGB VIII) soll mit den folgenden Überlegungen ebenfalls Rechnung getragen werden.

     *) Im Folgenden i.e. Fachkra� 

GEORG KOHAUPT | JESSIKA KUEHN�VELTEN | STEFAN HEINITZ | SEBASTIAN FRIESE 
DIE KINDERSCHUTZ�ZENTREN2)

QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN DIE „INSOWEIT ERFAHRENE FACH-
KRAFT“ NACH DEN §§ 8A UND B SGB VIII UND 4 KKG - 
IMPULSE ZUM KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZ (KJSG)

2) Der Text ist das Ergebnis von Diskussionen im Expert*innen- und Förderkreis der Bundesarbeitsgemeinscha�  der 
Kinderschutz-Zentren.

GEORG KOHAUPT | JESSIKA KUEHN-VELTEN | STEFAN HEINITZ | SEBASTIAN FRIESE  
DIE KINDERSCHUTZZENTREN

QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN DIE „INSOWEIT ERFAHRENE FACHKRAFT“ NACH DEN §§ 8A UND B SGB VIII UND 4 KKG

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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1. GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG ALS TEIL DES SCHUTZAUFTRAGES

Die Gefährdungseinschätzung ist eingebe� et in den Schutz- und Hilfeau� rag dieser Personen und 
ihrer jeweiligen Einrichtung. Dazu gehört, dass mit den Personensorgeberech� gten und den Kin-
dern die Gefährdung erörtert wird, dass bei ihnen auf Hilfen hingewirkt wird und dass sie darüber 
informiert werden, wenn eine Mi� eilung an das Jugendamt erfolgen muss. Nun haben die Erörte-
rung der Gefährdung und die Annahme oder Ablehnung von Hilfen selbst wieder Rückwirkung auf 
den Grad der Gefährdung, sodass die „Gefährdungseinschätzung“ untrennbar mit dem gesamten 
Schutzau� rag verbunden ist. 

Zudem ist ein Gespräch über die Sorge um das Kind, über das Erziehungsverhalten der Eltern sowie 
das Hinwirken auf Hilfe in einem Konfl ikt fachlich höchst anspruchsvoll und droht ohne vorberei-
tende Begleitung zu scheitern. Die Öff nung der Personenberech� gten für wirksame Hilfen ist der 
Königsweg des Kinderschutzes und verhindert die schwierige Dynamik, die bei einer Mi� eilung an 
das Jugendamt entsteht - für die Einrichtung als Meldende (z.B. Abmeldung aus der KiTa) für die 
Familie (z.B. Angst- und Abwehrdynamik) und für das Jugendamt. Daher ist es fachlich und syste-
ma� sch geboten, dass die „hinzugezogene i.e. Fachkra� “ den Prozess des Schutzau� rages insge-
samt begleitet und auch mehrfach berät. Dazu braucht sie entsprechende Qualifi ka� onen.

1.1. QUALIFIKATIONEN EINER INSOWEIT ERFAHRENEN FACHKRAFT

Diese i.e. Fachkrä� e brauchen Erfahrungen im Umgang mit Kindeswohlgefährdung, in der Bera-
tung von Helfer*innen und eine spezifi sche Weiterbildung. In der folgenden Übersicht werden 
wesentliche Kriterien und Aspekte des Qualifi ka� onsprofi ls einer „insoweit erfahrenen Fachkra� “ 
benannt. 3)

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen Kenntnisse

• über kindliche Entwicklung

• der Formen und Ursachen von Kindeswohlgefährdungen

• der (familiären) Dynamik von konfl iktha� en Beziehungen

• über das Erleben und die Abwehr der Eltern bei familiärer Gewalt und Vernachlässigung

• über die Symptome, die Entwicklungsbesonderheiten und die Resilienz von Kindern in gefähr-
denden Beziehungen

• über das innere Erleben der Kinder und ihre Bindung an die Eltern

• über Risiken und Ressourcen der Familien

• über Risikofaktoren und Indikatoren bei Kindeswohlgefährdung, über Kinderschutzbögen und 
Dokumenta� onsverfahren

3) Diesen Kriterien liegen Erfahrungen der Kinderschutz-Zentren aus der Fachberatung und der Qualifi zierung zu „insoweit 
erfahrenen Fachkrä� en“ im Kinderschutz zugrunde. Weiterführend: siehe Literaturverzeichnis.
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• zur Einschätzung der Erziehungskompetenzen und der Veränderungsfähigkeit von Eltern und 
Erziehungsberech� gten;

• über die Folgen von Kindeswohlgefährdungen, deren Auswirkungen auf ihre Entwicklung, 
über Verletzungen / Trauma� sierungen von Kindern und deren Ursachen

• über die besondere Dynamik bei sexueller Gewalt

• über Bindungsstörungen in frühen Mu� er-Vater-Kind-Beziehungen

• über die Wirksamkeit und Angemessenheit der Hilfen in der jeweiligen Gefährdungslage

• des rechtlichen Rahmens von Kindeswohlgefährdung und von Datenschutz

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen Kompetenzen in der Beratung von Fachkrä� en. 
Dazu gehört

• der Umgang mit der Gegenübertragung bei Gewalt in der Familie

• der Umgang mit Abwehr und Widerstand von Fachkrä� en und von Familien

• die Fähigkeit, mit den he� igen Gefühlen umzugehen, die Gewalt gegen Kinder bei den Bera-
tenen auslösen kann

• die Wahrnehmung und das Ansprechen von Konfl ikten im Helfersystem

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen Kenntnisse

• des Hilfesystems und der Koopera� onswege, (z.B. Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, 
Eingliederungshilfe, Schule) im jeweiligen Sozialraum4) 

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen Kenntnisse über den spezifi schen Kontext, in dem sie als 
Fachkra�  tä� g werden

• über die spezifi schen Fähigkeiten und Risiken bei der Wahrnehmung der Gefährdung von 
Kindern bei den Fachkrä� en der Ins� tu� on

• über das Beziehungsdreieck Ins� tu� on, Eltern und Kinder und dessen Bedeutung für einen 
Gefährdungskonfl ikt

• über die innere Organisa� on und Vernetzung der beratenen Ins� tu� on

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen Kenntnisse über die Problemlagen besonderer Kinder 
und Eltern und angemessene Hilfen für diesen Personenkreis5), z.B.: 

• suchtkranke Eltern, psychisch kranke und hochbelastete Eltern

• gestörte Eltern-Kind-Interak� on im Säuglingsalter

4) Im § 8a SGB VIII und im § 4 KKG wird das Jugendamt als Ul� ma Ra� o vorgestellt. Das Jugendamt ist zugleich der 
Vermi� ler vieler passgenauer präven� ver Hilfen, sollte also beim „Hinwirken auf Hilfen“ nicht vergessen werden. Eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Konsens mit der Familie wird o�  nicht in Betracht gezogen, 
weil der § 8a dies scheinbar nicht einschließt. Was nun passiert, wenn die „hingewirkte Familie“ zum Jugendamt geht, 
wäre noch einmal gesondert zu refl ek� eren.

5) Kenntnisse über die Problemlagen dieser Kinder und Eltern werden häufi g die zu beratenden Personen haben, so dass 
deren Exper� se in den Beratungsprozess sinnvoll einbezogen werden soll.
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• delinquente oder Drogen konsumierende Jugendliche

• Kinder und Jugendliche mit Pfl egebedarf oder besonderem Förderbedarf

• Einordnung von Verhalten im Kontext spezifi scher Behinderungen

• Konfl iktlagen in Adop� ons- und Pfl egefamilien

Insoweit erfahrene Fachkrä� e brauchen die Fähigkeit, mit der Abwehr des Schutzau� rages 
umzugehen

• Die beratenen Personen wollen (bewusst oder unbewusst) zuweilen den auf Hilfe orien-
� erten Schutzau� rag loswerden oder bei Berater*in oder Jugendamt abgeben. Wut und 
Ärger auf die Eltern, zu große Nähe zum Kind spielen eine Rolle. Der Schutzau� rag ist läs� g, 
ansprüchlich und zeitraubend. Auch (hoff entlich unberech� gte) Vorurteile über die Jugend-
hilfe, insbesondere über das Jugendamt, hindern an einer angemessenen Wahrnehmung des 
Schutzau� rages.

Für ihre verantwortliche Arbeit benö� gen die i.e. Fachkrä� e einen fachlichen Austausch mit kin-
derschutzerfahrenen Kolleg*innen und regelmäßige Fallbesprechungen mit Supervision. Sie soll-
ten die Beratungsverläufe und insbesondere die Entscheidungen gewissenha�  dokumen� eren. 
Viele i.e. Fachkrä� e dür� en sich bislang wenig mit den besonderen Schutzbedürfnissen von jungen 
Menschen mit einer Behinderung auseinandergesetzt haben. Diesen Aspekt hat das KJSG dezidiert 
benannt. Somit ist verstärkt das Augenmerk bei einem inklusiven SGB VIII auch auf die besonderen 
Lebenslagen und Bedarfe dieser Kinder und Jugendlichen zu richten. O�  werden die zu beratenden 
Personen über Exper� se in diesem Bereich verfügen.6) Manchmal ist der Austausch mit Kolleg*in-
nen aus der Behinderten- und Eingliederungshilfe zu suchen, um deren Exper� se in den Beratungs-
prozess einzubeziehen.

1.2. INSOWEIT ERFAHRENE FACHKRAFT UND JUGENDAMT

Da die Arbeit der i.e. Fachkra�  im Vorfeld einer Mi� eilung an das Jugendamt erfolgt, ist es fachlich 
geboten, die Aufgabe dieser Fachkra�  von der Rolle des Jugendamtes zu trennen. Die beratene 
Einrichtung muss die Lebensumstände der betroff enen Familie und ihre Gründe für ihre Sorge um 
das Kindeswohl sehr genau schildern, sodass auch bei einer Pseudonymisierung eine der i.e. Fach-
kra�  bekannte Familie iden� fi zierbar wäre. Wenn diese nun Mitarbeiter*in des ASD oder RSD des 
Jugendamtes wäre, wäre sie gesetzlich verpfl ichtet, von sich aus tä� g zu werden, wenn sie erhebli-
che Anhaltspunkte für Gefährdungen erfährt, auch wenn sie in keinerlei Kontakt zu der betroff enen 
Familie steht. Dieses würde der Inten� on des Gesetzes einer Beratung im Vorfeld des Tä� gwerdens 
des Jugendamtes widersprechen. 7)

6) Die Beratung durch die i.e. Fachkra�  ist ja keine Einbahnstraße, sondern ein kommunika� ver Prozess.
7) Die meisten Kommentatoren des SGB VIII sind sich einig, dass der im § 8 a, Abs. 1 formulierte Schutzau� rag des 

Jugendamtes sich nur auf den ASD des Jugendamtes bezieht. Eine Ausweitung auf das gesamte Jugendamt käme z.B. 
auf das wohl nicht gemeinte Ergebnis, dass auch KiTas, die Teil eines Jugendamtes sind, verpfl ichtende Hausbesuche 
bei einer Gefährdung machen müssten. Insofern ist davon auszugehen, dass eine i.e. Fachkra�  in einer zum Jugendamt 
gehörenden EFB eine vertrauliche Beratung im Vorfeld des Jugendamtes anbieten kann.
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1.3. ABGRENZUNG KINDERSCHUTZBEAUFTRAGTE

Im § 8a SGB VIII geht es um die Gefährdung von Kindern in ihren Familien, die Einrichtungen und 
Diensten bekannt wird. Die hinzuzuziehende i.e. Fachkra�  berät in diesen Konfl iktlagen. 

In Qualitätsvereinbarungen mit den Trägern der Einrichtungen wird manchmal gefordert, eine Fach-
kra�  zur Beratung bei Gefährdungen des Kindeswohls in ihren Ins� tu� onen (z.B. durch sexuelle 
Gewalt, körperliche Gewalt oder Vernachlässigung) zu benennen. Die Qualifi ka� on und Ausbildung 
wie auch die Anbindung dieser Fachkra�  hat spezifi sche Anforderungen und Aufgaben, die sich von 
der i.e. Fachkra�  nach § 8a und b und § 4 KKG unterscheiden. So kann sie mit der Konzep� on oder 
Aktualisierung des Schutzkonzeptes der Einrichtung beau� ragt sein. Sie kann für die Fachkrä� e 
und die Leitung der Einrichtung auch Ansprechpartner*in bei Fragen zum internen Verfahren bei 
Kindeswohlgefährdung sein oder an Gesprächen mit den gefährdenden Personen oder dem Kind 
teilnehmen. In der Regel kennt sie das Kind und auch die Person, von der die Gefährdung in der 
Einrichtung ausgeht.

1.4. NOTWENDIGKEIT EINES BERATUNGSSYSTEMS

Schon immer war fraglich, ob eine (allwissende) i.e. Fachkra�  für alle Gefährdungskontexte (Beson-
derheiten der Eltern, der Kinder, der beratenen Ins� tu� on, der kontextbezogenen Hilfen) ausrei-
chend ist. Die obige Liste der Qualitätsanforderungen macht deutlich, dass diese umfangreichen 
Kompetenzen nur in einem Beratungssystem eingelöst werden können. Spätestens mit der gesetz-
lichen Verpfl ichtung, den „spezifi schen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen Rechnung (zu) tragen“ (§ 8a SGB VIII-KJSG), wird dieses zur Sicherung der Qualität 
der Fachberatung unabdingbar. 

Die Benennung nur einer Person als für eine Einrichtung ansprechbare i.e. Fachkra�  ist zudem 
schon deshalb fragwürdig, weil die Einrichtung im Falle von Krankheit oder Urlaub ohne Fachkra�  
ist. Denkbar ist eine „insoweit erfahrene Fachkra� “ innerhalb der jeweiligen Ins� tu� on (setzt eine 
große Ins� tu� on mit einem Stellenanteil Fachkra�  voraus) oder eine externe Fachkra�  (z.B. in 
einem Kinderschutz-Zentrum im Rahmen eines Koopera� onsvertrages).

Diese i.e. Fachkra�  ist gut vernetzt in einem System von Fachkrä� en, an die fallspezifi sch überge-
ben oder die konsulta� v hinzugezogen werden können. Dazu bedarf es verbindlicher Koopera� ons-
strukturen, kurzer Wege und schneller Verfügbarkeit.

Jede i.e. Fachkra�  wird mit dem Hintergrund ihrer Profession und ihrer methodischen Ausrich-
tung beraten. So hat eine Medizinerin/ein Mediziner einen anderen Zugang dazu als eine syste-
mische Familientherapeut*in oder eine kinderschutzerfahrene Sozialarbeiter*in. Zudem gibt es in 
der aktuellen Kinderschutzdiskussion kontroverse Diskussionen nicht nur über die Methode, son-
dern auch über die Einbe� ung einer Gefährdungseinschätzung in den Hilfe- und Schutzprozess. Die 
genaue Untersuchung einer Gefährdung kann den o�  wackeligen Kontakt zu den Kindern und den 
Eltern gefährden. Andererseits kann der Versuch, die Eltern „im Boot zu halten“, das Übersehen 
einer Gefährdung begüns� gen. Systemisch denkende Menschen können einzelne Tatsachen aus-
blenden, Kinderschutzbogen-orien� erte dagegen den Kern der Gefährdung übersehen. 
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Die Deba� e über Qualitätskriterien für die i.e. Fachkrä� e sollte die lebendige Diskussion über die 
Wege zur möglichst gesicherten Einschätzung einer Gefährdung (innerhalb eines Hilfe- und Schutz-
konzeptes) nicht abschneiden, sondern Raum lassen für unterschiedliche Professionen und Metho-
den. 

Für die i.e. Fachkra�  gilt, dass sie sich des beschränkten Rahmens (durch Profession und Methode 
und begrenzte Kenntnisse) ihrer Fachberatung bewusst ist und dass sie in einem Netz mul� profes-
sioneller Fachberatung Ergänzung fi ndet.
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aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1)3) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öffentlichen und freien Träger geben.  
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Positionierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsletter verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Hilfeplanung sollte schon vor 30 Jahren ein auf aktive Mitwirkung und umfassende Beteiligung von 
jungen Menschen und Eltern angewiesenes Arbeitskonzept einer modernen Leistungsverwaltung 
sein, deren Fachkräfte vor allem gut zuhören und verständlich sprechen können. Diese Konzeption 
konfrontiert die zuständigen Jugendämter seitdem mit hohen Erwartungen an die Kompetenz ihrer 
Fachkräfte ebenso wie an auskömmliche Ausstattung und tragfähige Strukturen ihrer Organisation. 
So sind auch beeindruckende Initiativen und qualifizierte Praxis herausgefordert worden, aber 
vielfach blieb Hilfeplanung doch auf administrative Prüfungs- und Gewährungsprozeduren verkürzt. 
Hier setzt das neue SGB VIII deutliche Impulse, verstärkt die ursprüngliche Idee umfassend, 
insbesondere durch eine ausdrückliche Stärkung der Rechtsposition aller jungen Menschen.

Neu im SGB VIII ist vor allem, endlich das schon 1991 gegebene Versprechen einzulösen, eine 
Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen, die für alle Kinder und Jugendlichen zuständig wird, ob 
mit oder ohne Behinderungen. Auch jetzt ist es noch ein Versprechen, aber die Aussichten sind 
deutlich konkreter, dass es bis 2028 wirklich klappt.2) Nun wird allerdings diese Inklusion erhebliche 
Auswirkungen auch auf Konzept und Praxis der Hilfeplanung haben – darum soll es jetzt gehen.

CHRISTIAN SCHRAPPER

HILFEPLANUNG: KINDER-RECHTE BASIERT UND INKLUSIV 

GESTÄRKTE LEISTUNGS- UND VERFAHRENSRECHTE FÜR ALLE JUNGEN MENSCHEN 
UND ELTERN

Die Rechtsposition aller jungen Menschen wird durch das neue KJSG in doppelter Hinsicht gestärkt:

• Zum einen als Träger von Grund-Rechten3), die nicht erst dann Anspruch auf staatliche Leis-
tungen haben, wenn sie massiv an Leib und Leben gefährdet sind, sondern bereits lange vor-
her: „Die Kinder haben ein Recht darauf, dass der Staat soviel wie möglich dafür tut, ihre 
Eltern darin zu unterstützen, ihnen als taugliche Eltern erhalten zu bleiben.“, so Gabriele Britz, 
Richterin am Bundesverfassungsgericht in ihrer Begründung aktueller Rechtsprechung des

2) Zur Teilhabe als Leitbegriff einer inklusiven Jugendhilfe siehe auch AFET-Impulspapier Nr. 2
3) dazu AFET-Impulspapier Nr. 9
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• BVG zum Elternrecht.4)  Solche Unterstützung umfasst u.a. das gesamte Leistungs- und Aufga-
benspektrum der Kinder- und Jugendhilfe sowie der heutigen Eingliederungshilfen.

• Zum anderen stärkt das neue SGB VIII die Rechtsposition junger Menschen als selbstbe-
stimmte Akteure in den Verfahren öffentlicher Verwaltung5), in denen es um ihre konkreten 
Ansprüche auf Leistungen geht – also vor allem auch in der Hilfeplanung. 

Und es stärkt die Rechtsposition von Eltern6), allerdings immer nur als „Mittel zu dem Zweck“, dass 
sie als Eltern gut für ihre Kinder sorgen können. Elternrechte sind immer pflichtgebunden und kein 
Recht auf ´erwachsene Selbstverwirklichung´ mit Kindern. Eltern-Rechte und -Pflichten sowie die 
Pflichten der staatlichen Gemeinschaft zur Einlösung der Rechte von Kindern auf eine „ihrem Wohl 
entsprechende Erziehung“ (§ 27 SGB VIII) können aber weder in einem Vorrang-Nachrang-Verhält-
nis noch in Konkurrenz zueinander begriffen werden. Aus der Perspektive der Kinder/Jugendlichen 
bedingen sich beide „Pflichten-Kreise“ wechselseitig: „Nur wenn meine Eltern dabei unterstützt 
werden, gut für mich zu sorgen, können sie ihre Eltern-Rechte auch so wahrnehmen, dass ich zu 
meinem Recht komme - vor allem dann, wenn es schwierig ist.“ So kann diese Position aus dem 
Munde eines betroffenen Kindes oder Jugendlichen lauten. Und auf diese Unterstützung haben 
Eltern ein Recht, daher muss diese wechselseitige Beziehung von Rechten der Kinder und Rechten 
und Pflichten der Eltern in der Planung von „geeigneten und notwendigen Hilfen“ konkretisiert, 
gestaltet und in einem Hilfeplan dokumentiert werden. 

LEITFRAGEN EINER KINDER-RECHTE BASIERTEN UND INKLUSIVEN HILFEPLANUNG

Konkret können die Leitfragen der Fachkräfte des Jugendamtes mit der Perspektive auf Begrün-
dung und Gestaltung von Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (noch bis 2028) für die 
Hilfeplanung mit Kindern und Eltern lauten:

• Welche Interessen und Rechte Ihres Kindes sind dadurch gefährdet, dass eine dem Wohl des 
Kindes entsprechende Erziehung aktuell für Ihr Kind nicht gewährleistet ist? (Anspruchsnorm 
des § 27 SGB VIII)  

• Was ist erforderlich und geeignet für Ihr Kind, dass seine Rechte und Interessen auf Entwick-
lung und Erziehung zu einer „selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit“ (§ 1 SGB VIII) gewährleistet sind?

• Was wollen und können Sie als Eltern tun, die Interessen Ihres Kindes/Ihrer Kinder zu erfüllen 
und ihre Rechte zu wahren?

• Was können wir als Jugendamt dazu tun und veranlassen, damit Sie als Eltern tun können, 
was Sie tun wollen und was „für die Entwicklung (des Kindes/der Kinder) geeignet und not-
wendig“ (§ 27 SGB VIII) ist?

4)	 Gabriele	Britz:	Kinderschutz.	Aktuelle	verfassungsrechtliche	Leitlinien.	In:	NZFam	-	neue	Zeitschrift	für	Familienrecht,	
2016,	S.	1115

5)	 dazu	auch	Katharina	Lohse	in	AFET-Impulspapier	Nr.	6
6)	 Mit	Eltern	sind	alle	verantwortlich	sorgenden	Erwachsenen	gemeint,	egal	mit	welcher	Idee	von	Familie	sie	mit	ihren	

Kindern	leben.
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• Wie und woran können wir alle, Ihr Kind zuerst, dann Sie als Eltern und schließlich wir, die 
Fachkräfte des Jugendamts und der Träger, erkennen, dass die Hilfe hilft, d.h., die Rechte Ihrer 
Kinder gewährleistet werden?

Diese Fragen gelten im Grundsatz auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, denn auch 
sie sind zuerst Kinder mit den grundlegenden Rechten aller Kinder. Und sie sind Kinder/Jugendliche 
mit einem durch ihre Behinderung begründeten Anspruch auf spezifische Leistungen. Ergänzend 
müssen dann diese Frage bearbeitet werden:

• Wodurch sind die Rechte des jungen Menschen auf Selbstbestimmung und diskriminierungs-
freie Teilhabe beeinträchtigt? Dabei sind immer zwei Perspektiven wichtig: (1) Wo wird der 
junge Mensch behindert, z.B. durch unzureichende Zugänge und Barrieren, und (2) wo ist der 
junge Mensch behindert, insbes. durch seine konkrete körperliche, geistige oder seelische 
Beeinträchtigung?

• Welche Leistungen insbes. der Assistenz, Förderung, med. Versorgung und Kompensation, 
auch als Budget zur selbstbestimmten Verfügung, sind erforderlich, diese Beeinträchtigungen 
so auszugleichen, dass die Rechte des jungen Menschen gewährleistet sind?

• Welche Leistungen der Unterstützung und Entlastung sind für Eltern erforderlich, die spezifi-
schen Anforderungen der Sorge und Erziehung für ihr Kind gut einlösen zu können.7) 

IMPULSE FÜR EINE KINDER-RECHTE BASIERTE UND INKLUSIVE HILFEPLANUNG

Was diese Positionierungen des neuen SGB VIII für eine ebenso Kinder-Rechte-basierte wie inklu-
sive Konzeption und Praxis von Hilfeplanung bedeuten können, dazu sechs Impulse:

1. HILFEPLANUNG NUR MIT AKTIVER BETEILIGUNG UND EINFLUSSREICHER 
MITWIRKUNG VON KINDER UND JUGENDLICHEN, WEIL ES IHR RECHT IST UND 
SONST HILFE WIRKUNGSLOS BLEIBT.

Aktive Beteiligung zu ermöglichen, ist Aufgabe, Verpflichtung und „Bringschuld“ der Fachkräfte, 
nicht der Kinder und Eltern. Denn Fragen der Erziehung und Versorgung sind nur unter aktiver 
Mitwirkung aller Akteure zu beraten und gerade Unterstützung und Hilfe gelingen nicht ohne diese 
aktive Beteiligung vor allem von Kindern und Eltern. In nahezu allen Forschungen zu Prozessen 
und Effekten von Hilfeleistungen hat sich gezeigt: Nur wenn die Adressat*innen aktiv mitmachen, 
können Hilfen zur Erziehung wirksam sein.8) Wenn also anzunehmen ist, dass die Ermöglichung 
von Selbstwirksamkeit der Schlüssel zum Erfolg jeder Hilfe ist und alle Hilfeprozesse, über die wir 
hier reden, als Co-Produktionen begriffen werden müssen, dann ist aktive Mitwirkung sowohl ver-
brieftes Recht der jungen Menschen, als auch im Eigeninteresse einer öffentlichen Verwaltung, die 
kostbare Steuergelder nur für Leistungen ausgibt, die auch nachgewiesenermaßen etwas nützen, 
vor allem Kindern und Eltern. 

7)	 dazu	ausführlich	die	Beiträge	in	Carolyn	Hollweg/Daniel	Kieslinger	(Hrsg.):	Hilfeplanung	inklusiv	gedacht,	Freiburg	2021	
(Lambertus)

8)	 Zusammenfassend	z.B.:	Dirk	Nüsken/Wolfgang	Böttcher	Was	leisten	die	Erziehungshilfen?	Weinheim/Basel	(Juventa)	2018.
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Neben grundsätzlichen Beteiligungsrechten sowie Wunsch- und Wahlrechten (insb. in §§ 5 und 
8 SGB VIII) haben junge Menschen und sorgeberechtigte Eltern bei der Wahl von Einrichtungen 
oder Pflegepersonen zur Hilfe außerhalb der eigenen Familie nochmals besonders versprochene 
Rechte bei der konkreten Auswahl solcher Orte und Personen, mit der üblichen Einschränkung 
„unverhältnismäßiger Mehrkosten“ (§ 37c SGB VIII).

Neu und lange überfällig ist auch, dass „Geschwisterbeziehungen bei der Aufstellung und Über-
prüfung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe Rechnung getragen werden“ soll (§ 36 
Abs. 2 SGB VIII). Sicher keine einfache Aufgabe, sowohl in Fallverstehen und Hilfeplanung als auch 
bei der Suche nach geeigneten Hilfen.9)

Die große Herausforderung für Fachkräfte und Organisation bleibt es, diesen nochmals gestärkten 
Anspruch auf aktive Beteiligung konkret einzulösen. Viele gute Ideen dazu gibt es bereits und wei-
tere werden entwickelt.10) Entscheidend aber muss hinzukommen, dass Jugendämter und Träger 
die personellen und sachlichen Ressourcen zu Verfügung stellen (können), damit ihre Fachkräfte 
diese Rechte und Ansprüche junger Menschen auch einlösen können.

2. ELTERN IN AKTIVE VERANTWORTUNG FÜR DIE RECHTE UND INTERESSEN 
IHRER KINDER BRINGEN, STATT SIE MIT DEFIZITEN UND VERSAGEN ZU KON-
FRONTIEREN.

Auch die Rechte von Eltern auf aktive Mitwirkung an der Hilfeplanung stärkt das neue SGB VIII 
deutlich. So ist im völlig neu gestalteten § 37 SGB VIII „erstmals ein expliziter Rechtsanspruch der 
Eltern auf Beratung und Unterstützung gegenüber dem Jugendamt unabhängig vom Personensor-
gerecht“ verankert.11)  

Diese gestärkten Beteiligungsrechte von Eltern, jetzt explizit auch von nicht sorgeberechtigten 
Eltern (§ 36 Abs. 5 SGB VIII), dienen ausschließlich dazu, an den Interessen und Rechten ihrer Kinder 
orientiert, die Chance auf akzeptierte und daher produktive Unterstützung erheblich zu erhöhen.12)

Bedeutsam ist weiter, das Recht auf Förderung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern bei 
Hilfen außerhalb der Familien (§§ 32–34 SGB VIII und § 35a SGB VIII) sowie zur Förderung der 
Zusammenarbeit mit Pflegepersonen in Pflegefamilien und Einrichtungen (sog. Familienarbeit). Bei 
Meinungsverschiedenheiten sollen und dürfen sie das Jugendamt einschalten, denn beides ist im 
KJSG ausdrücklich als Aufgabe der Fachkräfte des zuständigen Jugendamts geregelt (§ 37a und 
37c SGB VIII).

Eine Hilfeplanung, die dafür sorgt, dass auch Eltern zu ihrem Recht kommen, bedeutet, Eltern darin 
nach Kräften zu unterstützen, dass diese „gut für ihre Kinder sorgen“ können (Britz, s.o.) - und 
genau darauf haben ihre Kinder wiederum einen Anspruch. Dafür ist schon erforderlich, Schwä-

9)	 dazu	ausführlich:	Kerstin	Teuber/Christian	Schrapper:	Geschwister	in	der	Jugendhilfe	–	Problem	oder	Ressource?,	in:	Das	
Jugendamt,	Heft	10/2021,	S.	490–493.

10)	dazu	immer	noch	aktuell:	Barbara	Schäuble/Leonie	Wagner	(Hrsg.):	Partizipative	Hilfeplanung.	Weinheim/Basel	
(Juventa)	2017

11)	Frankfurter	Kommentar	SGB	VIII/Eschelbach/Schönecker,	2022,	S.	509
12)	Hinweis	auf	aktuelles	Urteil	des	VG	Karlsruhe	dazu	in:	Das	Jugendamt	7/8	2022,	S.	414f
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chen und Probleme in der Versorgung und Erziehung beim Namen zu nennen, aber so, dass Eltern 
nicht beschämt werden. Nur Eltern, die sich respektiert fühlen und glauben können, das sie es - mit 
entsprechender Unterstützung durch das Jugendamt - schaffen können, gut für ihre Kinder zu sor-
gen, werden es auch ernsthaft versuchen wollen. 

3. PERSPEKTIVEN ERARBEITEN UND ERNSTHAFT DARAN ARBEITEN. 

Gerade wenn Kinder nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, ist es für alle Beteiligten 
ungemein wichtig, die Aussichten und Voraussetzungen für eine Rückkehr oder für eine auf Dauer 
angelegte Lebensperspektive frühzeitig zu besprechen, so schwer und unvorhersehbar dies auch 
erscheinen mag. Bedeutsam wird werden, diese Perspektivklärung, die der Gesetzgeber einfordert 
(§ 37 c SGB VIII), als ebenso realistische wie einfühlsame Beratung über Hoffnungen, Ängste und 
notwendige Unterstützungen zu gestalten und nicht als Druckmittel für eine Befristung von Hil-
feleistungen. 

Neu ist auch, dass hierfür die Möglichkeiten für eine Verbleibensanordnung in einer Pflegefami-
lie auch gegen den Willen der Eltern geklärt wurden. Eine Verbleibensanordnung kann erfolgen, 
wenn dies dem Kindeswohl, also den Interessen und Rechten des Kindes nutzt (§ 1632 Abs. 4 BGB). 
Dass solche Perspektivklärung abhängig vom Alter der Kinder oder Jugendlichen erfolgen müssen 
(§ 1682 Abs. 4 Nr. 1 BGB), also um so zeitnaher je jünger Kindern sind, sich am neuen Lebensort 
und in neue Beziehungen einleben und eine Trennung ihnen wiederholt tiefe Verletzungen zufügen 
kann, macht diese Abwägung für die verantwortlichen Fachkräfte besonders herausfordernd. Um 
so wichtiger, dass solche Optionen frühzeitig angesprochen und erarbeitet werden.

Zu den Perspektiven, die frühzeitig angesprochen und erarbeitet werden müssen, gehört auch 
der Wechsel in ein anderes Hilfesystem, konkret der Eingliederungshilfe und den Leistungen für 
Erwachsene mit Behinderungen. Auch hier stehen die Rechte und Interessen des jungen Menschen 
im Vordergrund, wenn „zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungs-
gewährung“ die „zuständigen öffentlichen Stellen ( ) rechtzeitig im Rahmen des Hilfeplans Verein-
barungen zur Durchführung des Zuständigkeitsübergang treffen“ müssen (§ 36 b SGB VIII). Hier 
wartet noch viel Arbeit auch auf die Fachkräfte der Jugendämter, wenn die in Logik und Verfahren 
sehr unterschiedlichen Regelungen zu Gesamtplan und Teilhabeplan im SGB IX und Hilfeplan im 
SGB VIII konkret aufeinander bezogen werden müssen.13)

4. ENTWICKLUNG ERMÖGLICHEN, STATT ZIELE SETZEN, DAMIT LEISTUNGEN 
GERECHTFERTIGT SIND. 

Interessant ist, welchen Stellenwert Ziele, Zielorientierung und Zielformulierung in vielen Konzep-
tionen zur Hilfeplanung haben, z.B. in den viel beachteten Empfehlungen der Bundesarbeitsge-

13)	dazu	anschaulich:	Susan	Borchert,	Lydia	Schönecker,	Ulrike	Urban-Stahl:	„Jugendamt	goes	Gesamtplan“	Implikationen	
und	Herausforderungen	des	Kinder-	und	Jugendstärkungsgesetzes;	in:	Hollweg/Kieslinger	2021,	S.	66-88.	
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meinschaft der Landesjugendämter von 2015. „Die Zielformulierung stellt folglich das wesentliche 
Instrument der Steuerung von Hilfen im Einzelfall dar“14) heißt es dort so scheinbar harmlos. 

Der Begriff „Ziel“ wird aber schon in den zwei Paragrafen zur Hilfeplanung im altem SGB VIII an 
keiner Stelle genannt und auch nicht in den inzwischen sieben Paragrafen hierzu im neuen KJSG. 
Ein vertiefender Blick in diese Zielkonzepte zeigt den Konflikt: „Ziele der Hilfe“ werden hier immer 
auch erarbeitet, vereinbart und geprüft, um den nicht unerheblichen Aufwand an Zeit und Geld 
für solche Hilfe damit zu rechtfertigen, dass etwas erreicht wird. Nun soll nicht gesagt sein, dass 
durch Hilfen nichts erreicht werden soll, was der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu 
eigenständigen, gemeinschaftsfähigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten dienlich ist. Aber 
es soll gesagt werden, dass dieser anspruchsvolle Erwartungshorizont nicht in Richtungs- Hand-
lungs- oder Wirkungsziele zu operationalisieren und deren Erreichen objektiv zu überprüfen ist. 
So funktionieren Erziehung und Entwicklung nicht, grundsätzlich nachzulesen in jedem guten Buch 
über Erziehungstheorie seit Pestalozzis Stanser Brief. Kurz gesagt: Erziehung ist ein co-produktiver 
Prozess mit immer offenem Ausgang, der in der Regel auch von „Erzieher*in“ und „Zögling“ höchst 
unterschiedlich bewertet wird. 

Zurück zur Praxis. Deutlich wird das hier skizzierte Problem von Zielen für Hilfen zur Erziehung an 
den neu geregelten Leistungsansprüchen junger Volljähriger auf Hilfeleistungen.

Auch wenn diese Praxis schon bisher rechtlich grenzwertig war, so hatte sich doch in nicht wenigen 
Jugendämtern eingebürgert, Leistungen für junge Volljährige davon abhängig zu machen, dass diese 
zeigen konnten, dem Ziel der „Verselbständigung“ durch entsprechende Leistungen schulischer 
oder beruflicher Bildung und konfliktarmer Lebensführung näher zu kommen. Hilfe gegen Leistung. 
Ganz anders im neuen § 41 SGB VIII:

„Junge Menschen erhalten geeignete und notwendige Hilfen nach diesem Abschnitt, wenn und 
solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selb-
ständige Lebensführung nicht gewährleistet.“ Hier sind aus den sog. Tatbestandvoraussetzungen 
eindeutig keine Vorleistungen des jungen Menschen herauszulesen, sondern ausschließlich eine 
Bewertung ihrer aktuellen Verfassung und Situation, die „eine selbstbestimmte, eigenverantwort-
liche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet“. Es wird spannend sein, wie die Praxis 
darauf antwortet und auf welche Ideen Fachkräfte und Jugendämter kommen, dies umzusetzen 
oder doch Bedingungen für eine Jugendhilfeleistung zu stellen.  

Es ist eine riesige Herausforderung für jeden jungen Menschen, Vorstellungen zu entwickeln, 
warum sich die Anstrengungen lohnen können, das Leben (wieder) in die eigenen Hände zu neh-
men und für sein Leben Verantwortung zu tragen. Solche Vorstellungen attraktiv und realistisch 
zugleich mit Kindern und Eltern oder mit jungen Erwachsenen herauszufinden, das ist die eine 
große Herausforderung; Bedingungen, Unterstützung und Ermutigung zur Verfügung zu stellen, 
dass die Vorstellungen wirklich werden können, die andere für eine Hilfeplanung, so wie sie im 
KJSG gemeint ist, nicht nur mit jungen Volljährigen.

14)	BAG	LJÄ:	Empfehlungen:	Qualitätsmaßstäbe	und	Gelingensfaktoren	für	die	Hilfeplanung	gemäß	§	36	SGB	VIII,	Mainz	
2015,	S.	27
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5. SPEZIFISCHE RECHTE UND INTERESSEN VON KINDERN MIT BEHINDERUNG 
GEWÄHRLEISTEN.

Wenn Kinder mit Behinderungen betroffen oder beteiligt sind, auch als Geschwisterkinder, gelten 
einerseits die Grundsätze und Handlungsprinzipien, die für alle Kinder und Jugendlichen gelten. 
Andererseits sind spezifische Kenntnisse und Handlungskonzepte, vor allem aber qualifizierte Fach-
kräfte mit ausreichend Zeit und Geduld gefordert, um für Kinder mit Behinderungen aktive Beteili-
gung im Prozess der Hilfeplanung zu gewährleisten. Vor allem drei Herausforderungen stellen sich 
den Fachkräften15): 

• Für Betreuung und Versorgung wichtige Personen können von den spezifischen Anforderun-
gen, vor die sie wg. der Beeinträchtigen ihres Kindes/ihrer Kinder gestellt werden, so erheb-
lich überfordert sein, dass daraus Kindeswohlgefährdungen entstehen können. Beispiele sind 
das Verstrecken oder Herabwürdigen der Kinder sowie eine Verleugnung von Überforderung. 
Erforderlich ist hier die Kompetenz der Fachkräfte im Kinderschutz wie in der Hilfeplanung, 
gravierende Fehlentwicklungen in Auseinandersetzung sowohl der Eltern wie anderer Betreu-
ungspersonen mit den Beeinträchtigungen der Kinder und deren Auswirkungen für das Kind/
den Jugendlichen zu erkennen und zu benennen. In Einrichtungen wird dies auch die Ausstat-
tung und Belastung der zuständigen Fachkräfte betreffen.

• Kinder und Jugendliche mit Behinderungen stellen besondere Anforderungen an die Kom-
munikation und Beteiligung, z.B. Gebärdendolmetscher*innen, einfache Sprache, Bilder zur 
Erläuterung etc. Vor allem aber sind Zeit und Geduld gefordert, um zu Kindern mit langsamer, 
im Kontakt etwa bei zurückgezogener Auffassungsgabe oder mit herausfordernder Kommuni-
kation Zugang zu finden. Hier sind neben ausreichenden Personalressourcen sowie notwendi-
gen Kenntnissen und Erfahrungen auch spezifische Materialien erforderlich. Auch dies ist bei 
der inklusiven Hilfeplanung wie bei der Beratung nach § 8b Abs. 2 SGB VIII zu berücksichtigen.

• Erforderlich sind schließlich vertiefte Kenntnisse über die spezifischen Angebote der Hilfe und 
Unterstützung für Kinder mit Behinderungen durch andere Dienste und Reha-Träger, die mit 
den Hilfen zur Erziehung verbunden und verzahnt werden müssen. 

Zu erwarten ist, dass es in der Hilfeplanung für Kinder mit Behinderungen noch heftige Debatten 
um Nutzen und Gefahren objektivierender Klassifikationssysteme – hier vor allem das in den Ein-
gliederungshilfen eingeführte und geschätzte ICF (International Classification of Funktioning, Disa-
bility and Health) - geben wird. Gefordert ist hier die wechselseitige Anerkennung, das sowohl fun-
dierte Instrumente für die Klärung objektiver Bedarfe z.B. der Förderung und Assistenz gebraucht 
werden als auch reflexive Verfahren für Verstehen und Verständigung subjektiver Sinndeutungen. 
Beide konstruktiv zusammengeführt, wird die Hilfeplanung nicht nur für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen erheblich qualifizieren können.  

15)	Hierzu	ausführlich:	Heinz	Kindler,	Susanne	Witte,	Ina	Bovenschen,	Regine	Derr	(DJI):	Im	Fokus	-	SGB	VIII	Reform.	Neue	
Regelungen	im	Kinderschutz;	in:	AGJ-Forum	Jugendhilfe,	Heft	4/2021,	S.	10	-	14;	weiterführend:	Hollweg/Kieslinger	(2021)



Qualität entsteht im Dialog. 95|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 12/2022

Qualität entsteht im Dialog. 8|9

6. UND ALLES IN WAHRNEHMBARER, VERSTÄNDLICHER UND NACHVOLLZIEH- 
BARER FORM.

Hilfeplanung ist in hohem Maße erklärungsbedürftig, nichts ist selbstverständlich oder selbster-
klärend - soviel dürfte deutlich geworden sein. Die Komplexität dieses Arbeitskonzeptes war schon 
bisher groß und anspruchsvoll und hat sich mit dem KJSG nochmal deutlich erhöht. Vor allem wenn 
Hilfeplanung inklusiv sein will.16) 

Und dann steht im KJSG an mehreren Stellen, dass diese schon für Fachkräfte hoch komplexe 
Arbeitsverfahren für junge Menschen und Eltern wahrnehmbar, verständlich und nachvollziehbar 
sein muss. Wie kann das gelingen? Hierzu nur erste Hinweise aus sozialpädagogischer Perspek-
tive17):  – es bleibt spannend, was erste Kommentare und ggf. Gerichtsurteile dazu sagen18). 

• Wahrnehmbar kann sich auch auf die Art der Ansprache in Wort und Bild, in Ton und Geste 
beziehen; diese soll in Inhalt und Bedeutung erfassbar sein, ggf. durch Dolmetscher*innen 
und Übersetzungen - zukünftig nicht nur in andere Sprachen, sondern auch für Menschen mit 
Sinnesbehinderungen, z. B. in Braille-Schrift oder Gebärdensprache. 

• Nachvollziehbar soll das sein, was besprochen und vereinbart wird, also in Begründung und 
Bedeutung (Was heißt das für mich?), in den Absichten und Zielen (Wozu soll es gut sein?) 
und auf welchen Wegen und in welchem Modus (Wie soll es erreicht werden?);

• Verständlich in Botschaft und Bedeutung (also den Sinn verstehen): Was ist gut für mich, 
was nützt mir und warum muss ich dafür auch etwas tun? Und nicht zuletzt auch Mitgefühl 
und Perspektivübernahme signalisieren: Fühle ich mich verstanden und kann ich verstehen, 
warum die anderen dies von mir wollen/es für mich und meine Kinder wichtig ist?

Wie dies jeweils im konkreten Kontakt bedeutet, kann nur konkret bestimmt werden, z.B. nach 
Alter der Kinder, nach Vorerfahrung im Kontakt mit dem Jugendamt, nach akuter Belastung und 
Konflikthaftigkeit etc. Grundsätzlich hilfreich für eine wahrnehmbare, verständliche und nachvoll-
ziehbare Form der Hilfeplanung sind sicher 

• gute und klare Informationsmaterialien, die erklären können, was in der Hilfeplanung passiert 
und was Eltern und Kinder tun können, damit sie bekommen, was für sie wichtig ist, und diese 
in den gängigen Sprachen, in einfacher Sprache und vielleicht auch als Bilderbuch für Kinder, 
die noch nicht lesen können; 

• eine individuelle Vorbereitung vor allem der Kinder und Jugendlichen auf Hilfeplangespräche, 
die ihnen Mut macht, zu sagen, was sie ihnen Sorgen macht und was sie sich wünschen; ggf. 
auch mit Unterstützung durch Dolmetschende, auch für Gebärdensprache; 

• einladende und barrierefreie Gesprächsräume mit freundlicher „Bewirtung“ (Wasser und 
Kekse …)

16)	dazu	Jochen	Merchel:	Inklusive	Hilfeplanung	als	Komplexitätsausweitung;	in	Hollweg/Kieslinger	2021,	S.	118	–	137.
17)	ausführlich	dazu	Christian	Schrapper:	Hilfeplanung;	in:	Das	Jugendamt	7/8	2022,	S.	376-383.
18)	dazu	aktuell	ein	Rechtsgutachten	des	DIJUF	in:	Das	Jugendamt	7/8	2022,	S.	408-411.
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• und ein Gesprächssetting, das niemanden gefühlt auf einen „heißen Stuhl“ setzt. Keine 
großen „Hilfeplankonferenzen“ also, in denen Kinder und Eltern sich rechtfertigen müssen, 
sondern für Kinder und Eltern überschaubare Gesprächsrunden, die einladen, auch über die 
schweren Themen sprechen zu können.

Auch hier haben etliche Jugendämter und Träger eine gute Praxis entwickelt, aber nicht alle, und 
das ist die Herausforderung für Praxisentwicklung, Fortbildung, Modellprojekte und was sonst 
noch Entwicklung, Erprobung und Umsetzung einer Hilfeplanpraxis befördern kann, die für alle 
Kinder und ihre Eltern wahrnehmbar, nachvollziehbar und verständlich ist. Dass dies alles vor allem 
Zeit und auch Geld kosten wird, beides knapp, ist klar. Aber einfacher ist eine Hilfeplanung, wie das 
KJSG einfordert, inklusiv und Kinder-Rechte-basiert, nicht zu haben. 

FAZIT

Das KJSG stärkt die Rechte von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Eltern wie Nicht-Perso-
nensorgeberechtige) im Kontext der Hilfeplanung deutlich und fordert eine inklusive Hilfeplanung 
ein. Es sind sinnvolle Verbesserungen und zugleich herausfordernde Aufgaben für die Fachkräfte 
vor Ort. 

IMPULSGEBER

Prof. Dr. Christian Schrapper, Erziehungswissenschaftler, Universität Koblenz 

schrappe@uni-koblenz.de
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Ist das KJSG eine schwierige, aber zu leistende Herausforderung zum Wohle der Klient*innen oder 
der überlaufende Tropfen zur Überlastung öffentlicher Jugendhilfestrukturen?

Die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben, die das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz für die 
Jugendämter vorsieht, kann durchaus als Challenge für die kommunalen Strukturen beschrieben 
werden. Doch anders als geneigten Leser*innen bekannte Internetphänomene wie die Ice-Bucket- 
oder diverse TikTok-Challenges der Generation Z geht es bei der Umsetzung des KJSG in deutschen 
Amtsstuben zumeist weniger digital, kurzweilig und unterhaltsam zu, hier gilt es „dicke Bretter“ zu 
bohren. 

Da die Aufgaben für die verschiedenen Institutionen und Behörden mittlerweile hinreichend geläu-
fig sind, werden in diesem Impulspapier besonders die Herausforderungen der Jugendämter, im 
Speziellen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, in der Umsetzung des Gesetzes beleuchtet, die sich 
zwangsläufig aufgrund der aktuellen Situation der öffentlichen Jugendhilfe verschärfen.  

FABIAN MÖLLER

SPAGAT DER JUGENDÄMTER: ZWISCHEN ANFORDERUNGEN DES  
KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZES UND DEN MÖGLICHKEITEN 
VOR ORT

1. ALLTAG IN DEUTSCHEN JUGENDÄMTERN

„Ich erreiche die Mitarbeiter*innen im Jugendamt nicht.“ Diese Aussage mag so oder so ähnlich 
einigen Praktiker*innen der verschiedensten Professionen der Jugendhilfe geläufig sein. So fällt 
die Umsetzung des KJSG nach sechs Jahre Vorbereitung durch den Bund in eine Zeit, in der in 
vielen deutschen Jugendämtern eine explosive Mischung aus fehlendem Personal und zunehmen-
den Krisen den Arbeitsalltag bestimmt. So wendeten sich erst vor kurzem Mitarbeiter*innen des 
Jugendamtes Hannovers in einem Brandbrief an die Verwaltungsspitze und Politik, um ihrer Belas-
tung Ausdruck zu verleihen. (HAZ Redaktion, 2022) 

Hannover ist an dieser Stelle kein Einzelfall. Nach mehreren Jahren der hohen Belastung u.a. durch 
die verschiedenen globalen Krisen, exemplarisch seien hier die Zuwanderung 2015 und die Aus-

FABIAN MÖLLER
SPAGAT DER JUGENDÄMTER: ZWISCHEN ANFORDERUNGEN DES KINDER- UND JUGENDSTÄRKUNGSGESETZES UND DEN MÖGLICHKEITEN VOR ORT

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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wirkungen von Corona genannt, scheint ein Peak übergreifend in den Bundesländern erreicht zu 
sein. Das durch den Bund aufgesetzte KJSG beschäftigt die kommunalen Strukturen nun mit wei-
teren Aufgaben, die zumeist längst überfällig und zum Wohle der Klient*innen von hoher Bedeu-
tung sind. Durch die angespannte Gesamtsituation ist allerdings fraglich, mit welcher Intensität die 
Umsetzung in der Praxis geplant und realisiert werden kann. 

Daher sollte die Frage aufgeworfen werden, ob trotz allem Engagement der Mitarbeiter*innen in 
den kommunalen Jugendämtern die Einführung des Gesetzes ohne weitere Unterstützung durch 
Bund- und Länderstrukturen Gefahr läuft, in Teilen im Sande zu verlaufen. 

Die Leittragenden wären in diesem Fall die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern, die von der 
Differenzierung des Gesetzes und den veränderten und zum Teil vereinfachten Leistungsansprü-
chen gegenüber der öffentlichen Jugendhilfe profitieren sollten. Klageverfahren vor Verwaltungs-
gerichten und lange Wartezeiten in der Bearbeitung von Anträgen liegen ebenso nicht im Interesse 
der Jugendämter und führen auf beiden Seiten zu einer zusätzlichen und einer eigentlich vermeid-
baren Mehrbelastung. 

2. UMSETZUNG DES KJSG IN EIGENVERANTWORTUNG DER KOMMUNALEN 
JUGENDÄMTER

Die Struktur der Jugendämter in Deutschland ist sehr unterschiedlich, so gibt es beispielsweise 
in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Anzahl z.T. sehr kleiner Jugendämter. Auch im Flächen-
land Niedersachsen sind es etliche Jugendämter, 56 an der Zahl. Durch die kommunale Verant-
wortung für die öffentlichen Jugendhilfestrukturen sind die Verfahren, Vorgaben und Vorgänge in 
den Jugendämtern so unterschiedlich wie die Kommunen an sich. Die Handhabung und Ausle-
gung des SGB VIII sowie der geltenden Landesgesetze unterscheiden sich in Teilen voneinander. 
Ein Austausch findet zwischen den Kommunen in Niedersachsen zum Beispiel durch die Integrierte 
Berichterstattung Niedersachsen (IBN), die Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter (AGJÄ) und viel-
fältige lokale Arbeitskreise statt, die letztendliche Umsetzung liegt trotz Abstimmung und gemein-
samen Schnittstellen schlussendlich in Eigenverantwortung des örtlichen Jugendamtes. 

In den Landesjugendämtern wiederum sitzen Expert*innen aus den verschiedensten Rechts- sowie 
pädagogischen Gebieten, diese versuchen durch thematische Schwerpunkte, Fortbildungen und 
Austauschrunden zu unterstützen, haben aber bisher wenig Möglichkeiten Vorgaben und Stan-
dards in die kommunale Praxis verbindlich weiterzugeben. Auch hier unterscheiden sich allerdings 
die Vorgehensweise und Ansätze der Landesjugendämter stark abhängig vom zuständigen Bundes-
land. In letzter Konsequenz ist jedes Jugendamt somit für sich selbst verantwortlich, die entspre-
chenden Gesetzesänderungen in pädagogische und Verwaltungspraxis umzusetzen. 

Möglicherweise wäre hier die Bündelung von Expert*innenwissen auf einer übergreifenden digita-
len Informationsplattform möglich, auf der sich eine Vielzahl von Dokumenten, Vorlagen, Designs 
und Informationen nach Belieben und zur freien Verwendung der Kommunen abrufen lassen. Eine 
Zeitersparnis für die Mitarbeiter*innen der Kommunen wäre somit trotz einer Feinjustierung auf 
die Voraussetzungen der eigenen Strukturen gegeben. 
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3. HERAUSFORDERUNGEN IN DER UMSETZUNG DES KJSG – PERSONAL UND RES-
SOURCEN 

Die veränderten und neuen Aufgaben im KJSG lassen sich in zwei Kategorien abbilden. Auf der 
einen Seite gibt es Aufgaben, die sich durch die Umstellung einzelner Strukturen innerhalb der 
Verwaltung im regulären Tagesgeschäft schnell umsetzen und bearbeiten lassen. Auf der anderen 
Seite gibt es vermehrt ressourcen- und personalintensive Aufgaben, die sich durch die Belastung 
innerhalb der Jugendämter nicht im Tagesgeschäft wiederfinden und die eine zusätzliche Ausar-
beitung benötigen. Wer sich die Aufgaben im Detail anschaut wird feststellen: Die Aufgaben der 
zweiten Kategorie überwiegen im Gesetzestext deutlich. 

Exemplarisch lässt sich ein Vergleich an mehreren Aufgaben festmachen, die zum Teil im Bereich 
der Hilfen für junge Volljährige und Careleaver*innen sowie im Bereich der Hilfeplanung liegen. 

Die verbindliche Reduzierung des Kostenbeitrags gem. § 94 Abs. 6 S. 1 und 2 SGB VIII fällt in die 
erste Kategorie und ist seit langer Zeit angestrebt. Sie wurde in der Vergangenheit von einzel-
nen Kommunen bereits ähnlich oder gleich gehandhabt. Die Umstellung in den wirtschaftlichen 
Jugendhilfen war durch eine entsprechende interne Weisung ab dem ersten Tag des neuen Geset-
zes möglich. Es bedurfte zur Umsetzung weder Personal noch der inhaltlichen Ausarbeitung durch 
Mitarbeiter*innen. 

Anders verhält es sich bei der verbindlichen Nachbetreuung des §41a SGB VII. Diese fällt deutlich 
in die zweite Kategorie und bringt neben der pädagogischen Ausarbeitung der Handhabe auch 
Anforderungen an die Personalressourcen mit sich. Die pädagogische Ausgestaltung muss dabei, 
wie bereits im Text beschrieben, aus eigner Kraft mit den vorhandenen Ressourcen in der Kom-
mune neben der regulären Tätigkeit gestemmt werden. Wenn man den §41a mit Ernsthaftigkeit 
verfolgen will, gilt es ein umfassendes Konzept zu erstellen. Dieses muss die Kommunikationswege 
im Nachgang der Betreuung, Kriterien zum Umfang, des Zeitraums, der Ansprechpartner*innen, 
der Finanzierung sowie des Hilfeplanverfahrens enthalten (vgl. Deutsches Institut für Jugendhilfe 
und Familienrecht, 2022).

Ein weiteres Beispiel ist die Hilfeplanung der Allgemeinen Sozialen Dienste, die laut Gesetz kli-
ent*innengerecht wahrnehmbar und verständlich stattfinden soll, außerdem sollen junge Men-
schen partizipativ und selbstbestimmt am Verfahren teilhaben können. Dies sind wichtige und 
richtige Vorgaben, die zum Teil schon lange in der Praxis gelebt werden, nun allerdings in Stein 
gemeißelt verbindlich stattfinden müssen, damit sich Klient*innen gleicher Standards und einer 
gleichen Behandlung mitarbeiter*innenunabhängig sicher sein können. Der schnellste Weg wäre 
hier die verbindliche Vorgabe von Gesprächsvorlagen und eines einheitlichen Berichtswesens 
durch die Leitungsstruktur, allerdings muss Hilfeplanung als Instrument der Praxis von den Men-
schen gestaltet werden, die diese tagtäglich anwenden. Der Einbezug der Mitarbeiter*innen mit 
entsprechend notwendigen Debatten über Begrifflichkeiten, Sprache und Form der Planung führt 
in der Konsequenz dazu, dass die Umsetzung des Gesetzes und die Verstetigung der Handlungspra-
xis entsprechende Verzögerung erfährt. Die Umsetzung in den verschiedenen Fachprogrammen 
der Jugendämter sowie Arbeitsgruppen und Planungen kosten Zeit, die neben der regulären Arbeit 
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häufig fehlt. Fraglich ist hierbei, ob es sinnvoll ist, den Übergang der Eingliederungshilfe in die 
Jugendhilfe nahtlos mitzudenken und entsprechend in die weiteren Hilfeplanformate von Anfang 
an einzuplanen. 

Auch hier wird deutlich, es geht voran – allerdings in kleinen Schritten. 

Die aus den Aufgaben heraus erarbeiteten Konzepte dürfen im Anschluss allerdings nicht in der 
Schublade verschwinden, sondern müssen in der Praxis gelebt werden. In der regulären Arbeit 
bedeutet dies eine Zunahme von Fällen und Aufgaben pro Mitarbeiter*in oder eine entsprechende 
Aufstockung der Stellen. 

Um hier Mitarbeiter*innen zu entlasten, müssten entsprechende Stellen allerdings erstmal in den 
Kommunen geschaffen und schlussendlich auch mit qualifiziertem Personal besetzt werden kön-
nen. Wobei die Personalakquise auf einem Arbeitnehmermarkt auf Seiten der freien und öffentli-
chen Jugendhilfe zurzeit die größere Herausforderung darstellt. 

Weiterhin ist hier die Frage offen, inwieweit die im Gesetz geforderten Verfahrenslots*innen 
zumindest im organisatorischen Teil eine Entlastung der Mitarbeiter*innen bedeuten können und/
oder zum Beispiel die Nachbetreuung in Projekte der freien Trägerlandschaft ausgegliedert werden 
können. 

Die Nachbetreuung und die umfassende Neugestaltung der Hilfeplanung sind Beispiele von vielen 
Aufgaben, die in die zweite Kategorie fallen. Jede Aufgabe bedeutet einen Abstimmungsbedarf 
innerhalb der Verwaltung, teils mit Kooperationspartner*innen nach außen, und die Entwicklung 
entsprechender Vorgaben. Wenn die theoretische Basis geschaffen ist, fehlt es schlussendlich 
dann noch an Personal, das die Vorhaben mit Leben füllt und in die praktische Umsetzung bringt. 
Wichtig sind hierbei entsprechende Methoden zur Ermittlung und Deckung des entsprechenden 
Personalbedarfs, der sich nicht allein an Fallzahlen bemisst, sondern auch die Zunahme der Kom-
plexität und gesetzlichen Zusatzaufgaben berücksichtigt. Dies ist in der Gesamtverantwortung des 
KJSG nach §79 SGB VIII ebenfalls gesetzlich gefordert und als notwendig erachtet. Generell sollte 
daher auf breiter Basis ein Verständnis von der Arbeit der Jugendämter in Verwaltung, Politik und 
Gesellschaft hergestellt werden, um an den entsprechenden Stellen zu sensibilisieren (siehe u.a. 
AFET-Impulspapier Nr. 7) und den Bedarf zukünftig besser abzudecken. 

4. HERAUSFORDERUNG INKLUSION

Das Thema der Inklusion durchzieht das KJSG als roter Faden. Der Gesetzgeber hat an dieser Stelle 
einen deutlichen Zeitplan der Umsetzung vorgeben und verlangt eine thematische und praktische 
Auseinandersetzung auf allen Ebenen der Jugendhilfe. Inklusive Kitas, inklusive Kinder- und Jugend-
arbeit, die Auseinandersetzung mit dem Behindertenbegriff und die inklusive Jugendhilfeplanung 
sind hierbei exemplarische Beispiele für einen Einzug der Inklusion ins SGB VIII, wobei schon jede 
Aufgabe für sich genommen eigene Fachzeitschriften und Bücher füllen könnte. 

Zum Beispiel offenbart die Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern und den Eingliederungs-
hilfeträgern, beziehungsweise die angedachte Zusammenführung der Systeme zu „Hilfen aus einer 
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Hand“ Fallstricke und einen großen Ausarbeitungsbedarf. Angefangen bei der Bestimmung und Ein-
ordnung des Inklusionsbegriffes in die eigene Praxis, dem finden einer gemeinsamen Sprache und 
dem gegenseitigen Annähern über einzelne Fälle, gilt es hier zwei Systeme zusammenzubringen die 
unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch wenn die angedachten Verfahrenslotsen wahrschein-
lich einen großen Teil der organisatorischen und übergeordneten Planung des Übergangsprozesses 
übernehmen können, wird eine Einbindung und Mitarbeit der bisher tätigen Mitarbeiter*innen in 
beiden Systemen unumgänglich sein. Neben Fragen der Finanzierung sind hier vor allem die Fall-
belastung pro Mitarbeiter*in sowie die fachliche Ausgestaltung der Hilfeplanung von besonderer 
Bedeutung. Aber auch vermeintlich leichte und bisher funktionierende Abläufe, wie die Arbeit mit 
einer Fachsoftware in der Dokumentation der Hilfen, kann bei einer Umstellung auf ein System 
kostbare Zeiten und Ressourcen kosten. 

Anders als bei den anderen Änderungen im KJSG unterstützt das BMFSFJ die Ausarbeitung der 
neuen Verwaltungsstrukturen und den Übergang der Eingliederungshilfe in die Jugendhilfe bei fünf 
Modellkommunen in einem entsprechenden Projekt bis Dezember 2025. Diese Erkenntnisse sollen 
dann anderen Kommunen als Vorlage und Best-Practice-Beispiele dienen können (vgl. Deutsches 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 2022).

Hierbei wird sich möglicherweise ein Modell als geeignet herausstellen, um dieses in angepass-
ter Version in den verschiedenen Kommunen zu verstetigen und den Mitarbeiter*innen entspre-
chende Zeiten der Ausarbeitung einzusparen. 

5. DIE WEITERE PERSPEKTIVE DES KJSG IN DEN JUGENDÄMTERN

Wie ausgeführt unterscheiden sich die Herausforderungen in den kommunalen Jugendämtern je 
nach thematischem Schwerpunkt und entsprechenden Ressourcen voneinander. Zu überlegen 
wäre, ob trotz dessen Teile der theoretischen Ausarbeitung gemeinsam angegangen werden kön-
nen und/oder ein entsprechendes Outsourcen der Entwicklung von Standards möglich ist. Auch 
die gemeinsame übergreifende Akquise und Beschäftigung von Personal wäre dabei zu prüfen. 
Kreative Lösungen sind an dieser Stelle gefragt und zumindest Jugendämter mit einem gemein-
samen lokalen Bezug könnten sich hier gegenseitig unterstützen und entsprechende Ressourcen 
zugänglich machen. 

Langfristig ist fraglich, ob die Finanzierung und strukturelle Arbeit auf der Ebene der Länder weiter 
intensiviert und gesetzlich verankert, verstetigt werden kann und müsste.

Unabhängig von den Fragen der Finanzierung, des Personals oder der übergeordneten Entschei-
dungen müssen die Herausforderungen des KJSG in der Praxis nun zeitnah weiter angegangen und 
umgesetzt werden. Dafür arbeiten täglich Mitarbeiter*innen in deutschen Jugendämtern zum 
Wohle der Klient*innen. 
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Nach einem jahrelangen Diskurs, wie die in der Kinder- und Jugendhilfe bestehenden strukturellen 
Machtasymmetrien durch interne wie externe Ombudsstellen ausgeglichen werden können 
(vgl. Mund 2022), sind mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 
Ombudsstellen nun erstmals im Kinder- und Jugendhilfegesetz gesetzlich verankert. 

Es ist dem Engagement und den Bemühungen der Fachkräfte in und um den Ombudsstellen 
herum zu verdanken, die sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten für den Ausbau und die 
Implementierung derartiger Strukturen und Angebote in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
eingesetzt haben, dass nunmehr Ombudsstellen zu verbindlichen Bestandteilen der Kinder- und 
Jugendhilfe geworden sind bzw. werden (vgl. Manzel 2022:2). 

Bei der Umsetzung dieser Norm steht die Praxis nun vor der Herausforderung, wie die Ombudsstellen 
mit ihrer gesetzlich vorgesehenen umfassenden Zuständigkeit realisiert werden können und was es 
dabei zu beachten gilt. Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen: 

• Wie sind Ombudsstellen nach § 9a SGB VIII zu verstehen? 

• Welche Aufgaben haben sie? 

• Wie ist ihr Verhältnis und ihre Abgrenzung zu anderen Beratungsangeboten und Beschwerde-
möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe, gibt es Schnittmengen zu diesen Angeboten und 
wenn ja, welche? 

• Wie müsste der erforderliche bedarfsgerechte Aufbau gestaltet werden, damit sich Synergie- 
effekte ergeben könnten? 

• Wie gelingt es, dass Ombudstellen wie es § 9a Satz 2 SGB VIII vorsieht, unabhängig arbeiten 
können und fachlich nicht weisungsgebunden sind? 

• Schließlich stellt sich auch im Zusammenhang mit Ombudsstellen die Frage nach der Finanzie-
rung dieses Angebots. 

 PETRA MUND
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1. DIE GENERELLE AUSRICHTUNG VON OMBUDSSTELLEN UND IHRE AUFGABEN 
GEM. § 9A SGB VIII

Seit dem 11. Juni 2021 verpflichtet § 9a SGB VIII die Länder bedarfsgerecht sicherzustellen, dass 
sich junge Menschen und ihre Familien an Ombudsstellen wenden können, und zwar zur Beratung 
in sowie Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe nach § 2 SGB VIII und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe 
(vgl. § 9a S. 1 SGB VIII). 

• Es handelt sich bei den ombudschaftlichem Aktivitäten gem. § 9a SGB VIII nicht um eine allge-
meine Beratung rund um die Aufgaben und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Vielmehr 
bezieht sich die nunmehr gesetzlich vorgesehene ombudschaftliche Beratung auf Konflikte im 
Kontext der Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe durch die öffentliche 
und freie Jugendhilfe (vgl. Wiesner/Wapler/Wiesner SGB VIII § 9a Rn. 11). Für diese konflikt- 
haften Situationen, beispielsweise im Vorfeld oder Verlauf der Inanspruchnahme von Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe, sieht § 9a SGB VIII für junge Menschen und ihre Familien das 
Angebot der Beratung, Vermittlung und Klärung vor. 

• Es ist ein wichtiger Schritt, junge Menschen und ihre Familien gerade bei Konflikten mit der 
öffentlichen und/oder freien Jugendhilfe mit Hilfe des Angebots der Ombudschaft dabei zu 
unterstützen, dass ihre Rechte gewahrt und strukturelle Machthierarchien sich nicht noch 
weiter negativ verstärken, sondern möglichst ausgeglichen werden können. In der Praxis 
der Ombudschaft wird jedoch sicher nicht jeder Konflikt unter Zuhilfenahme des gesamten 
Dreiklangs der Ombudschaft von Beratung, Vermittlung und Klärung bearbeitet werden müs-
sen. 

• Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, bei der es oftmals um die 
Aushandlung und Vermittlung zwischen unterschiedlichen und vielfach widerstreitenden 
Positionen geht, wird es immer wieder auch zu Konflikten, verstanden als das Aufeinander-
prallen unterschiedlicher Meinungen kommen. Auch bei Bestehen von Ombudsstellen sind 
die Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe weiterhin gefordert, dass sie sich unter 
Berücksichtigung und Reflektion der jeweiligen strukturellen Machtasymmetrien und ihrer 
Auswirkungen mit den Ursachen und Zusammenhängen des Konfliktes auseinandersetzen, 
die Rechte der jungen Menschen und ihrer Familien wahren und sich aktiv für die Entwick-
lung einer möglichen konsensualen, da von beiden Konfliktparteien getragenen, Lösung bzw. 

Zu diesen mit der Realisierung von § 9a SGB VIII verbundenen zentralen Fragestellungen der 
Praxis möchten die Überlegungen im Folgenden Anregungen und Impulse geben. Ausgangspunkt 
ist dabei der fachliche Ansatz, dass Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich 
das Ziel und die Aufgabe hat, strukturelle Machtasymmetrien, die im jugendhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnis zwischen Leistungsträgern, Leistungsberechtigten und Leistungserbringern 
bestehen, auszugleichen (vgl. Bundesnetzwerk Ombudschaft Kinder- und Jugendhilfe 2022a).
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Vorgehensweise einsetzen. Eine ombuschaftliche Beratung leistet hier einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass junge Menschen und ihre Familien in Konflikten mit der öffentlichen oder 
freien Jugendhilfe gestärkt und dabei begleitet werden, für ihre Rechte und Perspektive auf 
den Konflikt bzw. die dahinter liegende Fallsituationen und ihre damit verbundenen Wün-
sche und Bedürfnisse in diesem Zusammenhang einzutreten. Möglicherweise kann bereits 
dadurch eine Klärung des Konfliktes herbeigeführt werden. 

• Konflikte wiederum, die sich auf einen objektiv vorhandenen Mangel beziehen, wie es bei-
spielsweise im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der Fall sein könnte, 
können eventuell auch nicht durch eine Beratung und/oder Vermittlung der Ombudsstellen 
zu einer zufriedenstellenden Klärung geführt werden. Gleichwohl sind Ombudsstellen in die-
sem Zusammenhang für die Erfassung des konkret bestehenden Mangels wichtig und sie sind 
gefordert, diesen Mangel aus ihrer Perspektive deutlich zu machen. Auch wenn die Über-
gänge oftmals fließend sind, kann es dennoch insgesamt sein, dass die Aufgabenbereiche 
Vermittlung und Klärung von den jungen Menschen und ihren Familien nicht in dem Maße in 
Anspruch genommen werden, wie der der Beratung. Hier wird es sich zeigen, welche Erfah-
rungen innerhalb der Ombudsstellen gemacht werden und welche Effekte ihre Existenz und 
Arbeit auf die Praxis und das Handeln der Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
haben werden. 

• Es ist wichtig, dass das Angebot der Ombudsstelle nicht als eine Kontrolle des Handelns der 
leistungsgewährenden bzw. leistungserbringenden Fachkräfte verstanden wird, sondern viel-
mehr als eine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien in alleine nicht lösba-
ren Konflikten, also in den Fällen, in denen die Rechte unter einen besonderen Druck geraten 
und strukturelle Machthierarchien und -asymmetrien besonders zum Tragen kommen kön-
nen. Diese auszugleichen und dafür Sorge zu tragen, dass junge Menschen und ihre Familien 
gerade in Konflikten ihre Rechte kennen und dass diese gewahrt bleiben, ist auch weiterhin 
die Aufgabe aller Fachkräfte. 

2. VERHÄLTNIS DER OMBUDSSTELLEN GEM. § 9A ZU ANDEREN BERATUNGS- 
ANGEBOTEN

• Auch wenn Ombudsstellen gem. § 9a SGB VIII wie beschrieben keine allgemeinen Beratungs-
auftrag rund um die Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe haben, bestehen 
dennoch Verbindungen zu anderen Beratungsangeboten. Generell sollte innerhalb aller Bera-
tungssituationen bzw. -angebote, wie beispielsweise der Beratung nach § 8 Abs. 3 SGB VIII 
oder der Erziehungsberatung gem. § 30 SGB VIII, das spezifischen Angebot der Ombudsstel-
len bekannt sein, sodass bei Bedarf darauf verwiesen werden kann.

• Im Rahmen der Hilfeplanung sollte regelmäßig auf die Möglichkeit der Beschwerde und der 
Inanspruchnahme von ombudschaftlicher Beratung in Konflikten hingewiesen werden. 

• Durch das KJSG sind die Träger von stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII zudem nunmehr gefordert, Kindern und Jugendlichen den 
Zugang sowohl zu einrichtungsinternen als auch einrichtungsexternen Beschwerdemög-
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lichkeiten in persönlichen Angelegenheiten zu gewährleisten. Durch diese Erweiterung um 
einrichtungsexterne Möglichkeiten der Beschwerde soll der Gefahr entgegenwirken, dass 
einrichtungsinterne Beschwerdestrukturen möglicherweise keine bzw. keine ausreichende 
Wirkung für die Betroffenen entfalten, z.B. aufgrund der Verflechtungen der Beschwerdes-
trukturen mit den Einrichtungs- bzw. Trägerstrukturen insgesamt oder weil Missstände nicht 
nach außen dringen sollen und bewusst innerhalb der Einrichtung bleiben sollen (vgl. Deut-
scher Bundestag, 2021:98). 

• Die Aufgabe der einrichtungsexternen Beschwerdestellen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII 
können aufgrund ihrer Unabhängigkeit, ihrer spezifischen Fachlichkeit und Expertise von 
Ombudsstellen, wie sie durch § 9a SGB VIII vorgesehen sind, übernommen werden (vgl. 
Bundesnetzwerk Ombudschaft Kinder- und Jugendhilfe 2022b:4). Bereits jetzt übernehmen 
einige Ombudsstellen diese Funktion einer externen Beschwerdemöglichkeit, wie z.B. die 
Erfahrungen der Berliner Beratungs- und Ombudsstelle Jugendhilfe (BBO Jugendhilfe) zeigen 
(vgl. Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe [BRJ e.V.] 2020:14). 

• Wenn Ombudsstellen gem. § 9a SGB VIII auch die Aufgabe einer externen Beschwerdemög-
lichkeit übernehmen, bedarf einer konzeptionellen Auseinandersetzung darüber, wie die Ver-
einigung dieser beiden ähnlichen jedoch nicht in Gänze gleichen Aufgaben gelingen kann. 

• Darüber hinaus müssen auch in diesem Zusammenhang Fragen des Zugangs der jungen Men-
schen zu dieser externen Beschwerdemöglichkeit diskutiert und konzeptionell beantwortet 
werden.

3. BEDARFSGERECHTER AUS- UND AUFBAU VON OMBUDSSTELLEN

Ombudsstellen nach § 9a SGB VIII haben einen umfassenden Auftrag, der sich auf das gesamte 
Aufgabenspektrum der Kinder- und Jugendhilfe gem. § 2 SGB VIII, von der Jugendarbeit, über die 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen bis hin zur Inobhutnahme und Vormundschaft 
bezieht. Diese zugewiesene Zuständigkeit ist enorm. Die bestehenden Ombudsstellen haben sich 
bislang in der Regel auf die Hilfen zur Erziehung und insbesondere die stationären Hilfen zur Erzie-
hung und die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung entstehenden Fragestellungen und 
Konflikte fokussiert. Diese nunmehr gegebene umfassende Zuständigkeit der Ombudsstellen, stellt 
in ihrer Umsetzung die bisherige Praxis der bestehenden Ombudsstellen wie die neu aufzubauen-
den Ombudsstellen sowohl vor quantitative als auch insbesondere vor qualitative Herausforderun-
gen (vgl. Wiesner/Wapler/Wiesner SGB VIII § 9a Rn. 12). 

3.1. OMBUDSSTELLEN GEM. § 9A SGB VIII - DER QUANTITATIVE BLICK 

Begonnen werden soll mit einem Blick auf den erforderlichen quantitativen Auf- bzw. Ausbau. Das 
Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Jugendhilfe e.V. zählt aktuell 18 Ombudsstellen und kooperie-
rende Einrichtungen in 14 Bundesländern (vgl. Bundesnetzwerk Ombudschaft Kinder- und Jugend-
hilfe 2022a). Diese Zahlen sind ermutigend, spiegeln sie doch das Engagement der Fachkräfte wider, 
sich auch ohne gesetzliche Verpflichtung für den Auf- und Ausbau von Ombudsstellen einzusetzen. 



Qualität entsteht im Dialog. 107|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 14/2022

Qualität entsteht im Dialog. 5|8

• Die bereits bestehenden Ombudsstellen und Initiativen werden sich nun damit auseinander-
setzen müssen, wie sie mit der Zuständigkeitserweiterung umgehen. Hier wird beispielsweise 
zu überprüfen bzw. zu klären sein, ob eine Erweiterung der Zuständigkeit bzw. eine Auswei-
tung der Zielgruppen innerhalb bereits bestehender Ombudsstellen möglich und sinnvoll ist 
oder ob es des Aufbaus weiterer Ombudsstellen bedarf. 

• Unabhängig davon welche Ausbaustrategie gewählt wird, ist es wichtig, eine konzeptionelle 
Debatte zu der insgesamt geplanten Struktur zu führen. 

• Die o. g. als positive Entwicklung hervorgehobenen Zahlen zur Anzahl von Ombudsstellen zei-
gen zugleich, dass bislang noch nicht in allen Bundesländern Ombudsstellen bestehen. Hier 
wird es also möglicherweise um einen Einstieg in die Thematik der Ombudschaft generell 
gehen. Dabei wird in allen Ländern zu berücksichtigen sein, dass die auf- bzw. auszubauen-
den Ombudsstellen dem Bedarf von jungen Menschen und ihren Familien entsprechen. An 
welchen Parametern ein solches bedarfsgerechtes Angebot gemessen werden kann, muss 
individuell in den Ländern diskutiert werden. Die Begründung zu § 9a SGB VIII gibt an dieser 
Stelle lediglich den Hinweis, dass zu gewährleisten ist, dass „im Hinblick auf den Gesamt-
bestand und die jeweilige Ausstattung ausreichend Ombudsstellen zur Verfügung stehen, 
um den Bedarf junger Menschen und ihrer Familien nach ombudsschaftlicher Beratung und 
Unterstützung zu befriedigen“ (Deutscher Bundestag, 2021:76). 

• U. a. die Jugendhilfeplanung ist gefordert, den Bedarf an Ombudsstellen quantitativ zu erfas-
sen. Aber auch die Jugendhilfeausschüsse und die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII 
sind Orte, in denen Bedarfe deutlich gemacht bzw. erhoben werden können, beispielsweise 
durch die Initiierung einer Debatte darüber, welche Bedarfe gesehen und ggf. priorisiert 
werden. Sofern innerhalb der öffentlichen und/oder freien Jugendhilfe eigene Beschwerde-
strukturen bestehen, können durch die Auswertung der dort eingegangenen Beschwerden 
wichtige Hinweise für die Beantwortung der Frage gewonnen werden, in Bezug auf welche 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe es vorrangig, im Sinne eines ersten bzw. weiteren 
Schrittes, gilt, Ombudsstellen einzurichten. 

• Auch die Verantwortlichen auf der Länderebene sind gefordert, im Rahmen ihrer jugend-
hilfeplanerischen Aktivitäten die möglicherweise bereits vorhandenen ombudschaftlichen 
Angebote dahingehend zu überprüfen, ob bzw. in welchem Ausmaß sie den gesetzlichen 
Anforderungen gem. § 9a SGB VIII gerecht werden, um darauf aufbauend ihren jeweils län-
derspezifischen Weiterentwicklungs- und Aufbaubedarf gemeinsam mit den örtlichen Struk-
turen bestimmen zu können. Die Landesjugendhilfeausschüsse sind auf dieser Ebene wich-
tige Gremien, in denen die damit verbundenen Fragen diskutiert werden sollten. 

• Bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes gilt es auch zu bedenken, dass eine 
regional gute Erreichbarkeit der Ombudsstelle(n) ein wichtiges zu berücksichtigendes Quali-
tätsmerkmal ist. Dies gilt es insbesondere dann zu beachten, wenn in den (großen) Flächen-
ländern darüber nachgedacht werden sollte, Ombudsstellen mit überregionalen Zuständig-
keiten und größeren Einzugsbereichen zu errichten. 
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• Generell bietet es sich bei der Schaffung des geforderten bedarfsgerechten Angebots an, suk-
zessive vorzugehen und ausgehend von einem (bestehenden) ombudschaftlichen Angebot 
den weiteren Ausbau zu planen und vorzunehmen. 

3.2. OMBUDSSTELLEN GEM. § 9A SGB VIII - DER QUALITATIVE BLICK

Aber auch hinsichtlich des qualitativen Auf- bzw. Ausbaus ist einiges zu bedenken. Zunächst ist in 
den Ländern die Frage zu diskutieren, welche ombudschaftliche Struktur aufgebaut werden soll. 
Die bereits angesprochene Frage, ob eine Ombudsstelle für alle Themen zuständig sein soll oder ob 
es mehrere Ombudsstellen geben soll, ist insbesondere auch unter qualitativen Gesichtspunkten 
zu diskutieren. 

• Für eine umfassende Zuständigkeit in einer Ombudsstelle spricht, dass dadurch einer Zer-
splitterung der Angebote entgegengewirkt wird, gleichwohl muss in dem Fall darauf geach-
tet werden, dass es durch die umfassende Zuständigkeit nicht zu einer Überforderung der 
Ombudsstelle und der dort tätigen Fachkräfte kommt. 

• Wenn es mehrere Ombudsstellen, möglicherweise in unterschiedlicher Trägerschaft geben 
soll, wird die Kooperation und die Abstimmung untereinander sehr wichtig werden, da es 
nicht die Aufgabe der jungen Menschen und ihrer Familie sein darf, zu erkennen, an welche 
der verschiedenen Ombudsstellen sie sich mit ihrem spezifischen Anliegen wenden sollten. 

• Insgesamt ist zu gewährleisten, dass sich der durch das KJSG nunmehr geltende inklusive Cha-
rakter der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur generell, sondern auch und gerade innerhalb der 
ombudschaflichen Beratungs- und Unterstützungsangebote entfalten kann. Dies bedeutet, 
dass sich die bestehenden wie die neu aufzubauenden Ombudsstellen auch damit ausein-
andersetzen müssen, wie ihre Angebote auch von jungen Menschen mit einer (drohenden) 
Behinderung erreicht werden können. Ein niedrigeschwelliger bzw. barrierefreier Zugang, wie 
der Aufbau einer Multiprofessionalität, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschie-
denen Zielgruppen gerecht wird, werden in diesem Zusammenhang wichtig sein (vgl. Helberg 
2022:4) und sind durch den in § 9a SGB VIII enthaltenen Verweis auf § 17 Abs. 1 bis 2a SGB I 
auch gesetzlich vorgesehen. 

• Insgesamt werden unterschiedliche Kommunikations- und Zugangswege erforderlich sein. 
Auch geeignete online Zugänge, wie beispielsweise eine Kontaktaufnahme via Chat oder eine 
Onlineberatung generell, sollten - unter Berücksichtigung des Datenschutzes - entwickelt 
werden. 

• Im Zusammenhang mit der Frage des Zugangs sollte auch -und nach Möglichkeit unter Beteili-
gung der jungen Menschen- diskutiert werden, welchen konkreten Namen die Ombudsstelle 
bekommen sollte, damit junge Menschen sich auch tatsächlich davon angesprochen fühlen. 

• Auch nach einer erfolgreichen Kontaktaufnahme wird die Frage, wie junge Menschen und 
insbesondere auch Kinder erreicht werden können, methodisch weiter diskutiert werden 
müssen. 

• Um die in den Ombudsstellen tätigen Fachkräfte sowohl in Bezug auf diese methodische 
Ausgestaltung einer auch inklusiven ombudschaftlichen Beratung als auch hinsichtlich der 
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verschiedenen Aufgabenfelder und den damit verbundenen Beratungsthemen, die an die 
Ombudsstellen herangetragen werden vorzubereiten, sollten spezifische Fortbildungsange-
bote vorgesehen und angeboten werden. 

4. UNABHÄNGIGKEIT DER OMBUDSSTELLEN

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal und ausschlaggebend für den Erfolg von Ombudsstellen ist, dass sie 
unabhängig arbeiten und fachlich nicht weisungsgebunden sind (vgl. § 9a Satz 2 SGB VIII). Ansons-
ten könnten die mit der Einführung von § 9a SGB VIII verbundenen zentralen Zielstellungen, die 
Stärkung der unterstützenden Strukturen zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
und ihren Familien und die Schaffung von niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsange-
boten in Konflikten, nicht realisiert werden. (vgl. Deutscher Bundestag, 2021:76). 

• Die Unabhängigkeit der Ombudsstellen ist auch für die Akzeptanz im Allgemeinen und bei 
ihrer Zielgruppe im Besonderen wichtig. Im Übrigen ist die Unabhängigkeit auch für die Akzep-
tanz der Ombudsstelle bei den Fachkräften der öffentlichen und freien Jugendhilfe wichtig. 

• Wie die erforderliche ombudschaftliche Unabhängigkeit sichergestellt werden kann bzw. was 
genau sie bedeutet, ist nicht so einfach zu beantworten und wird aktuell kontrovers disku-
tiert. Neben der gewählten Organisationsform wird auch der Finanzierungsmodus ein zentra-
les Element sein, an dem sich die geforderte Unabhängigkeit festmachen wird (vgl. Wiesner/
Wapler/Wiesner SGB VIII § 9a Rn. 19). Dabei wird die Finanzierung durch den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe der Regelfall sein. Die Ombudschaft selber wird wiederum insbeson-
dere durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe erfolgen. 

• Im Zusammenhang mit der Trägerschaft wird auch die Frage zu diskutieren sein, ob diese 
Träger gleichzeitig auch Leistungserbringer sein können. Um die Unabhängigkeit zu gewähr-
leisten, sollte dies mindestens insoweit ausgeschlossen werden, als dass sie nicht Träger der 
Leistungen sein sollten, auf die sich das Angebot der Ombudschaft bezieht. 

• Die Finanzierungsform der Zuwendung ermöglicht in diesem Zusammenhang eine eigenver-
antwortliche Umsetzung der mit der Ombudschaft verbundenen Aufgaben. 

• Für die strukturelle Absicherung der Unabhängigkeit bietet sich die Einrichtung eines Beirates 
an. Dieser Beirat, in dem u.a. die Zielgruppe der jungen Menschen vertreten sein sollten, 
sollte diese wie auch andere für die Umsetzung der ombudschaftlichen Beratung relevante 
Fragen mit einem fachlichen Diskurs begleiten und sich insbesondere auch mit der Frage der 
Unabhängigkeit immer wieder auseinandersetzen. 

5. FAZIT

Mit dem KJSG haben das SGB VIII und damit die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe die größte Ände-
rung seit seinem Bestehen erfahren. Mit der damit verbundenen Einführung von Ombudsstellen 
gem. § 9a SGB VIII ist ein wichtiger Schritt für den Ausgleich struktureller Machtasymmetrien und 
die Sicherung der Rechte von jungen Menschen und ihren Familien in Konfliktsituationen unter-
nommen worden. Damit dies gelingt, muss mit den nun auf- bzw. auszubauenden Ombudsstellen 
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auch das Ziel verbunden sein, dass sie zu einem selbstverständlichen Teil der Kinder- und Jugend-
hilfelandschaft werden. Dabei wird es bei der bedarfsgerechten Errichtung von Ombudsstellen, 
je nach Ausgangslage und konzeptioneller Strukturentscheidung, in den Ländern unterschiedliche 
Formen und Herangehensweisen geben. Dieser Aufbau der Strukturen sollte begleitet und die 
dabei jeweils gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen sollten gebündelt und für den Transfer 
zur Verfügung gestellt werden. Für diese Aufgabe bietet sich das Bundesnetzwerk Ombudschaft in 
der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Bundeskoordinierungsstelle des Bundesnetzwerkes an, die 
bereits jetzt als bundesweite Ansprechpartnerin für Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe 
fungiert. 
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Der § 20 SGB VIII ist eine Chance für Familien in Notsitua� onen. Der folgende Beitrag zeigt, inwie-
weit die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern dazu 
im KJSG umgesetzt wurden. Und im Blick auf die kün� ige Praxis wird der niedrigschwellige Zugang 
zur Hilfe über die Erziehungsberatung disku� ert:

• Wie kann die Hilfe in Notsitua� onen fachlich und strukturell in das Aufgabenspektrum der 
Erziehungsberatung integriert werden? 

• Wie kann die Erziehungsberatung ihre Quasi-Lotsenfunk� on erfüllen? 

• Welche Fragen stellen sich bei der konkreten Umsetzung von § 20 SGB VIII?

• Wie sind neben eher strukturell zu lösenden Fragen auch fachliche Konzepte und Herangehens-
weisen weiterzuentwickeln?

• Was müssen Vereinbarungen nach § 36a Abs. 2 SGB VIII enthalten? 

• Wie ist die Kostenübernahme für die zusätzlich notwendige personelle Kapazität und ggf. Aus-
sta� ung zu regeln?

Fazit: Eine an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Umsetzung von § 20 SGB VIII in der neuen 
Fassung lohnt sich in jedem Fall für die betroff enen Familien. Die Erziehungsberatungsstellen profi -
� eren durch die Vernetzung mit Angeboten und Projekten zur alltagsnahen Unterstützung. Und die 
Jugendhilfe profi � ert durch ein unmi� elbar in Anspruch zu nehmendes Angebot.

SILKE NAUDIET

EINE CHANCE FÜR FAMILIEN IN NOTSITUATIONEN 
IMPULSE ZUR UMSETZUNG VON § 20 SGB VIII 

1. DIE UMSETZUNG DER EMPFEHLUNGEN 1 BIS 4 DER AG KINDER PSYCHISCH 
KRANKER UND SUCHTKRANKER ELTERN IM KJSG 

Im Abschlussbericht der interministeriellen und interdisziplinären Arbeitsgruppe Kinder psychisch 
kranker und suchtkranker Eltern (vgl. AFET 2020) wurde der Handlungsbedarf wie folgt zusam-
mengefasst: „Die Möglichkeiten der direkten Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und 

SILKE NAUDIET
EINE CHANCE FÜR FAMILIEN IN NOTSITUATIONEN - IMPULSE ZUR UMSETZUNG VON § 20 SGB VIII

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Jugendhilfe ohne vorherige Befassung des Jugendamtes sollten erweitert, die Alltagsunterstützung 
gestärkt und die Leistungen so fl exibilisiert werden, dass sie auch wechselnden Bedarfslagen Rech-
nung tragen.“ (S. 7).

Die sich daraus ergebenden Empfehlungen bildeten die Grundlage für den im Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz (KJSG) angepassten § 20 SGB VIII und die darauf abges� mmten Kontextbedingun-
gen, hauptsächlich festgelegt in § 36a Abs. 2.

Die Empfehlungen 1 bis 4 der AG Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern wurden im 
KJSG in wesentlichen Zügen, wenngleich nicht vollständig umgesetzt. So ist die Leistung nach 
§ 20 SGB VIII zwar mit einem Rechtsanspruch unterlegt worden, aber nicht in den Katalog der 
Hilfen zur Erziehung aufgenommen. In der Fachdiskussion im Vorfeld der Gesetzgebung wurde die 
Defi ni� on der Leistung als Hilfe zur Erziehung zu Recht durchaus kri� sch gesehen, da ein Bedarf in 
Notsitua� on nicht zwangsläufi g mit dem Vorliegen der Eingangsvoraussetzungen für die Hilfen zur 
Erziehung nach § 27 SGB VIII verbunden sein muss. 

Die Einschränkung auf die „Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsitua� onen“ schließt 
Jugendliche aus, die in den Empfehlungen der AG Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern 
ausdrücklich benannt wurden. In bes� mmten Konstella� onen besteht der Bedarf an alltagsnaher 
Unterstützung in einer Familie über den Eintri�  der Kinder in das Jugendalter hinaus. Eine Hilfe in 
Notsitua� onen kann dem Phänomen der Paren� fi zierung sowie der Aufl ösung von Genera� onen-
grenzen vorbeugen und würde somit auch bei Jugendlichen eine ungüns� ge Entwicklung abmil-
dern helfen. 

Ebenfalls nicht berücksich� gt wurde, dass die Formulierung „ein Elternteil, der für die Betreuung 
des Kindes überwiegend verantwortlich ist, (...) ausfällt“ (§ 20 Abs. Abs 1). Diese Formulierung geht 
unverändert vom Modell eines hauptsächlich für die Alltagsversorgung der Kinder zuständigen 
Elternteils aus. Das wird der Empfehlung 3 im Abschlussbericht der AG Kinder psychisch kranker 
und suchtkranker Eltern, eine im Wesentlichen gleichmäßige Aufgabenteilung der Eltern zugrunde 
zu legen, nicht gerecht. In der Praxis sollte der Begriff  „überwiegend“ großzügig ausgelegt wer-
den, so dass auf diese Weise auch Notlagen umfasst sind, die durch den Ausfall eines Elternteils 
entstehen, der zu großen Teilen für die Versorgung der Kinder verantwortlich ist. Hier müssen die 
üblichen Lebenslagen heu� ger Familien Berücksich� gung fi nden, um ihnen die alltagsnahe Unter-
stützung zugänglich zu machen. 

Der Gedanke der Erstreckung der Leistung auf Kinder mit Behinderung mag durch die inklusive 
Ausrichtung des KJSG inhärent gegeben sein, wenngleich die besonderen Bedingungen nicht expli-
zit formuliert sind. Für eine Umsetzung, die Familien mit behinderten Kindern oder Eltern gerecht 
wird, wäre es hilfreich gewesen, das auch im Gesetz zu benennen. 

Um die Idee, die hinter der Weiterentwicklung von § 20 SGB VIII steht, zu verstehen, ist der Hinter-
grund der Entstehungsgeschichte hilfreich. Im KJSG wurde aus gesetzestechnischen Gründen die 
Zielgruppe der Familien mit psychisch oder suchterkrankten Elternteilen nicht benannt, auch wenn 
deren Bedarfe bei der Neuformulierung von § 20 SGB VIII zugrunde gelegt wurden. Das eröff net die 
Möglichkeit, auch andere Notsitua� onen mit zu berücksich� gen, z.B. die Inha� ierung eines Eltern-
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teils, die ebenfalls zu unvorhergesehenen Engpässen in der Betreuung der Kinder führen kann. 
Ganz aktuell hat das DIJuF begutachtet, dass der Tod eines Elternteils einen Anspruch auf Leistun-
gen nach § 20 SGB VIII begründen kann. Das gilt auch über einen längeren Zeitraum, und zwar so 
lange, bis der andere Elternteil in der Lage ist, die Betreuung und Versorgung der Kinder wieder aus 
eigener Kra�  zu gewährleisten (vgl. DIJuF 2022, S. 406 - 407). 

2. DIE NIEDRIGSCHWELLIGE INANSPRUCHNAHME

Damit die Änderung den Familien mit dem größten Bedarf Zugutekommen kann, ist zentral und 
essen� ell, dass die Inanspruchnahme der Hilfe unkompliziert, fl exibel und unbürokra� sch ermög-
licht wird. Aus der Perspek� ve der betroff enen Eltern betrachtet, ist es leicht vorstellbar, dass in 
einer Notsitua� on, in der aus welchem Grund auch immer, die Betreuung und Versorgung der Kin-
der (par� ell) nicht gesichert ist, keine Zeit und Energie für die Suche nach geeigneter Unterstützung 
und das Überwinden bürokra� scher Hürden verfügbar ist. 

In die Erörterung der Notsitua� on mit der Familie sowie des individuellen Bedarfs, die am Beginn 
jeder Hilfe steht, kann die Prüfung des Anspruchs und möglicher vorrangiger Leistungen unkompli-
ziert integriert werden. Dazu gehört auch die Frage, welche Hilfen ggf. bereits in Anspruch genom-
men werden und wo es Lücken zu schließen gilt. Es gilt, eine auf den Bedarf abges� mmte Hilfe in 
der örtlich vorhandenen Infrastruktur zu etablieren. 

Laut der Pressemeldung des BMFSFJ vom 7. Mai 2021 sind ca. drei bis vier Millionen Kinder und 
Jugendliche von der psychischen oder Suchterkrankung eines Elternteils betroff en2). Auch wenn 
nicht alle diese Familien einen expliziten Unterstützungsbedarf haben und in den Hilfen zur Erzie-
hung viele betroff ene Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereits kompetente und vernetzte 
Unterstützung bekommen, ist dennoch leicht vorstellbar, dass der ungedeckte Bedarf immens ist 
und nicht mit der Nachfrage übereins� mmt. 

Nicht auf diese Zielgruppe beschränkt und auch nicht ganz neu sind die Ausführungen von Zieg-
ler (2012) zur Bedarfsdeckung in der Jugendhilfe. Auf der Basis von Studien (z.B. KIGGS-Studie, 
15. Shell-Studie) und Berechnungen kommt er zu dem Schluss, dass nur ca. 20 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen mit vermutetem Bedarf tatsächlich eine Hilfe zur Erziehung Zugute kommt. Die 
Erziehungsberatung wurde hier allerdings nicht mitberücksich� gt. Der Zugang über § 20 SGB VIII 
in eine Erziehungsberatung, eine weitere HzE oder überhaupt zu notwendiger Unterstützung stellt 
eine Chance dar, mehr betroff ene Familien mit Bedarf zu erreichen, ein erklärtes Ziel der Poli� k bei 
der Neufassung der Hilfe in Notsitua� onen. 

3. DER ZUGANG ÜBER DIE ERZIEHUNGSBERATUNG 

Die Fachdiskussion im Kontext der Weiterentwicklung von § 20 SGB VIII war durchaus lebha�  und 
teilweise kontrovers. Umstri� en war dabei die Verbindung des niedrigschwelligen Zugangs mit 

2) Siehe h� ps://www.bmfs� .de/bmfs� /aktuelles/alle-meldungen/kinder-und-jugendliche-in-schwierigen-lebenslagen-
staerken-162816, abgerufen am 12. August 2022
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der Erziehungsberatung. Nicht nur in einigen Stellungnahmen im Zuge des Gesetzgebungsverfah-
rens (z.B. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2021), sondern auch jetzt noch sind in Fachbeiträgen zur 
Umsetzung einige kri� sche Einschätzungen zum Zugang über die Erziehungsberatung formuliert, 
die an überkommen geglaubte Vorurteile erinnern (z.B. Struck 2022). Demgegenüber wurde in 
der Gesetzesbegründung das Poten� al der Erziehungsberatung als von den Familien gut angenom-
mene, wirksame und leicht erreichbare Hilfe beschrieben3).

Um die Idee, die zur Neuausrichtung von § 20 SGB VIII maßgeblich war, bestmöglich in die Umset-
zung zu transpor� eren, müssen zunächst einige Voraussetzungen geschaff en werden. Vorhandene 
Strukturen müssen analysiert werden, um darauf aufzubauen. Dazu gehört die Weiterentwicklung 
der Erziehungsberatung im Rahmen des Vernetzungssystem. Auf der Basis der umfangreichen 
Erfahrungen mit dem niedrigschwelligen Zugang zur Hilfe sowie mit Kriseninterven� onen muss die 
Hilfe in Notsitua� onen fachlich und strukturell integriert werden. 

Gelingt das, kann gerade in dem Fall, dass bisher keine Hilfe für die Familie etabliert wurde, Ver-
trauen über prak� sche, alltagsnahe Unterstützung aufgebaut werden. Zu denken ist hier u.a. an 
psychisch erkrankte Eltern, die keine Einsicht in ihre krankheitsbedingten Einschränkungen haben, 
aber ihren Bedarf an Unterstützung bei der Versorgung der Kinder durchaus sehen. Der Zugang 
über die Erziehungsberatung sichert den professionellen Umgang auch in dieser Konstella� on. Die 
Mo� va� onsarbeit, eine weitergehende Hilfe anzunehmen, kann gut daran anschließen. Auch die 
Überleitung in Hilfeplanverfahren oder das medizinische System ist bei Bedarf und mit Einverständ-
nis der Familie unkompliziert möglich, wenn die Hilfe in Notsitua� onen plus Erziehungsberatung 
nicht ausreicht. 

In der Erziehungsberatung, und vermutlich nicht nur dort, ist vielfach zu beobachten, dass es Eltern 
schwerfällt, Veränderungspoten� al in belasteten Situa� onen zu entwickeln, wenn alltagsprak� sche 
Probleme nicht gelöst sind. Ein unkomplizierter Zugang zu Unterstützung in defi nierten Notsitua� -
onen kann es überhaupt erst möglich machen, dass eine Hilfe zur Erziehung zur Verbesserung der 
Lebenslage der Kinder sowie ihrer Familie wirksam wird, und ggf. der Zugang zum medizinischen 
System, geschaff en wird. Leistungen, die in unterschiedlichem Kontext der Gesamtproblema� k 
einer Familie gerecht werden, können über eine Quasi-Lotsenfunk� on der Erziehungsberatung 
bestmöglich aufeinander bezogen werden und weitere Hilfen können bei Bedarf in Abs� mmung 
mit der Familie gut integriert werden. 

Vorstellbar und im Gesetz vorgesehen sind neben Vermi� lung und/oder Angebot der Leistung 
nach § 20 SGB VIII über die Erziehungsberatung auch vergleichbare Lösungen über andere Bera-
tungsdienste oder Ins� tu� onen. Wird dies auf der Basis gewachsener Strukturen oder aus ande-
ren Gründen so umgesetzt, gilt es die qualita� ven Standards und die vorgesehene Rolle der Erzie-
hungsberatung auf andere Weise zu gewährleisten, um das Poten� al der Hilfe in Notsitua� onen für 
die Familien bestmöglich zu nutzen.  

3) Siehe BT-Drs. 19/26107
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4. HERAUSFORDERUNGEN

Unbestri� en gibt es eine Reihe von Herausforderungen bei der Umsetzung der Neustrukturierung 
der Vorgaben von § 20 SGB VIII, die die beteiligten Akteure koopera� v lösen müssen. Solange das 
gemeinsame Bemühen um eine Lösung von der Absicht getragen ist, für betroff ene Familien die 
bestmögliche Hilfe zu gewährleisten, sollte es auch gelingen, die notwendige fachliche und struktu-
relle Weiterentwicklung in die Wege zu leiten. 

Folgende Fragen stellen sich bei der konkreten Umsetzung von § 20 SGB VIII:

• Wie ist das Zusammenwirken zwischen Jugendhilfeplanung und prak� scher Umsetzung 
ergebnisorien� ert zu gestalten? 

• Die Basis der Bedarfsanalyse und des Qualitätsmanagements der Leistung sowie der Struktu-
ren wird über die Jugendhilfeplanung gelegt. Es gilt einen koopera� ven Transfer zwischen den 
Planungsgremien und den an der Umsetzung beteiligten Träger/Ins� tu� onen zu etablieren 
und zu verste� gen. 

• Wie kann der Bedarf möglichst treff sicher eingeschätzt werden? 

• Zu diff erenzieren ist dabei zwischen Bedarf und Nachfrage. Es ist davon auszugehen, dass der 
Bedarf bei vielen Familien bereits besteht und insofern ist damit zu rechnen, dass die Nach-
frage nach der Etablierung der Strukturen und entsprechender Öff entlichkeitsarbeit wachsen 
wird. 

• Wie gelingt es, tatsächlich die Familien zu erreichen, die von der Hilfe am meisten profi � eren 
können? 

• Notwendig ist eine wirksame und umfassende Bekanntmachung des Angebots und des 
Anspruchs auf die Hilfe in Notsitua� onen bei den Familien und bei geeigneten Mul� plika-
tor*innen. 

• Wie können auf der Basis vorhandener Angebote die Strukturen so gestaltet werden, dass die 
niedrigschwellige Inanspruchnahme gewährleistet ist? 

• Für Familien darf das Verfahren nicht kompliziert sein und auch nicht so wirken. 

• Wie kann die Koopera� on der vermi� elnden Beratungsstelle und der Ins� tu� on, die die Leis-
tung erbringt, sowie Ehrenamtsprojekten gestaltet werden? 

• Hier ist auf eine gute gemeinsame Abs� mmung der Abläufe zu achten, um auch hier den 
Familien die Inanspruchnahme zu erleichtern. Zu vermeiden ist, dass das Anliegen mehrfach 
vorgebracht werden muss. 

• Wie ist es umsetzbar, dass die vermi� elnde Beratungsstelle auch, ggf. nur in bes� mmten 
Konstella� onen, die Leistung erbringt? 

• Damit würde ein Modell geschaff en, das den Vorgang für die Familien erleichtert, weil sie 
zunächst nur ein Gegenüber haben.

• Wie kann die zeitnahe Verfügbarkeit der Leistung im Bedarfsfall gewährleistet werden, wo 
sich doch die Nachfrage nicht gleichmäßig über das Jahr verteilen wird? 
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• Vielfach wird hier die größte Herausforderung gesehen. Allerdings galt es für die alltagsnahe 
Unterstützung von Familien bei Ausfall eines Elternteils schon immer, dass die Hilfe möglichst 
umgehend etabliert werden muss. Es gibt also durchaus Modelle, wie das gelingen kann. 

Neben diesen eher strukturell zu lösenden Fragen, sind auch fachliche Konzepte und Herangehens-
weisen weiterzuentwickeln. Hier ist u.a. zu klären:

• In welchen Konstella� onen ist es geboten, Fachkrä� e einzusetzen, und wie sieht der Bedarf 
aus, der von ehrenamtlichen Laien vielleicht sogar besser gedeckt werden kann?

• Wie muss die Anleitung und Begleitung von ehrenamtlichen Laien aussehen, um den Anfor-
derungen an die Qualität der Hilfe und der Gewährleistung des Kindeswohls gerecht zu wer-
den?

• Wie kann die alltagsnahe Hilfe in das Unterstützungssystem der Familien integriert werden 
und gleichzei� g die Familie gestärkt werden, im Sinne der Hilf e zur Selbsthilfe sich auch wie-
der unabhängig davon zu machen? 

Im Verlauf der Umsetzung und der ersten Erfahrungen werden weitere fachliche Fragen au� om-
men, die der Refl exion bedürfen, um schließlich zu einem Gesamtkonzept zu gelangen, welches 
dazu beiträgt, die Versorgung der Kinder und ihrer Familien zu verbessern. Dass erfahrungsbasierte 
Anpassungen der Strukturen erwartungsgemäß notwendig werden, sollte ebenfalls mit bedacht 
werden.

• Eine Evalua� on der Umsetzung von § 20 SGB VIII auf bundesweiter Ebene hat der Bundesrat 
angeregt.4) Auf örtlicher Ebene bietet es sich analog dazu an, in bes� mmten Abständen die 
Abläufe, die fachliche Weiterentwicklung, Bedarf und Nachfrage sowie die Wirksamkeit der 
Hilfe für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder im Netzwerk gemeinsam zu 
überprüfen. 

• Wünschenswert ist darüber hinaus eine überregionale Kommunika� on zu gelungenen Model-
len, die aufgrund unterschiedlicher regionaler Ausgangsbedingungen vor allem Anregungen 
für die Umsetzung vor Ort bieten können.

5. VEREINBARUNGEN NACH § 36A ABS. 2 SGB VIII

Die unmi� elbare Inanspruchnahme nach § 36a Abs. 2 SGB VIII, die für die Erziehungsberatung nach 
§ 28 SGB VIII auch bisher schon zugelassen werden sollte, wird also analog auf die Leistung nach 
§ 20 SGB VIII angewandt, (insbesondere) wenn die Hilfe von einer Erziehungsberatungsstelle oder 
einer vergleichbaren Ins� tu� on angeboten oder vermi� elt wird. 

• Die Klärung struktureller und fachlicher Fragen muss sich somit in einer Vereinbarung zwi-
schen dem öff entlichen Träger und dem (freien) Träger der Beratungsstelle niederschlagen, 
bzw. vorhandene Vereinbarungen sind zu modifi zieren. 

4) Bundesrat zu Drs. 319/21, 8, verfügbar über h� ps://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/
zu319-21.pdf;jsessionid=91E2614F9A3A8B238C0DF9D09EA5DE04.2_cid382?__blob=publica� onFile&v=1 abgerufen 
am 18. August 2022
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• Bei Erziehungsberatungsstellen in öff entlicher Trägerscha�  müssen entsprechende interne 
Regelungen geschaff en werden. Eine getroff ene Vereinbarung bzw. interne Regelung ist die 
Voraussetzung, dass die Erziehungsberatungsstelle die ihr zugedachte Rolle einnimmt, d.h. 
die Leistung vermi� elt oder selber anbietet. 

• Damit verbunden ist auch die Kostenübernahme für die zusätzlich notwendige personelle 
Kapazität und ggf. Aussta� ung.

• Mit den Leistungserbringern, sofern die Erziehungsberatung vermi� elt und nicht selber ein 
Angebot macht, werden analoge Vereinbarungen getroff en, die insgesamt kompa� bel sind 
und dem komplexen Geschehen gerecht werden. 

Wesentliche Inhalte der Vereinbarungen sind (siehe auch LAG Erziehungsberatung Bayern 2022):

• die Nennung der beteiligten Ins� tu� onen und Projekte

• die Struktur der Koopera� on

• konkrete Kriterien, was als Notsitua� on zu defi nieren ist

• die Umsetzung der Vorrangregelung, insbesondere von Leistungen nach  § 38 SGB V

• die Diff erenzierung von Vermi� lung, Angebot, bzw. Leistungserbringung 

• die konkrete Ausgestaltung des unmi� elbaren Zugangs zur Leistung nach § 20 SGB VIII

• die Sicherstellung der fl exiblen und zeitnahen Verfügbarkeit der Hilfe 

• die Sicherung und Weiterentwicklung des fachlichen Vorgehens

• ggf. die Umsetzung der Anleitung und Begleitung von ehrenamtlichen Laien unter Berücksich-
� gung des Kinderschutzes

• das Vorgehen bei der Wahrnehmung von gewich� gen Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung

• die Bedarfsermi� lung

• die Qualitätssicherung 

• die notwendige Kapazitätserhöhung bei den beteiligten Ins� tu� onen und Projekten

• die Form der Kostenübernahme

• die Datenerfassung und die Sicherung der Vertraulichkeit 

• die dynamische Anpassung der Kapazität an ggf. wachsende Nachfrage 

• die ggf. notwendige Weiterentwicklung der Strukturen.

Das DIJuF hat dazu ein sehr diff erenziertes Rechtsgutachten veröff entlicht, in dem die Hintergründe 
und die beim Abschluss von Vereinbarungen mit Erziehungsberatungsstellen bzw. deren Trägern, 
wesentlichen Eckpunkte ausführlich dargestellt sind (DIJuF 2021).
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6. FAZIT 

Eine an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Umsetzung von § 20 SGB VIII in der neuen Fas-
sung lohnt sich in jedem Fall für die betroff enen Familien. Sie profi � eren durch die umfassende, 
passgenaue Unterstützung auf verschiedenen Ebenen und durch den Zugang zum Hilfesystem über 
die Milderung alltagsprak� scher Probleme. Die Erziehungsberatungsstellen profi � eren durch die 
Vernetzung mit Angeboten und Projekten zur alltagsnahen Unterstützung, durch die Erweiterung 
des Interven� onsrepertoires in Notsitua� onen und auch durch die verstärkte Bekanntmachung der 
Erziehungsberatung bei den Familien. Das System der Jugendhilfe profi � ert durch ein unmi� elbar 
in Anspruch zu nehmendes Angebot, das die Bedarfsgerech� gkeit des Unterstützungssystems für 
Familien verbessert. Somit wird eine Lücke geschlossen. 

7. AUSBLICK 

Ein Jahr nach Inkra� treten des KJSG scheint es, als sei die Umsetzung von § 20 SGB VIII nicht die 
erste Priorität. Das mag an dringenderen Aufgaben durch die aktuelle (welt-)poli� sche Lage und 
den Vorrang der inklusiven Weiterentwicklung der Jugendhilfe, aber auch an einer gewissen Ver-
unsicherung liegen, wie die gesetzliche Vorgabe denn nun prak� sch umsetzbar ist. Nach wie vor 
bestehen bei einigen Akteuren Zweifel, ob die Regelung denn überhaupt sinnvoll sei. 

Vom Ziel her betrachtet, betroff enen Familien die notwendige Unterstützung zu geben, und wie 
diese am besten gestaltet wird, lassen sich dennoch gut strukturierte und fachlich fundierte 
Modelle entwickeln. Allerdings braucht es dazu auch die entsprechenden Ressourcen. Ohne eine 
Erhöhung der personellen Kapazität ist die angemessene Umsetzung von § 20 SGB VIII, weder was 
die Vermi� lung noch was das Angebot der Leistung betri�  , nicht denkbar. Hinzu kommt, dass auch 
die Entwicklung von Strukturen und fachlichen Konzepten Zeit und Raum braucht. 

Anzustreben ist eine baldige und ggf. wiederholte Evalua� on der Umsetzung von § 20 SGB VIII und 
damit verbunden entsprechende Nachbesserungen im Gesetz. Unbedingt zu fordern ist die Anpas-
sung der Formulierung an Betreuungsmodelle jenseits der klassischen Festlegung auf die „haupt-
sächliche“ Zuständigkeit. Ebenso sollte es nicht dabei bleiben, die Leistung nur für die Betreuung 
und Versorgung von Kindern zu gewährleisten und Eltern von Jugendlichen den Anspruch zu ver-
wehren. Zu hinterfragen ist, ob dem besonderen Bedarf von Familien mit Kindern, Jugendlichen 
oder Eltern, die von Behinderung betroff en sind, ausreichend Rechnung getragen wird. Es sollte der 
Anspruch aller Beteiligten sein, deren besondere Situa� on immer mit im Blick zu haben. 

Neben der gesetzlichen Grundlage ist der fachliche Dialog im Sinne der Qualität erforderlich. So 
darf z.B. der Einsatz von ehrenamtlichen Laien nicht dem „Zufall“ der Verfügbarkeit überlassen 
bleiben, sondern muss auf der Basis von fachlich begründeten Indika� onen und Contra-Indika� o-
nen erfolgen. Maßgeblich sollten sowohl im Einzelfall als auch bei der Ausgestaltung der Strukturen 
und der fachlichen Vorgehensweisen immer die Fragen sein, was das Wohl des Kindes nachhal� g 
fördert und wie die Lebenslage der Familie verbessert werden kann.
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Die rechtlichen Verbesserungen, die das KJSG für die Zielgruppe der jungen Volljährigen und der 
sog. Careleaver*innen gebracht haben, sind zu begrüßen. Mit den Änderungen der Paragrafen 41, 
41a und 36b SGB VIII sind viele der Forderungen bzw. Anregungen der Verbände aus dem Gesetz-
gebungsverfahren umgesetzt worden und der Gesetzgeber hat den bereits im 14. Kinder- und 
Jugendbericht aus dem Jahr 2013 (Deutscher Bundestag, BT-Drs. 17/12200) geschilderten Proble-
men Rechnung getragen und explizit die Gruppe der jungen Volljährigen sowie Careleaver*innen in 
den Blick genommen. Gleichwohl ist das Recht immer nur so gut wie die Fachlichkeit, die es anwen-
det, so dass sich der rechtliche Fortschritt auch an seiner Umsetzung messen lassen muss. Sodann 
ergibt sich aus der praktischen Anwendung vielfach erneuter Bedarf für rechtliche Präzisierungen. 
Im Folgenden wird daher zunächst komprimiert auf den Fortschritt durch das KJSG eingegangen, 
um sich sodann den noch bestehenden Herausforderungen sowie offenen Fragestellungen zu  
widmen und Impulse für die Zukunft zu geben.  

SUSANNE ACHTERFELD

JUNGE VOLLJÄHRIGE - ÜBERGANGSPLANUNG UND NACHBETREUUNG 
GUT GESTALTEN!
 
Nur wer die Rechte kennt, kann sie wahrnehmen. Nur wer sie vermittelt, kann zur effektiven 
Gewährung beitragen.

1. FORTSCHRITT

Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige besteht schon, wenn Abbruch der Hilfe die Entwicklung 
des jungen Menschen gefährdet. (§ 41 SGB VIII) 

Ziel der Hilfe für junge Volljährige ist nach dem neuen Verständnis und dem insoweit geänderten 
Wortlaut des § 41 Abs. 1 SGB VIII die Unterstützung des Prozesses der Verselbstständigung an sich 
und nicht mehr die Unterstützung zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Das Jugendamt prüft 
folglich im Rahmen Bewilligung der Leistung, ob die Nicht-Fortsetzung der bisherigen Hilfen die 
weitere Persönlichkeitsentwicklung gefährdet. Weiterer Unterstützungsbedarf durch die Kinder- 
und Jugendhilfe ist zum Beispiel bei einer noch laufenden oder anstehenden Aus- oder Schulbil-
dung sowie beruflicher Perspektiventwicklung, bei drohender Obdachlosigkeit und ungeklärten 

SUSANNE ACHTERFELD
JUNGE VOLLJÄHRIGE - ÜBERGANGSPLANUNG UND NACHBETREUUNG GUT GESTALTEN!

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Fragen der weiteren Lebensunterhaltssicherung sowie gesundheitlicher Aspekte und auch migrati-
onsrechtlicher Fragestellungen gegeben (Overbeck, JAmt 2021, 426). Sind bestimmte Punkte zum 
Zeitpunkt der (geplanten) Beendigung der Hilfe noch nicht geklärt, besteht weiterhin ein Anspruch 
auf Hilfe für junge Volljährige, da ansonsten die weitere Entwicklung des jungen Menschen gefähr-
det bzw. beeinträchtigt ist. Der junge Mensch muss nach dem neuen Verständnis daher darlegen 
bzw. erklären, dass er im Hinblick auf seine aktuellen Lebensumstände - immer noch oder erneut - 
Hilfe auf dem Weg in ein eigenverantwortliches Leben benötigt und eine Beendigung der Hilfe ihn 
in seiner weiteren Entwicklung gefährdet. 

1.1. ÜBERGANGSPLANUNG WIRD FÜR DIE KINDER- UND JUGENDHILFE VER-
BINDLICH. (§ 36B ABS. 1 SGB VIII)

Mit der Vorschrift des § 36b Abs. 1 SGB VIII wurde eine verpflichtende Regelung für das Jugendamt 
zur „rechtzeitigen“ Einbindung anderer Sozialleistungsträger in die Hilfeplanung eingeführt. Ziel ist, 
mit einem nahtlosen Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf andere 
Sozialleistungsträger die Kontinuität bei der weiteren Leistungserbringung zu sichern. Die Planung 
zum Zuständigkeitsübergang wird damit Bestandteil der Hilfeplanung und das Jugendamt muss 
sicherstellen, dass Dritte rechtzeitig in die Hilfeplanung einbezogen und Zuständigkeitsübergänge 
geplant werden. Damit kann und soll vermieden werden, dass Leistungslücken entstehen und ins-
besondere ein Zuständigkeitsstreit auf dem Rücken des jungen Menschen ausgetragen wird. Als 
die am häufigsten in Betracht kommenden Leistungsträger dürften wohl der SGB II-Leistungsträger 
(Jobcenter), die Bundesagentur für Arbeit (SGB III) oder die zuständige BAföG-Stelle sowie bezogen 
auf die Gruppe der jungen Geflüchteten auch die für das AsylbLG zuständigen Leistungsbehörden 
(Sozialamt) im Kontext des § 36b Abs. 1 SGB VIII zu nennen sein. Beratungen und schriftliche Ver-
einbarungen zwischen den Leistungsträgern zum Zuständigkeitsübergang sind nach dem Willen 
des Gesetzgebers verpflichtend.

1.2. NACHBETREUUNG VERMITTELT BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG JENSEITS 
DER HILFE NACH § 41 SGB VIII. (§ 41A SGB VIII)

Die Beendigung der stationären Jugendhilfe ist stets mit vielen sozialen und finanziellen Herausfor-
derungen sowie rechtlichen Änderungen verbunden. Die Nachbetreuung stellt daher als individu-
eller Rechtsanspruch einen wichtigen Beitrag für ein Gelingen des weiteren Lebenswegs der jungen 
Menschen dar und vermittelt Beratung und Unterstützung bei praktischen Fragen jeweils orientiert 
am individuellen Bedarf des jungen Menschen. 

2. HERAUSFORDERUNGEN UND IMPULSE FÜR DIE ZUKUNFT

Zu betonen ist, dass die Praxis dem Recht auch „folgen“ muss und beide nicht ohneeinander auskom-
men. Aus hiesiger Perspektive stehen die Kommunen gerade mit Blick auf die Übergangsplanung 
und Nachbetreuung der jungen Menschen vor Veränderungsprozessen, die verständlicherweise 
zunächst nur langsam in Gang kommen. Orientieren kann man sich dabei an den Praxisbeispielen 
der Fachstelle Leaving Care der Universität Hildesheim und der IGfH, die bereits vor Inkrafttreten 
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des KJSG Modellprojekte in bestimmten Kommunen zur gelingenden Übergangsplanung initiiert, 
vorangetrieben und begleitet hat (www.fachstelle-leavingcare.de). Das Rad neu zu erfinden, ist 
also gar nicht notwendig.

Gleichwohl müssen die praktischen und rechtlichen Herausforderungen identifiziert und angespro-
chen werden:

• In einem ersten Schritt benötigt es Wissensaufbau auf allen Seiten, nicht nur bei den öffent-
lichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch auf Seiten anderer Sozi-
alleistungssysteme sowie insbesondere auf Seiten der jungen Menschen. Denn nur, wer die 
rechtlichen Änderungen und die geltenden Rechtsansprüche kennt, kann diese zum einen 
gewähren, zum anderen aber auch beanspruchen und einfordern. 

• Auch die Übergangsplanung bzw. die konkrete Ausgestaltung der Übergangsplanung entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben steckt nach bisherigen Erkenntnissen vielerorts noch in den 
Kinderschuhen. Hier fehlen bislang Ideen, aber vor allem auch Kapazitäten, wie nachgehende 
Leistungsträger mit ins Boot geholt werden können. Denn im Hinblick auf die Übergangspla-
nung verbleibt es bei dem bereits beschriebenen Problem, dass der Gesetzgeber keine spie-
gelbildliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit in den anderen Sozialgesetzbüchern rechtlich 
verankert hat, sondern die Pflicht und die Verantwortung für einen gelingenden Übergang 
allein bei den öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe verortet. Eine Zuständigkeits-
teilung mag zwar wenig sinnvoll erscheinen, da das Jugendamt diejenige Institution ist, der 
den jungen Menschen bislang begleitet hat und ihn am besten kennt. Dennoch ist ein in 
allen Sozialgesetzbüchern rechtlich verankertes Kooperationsgebot zu fordern, bleibt die 
geregelte Übergangsplanung ansonsten nur ein stumpfes Schwert und hängt eine geordnete 
Übergangsplanung leider (noch) und oft vom Engagement einzelner Fachkräfte ab, die jedoch 
auch nur bedingt belastbar sind und dringend Unterstützung benötigen. Die allgemeine Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger, die sich aus § 86 SGB X ergibt, reicht 
hierfür sicherlich nicht aus. 

• Zudem muss Expertise zum Leistungssystem des SGB VIII an der Schnittstelle zu Leistungssys-
temen anderer Sozialleistungsträger aufgebaut und bei allen Beteiligten für eine konstruktive 
Zusammenarbeit geworben werden. Insofern erscheinen vor allem auch verbindliche fall- 
und trägerübergreifende Kooperationsabsprachen für eine gelingende Übergangsgestaltung 
im Einzelfall wünschenswert (FK-SGB VIII/Schönecker, 9. Aufl. 2022, SGB VIII § 36b Rn. 12), die 
oft bereits an der hohen Personalfluktuation innerhalb der Leistungsträger scheitern. Folg-
lich könnte es sich anbieten, unter Beteiligung aller Leistungsträger die Entwicklung eines 
Konzepts zu Kooperationsabsprachen voranzutreiben, um auch nachfolgenden Kolleg*innen 
die Möglichkeit zu eröffnen, sich schnell einzuarbeiten und auf bereits Bekanntes zurückzu-
greifen. 

• Im Rahmen der Regelungen unterstellt der Gesetzgeber implizit, dass die jungen Volljährigen 
an dem Ort verbleiben, an dem sie bislang aufgewachsen sind. Das Recht geht damit an der 
Lebenswirklichkeit der jungen Menschen vorbei und es ergeben sich ganz praktische Umset-
zungsprobleme. Denn vielfach ziehen die jungen Menschen nach Volljährigkeit und/oder 
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erfolgreichem Schulabschluss in andere Kommunen, sei es aufgrund der weiteren Ausbildung 
oder weil es sie in größere Städte zieht. In diesen Fällen eine gelingende Übergangsplanung 
durch die Kinder- und Jugendhilfe zu gestalten, stellt sich mangels Kenntnis der Verhältnisse 
vor Ort als Herausforderung dar. Insofern würde es sich zum einen anbieten, bundesweit 
geltende Kooperationsabsprachen zu treffen oder verpflichtend Ansprechpartner*innen in 
anderen Sozialleistungssystemen vorzuhalten, die als Bindeglied zum SGB VIII fungieren. 
Rechtlich wünschenswert für die jungen Menschen wäre eine vorläufige Leistungsverpflich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe analog § 86c SGB VIII, um die Fortführung der Leistungs-
gewährung zu sichern, da es nach wie vor zu großen Leistungslücken, insbesondere beim 
Übergang zu Leistungen nach dem BAföG kommt. 

• Die Regelung zur Nachbetreuung wirft in rechtlicher Hinsicht Abgrenzungsfragen im Verhält-
nis zu § 41 SGB VIII auf, ist doch der Tatbestand von § 41 SGB VIII bereits dann erfüllt, wenn die 
vom Jugendamt vorzunehmende „Gefährdungseinschätzung“ zu dem Ergebnis kommt, dass 
der Prozess der Verselbständigung ohne weitere Hilfe gefährdet sein könnte (LPK-SGB VIII/ 
Kepert, 8. Aufl. 2022, SGB VIII § 41a Rn. 1). Insofern muss für alle Beteiligten klargestellt 
werden, dass in vielen Fällen, in denen bislang „nur“ ein Bedarf an Nachbetreuung gesehen 
wurde, auf Grundlage des neu gefassten § 41 SGB VIII eigentlich ein Anspruch auf (Weiter)
Gewährung von Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII gegeben ist.

• Auch ist für die Nachbetreuung selbst kein weiteres Hilfepanverfahren vorgesehen, da § 36 
SGB VIII zwar für die Ausgestaltung der Hilfe für junge Volljährige nach § 41 Abs. 2 entspre-
chend Anwendung findet, eine solche Bezugnahme jedoch in der Regelung des § 41a SGB VIII 
fehlt. Offenbar ist der Gesetzgeber der Auffassung, dass die Kontaktaufnahme sowie die 
Überprüfung des angemessenen Zeitraums und des notwendigen Umfangs der Beratung 
und Unterstützung ohne ein erneutes Hilfeplanverfahren auskommen könne, was jedoch zu 
bezweifeln ist. Vielmehr braucht es in dem Zusammenhang eine Art Hilfeplan „light“, der den 
Bedarf (erneut) überprüft und sodann ggf. auch den Umfang der Nachbetreuung erweitert 
oder den Bedarf nach einer Rückkehr in die Kinder- und Jugendhilfe (sog. Coming-Back-Op-
tion nach § 41 Abs.1 S. 2 SGB VIII) feststellt. 

• Zudem bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung, dass der Nachbetreuungsanspruch auch 
dann geltend gemacht werden kann, wenn zuvor keine Hilfe nach § 41 SGB VIII gewährt 
wurde, da dies zum jetzigen Zeitpunkt in der Literatur (noch) umstritten ist (FK-SGB VIII/Tam-
men, 9. Aufl. 2022, SGB VIII § 41a Rn. 3; aA Wiesner/Wapler/Gallep SGB VIII, 6. Aufl. 2022, 
SGB VIII § 41a Rn.9).

• Insbesondere stellt sich in der Praxis die Frage, wer die Nachbetreuung sinnvollerweise 
übernehmen kann. In Betracht kommen die bisherigen Bezugsbetreuer*innen in stationä-
ren Einrichtungen oder die Pflegefamilien, das Jugendamt oder andere vertraute Ansprech-
partner*innen. Hier muss der Wunsch des jungen Menschen im abschließenden Hilfeplan-
gespräch besonders berücksichtigt werden und ggf. eine entsprechende Anpassung der 
Vereinbarungen mit Einrichtungen/Pflegepersonen vorgenommen werden. Das Vorhalten 
von sog. Nachbetreuungs-Gutscheinen, die bei Bedarf eingelöst werden können, ist ein erster 
guter Ansatz, der jedoch noch ausbaufähig ist.
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• Abschließend bräuchte es aus hiesiger Sicht erneut eine Diskussion zu der Regelaltersgrenze 
des § 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII, die schlichtweg an der Lebenswirklichkeit einer stetig steigenden 
Anzahl von jungen Menschen, die in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen und deren Auszug-
salter aus dem Elternhaus sich weit über das 21. Lebensjahr hinausstreckt, vorbeigeht. 

Wie aufgezeigt hat das KJSG erhebliche Fortschritte mit sich gebracht und jahrelange Forderungen 
der Fachpraxis und der Verbände (z.B. AGJ, Careleaver*innen, Erziehungshilfefachverbände) haben 
ihren Niederschlag gefunden. Nun gilt es, die neuen Optionen in die Praxis zu überführen und mit 
Leben zu füllen, um einen gelingenden Übergang in ein Leben ohne die Kinder- und Jugendhilfe zu 
ermöglichen.
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Die Perspek� ve einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe ist nicht nur auf der Ebene der konkreten 
Fallarbeit eine Herausforderung in den nächsten Jahren. Das Ziel, für alle Kinder- und Jugendlichen 
im Sozialraum passgenaue Hilfen zu ermöglichen, ist nur durch eine Strukturentwicklung auf 
der Ebene von Organisa� on(en) und Sozialraum zu erreichen. Nicht erst im Zusammenhang mit 
Inklusion kommt der Jugendhilfeplanung hier zentrale Planungs- und Steuerungsverantwortung zu. 

Bevor auf die gesetzlichen Neuerungen im KJSG geblickt wird, gilt es kurz den Status quo der 
Jugendhilfeplanung insgesamt zu skizzieren. Trotz aller Heterogenität bei dem, was Jugendhilfeplanung 
sein kann, wird auch vor einer inklusiven Jugendhilfe bereits für die Jugendhilfeplanung von einem 
„Gestaltungsmodus mit Profi lierungsbedarf“ (Merchel 2017) gesprochen. Im Anschluss werden 
mit dem KJSG verbundene Neuerungen für die Jugendhilfeplanung poin� ert. Gleichzei� g wird für 
ein erweitertes Verständnis von Jugendhilfeplanung geworben, um der Gefahr entgegenzuwirken, 
Jugendhilfeplanung nun technokra� sch an den vermeintlichen Neuerungen auszurichten. In 
den weiteren Überlegungen werden ausgewählte Aufgaben und Umsetzungserfordernisse 
einer inklusiven Jugendhilfeplanung andisku� ert. Einleitend muss festgestellt werden, dass eine 
idealtypisch ausgestaltete Jugendhilfeplanung bereits vor Verabschiedung des KJSG in der Lage 
gewesen wäre, den neuen Anforderungen fachlich adäquat zu begegnen. Vor dem Hintergrund 
dieser Auff assung bedarf es daher einer (Neu-)Etablierung des Bewährten mit Anpassungen, 
die teilweise unterstützend wirken können (z.B. hinsichtlich der Adressat*innenbeteiligung) und 
teilweise die Mechanismen und Strukturen der Jugendhilfeplanung herausfordern, sich auf neue 
Themen und Akteure einzustellen.

FLORIAN HINKEN | GUNTHER GRASSHOFF

INKLUSIVE JUGENDHILFEPLANUNG – NEUER SCHWUNG DURCH DAS KJSG!

1. STATUS QUO UND WAS DARAUS FÜR EINE INKLUSIVE JUGENDHILFEPLANUNG 
GEFOLGERT WERDEN MUSS

Die Ergebnisse der aktuellen Erhebung des Ins� tuts für Soziale Arbeit e.V. (ISA) zum Stand der 
Jugendhilfeplanung bestä� gen (und das nicht erstmalig), dass die Planungsprak� ken in kommuna-
len Kinder- und Jugendhilfelandscha� en nicht mit der notwendigen poli� schen und fachlichen Auf-

FLORIAN HINKEN | GUNTHER GRASSHOFF
INKLUSIVE JUGENDHILFEPLANUNG – NEUER SCHWUNG DURCH DAS KJSG!

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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merksamkeit versehen werden. Dies lässt sich u.a. an der vielerorts prekären Personalaussta� ung 
und des diversifi zierten Aufgabenzuschni� s von Planungsfachkrä� en feststellen (vgl. ISA 2021). 

Vor dem Hintergrund, dass die Jugendhilfeplanung aber nicht ausschließliche Aufgabe der Pla-
nungsfachkrä� e ist, sondern vielmehr - aufgrund der gesetzgeberisch intendierten hohen Bedeu-
tung - dem Jugendhilfeausschuss zugewiesen ist, muss Jugendhilfeplanung stärker auch als poli-
� sch verankert – und auch fachpoli� sch gesteuert – wahrgenommen werden. Die Bedeutung der 
Jugendamtsleitung ist hier zentral: Ihr kommt eine wich� ge Funk� on zu, sie muss als Bindeglied 
fungieren. Dass dieser Zustand allerdings nicht die kommunalen Kinder- und Jugendhilfelandschaf-
ten kennzeichnet, zeigen ebenfalls die Befunde der Studie zum Status quo der Jugendhilfeplanung. 
So gibt es lediglich in rund 49 % der Jugendämter einen Grundsatzbeschluss zur Durchführung 
einer Jugendhilfeplanung durch den Jugendhilfeausschuss und bei nur rund 30 % eine Planungs-
konzep� on als Grundlage der Jugendhilfeplanung (ebd.). 

Auch die Beteiligung von Adressat*innen gelingt bisher je nach Arbeitsfeld in der Kinder- und 
Jugendhilfe unterschiedlich intensiv, aber durchweg nicht ausreichend (ebd.). Auch wenn sektorale 
Schwankungen ersichtlich sind, ist das Poten� al, welches in der Adressat*innenbeteiligung steckt, 
in der Gesamtbetrachtung nicht annähernd ausgeschöp� . Gleiches gilt für den Einbezug freier Trä-
ger in die Jugendhilfeplanung (vgl. Hinken 2019). 

Die Diskussion um ein inklusives Kinder- und Jugendhilfegesetz sind nicht neu, auch wenn die Kon-
kre� sierung letztlich erst mit der verbindlichen Implementa� on des Gesetzes zur Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen (KJSG) erfolgte. Durch die Jugendhilfeplanung, die ja gerade für die lang-
fris� gen und unerwarteten Perspek� ven mit verantwortlich ist, sollte das Thema eigentlich kein 
unbekanntes Terrain darstellen. Umso verwunderlicher ist, dass Inklusion als Planungsgegenstand 
vor Implemen� erung des KJSG eine nur rudimentäre Bedeutung ha� e. So lag zum Erhebungszeit-
punkt nur in rund 31 % der Jugendämter, in denen Planungsbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses 
überhaupt exis� eren, auch ein Planungsbeschluss zur Inklusion vor. Gleichzei� g wird Inklusion als 
wich� g eingeordnet, nur bleibt die Thema� k hinsichtlich der Prioritätensetzung im Rahmen der 
alltäglichen Planungspraxis weit hinter anderen Themen zurück (vgl. ISA 2021). 

Es bleibt festzuhalten, dass die Jugendhilfeplanung bisher nicht ihr volles Poten� al ausschöp� . Die 
Vorgaben des § 80 SGB VIII waren bislang in kommunalpoli� sch gesteuerten Strukturen nicht leicht 
umzusetzen. Die fachlichen Auff orderungen (z.B. S� chwort: Beteiligung) konnten zwar punktuell, 
aber sicher nicht in der Breite eine angemessene Beantwortung für die Planungspraxis fi nden. Sich 
diesen Status quo von Jugendhilfeplanung bewusst zu machen, ist elementar für die zukün� ige 
Ausrichtung. Eine inklusive Jugendhilfeplanung kann nur dann wirksam en� altet werden, wenn 
auch die altbekannten Herausforderungen nicht aus dem Blick geraten. Eine inklusive Jugendhilfe-
planung muss von einem belastbaren Fundament ausgehend implemen� ert werden. Die Aufgaben 
werden nicht weniger und die Komplexität nicht geringer.
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2. NEUERUNGEN IM KJSG

Wird der § 80 SGB VIII als Au� ragsformulierung der Jugendhilfeplanung hinsichtlich der Neuerun-
gen betrachtet, fallen einige Konkre� sierungen ins Auge. 

• Der Sozialraum und der Erhalt sozialräumlicher Bezüge von Adressat*innen werden stärker 
in den Fokus der Planung gerückt: „ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermi� elten Bedarf ent-
sprechendes Zusammenwirken der Angebote von Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und 
Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien“ (Abs. 2 Nr. 3) soll sichergestellt sein. 

• Zudem fi ndet sich der inklusive Au� rag der Kinder- und Jugendhilfe nun auch ebenso verbind-
lich als Planungsau� rag wieder: „ein möglichst wirksames, vielfäl� ges, inklusives und aufein-
ander abges� mmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen“ soll gewährleistet sein (Abs. 2 Nr. 2) 
und „junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte junge Menschen 
[sollen] mit jungen Menschen ohne Behinderung gemeinsam unter Berücksich� gung spezifi -
scher Bedarfslagen gefördert werden“ (Abs. 2 Nr. 4). 

• Weiter wird eine Inpfl ichtnahme der Jugendhilfeplanung für die Sicherstellung niedrigschwel-
liger Hilfen stärker akzentuiert (Abs. 3).  

Über die Vorgaben des § 80 SGB VIII hinaus fi nden sich weitere Auff orderungen, die durchaus einer 
funk� onierenden und kommunika� v ausgerichteten Jugendhilfeplanung zugeschrieben werden 
können. 

• So ist mit § 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII eine Auff orderung zur Etablierung und Sicherung von 
systema� schen und strukturellen Koopera� onen zwischen Einrichtungen und Diensten im 
Sinne des planerisch festgestellten Bedarfs eingezogen. Dabei ist beachtenswert, dass nicht 
freie Träger durch die Rechtsnorm adressiert werden, sondern die Verantwortung für eine 
gelungene Zusammenarbeit beim Jugendamt verbleibt. Indem auch das Zusammenwirken 
freier Träger untereinander in den Blick des SGB VIII gerät, wird (partnerscha� liche) Zusam-
menarbeit in der Konsequenz mit neuen Akzentsetzungen versehen. 

• Weiterhin wurde der Au� rag der Arbeitsgemeinscha� en nach § 78 SGB VIII hinsichtlich des 
sozialräumlichen Bezugs und der Ausrichtung an einer Adressat*innenperspek� ve konkre� -
siert. 

• Mit der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII hat die Jugendhilfeplanung nicht wenige 
Schni� mengen. Hier wird mit der Neuregelung durch das KJSG ein inklusiver Fokus ergänzt. 

3. JUGENDHILFEPLANUNG WEITERDENKEN

Die zentralen Neuerungen sind damit benannt. Wich� g scheint aber von Anfang an festzuhal-
ten, dass es nicht darum gehen kann, gesetzliche Vorgaben einfach „abzuarbeiten“, sondern eine 
gemeinsame Idee davon zu entwickeln, wie Inklusion kommunal umgesetzt werden kann. Sonst 
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sind die Akteure der Gefahr ausgesetzt, zentrale Planungen lediglich technokra� sch aufgrund 
bes� mmter (neuer) Indikatoren zu bearbeiten. 

Die aktuelle Situa� on legt aber das Poten� al frei, Jugendhilfeplanung (wieder) neu und vor allem 
auf einem fachlich anspruchsvollen Niveau zu etablieren. Dabei muss sie – verstanden als Infra-
strukturplanung – vor dem Hintergrund der inklusiven Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe die 
Verwobenheit mit der individuellen Hilfeplanung und einrichtungsbezogenen Konzeptplanung (vgl. 
Merchel 2016) noch stärker als bisher anerkennen und neu entstehende Interdependenzen zum 
Gegenstand der Planung machen. Der AFET hat im Rahmen der Reformdeba� e vier zentrale Fragen 
aufgeworfen, die jeweils kommunal disku� ert und beantwortet werden müssen:

• „Welche Leistungen und Angebote werden bei uns gebraucht - unter Berücksich� gung des-
sen, wie Kinder bei uns aufwachsen und Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen?

• Wie können wir kommunale Planungsprozesse so gestalten, dass von jungen Menschen aus-
gehend - unabhängig von Geschlecht, Migra� on, Behinderung etc. – Angebote vorgehalten 
werden?

• Wie können wir diese Leistungen und Angebote konzep� onieren und organisieren?

• Welche Finanzmi� el müssen für die erforderlichen Leistungen erschlossen werden und wie 
kann dieser Finanzaufwand begründet und legi� miert werden?“ (AFET 2019, S. 3).

Die Herausforderung in dem Arbeiten an diesen Themen wird darin liegen, zwischen Allmachtsphan-
tasien und Resigna� on im Alltag der Kinder- und Jugendhilfepraxis immer wieder klar eine gemein-
same Zielperspek� ve zu betonen. Aber auch eine inklusive Jugendhilfeplanung wird nicht alle Pro-
bleme direkt und alleine lösen. Sie hat aber in dem Prozess eine rechtlich weitgehende und fak� sch 
wich� ge Rolle einzunehmen.

4. AUSGEWÄHLTE AUFGABEN UND UMSETZUNGSERFORDERNISSE EINER INKLU-
SIVEN JUGENDHILFEPLANUNG

Die Aufgaben der Jugendhilfeplanung sind in die gesamte Infrastrukturplanung für Kinder- und 
Jugendliche verwoben. Ohne das Große und Ganze aus dem Blick zu verlieren, können einige Bau-
steine für die Jugendhilfeplanung iden� fi ziert und fachlich disku� ert werden. Es können so ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit ausgewählte konkrete Notwendigkeiten skizziert werden.

4.1. TEILHABE- UND INKLUSIONSVERSTÄNDNIS IN KOMMUNEN ALS AUSGANGS-
PUNKT FÜR NOTWENDIGE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOOPERATIONEN

Grundsätzlich besteht im fachlichen und im wissenscha� lichen Diskurs Einigkeit darin, dass das 
mit dem KJSG beabsich� gte Teilhabe- und Inklusionsverständnis nicht ausschließlich auf Behinde-
rung oder drohende Behinderung abzielt, sondern „ein weiter Begriff  von Teilhabe angesprochen 
[ist], der auf ein selbstbes� mmtes Interagieren in der Teilnahme an allen Lebensbereichen des 
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ins� tu� onellen Gefüges des Aufwachsens und der informellen Orte des Alltagshandelns abzielt“ 
(Schröer 2022, S. 41). Von daher sind ausschließlich behinderungsspezifi sche Einordnungen grund-
sätzlich nicht zielführend. Ungeachtet dessen wird Teilhabe aber noch handlungsfeldspezifi sch 
unterschiedlich gedeutet (vgl. Hopmann i.E.). Die Jugendhilfeplanung kann den Prozess der Ent-
wicklung eines Teilhabe- und Inklusionsverständnis moderieren und kommunal anschlussfähig 
machen. Nur auf dieser gemeinsamen Grundlage können die notwendige Planungs- und Entwick-
lungskoopera� onen iden� fi ziert und ini� iert werden. Dazu sind auch Erwartungen, Spielregeln 
etc. in den neuen Koopera� onsarrangements abzuklären und so zu kanalisieren, dass strukturelle 
Hemmnisse im Sinne des gemeinsamen Verständnisses überwunden werden (vgl. Düring 2014). 

4.2. DEN SOZIALRAUM ALS ORT FACHLICHER ENTWICKLUNG (WIEDER) STÄRKER 
IN DEN FOKUS STELLEN

Der Sozialraum war und ist beständiger Bezugspunkt für die Ausgestaltung von Kinder- und Jugend-
hilfe. Gleichzei� g fehlt es aber bisher an einem belastbaren Verständnis, das sowohl fachliche als 
auch monetäre Perspek� ven und Interessen zusammenführt. Diskussionen um Sozialraumori-
en� erung werden häufi g nur innerhalb der jeweiligen Systeme (Kinder- und Jugendhilfe, Schule, 
Gesundheit etc.) geführt. Vor dem Hintergrund eines weit gefassten Teilhabeverständnisses bedarf 
es für eine inklusive Jugendhilfeplanung aber einer deutlicheren Öff nung für Perspek� ven aller 
(ins� tu� onellen) Akteure, die im Sozialraum Berührungspunkte mit dem Aufwachsen und der Ent-
wicklung junger Menschen aufweisen. Welche Akteure das sind, muss im Rahmen einer umfassen-
den Bestands- und Bedarfsanalyse festgestellt werden. Ein entsprechend kleinräumig verfügbares 
Datenpor� olio ist dafür unbedingte Voraussetzung. Für eine gelingende sozialräumliche Planung 
sind deshalb zunächst Verwaltungen gefordert, mit allen relevanten Ins� tu� onen (z.B. Handwerks-
kammern, Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Schulen etc.) ein Datenkonzept abzus� mmen und zu 
implemen� eren. Die Jugendhilfeplanung sollte dafür die beratende und richtungsweisende Instanz 
sein.

4.3. ERWEITERTE AKTEURSKONSTELLATIONEN ERMÖGLICHEN EINEN HÖHEREN 
ORGANISATIONSGRAD IN DER ADRESSAT*INNENBETEILIGUNG – VORAUSGE-
SETZT DIE CHANCEN WERDEN GENUTZT

Adressat*innenbeteiligung in der Jugendhilfeplanung ist bisher durch nicht wenige Hürden 
erschwert. Mit einem erweiterten Adressat*innenkreis könnte vermutet werden, dass Beteiligung 
nun noch schwieriger umzusetzen sein wird. Der klare gesetzliche Au� rag, alle jungen Menschen 
an Planungsprozessen zu beteiligen, muss daher neuen Schub in die Beteiligungsdiskussion brin-
gen. Zudem entstehen durch zahlreiche Neuerungen im SGB VIII Ansatzpunkte für neue Beteili-
gungsformate. Zu nennen sind die Ombudsstellen gemäß § 9a SGB VIII und die Verfahrenslotsen 
gemäß § 10b SGB VIII (ab 01.01.2024). Beide ins� tu� onalisierten Stellen werden zukün� ig eng an 
den Adressat*innenbedürfnissen sein und können bei gut vorbereitetem Einbezug in die Jugend-
hilfeplanung diese im Sinne einer sozialanwaltscha� lichen Interessensvertretung in die Prozesse 
einspeisen. Insbesondere die Selbstvertretungen gemäß § 4a SGB VIII haben aber das Potenzial, 
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zu starken Planungspartnern zu werden. Es bedarf dazu der anlassbezogenen Refl exion hinsicht-
lich der Möglichkeiten der selbstorganisierten Zusammenschlüsse und des Beteiligungsforma-
tes (thema� scher Bezug, Niedrigschwelligkeit, zeitlicher Rahmen etc.) (vgl. ver� efend Ilgauds & 
Loh i.E.). Angefangen bei einer adressat*innenorien� erten Gestaltung von Jugendhilfeausschüssen 
und Arbeitsgemeinscha� en, wodurch ernstha� es Interesse an den neuen Perspek� ven zum Aus-
druck kommen würde. Bei all den aufgeführten Chancen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
unzureichende Erfahrungen mit neuen Zielgruppen die Jugendhilfeplanung herausfordern werden, 
geeignete methodische Zugänge auszuprobieren und zu implemen� eren.

4.4. INKLUSIVE JUGENDHILFEPLANUNG ALS INITIATOR FÜR ORGANISATIONS-, 
PERSONAL- UND QUALITÄTSENTWICKLUNG – UND ANDERSRUM

Eine inklusive Jugendhilfeplanung ist noch stärker als bisher mit einrichtungsbezogenen Kon-
zeptplanungen verwoben. Erhebungen bei Mitarbeitenden freier Träger im Rahmen des Projek-
tes „Inklusion jetzt!“ (vgl. Hollweg et al. o.J.) lassen die Feststellung zu, dass Organisa� onen der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht wenig Weiterentwicklungsbedarf in Bezug auf die Umsetzung einer 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe haben. Damit sind naturgemäß bedeutende Auswirkungen auf 
die Gestaltung der notwendigen Infrastruktur verbunden. Es ist von daher bedeutsam, den großen 
Anspruch an Inklusion in seiner Komplexität zu reduzieren und dadurch so weit zu entmys� fi zieren, 
dass eine organisa� onale Umsetzung gelingt. Dazu stellen die Organisa� ons-, die Personal- und die 
Qualitätsentwicklung zentrale Werkzeuge dar. Eine inklusive Jugendhilfeplanung muss im ständi-
gen Austausch mit freien Trägern, genauso aber auch mit Fachdiensten des Jugendamtes stehen, 
um einerseits Ergebnisse organisa� onsinterner Prozesse für die Jugendhilfeplanung aufzunehmen 
und andererseits die infrastrukturell ermi� elten Bedarfe in diese Prozesse einzuspeisen, so dass sie 
in organisa� onsinternen Entwicklungsprozessen berücksich� gt werden. 

5. FAZIT

Die aktuelle jugendhilfepoli� sche Diskussion muss Jugendhilfeplanung als „Gestaltungsmodus 
mit Profi lierungsbedarf“ (Merchel 2017) einbeziehen. Es bringt wenig, ausschließlich über die 
bisherigen Strukturprobleme von Planung in der Jugendhilfe zu lamen� eren. Es muss in einem 
kommunalen Verständnis von Inklusion deutlich werden, dass Infrastrukturplanung für alle Kin-
der und Jugendlichen im Sozialraum direkte Auswirkungen auf die konkrete Erbringungssitua� on 
hat. Jugendhilfeplanung hat hier weitreichende Kompetenzen ein passgenaues Hilfesystem mitzu-
gestalten. Dass dies nur im Zusammenspiel mit anderen Planungsbereichen (Schule, Gesundheit, 
Eingliederungshilfe etc.) passieren kann ist evident. Aber es darf nicht davon abhalten, dass die 
Jugendhilfeplanung voranprescht. Sie kann auf konzep� onelle und methodische Exper� se zurück-
greifen, die es so in anderen Feldern nicht gibt. Ob diese Form der Zusammenarbeit in der Planung 
dann „integrierte“ Planung heißen soll, kann noch weiter disku� ert werden.
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IMPUL!SE
aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1)2) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öffentlichen und freien Träger geben.  
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Positionierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsletter verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) konkretisiert das Grundverständnis 
der UN-Kinderrechtskonvention. Kinder sind autonome Persönlichkeiten, sie haben ein eigenes 
Recht auf Wahrnehmung ihrer Interessen. Ihnen werden besondere Fürsorge und Schutzrechte 
zugesprochen und ausdrücklich auch Rechte auf Beteiligung, Beschwerde sowie auf Vermittlung und 
Klärung in Konflikten durch Ombudsstellen. Die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines 
Konzepts zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt (Schutzkonzept) gehören im KJSG 
zu den Aufgaben betriebserlaubnispflichtiger Einrichtungen sowie von Jugendämtern zur Sicherung 
der Rechte von Pflegekindern. Der hier verfasste Beitrag betont die Bedeutung einer prozesshaften 
Konzeptentwicklung, stellt beispielhaft die Wichtigkeit einiger Konzeptinhalte (Module) heraus und 
verweist auf die Notwendigkeit, Arbeitsräume zur Bearbeitung offener Fragen zu schaffen. 

FRIEDHELM GÜTHOFF

INSTITUTIONELLE KONZEPTE ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND 
JUGENDLICHEN VOR GEWALT -  
VERSTÄNDNIS, ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN 

1. SCHUTZ VOR GEWALT – ZUR BEDEUTUNG EINER PROAKTIVEN KULTUR DES 
UMGANGS MIT KINDERRECHTEN

Die §§ 45 SGB VIII, 37b SGB VIII, 79a SGB VIII sowie allgemeiner: Die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes2) und der UN-Behindertenrechtskonvention3) normieren das Recht des Kindes 
und Jugendlichen auf Schutz vor Gewalt. Diese verpflichtenden Vorgaben sind notwendig und sinn-
voll. 

In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bedarf es keiner neuen Schauplätze von Macht und 
Ohnmacht, von sexueller Gewalt oder von Ritualen der Demütigung und Beschämung, um die 
Bedeutung von Schutzkonzepten zu betonen. Wenn es um den zuverlässigen Schutz von Kindern

2)	 UN-Konvention	über	die	Rechte	des	Kindes	(KRK)
3)	 UN-Behindertenrechtskonvention	/	Übereinkommen	über	die	Rechte	von	Menschen	mit	Behinderung	(UN-BRK),	in	

Deutschland	2009	in	Kraft	getreten

FRIEDHELM GÜTHOFF
INSTITUTIONELLE KONZEPTE ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN VOR GEWALT - VERSTÄNDNIS, ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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geht, blicken Angebotsleistungen (von der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Tagespflege bis zu den Hilfen zur Erziehung) auf eine nicht immer rühmliche Geschichte zurück.

Nur beispielhaft sollen hier einige Skandale in Erinnerung gerufen werden:

• Die Heimskandale der 1950er und 1960er Jahre (menschenverachtende Erziehungspraktiken).

• Die Vorkommnisse in der Haasenburg in Brandenburg (Sanktionen bei Regelverstößen - Iso-
lierung, Fixierung, Psychopharmaka), dem Friesenhof in Schleswig-Holstein.

• Das Wirken von Helmut Kendler als Täter, Sozialpädagogikprofessor, Pflege- und Adoptivvater 
und Netzwerker oder 

• die Behandlungen des Kinder- und Jugendpsychiaters Dr. Winterhoff. 

Unvergessen ist das Schicksal des sechsjährigen Pflegekindes und vieler weiterer Kinder auf dem 
Campingplatz in Lügde. 

Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen (Peergewalt) in stationären Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe werden öffentlich4) und sind verbreitet. Sie reichen von Konfrontationen mit 
pornografischem Material bis zu körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt, sozialer Ausgrenzung und 
(Cyber-) Mobbing 5).

Ein Blick in die Praxis6) betriebserlaubnispflichtiger Einrichtungen zeigt: Gegenüber Rechten von 
jungen Menschen resistente Träger brauchen den rechtsnormativen Druck zur Vorhaltung eines 
Schutzkonzeptes. Einrichtungen, die im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprozesses auch Vor-
fälle einer (sexuellen) Gewalt in der eigenen Organisation aufarbeiten wollen oder von der Absicht 
geleitet werden, Orte für Kinder und Jugendliche zum noch Besseren weiterentwickeln zu wollen, 
machen sich vermehrt - das Gesetz und Vorgaben der Aufsichtsbehörden im Rücken - auf den 
Weg und stellen sich den Herausforderungen. Denn die Bearbeitung des Themas braucht Zeit, eine 
begleitende Beratung durch die öffentliche Jugendhilfe, eine externe Beratung von fachkundigen 
Prozessbegleiter*innen und eine möglichst breite Beteiligung von Mitarbeiter*innen, Kindern und 
Jugendlichen.

2. PROZESSQUALITÄT STICHT PAPIERQUALITÄT

Wohlwissend, dass Qualitätsentwicklungsprozesse Zeit, Engagement und Kraft brauchen und Mit-
arbeitende angesichts personeller Notstände, pädagogischer und verwaltungsrelevanter Anforde-
rungen zeitweise zu ertrinken drohen, so liegt im Prozess zur Erarbeitung eines Schutzkonzeptes 
die Chance, eigene und fremde Ängste, Normen, Werte, Ziele und Vorgehensweisen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen auszutauschen, und wo nötig als handlungsleitende Linien neufest-
zuhalten.

4)	 U.a.	Zeit	Online	(18.01.2023):	160	Hinweise	auf	Gewalt	und	Missbrauch	in	SOS-Kinderdörfern	
5)	 Der	Paritätische	Gesamtverband	(2016):	Arbeitshilfe	Kinder-	und	Jugendschutz	in	Einrichtungen.	Berlin
6)	 Der	Impulsgeber	begleitet	seit	2018	freie	Träger	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	und	Schulen	bei	der	Entwicklung,	

Anwendung	und	Überprüfung	eines	Konzepts	zum	Schutz	vor	Gewalt	(Kinderschutz-Konzept)	
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Es ist angesichts der Belastung vieler Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe ein unheilvol-
ler Defätismus zu sagen, dass ein einrichtungsbezogener Qualitätsprozess zum Schutz von Kindern 
eh nichts und wenn, dann nur beschriftetes Papier bringt. 

Man kann den Anforderungen der Aufsichtsbehörden bzw. dem Gesetzgeber formal folgen oder 
den aktuellen Stand zum Schutz von jungen Menschen in der Organisation zu einem (noch) Besse-
ren entwickeln. 

In einem so ausgerichteten Qualitätsentwicklungsprozess geht es um 

• die Klärung der Verantwortung von erwachsenen Menschen im Bereich Schutz von Kindern 
und Jugendlichen (Stichwort Verantwortungsgemeinschaft)

• die Stärkung individueller und kollektiver Wissens- und Handlungskompetenzen von Mitar-
beitenden in rechtlichen und pädagogischen Fragen 

• präventive und intervenierende Handlungsmöglichkeiten unter Beachtung von Kinderrechten 
sowie den Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitnehmer*innen (Stichwort Psychohygiene).

Die Hamburger Rockband Blumfeld textet in einem Song 2008 „Wir sind frei“: „Es gibt kein Müs-
sen und kein Sollen, wenn wir nicht wollen“. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt 
braucht dieses Wollen. Das Feld hierfür bereiten überzeugte Leitungskräfte, die in ihrer Personal-
führung die Aspekte Vertrauen, Konfliktfähigkeit, Beteiligung, Verantwortung, gemeinsame Ziele 
und Ergebnisse in den Blick nehmen. Die gesetzliche Vorgabe zur „Entwicklung, Anwendung und 
Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt“7) sollte umgesetzt werden in einem definier-
ten und zeitlich befristeten Prozess unter Berücksichtigung von zeitlichen und personellen Möglich-
keiten der Einrichtung. Melde- und Abgabefristen sind mit der Aufsichtsbehörde einvernehmlich 
abzustimmen. 

3. MODULE EINES SCHUTZKONZEPTES AUF DER PLATTFORM EINES BREITEN 
GEWALTSCHUTZVERSTÄNDNIS 

Die Gesetzesreform konkretisiert den Gewaltschutzbegriff nicht weiter. Mit Blick auf die §§ 37b, 79a 
SGB VIII schlug der Bundesrat eine Klarstellung in dem Sinne vor, dass dieser Begriff alle Arten von 
Gewalt und Machtmissbrauch beinhaltet8). Auch wenn die Bundesregierung hier keinen Regelungs-
bedarf sah9), sollten Konzepte zum Schutz vor Gewalt einem breiten Gewaltschutzbegriff Rechnung 
tragen. Prozess und Inhalte eines Schutzkonzeptes müssen auf die Themen (sexuelle) Gewalt durch 
Mitarbeiter*innen, Peergewalt und Gewalt durch Bezugspersonen im familialen Umfeld des Kindes 
oder Jugendlichen eingehen. 

7)	 §	45	Abs.	2,	4	SGB	VIII,	zur	Beteiligung	von	Kindern	und	Jugendlichen	siehe	auch:	Niedersächsisches	Landesamt	für	
Soziales,	Jugend	und	Familie	–	Landesjugendamt	-,	Regionales	Landesamt	für	Schule	und	Bildung	Hannover	(Hrsg.),	
2022:		Fachliche	Orientierung	zur	Erstellung	eines	Konzepts	zum	Schutz	vor	Gewalt	gemäß	§	45	Abs.2,	Nr.	4	SGB	VIII	für	
betriebserlaubnispflichtige	Einrichtungen	nach	§	45	Abs.	1	SGB	VIII	(ggf.	i.V.m.	§	48a	Abs.	1	SGB	VIII)	in	Niedersachsen,	
Hannover	oder	auch:	Landesjugendamt,	Referat	Kinder	und	Jugend	Landesverwaltungsamt	Sachsen-Anhalt:	
Arbeitshinweise	zur	Erstellung/Versagung	einer	Betriebserlaubnis	für	Tageseinrichtungen	für	Kinder	nach	§	45	SGB	VIII	
Kinder-	und	Jugendhilfe

8)	 Stellungnahme	des	Bundesrates,	BT-Drs.	19/27481,12)
9)	 Gegenäußerung	der	Bundesregierung,	BT-Drs.	19/27481,	49,	46
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Sieht man über die Vielzahl unterschiedlicher Konzeptbezeichnungen einmal hinweg (Konzept zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt, Kinderschutz-Konzept, Schutzkonzept, Kinder- 
und Gewaltschutzkonzept) - bei den Modulen eines Konzeptes lassen sich in unterschiedlicher 
Gewichtung breite Übereinstimmungen feststellen. Der gesetzlichen Vorgabe folgend, erfahren die 
Module Partizipation und Beschwerde besondere Beachtung10). Als Leitplanken für die Erarbeitung 
eines Konzeptes werden in Vorgaben der Aufsichtsbehörden weitestgehend übereinstimmend die 
Module Leitbild, Risikoanalyse, Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung, Personalverantwortung, Not-
fallplan/Handlungsplan, Kooperation und Vernetzung genannt. 

Ohne im Einzelnen auf alle Module eines Schutzkonzeptes in diesem Rahmen näher eingehen zu 
können, sollen einige im Folgenden wegen ihrer Bedeutung in der Fachdiskussion Erwähnung fin-
den. Für den Kontext Pflegekinderhilfe müssen individuell ausgerichtete Konzepte erarbeitet wer-
den, für die einige der nachfolgenden Aspekte wie etwa die Personalverantwortung daher nicht 
passend sind. Der verfassungsrechtlich geschützte Lebensraum der Familie11) braucht bei der Erar-
beitung eines Schutzkonzeptes in Pflegefamilien eine besondere Beachtung. 

3.1. MODUL: RISIKO- UND RESSOURCENANALYSE

Eine solche Analyse bietet die Möglichkeit, sich der Gefahrenpotenziale, Gelegenheitsstrukturen 
und der bereits eingeführten Maßnahmen (Notfallplan, Konzept zum Schutz vor Gewalt, Projekte 
zum präventiven Kinderschutz) zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der eigenen Einrich-
tung bewusst zu werden. Der Anspruch, Risiken eines Aufwachsens im Wohlergehen aufzuspüren, 
darf aber nicht nur durch „Negativismus“ allein erfüllt werden. Denn erstens erscheint es für eine 
adäquate Erarbeitung eines Schutzkonzeptes notwendig und sinnvoll, nicht nur Risiken, sondern 
auch bereits eingeführte Maßnahmen zum Schutz in den Blick zu nehmen. Zweitens konterkariert 
eine Engführung auf Risiken die oft engagierte Arbeit von Mitarbeitenden und Leitungskräften.

3.2. MODUL: NÄHE UND DISTANZ, SEXUALPÄDAGOGISCHE PRÄVENTIONSAR-
BEIT ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Eine kritisch-konstruktive Perspektive auf sexuelle Gewalt zwischen und gegenüber Kindern und 
Jugendlichen sollte in den Modulen Nähe und Distanz und sexualpädagogische Präventionsarbeit 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen eingenommen werden. Beide Module haben eine große 
Bedeutung in der präventiven Schutzarbeit und brauchen einen Raum im Qualitätsentwicklungs-
prozess. 

10)	Hierzu:	Niedersächsisches	Landesamt	für	Soziales,	Jugend	und	Familie	–	Landesjugendamt	-,	Regionales	Landesamt	für	
Schule	und	Bildung	Hannover	(Hrsg.),	2022:		Fachliche	Orientierung	zur	Erstellung	eines	Konzepts	zum	Schutz	vor	Gewalt	
gemäß	§	45	Abs.2,	Nr.	4	SGB	VIII	für	betriebserlaubnispflichtige	Einrichtungen	nach	§	45	Abs.	1	SGB	VIII	(ggf.	i.V.m.	§	48a	
Abs.	1	SGB	VIII)	in	Niedersachsen,	Hannover;	Landesverwaltungsamt	Sachsen-Anhalt	-	Landesjugendamt	–	Referat	501	
(2023):	Arbeitshinweise	zur	Erteilung/Versagung	einer	Betriebserlaubnis	für	Tageseinrichtungen	für	Kinder	nach	§	45	
SGB	VIII	Kinder-	und	Jugendhilfe;	Unabhängiger	Beauftragter	für	Fragen	des	sexuellen	Kindesmissbrauchs	(2016):	Kein	
Raum	für	Missbrauch.	Berlin

11)	Art.	6	Abs.1	Grundgesetz
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Gründe sind:

• Das Wissen über Sexualität hat eine schützende Wirkung - Unwissenheit bei Kindern und 
Jugendlichen ist ein Risikofaktor.

• Selbstbewusste Mädchen und Jungen mit einem gut entwickelten Gefühl für den eigenen 
Körper sind eher in der Lage, Berührungen und Verhaltensweisen Anderer in ihrer Angemes-
senheit wahrzunehmen und zu beurteilen12).

Die Bedeutung eines sexualpädagogischen Konzeptes im Kontext eines Schutzkonzeptes liegt in 
individuellen, kollektiven und institutionellen Aussagen zur Frage „Wie schützen wir die uns anver-
trauen Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt?“ Diese inhaltliche Zuspitzung wird primär 
den Schutzinteressen junger Menschen gerecht. Sexualität als wichtiges Thema einer öffentlichen 
Erziehung ist breiter angelegt. Neben dem Schutz als Inhalt eines Schutzkonzeptes leistet Sexual-
pädagogik in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 
sexuellen Identität. Das Ziel: Sexualität verantwortungsvoll, gesund, selbstbestimmt, lustvoll und 
sinnlich zu erfahren.13)

Sexualpädagogik mit Blick auf den Schutz vor sexueller Gewalt greift im Rahmen eines Qualitäts-
prozesses Inhalte auf wie „Sprechen (und Schweigen) über Grenzverletzungen, (sexuelle) Über-
griffe und strafrechtliche Formen von Gewalt in öffentlichen und privaten Räumen“, „Macht und 
Ohnmacht - Scham und Grenzen des Sagbaren2, „Formen und Dynamiken von Gewalt“, „Strate-
gien von Tätern und Beschuldigten“, „Verantwortung von Vertuscher*innen und Bystanders“ sowie 
„Gewaltdynamiken in pädagogischen Kontexten“. 

Bedeutsam in diesem Zusammenhang sind auch Regel- und Glaubenssätze wie „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“, „Geheimnisse werden nicht verraten“, „Es ist meine Schuld, dass 
ich schlecht behandelt werde“. Diese und weitere brauchen im Sinne eines breiten Gewaltschutz-
verständnisses eine Einordnung in Kategorien wie „Grenzverletzung“, „(sexuellen) Übergriff“ und 
„strafrechtlich relevante Form“. Sie müssen auf ihren Normgehalt konkretisiert und ggf. revidiert 
werden. Im Rahmen eines individuellen und kollektiven Hinterfragens von Überzeugungen und 
Annahmen zu uns selbst oder zum Verhalten der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen wer-
den in diesem Modul Sichtweisen in ein kollektives Verständnis gebracht und als Teil eines Ver-
haltenskodex allgemeingültig für ein Team oder eine Einrichtung dokumentiert. „Zeige Sensibilität 
gegenüber der Körpersprache des Kindes“, „Verhalte dich in einem eindeutigen Rahmen (z.B. Spaß- 
oder Tröste-Situation)“, können als Formulierungsbeispiele für eine einrichtungsbezogene Samm-
lung von Leitsätzen verstanden werden.

3.3. MODUL: BETEILIGUNG

„Sämtliche Erziehungshilfefachverbände positionieren sich derzeit dahingehend, die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen als rechtlichen Rahmen für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe zu 

12)	Bundesministerium	der	Justiz,	das	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	sowie	das	
Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	(Hrsg.)	(2011):	Runder	Tisch	Sexueller	Kindesmissbrauch	in	
Abhängigkeits-	und	Machtverhältnissen	in	privaten	und	öffentlichen	Einrichtungen	und	im	familiären	Bereich,	Berlin

13)	Siehe	hierzu	Mantey,	D.	(2020):	Sexualpädagogik	und	sexuelle	Bildung	in	der	Heimerziehung.	Weinheim	Basel	Beltz	
Juventa)
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begreifen (vgl. u.a. AFET e.V., BVkE e.V., EREV e.V., IGfH e.V. 2021)“14). In der Praxis zeigen sich deut-
liche Entwicklungen. So gibt es zunehmend freie Träger der Erziehungshilfe, die sich offensiv der 
Achtung von Kinderrechten verschreiben und das in ihrer konzeptionellen Ausrichtung berücksich-
tigen. Auffällig ist hier insbesondere, dass Beteiligungs- sowie Beschwerde- und Anregungsmög-
lichkeiten nicht nur als ein Projekt, sondern als unverrückbares Menschenrecht in der Trias Betei-
ligung, Beschwerde und Schutz konzipiert wird. Allen Kindern wird, um sicher und selbstbestimmt 
aufwachsen zu können, Beteiligung in allen sie betreffenden Angelegenheiten zugesichert und 
umgesetzt sowie interne wie externe Beschwerdemöglichkeiten eröffnet. Bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang die Vorgabe des Gesetzgebers: In § 8 SGB VIII ist formuliert, dass Beteiligung und 
Beratung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in einer für sie verständlichen, nachvoll-
ziehbaren und wahrnehmbaren Form zu erfolgen hat.

Beteiligung bedeutet auch, so oft es den Leitungsverantwortlichen möglich ist, Mitarbeiter*innen 
an den für sie relevanten Themen zu beteiligen, zumindest sie zu informieren, Wahlmöglichkei-
ten zu eröffnen, ihre Ideen und Vorschläge aufzunehmen, konstruktive Kritik und Auseinander-
setzung mit dem eigenen Arbeitsfeld einzufordern. Die aus diesem Ansatz sich ergebene positive  
Vorbildrolle für die Kinder und Jugendlichen ist nicht zu unterschätzen. 

3.4. MODUL: PERSONALVERANTWORTUNG/-MANAGEMENT

Die Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes bildet die Kultur und 
Haltung der Einrichtung. „Grundvoraussetzung für das Anstoßen eines Prozesses, hier: Etablie-
rung einer gelebten Kultur der Achtsamkeit und eines Kinderschutzkonzepts, ist die Offenheit der 
Leitungsebene für den gemeinsamen, organisationalen Lernprozess (lernende Organisation), in 
dessen Rahmen es durchaus zu Konfrontationen mit negativen Aspekten wie Defiziten oder Ver-
säumnissen in der Vergangenheit beziehungsweise aktuellen Ängsten und Unzufriedenheit kom-
men kann15). Reduziert sich Kontrolle auf rigide Machtausübung und Kritik und wird der Aspekt der 
„Autorität, Fachlichkeit und Beziehung“16) vernachlässigt, beschränkt das auch die interne Kultur 
der Offenheit und Wertschätzung im Umgang mit- und untereinander, „löst Angst und Abschottung 
aus und wird damit destruktiv“17).

Bedeutsam für die positive Entfaltung des Moduls „Personalmanagement“ sind folgende Aspekte:

• Förderung offener Kommunikationsformen und einer konstruktiven Fehlerkultur als Füh-
rungsstil

• Offenheit für den Lernprozess (lernende Organisation)

• Sicherstellung einer nachhaltigen und kindbezogenen Bearbeitung des Themas innerhalb der 
eigenen Einrichtung

14)	AFET	e.V.	/	BVkE	e.V.	/	EREV	e.V.	/	IGfH	e.V.	(2021):	Die	Rechte	junger	Menschen	im	Mittelpunkt	–	Wahlprüfsteine	
der	Erziehungsfachverbände	zur	Bundestagswahl	2021,	https://afet-ev.de/themenplattform/wahlpruefsteine-der-
erziehungshilfefachverbaende

15)	Allroggen,	M.	et	al.	(2017):	Psychische	Belastung	von	Fachkräften	in	(sozial-)pädagogischen	Arbeitsfeldern,	Springer	
16)	Ebd
17)	Ebd.
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• Beteiligung von Mitarbeiter*innen und Adressat*innen 

• Selbstkritische Reflexion der eigenen Arbeit mit Blick auf den eigenen Zuständigkeitsbereich 
und ggf. Neuausrichtung unter dem Gesichtspunkt eines präventiven Kinderschutzes 

• Vorbildfunktion der Leitung für die Mitarbeiter*innen im Umgang miteinander und den 
Ad ressat*innen 

Kein Ende in Sicht

4. VERSTEHE DIE BEDEUTUNG - NUTZE DIE MÖGLICHKEITEN!

Ein institutionelles Konzept zum Schutz vor Gewalt braucht Beständigkeit in der Pflege einer parti-
zipativen und proaktiven Leitungskultur. Erforderlich sind Führungskräfte, die sich als Vorbilder mit 
den Themen Fehlerfreundlichkeit, Offenheit und Transparenz selbstkritisch auseinandersetzen; die 
die Belastungen von Mitarbeiter*innen sehen und sich durchsetzungsstark für gute Rahmenbe-
dingungen zur fortwährenden Auseinandersetzung mit einzelnen Modulen eines Schutzkonzeptes 
und Umsetzung dieser einsetzen. Als Person stehen sie hinter Inhalten und Prozessschritten. Sie 
sorgen für Nachhaltigkeit und Interesse an einer Mitarbeit von möglichst vielen Mitarbeiter*innen, 
Kindern, Jugendlichen und Personensorgeberechtigten und nutzen die Intelligenz der Vielfalt.

5. 6.REISSE MAUERN EIN - SORGE FÜR KOOPERATION UND VERNETZUNG!

Der Schutz von Kindern vor Gewalt steht in der Verantwortung Vieler. Notwendig ist ein Handlungs-
konzept, in dem eine „bedarfsgerechte und zweckgerichtete Kooperation“18) zwischen Trägern von 
Einrichtungen, dem überörtlichen und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und weiterer 
Kinderschutzeinrichtungen praxistauglich vereinbart ist19).

Ein Schutzkonzept in Pflegefamilien muss nach § 37b in Verbindung mit § 78a SGB VIII vom 
Jugendamt in Zusammenarbeit mit den Pflegepersonen, dem Kinde/Jugendlichen erarbeitet wer-
den. Vor dem Hintergrund knapper Personalressourcen steht die öffentliche Jugendhilfe in der Ver-
antwortung den notwendigen Dialog nicht durch Copy&Paste zu ersetzen. Eine Zusammenarbeit 
mit Organisationen der Pflegekinderhilfe kann den Verständigungsprozess fördern. Die Erfüllung 
des Auftrags zur Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt 
braucht die gemeinsame Klärung von Fragen zum Verständnis eines Prozesses, zu den Inhalten 
einer Konzeption und zum Selbstverständnis der öffentlichen Jugendhilfe zwischen Beratung und 
Kontrolle. „Zumindest für die erlaubnispflichtigen Einrichtungen wird ein für den gesamten Kinder-
schutz typisches Spannungsfeld deutlich zwischen den Polen Beratung und Unterstützung auf der 
einen sowie Kontrolle und Sanktion auf der anderen Seite“20). 

18)	OVG	Lüneburg,	Beschluss	vom	07.09.2011,	4	ME	97/11,	juris
19)	Siehe	hierzu:	Niedersächsisches	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Gleichstellung	(2022):	Schrapper,	Ch.,	Ahrens,	

M.,	Hauß,	S.:	Rechte	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Einrichtungen	gewährleisten.	Hannover	
20)	Ebd.	S.	8
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Zwischen betriebserlaubnispflichten Einrichtungen und Jugendämtern - auf struktureller Ebene 
gem. § 79a SGB VIII sowie auf der Ebene der Anwendung § 37b SGB VIII (Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege) - braucht es eine Klärung des Miteinanders in 
der Entwicklung von Schutzkonzepten zum Schutz aller Kinder, der Definitionsmacht in Fragen des 
Kinderschutzes und in Fragen der jeweiligen und gemeinschaftlichen Verantwortung. In multipro-
fessionell besetzten Arbeitsgruppen müssen Beteiligungsformen und Leitungskonzepte (weiter-)
entwickelt werden.

6. ERTRAGE NOCH OFFENES - ENTDECKE NEUE ANTWORTEN!

Institutionelle Konzepte leisten einen Beitrag zum Schutz vor Gewalt aller Kinder und Jugendlicher. 
Kinder mit einer Behinderung sind besonderen Gefährdungen ausgesetzt und bedürfen u.U. beson-
derer Beachtung in den Schutzkonzepten. Zudem wird der Einbezug von jungen Menschen mit 
Behinderung zu einer großen Herausforderung. „Die Aufgaben des Kinderschutzes sind unteilbar, 
d.h. sie gelten für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen, sowohl im Grundsätzlichen, - also 
der Orientierung an ihren Rechten und Interessen - als auch im Konkreten, also der Ermöglichung 
von aktiver Beteiligung und dem Zugang zu folgenreicher Beschwerde“21). Dies gilt auch im Sinne 
des § 8 (4) SGB VIII „Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch 
erfolgen in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form“. Den Mög-
lichkeitsraum nach einer geeigneten Beteiligung zu durchsuchen, wird eine bedeutsame Aufgabe 
von Fachverbänden, Trägern von Einrichtungen, von Wissenschaft und Forschung sowie der öffent-
lichen Jugendhilfe sein (gerade auch bei der Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Pflegefamilien). Die hierfür notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen müssen bereit-
gestellt werden.

IMPULSGEBER

Friedhelm Güthoff, Referent zu Fragen der Ausrichtung des Kinder- und Jugendhilfe nach dem 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 2021, Moderation von Qualitätsentwicklungsprozessen zur 
Entwicklung eines Konzeptes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt / Kinder-
schutz-Konzept. kontakt.guethoff@gmail.com

21)	Ebd.	S.	77
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öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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In den poli� schen Deba� en um die grundlegende Ausrichtung einer Weiterentwicklung des 
SGB VIII und eine Synchronisa� on von Regelungen des BGB mit denen des SGB VIII haben auch 
Themen eine Rolle gespielt, die Pfl egekinder, Pfl egefamilien und die Beziehung zwischen Eltern 
und Pfl egeeltern betreff en. So wurden viele Diskussionen über Kinderrechte (z.B. in Rela� on zu 
Elternrechten) auch am Beispiel der rechtlichen Posi� on von Pfl egekindern bei für sie existenziel-
len Entscheidungen - z.B. über die Rückführung aus der Pfl egefamilie – disku� ert und problema-
� siert. Mehrere durch das KJSG ausgelöste Änderungen im SGB VIII und im BGB enthalten explizit 
Aussagen zur rechtlichen Stellung von Pfl egepersonen und Regelungen zur Familienpfl ege und zu 
Pfl egeverhältnissen.  

In diesem Papier sollen besonders wich� ge Änderungen poin� ert aus erziehungswissenscha� licher 
Perspek� ve dargestellt und kommen� ert werden, die die Vollzeitpfl ege betreff en. Die Tagespfl ege, 
zu der es auch eine Reihe von Änderungen gibt, bleibt unberücksich� gt.  

KLAUS WOLF 

WICHTIGE IMPULSE FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DER 
PFLEGEKINDERHILFE DURCH DAS KJSG

Die durch das KJSG ausgelösten Änderungen beziehen sich zum einen unmi� elbar und explizit auf 
das Leben von Pfl egekindern und Pfl egefamilien. Darüber hinaus haben auch viele weitere Themen 
und Änderungen Folgen für die Pfl egekinderhilfe:

• die „große Lösung“, Inklusion oder - nach meiner Einschätzung etwas realis� scher und präzi-
ser - die der Exklusionsvermeidung,

• Rechte von Careleaver*innen insbesondere bei der Beendigung von Hilfen,

• die zur Par� zipa� on, die Ansprüche an Beteiligung, Ombudsstellen und selbstorganisierte 
Zusammenschlüsse und auch (bisher in diesem Kontext kaum disku� ert)

• zu Hilfen im Ausland.

Im KJSG allgemein vernachlässigte Themen - wie die Inklusionsfragen im Kontext von Migra� on - 
wirken sich auch für die Deba� en in der Pfl egekinderhilfe aus. 

KLAUS WOLF
WICHTIGE IMPULSE FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DER PFLEGEKINDERHILFE DURCH DAS KJSG 

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de



Qualität entsteht im Dialog. 141|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 02/2023

Qualität entsteht im Dialog. 2|7

In drei Komplexen sollen Themen disku� ert werden, die das Leben in Pfl egefamilien, die Entwick-
lungschancen der Kinder und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten in beson-
derer Weise betreff en. 

1. KINDER UND IHRE ELTERN

Grundsätzliche Fragen, wie in einem reformierten SGB VIII die Rechte von Kindern und ihren Eltern 
neu geregelt werden sollen, spielten in den poli� schen Deba� en – wir sollten nicht jede Diskussion 
einen Diskurs nennen, an den doch weitergehende Ansprüche zu stellen sind – in mindestens zwei 
Legislaturperioden eine wich� ge Rolle. So sahen Entwürfe aus dem Familienministerium in der 
19. Wahlperiode noch einen radikalen Umbau der grundsätzlichen Orien� erungen bei den Hilfen 
zur Erziehung auf Kinder als zentrale Adressat*innen der Hilfen zur Erziehung vor. Die Kinder sollten 
u.a. – poin� ert zusammengefasst – einen Rechtsanspruch auf Verbesserung der Erziehungsfähig-
keit ihrer Eltern erhalten. Nicht mehr die Rechte der Personensorgeberech� gten – damit i.d.R. der 
Eltern – sollten im Mi� elpunkt stehen, sondern die der Kinder. Die Forderung, Kinderrechte explizit 
ins Grundgesetz aufzunehmen, war ein übergreifendes, wich� ges Ziel, das bekanntlich bis heute 
nicht realisiert ist.

Die Deba� e um eine Stärkung der Kinderrechte im SGB VIII wurde häufi g am Beispiel des Lebens 
von Pfl egekindern geführt. Die Pfl egekinder, ihre Interessen und Entwicklungschancen sollten im 
Mi� elpunkt stehen, die der Eltern rela� viert werden. Resonanzen aus der alten Deba� e, ob Pfl e-
gefamilien grundsätzlich als Ersatz- oder Ergänzungsfamilien verstanden und behandelt werden 
sollten, wirkten immer noch in diese Diskussionen in Deutschland im 21. Jahrhundert hinein. Dabei 
war längst empirisch nachgewiesen, dass es Konstella� onen gibt, in denen es im Einzelfall nach 
dem Selbstverständnis der Beteiligten ein sehr viel breiteres Spektrum der Herkun� sfamilien-Pfl e-
gefamilien-Figura� onen gibt und sich diese im Verlaufe eines Pfl egeverhältnisses weiterentwickeln 
und deutlich verändern können (Gehres, Hildenbrand 2008). Damit war die Gegenüberstellung von 
Ersatz- oder Ergänzungsfamilien als Grundkonzep� onen längst überholt.

Reformbemühungen mussten sich zur Elternfrage posi� onieren. Diese Posi� onierung fand in 
einem Feld mit hochemo� onalen Überzeugungen sta�  und wurde mit ausdrucksstarken Narra� ven 
geführt, die vorgaben, am Beispiel einzelner Schicksale der Kinder oder der Eltern generelle Zusam-
menhänge darzustellen. Ethisch begründete Relevanz (vgl. Kindler, Küfner, Thrum u.a. 2011: 615 ff ) 
erhielten sie o�  dadurch, dass die einen die Not der Eltern und ihre Benachteiligung in vielfachen 
Dimensionen betonten und die anderen die Not, Trauma� sierung, Vernachlässigung oder Gewalt- 
erfahrungen der Kinder vor Augen ha� en und beide Seiten daraus die Verpfl ichtung ableiteten, die 
jeweiligen Menschen in Not besser zu schützen – durch eine diese Not beantwortende Reform des 
SGB VIII.

Da ich seit Jahrzehnten sowohl in der Forschung zur aufsuchenden Familienarbeit (in Deutsch-
land überwiegend: SPFH) als auch in der Pfl egekinderforschung ak� v bin, kenne ich für beide Per-
spek� ven eindrucksvolle Beispiele und Forschungsbefunde und weiß zugleich, dass die kogni� ven 
Dissonanzen und die Ambiguität ohne Erkenntnisverlust nicht einfach zu einer Seite aufgelöst 
werden können. Ein konstruk� ver Umgang muss die verschiedenen Erfahrungen, Konzep� onen 
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und Forschungsergebnisse aufgreifen und zu einer Synthese verbinden und nicht in einer entwe-
der-oder-Polarisierung organisieren. 

Diesen Anspruch erfüllt das KJSG in bemerkenswerter Weise und alleine schon deswegen stellt es 
einen großen Fortschri�  für die Pfl egekinderhilfe dar. Es scha�   eine neue Balance zwischen der 
Eltern- und der Kinderperspek� ve und zwar nicht einfach durch eine Verschiebung in eine Rich-
tung, sondern durch eine Integra� on mehrerer sozialpädagogisch gut begründeter Orien� erungs-
linien und Handlungsstränge. 

So wird im § 36 und insbesondere im neu formulierten § 37 SGB VIII der Anspruch der Eltern (unab-
hängig von der Personensorge) auf Beratung und Unterstützung und der Förderung ihrer Beziehung 
zum Kind gerade auch bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie betont. Ein Warten auf Spontan-
heilung in der Herkun� sfamilie und eine Vorstellung, die Herstellung von ausreichenden Rückkehr-
bedingungen sei allein eine Leistung der Eltern, sind damit nicht vereinbar. Die sozialpädagogische 
Legi� ma� on einer Fremdunterbringung kann in dem Wunsch der Personensorgeberech� gten oder 
in der auf andere Weise nicht zu beantwortenden Not der Kinder bestehen und erfordert zugleich 
in beiden Szenarien die Beratung und Unterstützung der Eltern. Dies gilt auch dann, wenn in der 
Perspek� vplanung eine andere, auf Dauer angelegte Perspek� ve am Lebensort außerhalb der eige-
nen Familie entwickelt wird. Auch dann handelt es sich nicht um verwirkte Elternscha� , sondern 
die Eltern haben einen moralischen und nun auch rechtlich geklärten Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung bei der Entwicklung der neuen Elternrolle und der Beziehung zu ihrem Kind. Die 
Umgangskontakte – ein weiterer, o�  kontrovers disku� erter Punkt – müssen so angelegt sein, dass 
sie geeignet sind, die Beziehung der Eltern zum Kind zu fördern. Das kann auch durch eine gute 
Begleitung – entgegen verbreiteter Annahmen in der Jus� z – gefördert und erleichtert werden 
– wie die Forschung und Beispiele aus anderen Ländern zeigen (Wolf 2018). Begleitete Umgangs-
kontakte allerdings unter der Hand für eine Defi zite suchende Diagnos� k schlechter Eltern-Kind-Be-
ziehung zu benutzen, wäre ein entgegengesetztes, die Förderung der Beziehung ausschließendes 
Konzept. Das sind einige wich� ge Aspekte des einen Maßstabs, an dem eine Reform zu messen ist: 
die zentrale Stellung der Unterstützung der Eltern.

Der zweite bezieht sich auf die Not der Kinder und auf ihre Entwicklungschancen. Vielfäl� ge 
Befunde (vgl. zusammenfassend Wolf 2022) zeigen, dass ein Aufwachsen in ständiger Unsicherheit 
über einen sicheren Lebensmi� elpunkt und die Nichtbeteiligung der Kinder und Jugendlichen an 
den für sie existenziellen Entscheidungen eine gute Entwicklung stark beeinträch� gen. Deswegen 
hat die Kon� nuitätssicherung und die Vermeidung der Produk� on hochfragmen� erter Biografi en 
durch die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe und familiengerichtliche Entscheidungen eine hohe 
Bedeutung für das Kindeswohl und die Zukun� schancen der Kinder. Bereits im alten SGB VIII war 
im § 37 vorgesehen, dass die nachhal� ge Verbesserung der Entwicklungsbedingungen in der Her-
kun� sfamilie innerhalb „eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen ver-
tretbaren Zeitraums“ erfolgen soll und wenn dies nicht erreichbar ist, eine andere, „dem Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspek� ve“ erarbeitet 
werden soll. Neu und bedeutsam ist die Einführung einer ähnlichen Formulierung im BGB (§§ 1632 
und 1697a). Damit sind Vorstellungen, es ginge in jedem Einzelfall und immer um die Rückführung 
des Kindes aus der Familienpfl ege, die bisher schon problema� sch waren, die Grundlage entzogen. 
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Es geht um eine Perspek� vklärung, die durch eine Dokumenta� onsverpfl ichtung (vgl. § 37c SBG VIII) 
zurecht stärker betont und als sozialpädagogische Pfl ichtleistung etabliert wird. Das sind einige 
wich� ge Aspekte des zweiten Maßstabs, an dem die Reform zu messen ist: die Ausrichtung an den 
Entwicklungschancen der Kinder, die Relevanz der Kon� nuitätssicherung und der Beteiligung der 
Kinder bei den Weichenstellungen dafür.

Diese beiden Ansprüche – intensive Unterstützung der Eltern und Kon� nuitätssicherung und Betei-
ligung der Kinder – werden durch die Reform nicht als Alterna� ve gesetzt (poin� ert: auf der einen 
Seite die Elternversteher und auf der anderen die Kinderfreunde), sondern auf eine konstruk� ve 
Weise in anspruchsvollen Klärungs- und Entscheidungsprozessen verzahnt. Dabei lassen sich nicht 
alle unterschiedlichen Perspek� ven, Erfahrungen und Interessen ausgleichen, aber doch immer 
wieder so verbinden, dass neue Verletzungen und eingeschränkte Entwicklungschancen unwahr-
scheinlicher werden. Wenn die Kinder erleben, dass auch mit ihren Eltern – mit denen sie gene� sch 
und o�  auch sozial verbunden bleiben – respektvoll umgegangen wird und die Eltern eine neue 
Rolle als gute Eltern in der Akzeptanz des Lebens ihres Kindes in der anderen Familie fi nden kön-
nen, haben alle bessere Lebens- und Entwicklungschancen. Die im Vergleich zum alten § 37 SGB VIII 
noch einmal weiterentwickelte Zusammenschau von Eltern- und Kinderrechten im reformierten 
SGB VIII und die zusätzliche Synchronisa� on mit dem BGB werde ich auch interna� onal als Referenz 
empfehlen. 

2. BETEILIGUNG / PROFESSIONALISIERUNG/ SUBJEKTSTATUS

An mehreren Stellen des KJSG wird gefordert, dass die jeweiligen Adressat*innen – Erwachsene 
und Kinder – in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form beraten, 
aufgeklärt oder beteiligt werden sollen. Damit werden elementare, sozialpädagogische Qualitäts-
merkmale in der Realisierung von (Rechts-) Ansprüchen gesetzt und ihre Einhaltung gefordert. Ist 
das notwendig? Der Gesetzgeber fand es off ensichtlich notwendig, diese Anforderungen zu beto-
nen und ich teile diese Einschätzung. 

Die Beteiligung der Kinder, der Eltern und Pfl egeeltern – ich verwende nicht die juris� schen Codes 
(Personensorgeberech� gten, Pfl egepersonen, Pfl egestelle usw.), sondern die verbreiteten Selbst-
defi ni� onen der meisten Betroff enen –  vorzusehen und Par� zipa� onsansprüche grundsätzlich 
zu akzep� eren, reicht nicht aus, sondern es bedarf ihrer konkreten Überprüfung auf der Adres-
sat*innenseite: Konnten sie es verstehen? War es für sie nachvollziehbar? Konnten sie überhaupt 
bemerken, dass es hier auch um ihre Beteiligung, Mitwirkung, Mitgestaltung gehen soll? Die guten 
Absichten alleine – was in der Sozialen Arbeit manchmal als wünschenswerte Haltung disku� ert 
wird – reicht nicht aus, es geht um eine Evalua� on auf der Adressat*innenseite. Die Fragen in einer 
selbstrefl exiven Profession lauten dann: Haben wir das so kommuniziert, dass ihr das verstehen 
konntet? Haben unsere Abläufe und Verfahren euch eine Mitwirkung, Beteiligung, Kommunika� on 
erleichtert? Konnten wir dazu beitragen, dass ihr euch auch in Krisen als handlungsfähig erlebt 
habt? Die Verantwortung für das Gelingen ist asymmetrisch: Sie liegt insbesondere bei den Fach-
krä� en. Das ist eine anspruchsvolle professionelle Arbeit (vgl. mehrere Beiträge in Wolf 2023), für 
die es gut ausgebildeter Fachkrä� e bedarf. 
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Deswegen werden die Veränderungen, die durch das KJSG ausgelöst werden sollen, in der sich 
anschließenden Fachdiskussion o�  und zurecht mit der Fortbildungsfrage gekoppelt (siehe auch: 
„Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Strukturen, Verfahren und pädagogischen Prozessen 
in der Pfl egekinderhilfe“ der BAGLJÄ) – in der Jus� z hinsichtlich der Familiengerichte und in der 
Sozialen Arbeit insbesondere in den verschiedenen Abteilungen des Jugendamtes und bei den in 
der Pfl egekinderhilfe ak� ven freien Trägern. Dabei kann es nicht nur um eine Informa� on über die 
rechtlichen Neuerungen durch das Gesetz gehen, sondern auch um eine grundlegende Bestands-
aufnahme zur Professionalität der bisherigen und der nun weiterzuentwickelnden Praxis. In diesem 
Sinne geht es um eine Professionalisierung der Fachkrä� e und nicht etwa primär um die der Pfl e-
gefamilien. 

Eine solche Professionalisierung wir�  außerdem die Frage auf, welche Fachkompetenzen die Perso-
nen und Organisa� onen haben müssen, die diesen weiteren Professionalisierungsprozess anregen 
und gestalten sollen. Poin� ert formuliert: Wie lange darf es dauern, bis die Impulse durch das 
KJSG und zugleich bis neue Forschungsergebnisse – z.B. zur Datenlage: van Santen, Pluto, Peucker 
2019 – für die Weiterentwicklung der Praxis fruchtbar werden? Oder sind Forschung und Praxis 
weitgehend entkoppelt?

Dabei muss auch die Verortung in wissenscha� lichen Disziplinen geklärt werden: Welche ist zentral 
und welche ist zusätzlich wich� g? Wenn grundsätzlich ein Subjektstatus der Adressat*innen aner-
kannt wird, sind wir im Bereich der Erziehungs- und Sozialwissenscha� en. Die Menschen sollen ihr 
Leben grundsätzlich – im Einzelnen kann es, allerdings begründungsbedür� ige Einschränkungen 
und Rela� vierungen geben – gestalten und verantworten. Sie sind grundsätzlich Expert*innen in 
ihrem Lebensfeld und ak� v Erfahrungen verarbeitende Menschen; Hilfen müssen an ihren Erfah-
rungen anknüpfen können (vgl. Wolf 2023). Das Gesetz enthält – wie andere Texte auch – implizit 
immer Aussagen zur sozialen Konstruk� on – in diesem Fall vom Pfl egekind, den Eltern und Mit-
gliedern der Pfl egefamilie. Sie werden mit der Anforderung – verständlich, nachvollziehbar und in 
für sie wahrnehmbarer Form – stärker als Subjekte angesprochen als in anderen Gesetzen. Das ist 
ebenfalls ein Fortschri� .

3. KINDERSCHUTZ

Der Kinderschutz durch Pfl egefamilien ist bereits seit langem ein Thema, aus dem die Befürwor-
ter*innen von Pfl egefamilien – o�  in kontrastreichen Zeichnungen der Entwicklungschancen in den 
Herkun� s- und Pfl egefamilien – Selbstvertrauen bezogen haben. In neueren Diskussionen wird die 
Aufmerksamkeit auch auf die Notwendigkeit des Kinderschutzes in Pfl egefamilien gelenkt. Dem 
trägt das KJSG Rechnung, indem es das Thema explizit benennt und in den §§ 37a und c und insbe-
sondere im §37b SGB VIII regelt.

Damit wird nicht das Potenzial von Pfl egefamilien für den Kinderschutz bestri� en – Pfl egefamilien 
können zu einem sicheren Ort für Kinder werden, die hier ganz neue Entwicklungschancen fi nden 
– sondern zusätzlich wird der Blick auf die potenziellen Risiken gerichtet, die in der interna� onalen 
Forschung schon länger disku� ert wurden. Dies geschieht zurecht nicht in einer Kultur des Miss-
trauens, sondern zunächst wird der Anspruch der Pfl egeperson auf Beratung und Unterstützung für 
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alle Pfl egeverhältnisse (einschließlich der informellen Verwandtenpfl ege) im § 37a SGB VIII betont. 
Damit wird anerkannt, dass Pfl egefamilien und Pfl egeeltern komplizierte Situa� onen bewäl� gen 
müssen und eine nachhal� ge und massive Überforderung die Risiken für die Pfl egekinder erhöhen. 
Darüber hinaus wird ein explizites allgemeines und spezifi sches Konzept „zur Sicherung der Rechte 
des Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt“ (§ 37b SGB VIII) sowie die Schaf-
fung von Beschwerdemöglichkeiten für jedes Kind und jeden Jugendlichen in Pfl egeverhältnissen 
erwartet. Damit ist auch unterstrichen, dass die Adressat*innen der Pfl egekinderdienste nicht nur 
die Erwachsenen in und um Pfl egefamilien sein sollen, sondern auch jedes einzelne Kind. Das muss 
sich in den Konzep� onen niederschlagen und – noch wich� ger – in der Praxis realisiert werden. 
Dass sich Schutzkonzepte für Pfl egekinder von denen in Einrichtungen unterscheiden und die Spe-
zifi ka von Pfl egefamilien als private Lebensformen beachten müssen, ist allgemein anerkannt, aber 
anscheinend schwierig umzusetzen. In der Forschung dazu ist ein Anfang gemacht, viele Spezifi ka 
des Schutzes in (Pfl ege-)Familien sind aber o�  noch unberücksich� gt.

Als Teil des Kinderschutzes kann auch die stärkere Berücksich� gung von Geschwisterbeziehun-
gen betrachtet werden: Bei der Planung und bei der Durchführung soll der Geschwisterbeziehung 
„Rechnung getragen werden“ (§ 36 Abs. 2 SGB VIII). Dies gilt nicht nur für Pfl egekinder, ist aber für 
die Pfl egekinderhilfe besonders relevant, da hier lange Zeit die Vorstellung dominierte, Geschwis-
ter sollten möglichst getrennt untergebracht werden, da sie ansonsten ihre pathologischen Famili-
enerfahrungen in der neuen Familie reinszenieren würden. Vielfache Hinweise in der Forschung auf 
starke Belastungen durch die Trennung wurden dagegen lange ignoriert. Das „Rechnung tragen“ 
fordert nun auf, auch die Wünsche der Kinder nach ihren Beziehungen unter den Geschwistern 
ernst zu nehmen. Das wird nicht dazu führen, dass immer eine gemeinsame Unterbringung die 
beste Lösung ist. Aber eine Trennung wird so leichter als besonders begründungsbedür� ig erkannt.

In drei Themenfeldern habe ich Veränderungen für die Pfl egekinderhilfe durch das KJSG darge-
stellt, die ich vor dem Hintergrund der einschlägigen Forschung für besonders relevant halte. Sie 
stellen einen Fortschri�  dar und sollten genutzt werden, um die Pfl egekinderhilfe weiterzuent-
wickeln. Anregende Materialien, die in einer Expert*innengruppe über mehrere Jahre disku� ert 
und erarbeitet wurden und den Gesetzgebungsprozess begleitet haben, sind hier zugänglich: 
h� ps://www.dialogforum-pfl egekinderhilfe.de. Außerdem sind wich� ge Forschungsergebnisse 
publiziert, z.B. in der Reihe Pfl egekinderforschung bei Beltz/Juventa und in zusammenfassenden 
Publika� onen (z.B. Wolf 2022 und 2023). Der Anfang der Reform ist gemacht, aber in der Praxis ist 
noch einiges zu tun.
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Durch die zu erwartende Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe stellt sich die Frage, wie 
die unterschiedlichen Verfahren der Hilfeplanung einerseits und der Teilhabeplanung andererseits 
hin zu einer inklusiven Planung von Hilfen (weiter-)entwickelt werden können. Denn diese Verfah-
ren haben sich bislang eher auseinanderentwickelt und sind durch unterschiedliche Systemlogiken 
geprägt.

Angesichts dieser Herausforderung drängt sich zugleich die Beschaffenheit der derzeitigen Bedarfs-
kategorien ins Blickfeld, anhand derer Hilfen gewährt und legitimiert werden (‚erzieherischer 
Bedarf‘, ‚Behinderung‘). Denn diese bilden nur einen kleinen und damit lose gekoppelten Aus-
schnitt anerkannter individueller Bedürfnisse der Adressat*innen ab. Darüber hinaus sind sie mit 
einem hohen Potenzial der Stigmatisierung und Defizitorientierung verbunden. 

Sowohl die (Weiter-)Entwicklung von Verfahren als auch die derzeitigen Bedarfslogiken stellen eine 
große Herausforderung für die Gesamtzuständigkeit dar.

BENEDIKT HOPMANN

HILFE- UND TEILHABEPLANUNG: VON INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN 
ZU ANGEMESSENEN HILFEN?

Eine zentrale Weichenstellung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), welches am 
10.06.2021 in Kraft getreten ist, besteht in der ab 2028 zu erwartenden Gesamtzuständigkeit, wel-
che auch als „Inklusive Lösung“ bezeichnet wird. Obgleich die konkrete Ausgestaltung bislang noch 
weitestgehend offen ist2), so ist bereits jetzt klar, dass der Genese von Bedarfen und Hilfen sowie 
deren Passung ein zentraler Stellenwert zukommt. Gleichwohl ist die Frage danach, wie von indi-
viduellen Bedürfnissen zu angemessenen Hilfen zu gelangen ist, keineswegs neu. Denn schließlich 
verbergen sich dahinter nicht nur sozial- und wohlfahrtsstaatliche Grundfragen der Legitimation 
und Gewährung von Hilfen und der Anerkennung von Bedürfnissen als Bedarfe (Hopmann et al., 
2021), sondern auch Debatten um die konzeptionell-methodische Ausgestaltung und (Weiter-) 
Entwicklung von Planungsprozeduren, sowie auch die Frage, welche Bedarfe von wem anerkannt 
werden und wer über die Ausgestaltung konkreter Hilfen entscheidet. 

2) Derzeit – gestartet am 27.06.2022 – findet ein Beteiligungsprozess des BMFSFJ statt und das Bundesgesetz, welches die 
Gesamtzuständigkeit rechtlich regeln soll, wird bis Ende 2025 erwartet.

BENEDIKT HOPMANN
HILFE- UND TEILHABEPLANUNG: VON INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN ZU ANGEMESSENEN HILFEN?

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Herausfordernd ist jedoch, dass die im Zuge der Gesamtzuständigkeit zusammenzuführenden 
Hilfen von unterschiedlichen Logiken und sich größtenteils auseinanderentwickelnden Verfahren 
geprägt sind (Rohrmann, 2021, S. 58). 

Auch in den bisherigen AFET-Impulspapieren wird deutlich, dass passgenaue Hilfen eine der zen-
tralsten Herausforderungen einer sich als inklusiv verstehenden Kinder- und Jugendhilfe darstel-
len. So wurden in der AFET-Impulspapierreihe bislang Papiere zum Inklusionsverständnis des KJSG,  
insbesondere einer Fokussierung der Herausforderung einer inklusionsorientierten (Jugend-)Hilfe-
planung (01/2022 Rohrmann), zu den Herausforderungen einer kinderrechtebasierten und inklu-
siven Hilfeplanung (12/2022, Schrapper) sowie zu den Perspektiven einer inklusiven Jugendhilfe-
planung (17/2022, Hinken und Grasshoff) veröffentlicht. Weiterhin werden in den Papieren auch 
Partizipations- und Beteiligungsfragen diskutiert (03/2022 Pluto; 04/2022 Kuehn-Velten, Kohaupt, 
Heinitz und Friese; 05/2022 Seckinger).

Es ließe sich nun einerseits die Frage stellen, wie die beiden Verfahrenslogiken zusammengeführt 
werden können. Diese Zusammenführung könnte andererseits aber auch zum Anlass genommen 
werden, grundsätzlich über die Frage der Legitimation und Genese von Bedarfen und Hilfen nach-
zudenken. In diesem Impuls soll knapp das eine getan werden, ohne das andere zu lassen (die 
Reihenfolge darf gerne ausgetauscht werden). Dann stünden mindestens folgende Fragen auf der 
Agenda:

1. ZUSAMMENFÜHRUNG VON VERFAHREN:

• Während die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII dialogisch ausgerichtet ist, überwiegen in der 
Teilhabe- und Gesamtplanung (§§ 19ff. sowie §§ 117ff. SGB IX) standardisiert-administrative 
Vorgehensweisen. Ein Stück weit spiegelt sich in dieser unterschiedlichen Logik auch die kon-
troverse Debatte innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe wider, welche - grob gesprochen - um 
das Verhältnis von Diagnose versus Aushandlung geht (Merchel, 2019, S. 198).

• Der Partizipationsanspruch innerhalb der Hilfeplanung rückt seit jeher ins Blickfeld (Trede, 
2014). Allerdings gehen in der grundsätzlich partizipativ ausgerichteten Kinder- und Jugend-
hilfe Anspruch und Wirklichkeit häufig auseinander (Hollweg & Kieslinger, 2022), während 
die Eingliederungshilfe im SGB IX im Zuge des Bundesteilhabegesetzes sich zwar durch eine 
gesteigerte Adressat*innenorientierung auszeichnet, diese jedoch immer noch hinter die 
Partizipationsstandards der Kinder- und Jugendhilfe – trotz der dortigen Herausforderungen 
– zurückfällt (Rohrmann, 2021). 

• Gewissermaßen als Konglomerat der beiden vorherigen Punkte stellt sich die Frage, auf wel-
che Weise sich Hilfeplanung (weiter-)entwickeln müsste, um diesen Herausforderungen im 
Rahmen der Gesamtzuständigkeit zukünftig angemessen Rechnung tragen zu können.
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2. GENESE VON BEDARFEN UND LEGITIMATION VON HILFEN:

• Den sozialrechtlich verfassten Bedarfskonstruktionen liegt grundsätzlich ein Verständnis des-
sen zugrunde, welche individuellen Bedürfnisse von Adressat*innen als ein solcher Bedarf 
anerkannt werden und welche nicht. Bedarfe müssen zwar in Orientierung an potenziellen 
Bedürfnissen eine gewisse Plausibilität begründen, gleichwohl gehen individuelle Bedürfnisse 
keineswegs in Bedarfen auf, weshalb Bedürfnisse und Bedarfe allenfalls lose miteinander 
gekoppelt sind. Sozialrechtlich als legitim geltende Bedarfe reagieren also nicht zwangsläufig 
auf tatsächliche individuelle Bedürfnisse und deren Artikulation. Daher ergibt sich ein Span-
nungsverhältnis zwischen den subjektiven Bedürfnissen der Adressat*innen und der Passung 
zur Bedarfsermittlung (Hopmann et al., 2021). 

• Im Prozess der Bedarfsermittlung wird einerseits die Erwartung an eine (vermeintliche) Klar-
heit deutlich, darüber einen Rechtsanspruch auf eine (Hilfe-)Leistung zu erlangen. Anderer-
seits bedeutet dieser Prozess auch, sich den stigmatisierenden und defizitorientierten Effek-
ten des Verfahrens zu unterwerfen (Schrödter, 2020). Von besonderer Relevanz im Zuge der 
Gesamtzuständigkeit sind der „erzieherische Bedarf“ und die Kategorie der ‚Behinderung‘ 
(Molnar & Hopmann, 2023).

• Nicht zuletzt stellt sich die Frage „welche Bedürfnisartikulationen zum Zeitpunkt des Hilfe-
planverfahrens noch Berücksichtigung finden können, da der davon abstrahierte Bedarf 
bereits längst - und weitestgehend unabhängig von individuellen Bedürfnisartikulationen - 
die Hilfe ausgelöst hat“ (Hopmann et al., 2021, S. 530). D.h. welches Partizipationspotenzial 
kann zu diesem Zeitpunkt faktisch noch ausgeschöpft werden?

Was aber nun folgt daraus für die aktuelle Debatte um die Hilfe- und Teilhabeplanung sowie deren 
Zukunft innerhalb einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe? Darauf ließen sich wenigstens folgende 
Antworten geben:

• Zunächst einmal braucht es eine intensivierte Debatte darüber, wie die jeweiligen Verfah-
ren und Fachkonzepte (weiter-)zu entwickeln sind, um den hohen normativen und vielfäl-
tigen Ansprüchen der Kinder- und Jugendhilfe gerecht zu werden. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass der Bearbeitbarkeit willen Verfahren etabliert werden, welche nicht hinreichend 
reflektiert und womöglich den Ansprüchen der Adressat*innen nicht gerecht werden. Dies 
lässt sich an der Diskussion um die ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) beobachten, welche mancherorts als Assessmentinstrument überhöht wird und 
eher einem technizistisch-standardisiertem Planungsverständnis folgt. Es braucht also eine 
„Intensivierung der Fachdiskussion und der Konzeptentwicklung zur partizipativen Verständi-
gung über individuelle Bedarfe und Hilfen innerhalb einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe“ 
(Hopmann et al., 2020, S. 338).
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• Zugleich darf die Debatte aber nicht dabei stehen bleiben, konkrete Verfahren und Fach-
konzepte (weiter) zu entwickeln – so herausfordernd und zentral dies auch sein mag. Denn 
ebenso wie Verfahren und Fachkonzepte weiterzuentwickeln sind, braucht es eine Debatte 
um die Angemessenheit bzw. den Weiterentwicklungsbedarf der derzeitigen Bedarfskatego-
rien (siehe Molnar et al., 2021 zur derzeitigen Logik der Kategorisierungsarbeit). Der ‚erzie-
herische Bedarf‘ macht die Artikulation von „Defizite[n] in der Erziehung, die gegenwärtig als 
Defizite in der Erziehungskompetenz konstruiert werden“ (Schrödter, 2020, S. 7), erforderlich. 
Der zweigliedrige Behinderungsbegriff (§ 2 Abs. 1 SGB IX) überwindet – trotz Betonung der 
Wechselwirkungen mit umwelt- und personenbezogenen Faktoren – das individualistisch-me-
dizinisches Modell von Behinderung nicht. In den Bedarfskategorien spiegelt sich nicht nur 
das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma wider, sondern auch deren defizitär-individualisti-
sche Ausrichtung. Schließlich wird sich auch eine gesamtzuständige Kinder- und Jugendhilfe 
an diesen Bedarfskategorien orientieren müssen3); dann nur nicht mehr nach verschiedenen 
Rechtskreisen getrennt, sondern innerhalb des SGB VIII.

• Im KJSG wird der Partizipation junger Menschen (z.B. § 4 Absatz 3 oder § 8 Absatz 3 SGB VIII) 
sowie der Förderung und Einbeziehung von Selbstorganisationen und Selbstvertretungen 
(§4a SGB VIII) begrüßenswerterweise mehr bzw. z.T. neuerdings Platz eingeräumt. Damit voll-
zieht sich die Verständigung über sowohl Bedürfnisse als auch Bedarfe zukünftig zwischen 
kategorialer Systemlogik (‚erzieherischer Bedarf‘ und ‚Behinderung‘), Expert*innenurteil und 
Selbstartikulation der Adressat*innen. Ernstgenommen steht damit zukünftig vermehrt zur 
Disposition, auf welche Weise sich Zugänge zu Hilfen und Leistungen zukünftig vollziehen und 
wer wann und auf welche Weise (nicht) sprechfähig über Bedarfe wird.

3. FAZIT

Eine gesamtzuständige Kinder- und Jugendhilfe steht nicht nur vor der Herausforderung, das Ver-
hältnis von Hilfe- und Teilhabeplanung zu klären, sondern vor diesem Hintergrund auch Verfah-
ren (weiter) zu entwickeln, die den individuellen Lebenslagen sowie der Beteiligung der jungen 
Menschen und ihrer Familien gerecht werden. Zugleich gilt es zu überdenken, ob sich die derzei-
tigen Bedarfskategorien einer wahrlich inklusiven Kinder- und Jugendhilfe nicht eher als hinder-
lich erweisen und ob es nicht vielmehr einer Dekonditionalisierung von (Hilfe-)Leistungen bedarf 
(Schrödter, 2020; Ziegler, 2022).

3) Zumindest sieht es derzeit nicht danach aus, dass sich daran mittelfristig und substanziell etwas ändern wird.
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widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Die Unterbringung junger Kinder in der Heimerziehung nimmt aufgrund begrenzter Möglichkeiten 
der Unterbringung in Pfl egefamilien zu (Pothmann 2020), muss allerdings als nicht unbedingt 
altersangemessene Unterbringungsform kri� sch disku� ert werden (Wolf/Petri/Di� mann 2016). 
Einige KJSG-Neuerungen ermöglichen es, den Blick auf die Unterbringung junger Kinder in sta� onären 
Se�  ngs zu weiten, und bieten auf diese Weise Potenziale und Ansatzpunkte zur Ermöglichung 
guter sozialpädagogischer Orte. Gleichzei� g werden dabei jedoch auch Herausforderungen und 
Nachholbedarf hinsichtlich der Ausgestaltung der Angebote sowie der Hilfelandscha�  insgesamt 
deutlich. 

STEFANIE ALBUS | BETTINA RITTER

‚KLEINE‘ KINDER IN STATIONÄREN SETTINGS DER HILFEN ZUR 
ERZIEHUNG – NEUE IMPULSE DURCH DAS KJSG?

1. ELTERNARBEIT UNTER NEUEN VORAUSSETZUNGEN? DIE NEUREGELUNG DES 
§ 37 SGB VIII DURCH DAS KJSG

Im Zuge der Reformdiskussion geriet der ‚alte‘ § 37 SGB VIII in den Blick, der unter dem Titel 
„Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie“ die Anforderungen an die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Akteure sowie Anspruchsberech� gungen (der Pfl egeeltern) und Soll-Be-
s� mmungen mit Blick auf Beratung und Unterstützung der Eltern umfasste. Die Neuregelung des 
§ 37 SGB VIII und seine Ergänzungen um die §§ 37 a, b und c SGB VIII ordnen die bisherigen Inhalte 
neu und erweitern vor allem die Rechte der Eltern auf Beratung und Unterstützung - auch dann, 
wenn die Kinder nicht (mehr) bei ihnen leben. 

• Durch die dezidiertere Unterscheidung der verschiedenen Akteure (Eltern, Pfl egepersonen, 
junge Menschen) – schon allein aufgrund der Benennung und der Perspek� vausrichtung in 
den einzelnen Paragrafen – werden die unterschiedlichen Interessen und Bedarfe deutlicher 
(Faltermeier/Knuth/Stork 2022). 

STEFANIE ALBUS | BETTINA RITTER 
‚KLEINE‘ KINDER IN STATIONÄREN SETTINGS DER HILFEN ZUR ERZIEHUNG – NEUE IMPULSE DURCH DAS KJSG? 

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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• Die Fokussierung der Bedarfe und Rechte von „Herkun� seltern“ in § 37 SGB VIII umfasst 
dabei nicht nur den vorher schon geltenden gesetzlichen Au� rag der Jugendhilfe, Eltern bei 
der ‚Verbesserung der Erziehungsbedingungen‘ nicht allein zu lassen, sondern zu beraten und 
unterstützen (DIJuF 2021). 

• Die Aspekte, die im Zuge einer Beratung und Unterstützung der Eltern zu bearbeiten sind, 
werden dabei erweitert auf „Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der 
Herkun� sfamilie“. Potenziell bietet das den professionellen Spielraum, die Lebensverhält-
nisse in ihren Auswirkungen auf die Entwicklung und Teilhabe junger Menschen adäquater zu 
berücksich� gen und eine unangebrachte Einengung der fachlichen Perspek� ve auf die indivi-
duellen Erziehungskompetenzen von Eltern zu verhindern (Ri� er 2021). Andererseits lauert 
hier aber auch die Gefahr, dass die Jugendhilfe zur Alleinverantwortlichen für die Bekämp-
fung von Kinder- und Familienarmut gemacht wird, was nicht nur ihre Mi� el, sondern auch 
ihre Möglichkeiten übersteigt (AGJ 2022). Im worst case werden damit Benachteiligungen 
und S� gma� sierungen von Eltern in prekären Lebenslagen verstärkt (Knuth 2022).

Abzuwarten bleibt, welche Wirkung die Umwandlung der alten Soll-Bes� mmung zum dezidierten 
elterlichen Anspruchsrecht überhaupt en� alten wird, und ob das defi zitäre Angebot der bisheri-
gen Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Eltern, deren Kinder fremduntergebracht sind, 
tatsächlich nur in einer unzureichenden Gesetzesgrundlage begründet lag. Angesichts der in der 
Vergangenheit ungenutzten Möglichkeiten zur stärkeren Fokussierung auf Ressourcen und Poten-
ziale von Herkun� sfamilien, die auch vor der KJSG-Reform gesetzlich gegeben waren, scheint hier 
womöglich mehr als eine Gesetzesreform notwendig zu sein, um die Jugendhilfepraxis in diesem 
Punkt grundlegend zu ändern. Vielmehr bräuchte es Organisa� onsveränderungen und Ressourcen 
für die Bearbeitung der bereits erkannten Ursachen für die bisherige, verbesserungswürdige Praxis 
(Di� mann/Schäfer 2019). 

• Der Wille zur Neujus� erung der Elternarbeit in sta� onären Se�  ngs wird sich womöglich 
zuletzt darin zeigen, ob die Beantwortung der Beratungs- und Unterstützungsbedarfe von 
Eltern nur bis zum Abschluss der geforderten Perspek� vklärung (§ 37c SGB VIII) fi nanziert 
wird, oder ob sich hier wirklich eine Kehrtwende in der fachlichen Begleitung der Herkun� s-
familien abzeichnet und endlich die schon vor der KJSG-Reform disku� erte Erkenntnis konse-
quent berücksich� gt wird, dass eine dauerha� e Bearbeitung der spezifi schen „Herkun� sfa-
milien-Pfl egefamilien-Konfi gura� on“ (Wolf 2015) mit Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung 
der jungen Menschen in (Dauer-)Pfl ege fachlich notwendig erscheint. 

Das potenziell gestärkte Recht der Eltern auf Hilfe und Unterstützung auch bei gleichzei� ger Fremd-
unterbringung ihrer Kinder erscheint zunächst als Gegengewicht zu der ebenfalls hervorgehobe-
nen Bedeutung der Entwicklung einer „dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche[n] und 
auf Dauer angelegte[n] Lebensperspek� ve“ (§ 37c SGB VIII). Auch wenn eine Perspek� vklärung 
schon vorher im Gesetz als Soll-Bes� mmung verankert war (§ 37(1) und § 36 SGB VIII (vor der 
KJSG-Reform), so wurden diese Änderungsvorschläge im gesamten SGB VIII-Reformprozess von Kri-
� ker*innen als brisante Verschärfung und einsei� ge Unterstützung der Interessen von Pfl egeeltern 
kri� siert (Conen 2016, 2021). Inwiefern dieser Vorwurf zutri�  , ist angesichts der intensiven und 
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als konstruk� v hervorgehobenen Austauschprozesse im Rahmen des Dialogforums Pfl egefamilien 
(BAGLJAE 2023) zu disku� eren. 

• Ein zentraler Aspekt bei der Perspek� vklärung ist die Zeitdimension, d.h. die Frage nach 
eines „im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums“ 
(§ 37c (2) SGB VIII), in dem die Klärung sta�  inden soll. Dieser schien jedoch schon vor der 
KJSG-Reform in der Praxis in fachlicher Hinsicht weitestgehend geklärt, da eine Vermeidung 
unsicherer, fragmen� erter Biografi en als gemeinsames Ziel gelten kann (Wolf 2023). Die zum 
Teil langen Verweildauern von jungen Kindern (Mühlmann 2021; Fendrich 2022) sind dem-
nach weniger Ausdruck einer unzureichenden rechtlichen Regelung oder eines fachlichen 
Dissenses, sondern sind Resultat verschiedener organisatorischer Aspekte, wie z.B. Warte-
zeiten auf Gutachten und Mangel an Plätzen zur dauerha� en Unterbringung (Kau� old/Poth-
mann 2016; Petri/Pierlings 2016). 

• Jenseits der Dauer ist vor allem die Ausgestaltung der Phase zur Perspek� vklärung in den Blick 
zu nehmen und die Frage zu stellen, ob die Eltern nicht grundsätzlich in viel intensiverer Form 
in das Alltagsgeschehen von sta� onären Se�  ngs zur Unterbringung junger Kinder einbezo-
gen werden sollten, um keinen Beziehungsabbruch zwischen Eltern und Kind zu riskieren. 
Expert*innen weisen schon lange drauf hin, dass die ak� ve Rolle von Eltern im Alltag ihrer 
fremduntergebrachten Kinder viele Vorteile mit sich bringt (Petri/Pierlings 2016; Knuth 2022) 
und eine ständige Weiterentwicklung von Konzepten für die gemeinsame Unterbringung von 
Eltern mit ihren Kindern in sta� onären Se�  ngs der Jugendhilfe zeigt auch die diesbezügliche 
Veränderungsbereitscha�  der Praxis (Krause 2022).

Angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil der jungen Kinder nach ihrer sta� onären Unterbrin-
gung wieder bei den Eltern lebt (Mühlmann 2021; Fendrich 2022), ist eine Dekonstruk� on der 
Stereotypisierung von Eltern als ‚Gefährder‘ nicht nur mit Blick auf die Ursachen von Situa� onen, 
in denen Eltern nicht mehr adäquat für ihre Kinder sorgen können, angebracht (Biesel et al. 2019). 
Solche einsei� gen Stereotype engen auch den Kinderschutzfokus auf die Herkun� smilieus ein und 
übersehen dabei die strukturellen Risiken, die ebenso familienanaloge Angebote betreff en (Kessl/
Reh 2018; Schäfer/Thole 2018). Auch in sta� onären Se�  ngs der Jugendhilfe kann es zu einer Ver-
letzung der kindlichen Rechte auf Schutz und Par� zipa� on kommen, daher ist es auch grundsätzlich 
zu begrüßen, dass die KJSG-Reform das Augenmerk darauf gelenkt hat, indem im neuen § 37 b SGB 
VIII Schutzkonzepte als verpfl ichtendes Instrument auch in der Vollzeitpfl ege festgeschrieben wur-
den (siehe dazu auch das Impulspapier von Klaus Wolf (2023) in dieser Reihe sowie z.B. BAGLJAE 
2023). 
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2. HERAUSFORDERUNGEN UND POTENZIALE GEMEINSAMER WOHNFORMEN 
FÜR MÜTTER/VÄTER UND KINDER (NACH § 19 SGB VIII)

Die intensivere Einbindung der Eltern in den Alltag der sta� onären Unterbringung von jungen Kin-
dern bietet vielversprechende Potenziale. Konsequent zu Ende gedacht ist daher eine gemeinsame 
Unterbringung von Eltern mit ihren Kindern eine naheliegende Lösung, die das SGB VIII auch schon 
bisher unter bes� mmten Voraussetzungen in seinem Hilfekanon als ‚Mu� er/Vater-Kin d-Wohnen‘ 
nach § 19 SGB VIII verankert hat. Zwar regelt der Paragraf nicht das Alter der Eltern, doch wird mit 
der Fokussierung auf die Zuschreibung einer defi zitären Persönlichkeitsentwicklung, die als Grund 
der Hilfe im Paragrafen festgeschrieben ist, diese Form der Unterstützung tradi� onell von jungen, 
teils minderjährigen Eltern in Anspruch genommen (Sünderhauf-Kravets 2011). 

Anknüpfend an eine lange Tradi� on der Mu� er-Kind-Heime sind auch heute hauptsächlich Frauen 
mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern in dieser Hilfe untergebracht (ebd.). Seit einiger Zeit scheint 
sich hier jedoch eine Verschiebung abzuzeichnen: Auch ältere Eltern und Eltern mit chronischen 
Erkrankungen oder psychischen Beeinträch� gungen nutzen diese Hilfe, wobei hierzu bislang keine 
verlässlichen Zahlen vorliegen. In der Jugendhilfesta� s� k sind Informa� onen zur Inanspruchnahme 
und Adressat*innenmerkmale nicht erfasst. Ebenso gibt es vereinzelte, aber bislang nicht quan� -
fi zierbare Hinweise aus der Praxis, dass die Hilfe in individuelle Hilfeplanverfahren eingebunden 
sein kann. Es scheint außerdem eine Ausweitung der Hilfeform vorzuliegen, da sich die Ausgaben 
zwischen 2006 und 2018 mehr als vervierfacht haben (Pothmann/Tabel 2020). Dennoch machen 
sie nur 8% der Ausgaben für Heimerziehung aus (ebd.). 

Im Zuge der KJSG-Reform sind zwei wesentliche Änderungen in den Paragrafen aufgenommen wor-
den, die erhebliche Verbesserungen implizieren: 

• Während in der Vergangenheit ausschließlich Mü� er „oder“ Väter in die Hilfe einbezogen 
waren, ist diese Ausschließlichkeit nun ein Stück weit aufgebrochen, denn Partner*innen und 
Personen, die für das Kind tatsächlich sorgen, können nun in die Hilfe einbezogen werden. 
Auch eine gemeinsame Betreuung in der gemeinsamen Wohnform ist möglich. Die Formulie-
rung im Gesetz stellt dies als Soll-Richtlinie in den Raum, wenn das untergebrachte Elternteil 
zus� mmt und wenn es dem Ziel der Maßnahme nicht zuwiderläu� . Dies belässt sicherlich 
einigen Interpreta� onsspielraum und wird auch die diverse aktuelle Praxis nicht umgehend 
verändern, ist aber doch als wich� ger Impuls für eine gleichberech� gte und emanzipatori-
sche Elternpraxis besonders der untergebrachten Mü� er zu beurteilen, die es in diesen Ein-
richtungen zu befördern gilt.

• Die zweite Änderung im Rahmen der KJSG-Reform betri�   die Erwähnung der Bedürfnisse 
der untergebrachten Mü� er und Väter, die ebenso wie die der Kinder und Geschwisterkin-
der berücksich� gt werden sollen. Dies stellt insofern eine wich� ge Ergänzung dar, da bis-
lang – und verstärkt in den letzten Dekaden mit dem starken Fokus auf Kinderschutz – die 
Bedürfnisse der Eltern vielfach eher aus dem Blick geraten zu sein scheinen (Klein et al. 2018; 
Wallner 2010). 
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• Die Erwähnung der Bedürfnisse von Kindern und Eltern gleichermaßen, wie sie nun im Gesetz 
formuliert ist, ermöglicht darüber hinaus einen weiteren Impuls, wenn man bedenkt, dass 
sich Bedürfnisse von Familienmitgliedern jeden Alters nicht nur auf das familiale Leben rich-
ten, sondern sich auch auf soziale, materielle, poli� sche oder kulturelle Aspekte und Lebens-
bereiche beziehen können. Insofern könnte man dies im Sinne einer Lebensweltorien� erung 
durchaus als Impuls verstehen, Möglichkeiten für Bildung, En� altung und Teilhabe mit der 
Hilfe zu verbinden, ebenso wie Op� onen des Wohnens und Arbeitens zu eruieren. 

3. IMPULSE AUCH FÜR BEGLEITETE ELTERNSCHAFT UND INKLUSIVE HILFEN

• Die Wünsche nach einer Hilfe, die fl exibel an den einzelnen und sich verändernden Bedarfen 
ansetzt und die die Selbstverantwortung und Selbstbes� mmung der Eltern grundlegend res-
pek� ert, haben auch Eltern, die im Rahmen begleiteter Elternscha�  in sta� onären Se�  ngs 
der Jugendhilfe leben (Düber 2021; Di� mann 2021). Auch hier gilt, dass eine bedarfsgerechte 
Hilfe für die Eltern die beste Hilfe für die Kinder darstellt und dass Ressourcen außerhalb der 
Familie und außerhalb der Einrichtung wich� ge Anknüpfungspunkte darstellen. Dies kann im 
Fall einer Behinderung z.B. auch die Kombina� on mit Assistenzleistungen bedeuten. Die Not-
wendigkeit zur Überwindung tradi� oneller Leistungssystemgrenzen ist jedoch nicht nur im 
Rahmen begleiteter Elternscha�  off ensichtlich. Auch die Unterbringung von Eltern mit Kin-
dern mit Behinderungen wir�  nicht nur die Frage nach der nö� gen inklusiven Professionalität 
auf, sondern macht den potenziellen Bedarf an einer Kombina� on von Hilfeleistungen aus 
anderen Hilfesystemen deutlich. So können beispielsweise familienunterstützende Dienste 
oder Angebote der Frühförderung wich� ge Entlastung und Unterstützung bieten.

• Was die Zeitperspek� ve in der Hilfe angeht, stehen wich� ge Vergewisserungen aus: Im Fall 
von Familien mit Behinderung liegt gegebenenfalls ein dauerha� er Hilfebedarf vor, während 
der § 19 SGB VIII explizit das Ziel einer selbständigen Lebensführung verfolgt (Struck 2019), 
also nicht auf Dauer angelegt ist. Gleichwohl scheint es nicht nur, aber auch, vor dem Hin-
tergrund behinderungsbezogener Bedarfe und der möglichen Kumula� on von Bedarfslagen 
angezeigt, dies zu überdenken. Möglicherweise benö� gt es Angebote dauerha� er sta� onärer 
Hilfen für manche Familien, die dabei fl exibel und bedarfsgerecht ausgerichtet sind. 

• Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an einer gemeinsamen sta� onären Unterbringung 
von Eltern und Kindern höher ist als die aktuellen Möglichkeiten, dies zu realisieren. Die Hil-
fen nach § 19 SGB VIII sollten allerdings nicht (nur) zum Mi� el der ‚letzten Wahl‘ für ver-
meintlich besonders schwierige Fälle werden, da sie grundständige und ganzheitliche Hilfe für 
Eltern und Kinder leisten können. 

Gerade Eltern mit Behinderungen sind in besonderem Maß davon betroff en, dass eine Inobhut-
nahme angesichts nicht vorhandener oder nicht zugänglicher Unterstützungsformen veranlasst 
wird (Michel/Müller/Conrad 2021), insofern besteht hier ein besonderer Nachholbedarf. Die Nach-
frage nach familienintegra� ven Hilfen (Krause 2022) als Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff . SGB VIII 
(Spier/Wurzel 2019) weist darauf hin, dass Eltern (ob mit oder ohne Behinderung) bereit sind, sich 
herausfordernden sta� onären Se�  ngs auszusetzen, um mit ihren Kindern weiterhin zusammenzu-
leben und an sich und ihrem Familienleben zu arbeiten. 
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4. VERHINDERUNG ‚STATIONÄRER‘ UNTERBRINGUNGEN DURCH DIE AUSWEI-
TUNG VON ‚NIEDRIGSCHWELLIGEN HILFEN‘ ZUR BETREUUNG UND VERSOR-
GUNG VON KINDERN IN NOTSITUATIONEN NACH § 20 SGB VIII? 

Die Novellierung des § 20 SGB VIII erscheint erst auf den zweiten Blick potenziell relevant für die 
Deba� en um die sta� onäre Unterbringung junger Kinder, denn das (präven� ve) Potenzial dieser 
Unterstützungsform wird erst vor dem Hintergrund der Novellierungsgeschichte rich� g deutlich. 
Dass die „Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsitua� onen“ überhaupt von der KJSG-Reform 
tangiert wurde, ist vor allem der Arbeit der interministeriellen Arbeitsgruppe „Kinder psychisch und 
suchtkranker Eltern“ (AG KPKE) unter der Federführung des AFET geschuldet. Die Abschlussemp-
fehlungen enthalten unter anderem ein Plädoyer dafür, Familien, in denen ein oder auch mehrere 
Elternteile von einer psychischen oder Suchterkrankung betroff en sind, fl exible, niedrigschwellige 
Hilfen anzubieten, die sie in ihrem Alltag entlasten und bei eskalierenden Krankheitsverläufen den 
jungen Menschen Kon� nuität und Vertrautheit bieten können (AFET 2020). 

• Anknüpfend an die posi� ven Erfahrungen mit Patenmodellen, die im Rahmen von koope-
ra� ven Modellprojekten von Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe gewon-
nen werden konnten (Schmenger/Schmutz 2019; Kunz-Hassan 2012), scheinen insbesondere 
diese ehrenamtlichen Unterstützungsangebote hinsichtlich ihrer Anpassungsfähigkeit an die 
unkalkulierbaren Bedarfe von Familien mit einem erkrankten Elternteil Vorteile zu haben. 
Allein die Gewährleistung einer umfassenden Bereitscha� , die ‚Patenkinder‘ kurzfris� g auch 
über Nacht zu versorgen, wäre sowohl arbeitsrechtlich als auch ressourcentechnisch mit sozi-
alpädagogischen Fachkrä� en unter den gegebenen Bedingungen schwierig. Allerdings gibt 
es auch gute Gründe, eine De-Professionalisierung dieser Jugendhilfe-Leistungen kri� sch zu 
sehen, da insbesondere die Belastungen der jungen Menschen aufgrund der prekären Famili-
ensitua� on und auch die Unterstützungsbedarfe der Eltern mitunter komplex sind (Meysen/
Rixen/Schönecker 2019). 

• Mit der Stärkung des § 20 SGB VIII im zweiten Abschni�  hat der Gesetzgeber eine Weiche 
gestellt, die dennoch eine enge Verknüpfung mit der Erziehungshilfe impliziert: durch die 
ins� tu� onelle Anbindung der Vermi� lung dieser Hilfen und der „professionelle[n] Anleitung 
und Begleitung beim Einsatz von ehrenamtlichen Pa� nnen und Paten“ (§ 20(3) SGB VIII) an 
Erziehungsberatungsstellen o.ä., die Leistung6en nach § 28 SGB VIII anbieten. Die Gestal-
tung dieser Aufgaben seitens der Beratungsstellen ist eine große Herausforderung [siehe 
dazu das Impulspapier von Silke Naudiet (2022)] und wird sich nicht zuletzt an dem Abbau 
von Zugangsbarrieren messen lassen müssen, damit das Präven� onsdilemma (Bauer/Bi� ling-
mayer 2005) nicht doch wieder dazu führt, dass die Familien, deren Bedarf am größten ist, 
das Angebot nicht in Anspruch nehmen (können). 

• Das große Potenzial, auch mit Blick auf die besonderen Schwierigkeiten bezüglich der Inob-
hutnahmekapazitäten von jungen Kindern, liegt in der individuell zugeschni� enen, fl exiblen 
Betreuung der jungen Menschen durch konstante Bezugspersonen. Der Au� au eines unter-
stützenden Netzwerkes um die Familie — zur Entlastung der Eltern auf der einen Seite, zur 
Stabilisierung von Beziehungen und Lebensorten für die Kinder auf der anderen Seite — ist 
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dabei kein neues Denkmodell der Jugendhilfe. Allein der Ausbau von ambulanten und teil-
sta� onären Angeboten der Hilfen zur Erziehung im Zuge der ‚lebensweltorien� erten Wende‘ 
in der Jugendhilfe zeugt von den fachlichen Ambi� onen einer möglichst niedrigschwelligen 
Unterstützung, die die Potenziale und Stärken von Familien nicht durch Bevormundung und 
defi zitorien� erte Diagnosen untergraben will, sondern mi� els Par� zipa� on und Alltagsorien-
� erung die Interessen ihrer Adressat*innen in den Mi� elpunkt rückt. Allerdings dürfen dabei 
auch die konkreten Belastungen von Familien und die sich daraus ergebenden Probleme nicht 
durch eine individualisierende Umdeutung von strukturellen Problemlagen aus dem Blick 
geraten (AGJ 2022; Albus 2022).

5. STATIONÄRE SETTINGS UND DARÜBER HINAUS: ELTERN UND IHRE JUNGEN 
KINDER BRAUCHEN FLEXIBLE, BEDARFSGERECHTE HILFEN, DIE IHRE LEBENS-
BEDINGUNGEN NICHT AUSSER ACHT LASSEN — EIN RESÜMEE

• Insgesamt lässt sich festhalten, dass es hinsichtlich der Lage junger Kinder in den sta� onä-
ren Se�  ngs der Jugendhilfe von besonderer Relevanz ist, einen umfassenden Blick auf ihre 
Bedarfe und die Bedarfe ihrer Eltern(teile) zu richten. Dabei müssen unweigerlich auch die 
Lebensbedingungen der Familie fokussiert und im Sinne einer Ausweitung von Handlungs-
möglichkeiten bearbeitet werden. 

• Ein eingeengter Blick auf die Erziehungskompetenz der Eltern(teile) scheint angesichts von 
komplexen Belastungssitua� onen und dynamischen Überforderungslagen nicht angemessen, 
um eine gelingende Elternscha�  zu befördern — unabhängig davon, ob das Kind in seiner 
Herkun� sfamilie lebt oder nicht. 

Wie wir im vorliegenden Papier in Ansätzen zu illustrieren versucht haben, liefert die KJSG-Reform 
hierfür wich� ge Impulse. Zugleich verweist sie auf enorme Herausforderungen, will die Kinder- und 
Jugendhilfe ihre durchaus vorhandenen Potenziale im Sinne der Verbesserung des Aufwachsens 
junger Menschen und des Lebens von Familien ausschöpfen. 

• Nicht nur hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit, sondern auch ihrer Ausgestaltung liegen noch viele 
Möglichkeiten brach. Zwar werden durchaus immer wieder innova� ve Ansätze und Modelle 
entwickelt und umgesetzt (AGJ 2023; Michel et al. 2017), die versuchen, bedarfsgerechte und 
fl exible Hilfen bereitzustellen, doch ist der Nachholbedarf off ensichtlich.

• Gehen wir systema� sch von den Bedarfen und Bedürfnissen der einzelnen Eltern(teile) und 
ihrer jungen Kinder aus, scheint es angemessen, auch über Lösungen nachzudenken, die sta� -
onäre und ambulante Elemente fl exibilisieren und dynamisch kombinieren, so dass beispiels-
weise eine alltagsunterstützende Hilfe in Notlagen zeitgleich zu einer Begleitung im Rahmen 
sta� onärer oder ambulanter Erziehungshilfen gewährt werden kann. Dabei stellt sich auch 
die Frage, ob hier immer professionelle Interak� onen nö� g sind oder inwiefern Ehrenamtli-
che oder nicht-professionelle Mitarbeitende stellenweise als Ergänzung zur Entlastung qua-
lifi ziert und dann fl ankierend eingesetzt werden können, ohne dass damit eine dem Bedarf 
nicht entsprechende Deprofessionalisierung der Hilfen und unter dem Strich eine Einsparung 
an Qualität einhergeht. 
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• Um tatsächlich bedarfsgerechte Hilfen zu ermöglichen, scheint es zudem unabdingbar, andere 
Unterstützungsleistungen und Angebote – auch aus anderen Hilfesystemen – einzubeziehen. 
Dies können mit Blick auf junge Kinder zum Beispiel die Kindertagesbetreuung oder andere 
Bildungs- und Freizeitangebote sein und mit Blick auf Eltern die Frühen Hilfen, Entlastun-
gen durch den familienunterstützenden Dienst, Assistenzleistungen oder spezifi sche soziale, 
gesundheitsbezogene oder materielle Hilfen. Darüber hinaus sind innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe auch Kombina� onen neu auszuloten, beispielsweise die For� ührung einer sozial-
pädagogischen Familienhilfe während der temporären Fremdunterbringung des Kindes oder 
krea� ve Modelle begleiteter Elternscha� . 

• Insgesamt wird hier wich� g, ob das nö� ge Wissen über die Hilfelandscha�  auch anderer Hil-
fesysteme bei den Fachkrä� en vorliegt und eine solche Perspek� ve in den Angeboten und 
Maßnahmen ganz prak� sch verankert ist. Auch im Zuge der Hilfegewährung und anfänglichen 
Bedarfsermi� lungen in den Jugendämtern ist diese Anforderung von Bedeutung – die Ver-
fahrenslotsen, die im Zuge der KJSG-Reform installiert werden sollen, sind ein Schri�  in diese 
Richtung, wobei abzuwarten bleibt, inwiefern sie dieser Anforderung gewachsen sind und 
es auch schaff en, die Bedarfe von jungen Menschen mit Behinderungen und ihren Familien 
angemessen zu adressieren2).

• Alles in allem entscheidet sich die Frage, ob und wie bedarfsgerechte Hilfen realisiert wer-
den können, vor allem auch daran, ob überhaupt qualifi zierte Fachkrä� e vorhanden sind, 
die Eltern und ihre Kinder in ihrer Entwicklung und Teilhabe refl ek� ert, sozialpädagogisch 
und professionell unterstützen. Dafür ist eine zentrale Voraussetzung, dass sie in der Kin-
der- und Jugendhilfe ein interessantes Arbeitsfeld mit guten Arbeitsbedingungen vorfi nden.
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Zugleich mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde die Vormundscha� srechtsreform ent-
wickelt. Es macht Sinn, die Parallelen in den Blick zu nehmen. Soziale Dienste und Vormundscha�  
können von gemeinsamer Refl exion der gesetzlichen Neuerungen profi � eren.

Das gilt für eine verantwortliche Umsetzung der Kinderrechte, die sich an Bedürfnissen und Willen 
des Kindes orien� ert, für eine Koopera� on, die das Kind in den Mi� elpunkt stellt, für eine gemein-
same und eine sensible Weiterentwicklung des Umgangs mit (nicht sorgeberech� gten) Eltern. 
Außerdem wird in den Blick genommen, dass Beschwerdemöglichkeiten auch für Kinder unter Vor-
mundscha�  zu schaff en sind und zuletzt herausgestellt, dass der § 87c SGB VIII weiterentwickelt 
werden muss, der heute noch unterschiedslos bei Aufenthaltswechseln des Kindes den Wechsel 
der Amtsvormundscha�  vorgibt.

HENRIETTE KATZENSTEIN | RUTH SEYBOLDT

VORMUNDSCHAFT � A�TEUR IN DER �INDER� UND �UGENDHILFE! 
MITEINANDER STATT NEBENEINANDER

EINLEITUNG: GEMEINSAME MODENSCHAU!

Nicht nur die sozialen Dienste im Jugendamt zeigen sich in neuen (gesetzlichen) Kleidern, sondern 
auch die Vormundscha� . Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) verfolgt hohe Ziele: Besse-
rer Kinder- und Jugendschutz, Stärkung junger Menschen, Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und 
ohne Behinderung, mehr Präven� on vor Ort und mehr Beteiligung. Die jungen Menschen stehen 
im Mi� elpunkt. Sie sollen passgenaue Unterstützung bekommen. Dazu gehören auch die Stärkung 
der Elternarbeit und die Verbesserung der Koopera� on.

Mit diesen Zielen korrespondieren die Prinzipien der Vormundscha� srechtsreform, die am 1.1.2023 
in Kra�  getreten ist: Die Stärkung der Subjektstellung der jungen Menschen, die im KJSG angestrebt 
wird, befördert das neue Vormundscha� srecht durch explizite Kinderrechte (§ 1788 BGB). Das Kind 
stärken sollen auch die neuen Vorgaben zur Koopera� on, die nun – man höre und staune – im BGB 

HENRIETTE KATZENSTEIN | RUTH SEYBOLDT
VORMUNDSCHAFT - AKTEUR IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE! MITEINANDER STATT NEBENEINANDER

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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verankert wurden (§ 1796 BGB). Und zum ersten Mal hat das neue Vormundscha� srecht erkannt, 
dass auch bei Vormundscha�  die Eltern berücksich� gt werden müssen (§ 1790 Abs. 2 S. 3 BGB). 

An verschiedenen Punkten entstehen neue Schni� stellen und Zuständigkeitsüberschneidungen, 
aber auch Potenziale voneinander zu lernen. Das Bundesforum Vormundscha�  und Pfl egscha�  
e.V.2) (h� ps://vormundscha� .net/) plädiert daher für eine gemeinsame Refl exionskultur zwischen 
sozialen Diensten und Vormundscha�  – unter Einbeziehung des Kindes und seiner Familie. Den fol-
genden Impulsen vorausgeschickt sei: Es ist uns bewusst, dass die Umsetzung, Zeit und Ressourcen 
erfordert, die aktuell knapp sind, - und sich nicht alles zugleich weiterentwickeln lässt. 

1. IMPULS: GEMEINSAM VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN FÜR DIE 
REALISIERUNG VON KINDERRECHTEN

Im KJSG werden die Rechte der jungen Menschen u.a. dadurch gestärkt, dass das Verfahren der 
Beteiligung qualifi ziert wird: Beteiligung soll in einer für Kinder „verständlichen, nachvollziehbaren 
und wahrnehmbaren Form“ erfolgen (§ 8 Abs. 4 SGB VIII).

Im neuen Vormundscha� srecht ist die Einführung dezidierter Rechte junger Menschen unter Vor-
mundscha�  (§ 1788 BGB) ein absolutes Novum. Das erste in § 1788 BGB genannte Recht spiegelt 
dabei den Leitsatz des SGB VIII (§ 1 Abs. 1) wider, wenn es heißt: „Der Mündel hat insbesondere 
das Recht auf 1. Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinscha� sfähigen Persönlichkeit“. Vergessen wurde das Wörtchen „selbstbes� mmt“ aufzuneh-
men, das mit Bedacht und mit Blick auf Kinder mit Behinderungen durch das KJSG ergänzt wurde 
– das sollte in der BGB-Vorschri�  bei nächster Gelegenheit auch hinzugefügt werden. § 1788 gibt 
Kindern unter Vormundscha�  außerdem das Recht auf eine gewal� reie Pfl ege und Erziehung, per-
sönlichen Kontakt mit dem Vormund/der Vormundin, Achtung seines Willens und das Recht auf 
Beteiligung.

Die verfahrensrechtlichen Vorschri� en zur Beteiligung, die das KJSG im SGB VIII verankert hat, kön-
nen und sollen mit Kinderrechten wie in der UN-KRK und jetzt neuerdings im Vormundscha� s-
recht zusammengedacht werden. Die Vorgabe im SGB VIII sollte auch für die (Amts)vormundscha�  
bedeuten, Beteiligung so zu gestalten, dass sie nicht nur formal sta�  indet, sondern das Kind sich 
tatsächlich informiert und gehört fühlt und sich einbringen kann. Wich� ge Voraussetzung dabei ist 
eine Haltung, die das Kind als Inhaber von Rechten sieht und die Erwachsenen als Träger von Ver-
antwortung. In einer vom Bundesforum angestoßenen Studie (Mitschke/Dallmann (2020) ließ sich 
feststellen, dass Vormund*innen Beteiligungsmöglichkeiten von Reife und Fähigkeiten der Kinder/
Jugendlichen abhängig machen. Ganz anders die Kinder- und Jugendlichen selbst: Sie wollen ganz 
unabhängig von Alter und Entwicklungsstand beteiligt werden, wenn es ihnen ein Anliegen wich� g 
ist, - bspw. bei Taschengeldfragen oder der Handynutzung. Hier ist also ein Umdenken erforderlich: 
Nicht die jungen Menschen sind verantwortlich dafür, sich reif und fähig genug für die Wahrneh-

�� �as �undesforum Vormundscha�  und Pfl egscha�  e.V. ist ein mul� disziplinärer Verein, der an der Weiterentwicklung der 
�ualität �on Vormundscha� en und Pfl egscha� en und der Koopera� on mit Partnern aus der Kinder- und Jugendhilfe, 
den Familiengerichten und Weiteren arbeitet.
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mung ihrer Rechte zu zeigen; sondern wir Erwachsenen sind herausgefordert, sicherzustellen, dass 
Kinder und Jugendliche ihre Rechte wahrnehmen können. 

Dazu braucht es auch Kompetenzen und Unterstützung der Fachkrä� e, gerade wenn es um kleine 
Kinder oder um Kinder mit Behinderungen geht. Erste Schri� e hat das Bundesforum mit einem 
„Methodenkoff er Beteiligung“3) gemacht, in dem kindgerechte Materialien und Anregungen 
zusammengetragen wurden. Für Kinder mit Behinderungen braucht es hier Weiterentwicklungen. 
Wir schlagen vor, auch die Interak� onsbeobachtung stärker einzubeziehen, als ein Mi� el, kindliche 
Signale wahrzunehmen.

�� I���L�� �OO�ERATION GE�TALTEN � 
BETROFFENE BETEILIGTE DABEI EINBEZIEHEN

Durch das KJSG entstehen vielfache neue Schni� stellen und Koopera� onserfordernisse, etwa durch 
die Ergänzungen in § 36 SGB VIII, die eine erweiterte Einbeziehung Beteiligter und nicht-sorgebe-
rech� gter Eltern in die Hilfeplanung vorsieht. Und auch das altehrwürdige Bürgerliche Gesetzbuch 
hat im Vormundscha� srecht nun Koopera� onsregeln aufgenommen: Vormund*innen sollen mit 
Erziehungspersonen im Alltag besser zusammenarbeiten (§§ 1792, 1796 BGB), Vormund*innen 
und Pfl eger*innen sich die Sorge für ein Kind teilen dürfen (§§ 1776, 1777 BGB).

Bei immer mehr Beteiligten in den Hilfeprozessen (z.B. § 36 Abs.3,5, Vertrauensperson bei Schutz-
konzepten, zusätzlicher Pfl eger § 1776 BGB usw.) entstehen Fragen nach Zuständigkeiten, Arbeits-
teilung, Eff ek� vität und Absprachen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Koopera� on unter Professi-
onellen die Machtverhältnisse zu Ungunsten des Kindes verschieben und Beteiligung schwächen 
kann (Kindler i. Druck, 15; Goldbeck, Lutz et. al. 2005, 51f). Es stellt sich also die Frage, wie Koope-
ra� on so gelingen kann, dass das Kind und seine Familie im Zentrum bleiben? 

Bisher werden Koopera� onsvereinbarungen i.d.R. zwischen Diensten im Jugendamt geschlossen 
– und auch ausschließlich hier verhandelt. Uns stellt sich die Frage, ob es nicht Sinn macht, bei 
der Entwicklung von Koopera� onsvereinbarungen auch junge Menschen, Pfl egeeltern oder Ein-
richtungen einzubeziehen. Das Bundesforum hat gemeinsam mit dem PFAD-Bundesverband den 
Versuch gemacht, junge Menschen (Careleaver*innen), Pfl egeeltern und Amtsvormund*innen in 
dem Workshop „Zusammenarbeit als Ressource – Reformanliegen umsetzen!“ gemeinsam über 
Koopera� on disku� eren zu lassen. Das Ergebnis, die „7 Thesen zur Zusammenarbeit zwischen Pfl e-
gekindern, Pfl egeeltern und Vormund*innen entwickelt“ macht sehr deutlich, wie konkret es wird, 
wenn Betroff ene formulieren, was es bedeutet, das Kind in den Mi� elpunkt zu stellen: Das Kind 
solle bspw. „schon bei der Planung einbezogen werden und mitentscheiden, wer beim Hilfeplan-
gespräch dabei ist, wer es mit ihm vorbereitet, wo es sta�  indet und ob es selbst dabei sein will“ 
(S.9). Hinderlich sei dafür bspw. die „‘Qual der Wahl‘ für ein Kind, wenn es sich vor Entscheidun-
gen gestellt sieht oder glaubt, dass seine Äußerungen sogleich mit Entscheidungen verknüp�  wer-
den. Ängste, verantwortlich gemacht zu werden („du hast es doch so gewollt“) erschweren es, sich 
frei zu äußern. Das ist besonders im Hilfeplangespräch mit seinem Fokus auf Entscheidungen eine 
Hürde“ (S.8).

�� h� ���//�ormund��h�� .net/methodenkoff er/beteiligung/ 
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3. IMPULS: GEMEINSAME REFLEXIONSKULTUR IN DER KOOPERATION MIT 
ELTERN ENTWICKELN

Das KJSG will Eltern als wich� ge Bezugspersonen junger Menschen in die Prozesse der Kinder- und 
Jugendhilfe einbinden – auch dann, wenn sie das Sorgerecht nicht mehr haben. Eltern bleiben 
Eltern ihrer Kinder – Helfer*innen und Vormund*innen dagegen verlassen das Leben des Kindes 
o�  bei Wechseln, zum 18. Geburtstag oder etwas später. Auch nicht sorgeberech� gte Eltern sollen 
daher an Hilfeplangesprächen und Perspek� vplanungen beteiligt werden (§ 36 Abs. 5, § 37c Abs. 2 
SGB VIII). 

Die Vormundscha� srechtsreform hat den Gedanken in § 1790 BGB ebenfalls aufgenommen. In 
Abs. 2 S.3 heißt es: „Der Vormund soll bei seiner Amtsführung im Interesse des Mündels zu dessen 
Wohl die Beziehung des Mündels zu seinen Eltern einbeziehen“ und in Abs. 4: „Der Vormund hat 
bei berech� gtem Interesse nahestehenden Angehörigen oder sons� gen Vertrauenspersonen auf 
Verlangen Auskun�  über die persönlichen Verhältnisse des Mündels zu erteilen, soweit dies dem 
Wohl des Mündels nicht widerspricht und dem Vormund zuzumuten ist“.

Und nun? Bisher hat o�  keiner die Eltern beteiligt und unterstützt, wenn die Sorge einmal entzogen 
war – und nun alle? Hier sind Überlegungen notwendig, wie ein sensibler Umgang mit Eltern gelin-
gen kann und wer dabei welche Aufgaben hat. 

Wie fühlen sich Eltern im Hilfeplangespräch, wenn sie dabeisitzen, aber der Vormund/die Vormun-
din das Sagen hat? Sind nicht-sorgeberech� gte Eltern Beteiligte des Verfahrens mit dem Recht, 
einen Beistand beizuziehen? Dazu hat gerade der Bayrische VGH mit Beschluss vom 25. Januar 
2023 – 12 �E 22.2526 erste Hinweise gegeben, die dies posi� v beantworten.

Zu fragen ist aber auch: Wie geht es dem Kind, das seinen Willen dazu äußern soll, ob die Eltern im 
Hilfeplangespräch beteiligt werden sollen und das seine Eltern dort möglicherweise hilfl os erlebt? 
Sollten Vormund*innen und Eltern ihre Rollen im Hilfeplangespräch miteinander klären oder ist es 
besser, die Eltern auf andere Weise in die Hilfeplanung einzubeziehen? 

Es braucht hier eine gemeinsame, kon� nuierliche und kindbezogene Refl e�ion der Koopera� on mit 
Eltern – unter Einschluss der Rückmeldungen der Betroff enen. Dafür sollten Räume und Rückmel-
deschleifen im Jugendamt geschaff en werden.

4. IMPULS: BESCHWERDERECHTE AUCH GEGENÜBER DER VORMUNDSCHAFT 
ERMÖGLICHEN 

Das KJSG führt – für alle Länder verbindlich – Ombudsstellen ein (§ 9a SGB VIII). Ihre Aufgabe ist 
Vermi� lung und Klärung bei Konfl ikten mit der Kinder- und Jugendhilfe. Ein Rechtsgutachten hat 
kürzlich geklärt: Ombudsstellen stehen auch Vormund*innen als Sorgeberech� gten der Kinder und 
Jugendlichen off en (Schindler, 2023).

Aber was, wenn ein junger Mensch Konfl ikte mit seiner Vormund*in hat, sich über sie oder ihn 
beschweren will? Möglich wäre das beim Familiengericht, - die Rechtspfl eger*innen sollen junge 
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Menschen nun persönlich anhören, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass Vormund*innen ihren Pfl ich-
ten nicht nachkommen (§ 1803 BGB). Die Schwelle, das Familiengericht anzurufen, ist jedoch hoch. 
Und dazu kommt, dass auch aus den Familiengerichten schon Skepsis kommt: Können das Rechts-
pfl eger*innen überhaupt? Sie seien doch gar nicht dafür ausgebildet. Auch stehen der Rechtspfl ege 
kaum Möglichkeiten zur Vermi� lung und Abhilfe zur Verfügung.

Es sollte geklärt werden, dass junge Menschen auch in Bezug auf ihre Vormund*innen die Mög-
lichkeit der Beschwerde haben. Vormundscha�  ist mit viel Macht ausgesta� et, tri�   Entscheidun-
gen, die Weichen stellen können. Daher muss Informa� on von Kindern und Jugendlichen über ihre 
Rechte und Schaff ung von auch niedrigschwelligen Beschwerdemöglichkeiten gesichert werden.

�. IMPULS: SELBSTOR�ANISATION � AUCH ET�AS F�R DIE VORMUNDSCHAFT!

Wie bereichernd die Weiterentwicklungsimpulse junger Menschen sind, die selbst Erfahrungen mit 
der Jugendhilfe gemacht haben (Careleaver*innen), haben wir in den letzten Jahren zunehmend 
lernen dürfen. Die „experts by experience“ bringen eine ganz besondere Exper� se in die Fachdis-
kussion ein, wenn sie miteinander in Austausch treten und sich selbst organisieren und vertreten. 
§ 4a SGB VIII hat diese Erkenntnis aufgegriff en und die Zusammenarbeit mit selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen im Gesetz verankert.

Auch die Vormundscha�  ist Teil der Kinder- und Jugendhilfe und sollte Selbstorganisa� on unter-
stützen fördern und die Exper� se von Jugendhilfe- und Vormundscha� serfahrungen nutzen, um 
sich weiter zu entwickeln. Das Bundesforum Vormundscha�  und Pfl egscha�  e.V. leistet hier bereits 
Pionierarbeit. Bspw. wurden sowohl in die Entwicklung des Videos „Dein Vormund ist an deiner 
Seite“4) als auch in die des Kinderbuchs „Frau Frühling hat 30 Kinder“ junge Menschen mit (ehe-
maligen) Vormund*innen einbezogen. Aber in der Breite der vormundscha� lichen Arbeit ist noch 
nicht angekommen, wie fruchtbar die Zusammenarbeit mit Selbstorganisa� onen für die Entwick-
lung von Qualität ist. Eine Möglichkeit würden bspw. jährliche Workshops bieten, in denen junge 
Menschen und Vormund*innen gemeinsam ihre Sichtweise auf die Vormundscha�  und ihre Erwar-
tungen aneinander disku� eren.

6. IMPULS: KONTINUITÄT IN DER VORMUNDSCHAFT ABSICHERN

Ein letzter Gedanke: Die Vormundscha� srechtsreform hat die Chance nicht genutzt, den § 87c SGB 
VIII zu reformieren. Nach dieser Regelung muss der Wechsel der Amtsvormundscha�  erfolgen, 
wenn das Kind aus einem Jugendamtsbezirk in einen anderen verzieht � unabhängig von En� er-
nung, Alter, Willen des Kindes oder seiner Situa� on. Junge Menschen erzählen uns dagegen, wie 
wich� g es für sie sein kann, ihre Vormund*in zu behalten, - gerade wenn alle anderen Bezugs-
personen etwa in einer Krise wegbrechen. Kon� nuität in der Vormundscha�  kann gerade dann 
wich� g sein, wenn das Leben des jungen Menschen unstabil ist. § 87c SGB VIII muss die explizit die 
Möglichkeit der Kon� nuität in der Vormundscha�  eröff nen, - wenn das zum Wohl des Kindes ist 
und das Kind es will.

�� �� ���//������������ ����/���������������������� / 
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FAZIT 

Die Anliegen des K�S� und der Vormundscha� srechtsreform treff en sich an vielen Punkten. Eine 
Umsetzung der beiden Reformen, die das Kind in den Mi� elpunkt stellt, braucht eine gemeinsame 
Refl e�ionskultur der sozialen Dienste und der Vormundscha� . Dabei sollten, nicht nur fallbezogen, 
sondern schon bei der Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse, die Sichtweisen junger Menschen, 
ihrer Familien und der Erziehungspersonen einbezogen werden.
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1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Schulsozialarbeit ist ein stark wachsendes Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, obwohl sie bis 
2021 ohne eindeu� ge rechtliche Verortung im Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (SGB VIII) auskommen 
musste. Namha� e Vertreter*innen des Kinder- und Jugendhilferechts, wie z.B. Kunkel und Kepert, 
sahen sie gar als „Phantombegriff “ (Kunkel et al 2016). Ob es Schulsozialarbeit an einer Schule gab oder 
nicht und wie diese ausgestaltet wurde, hing von der Kassenlage und dem Willen der örtlichen und 
regionalen Akteur*innen ab.

Mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) hat die Schulsozialarbeit seit 2021 nach 
langen Jahren endlich eine konkrete rechtliche Verortung im Bundesgesetz der Kinder- und Jugendhilfe 
erhalten. Mit §13a Schulsozialarbeit ist sie nun explizit benannt und rechtlich gefasst.

Ist damit nun alles klar? Gibt es nun tatsächlich ein bundesweit einheitliches Verständnis von Schul-
sozialarbeit? Oder bleiben womöglich doch noch Fragen off en? Und wie sieht es mit der Finanzierung 
aus? Gibt es klar benannte Verantwortlichkeiten? Können junge Menschen jetzt davon ausgehen, dass 
sie an jeder Schule eine*n Schulsozialarbeiter*in antreff en, der*die immer dann für sie da sein kann, 
wenn sie sie*ihn brauchen? Und können Eltern sicher sein, dass an jeder Schule eine Schulsozialarbei-
ter*in arbeitet? Bleibt es weiterhin der Steuerungswilligkeit der Länder und der  nanziellen Leistungs-
fähigkeit der Kommunen überlassen, Schulsozialarbeit vorzuhalten? 

Welche Folgen hat die nun erfolgte Sonderstellung der Schulsozialarbeit für die Handlungsfelder der 
Jugendsozialarbeit?

Der folgende Beitrag beleuchtet diese Fragestellungen aus der Perspek� ve der Jugendsozialarbeit.

Ausgehend von einem kurzen Blick zurück, nähert sich die Autorin im Beitrag der aktuellen Situa� on in 
Deutschland und reißt Weiterentwicklungsbedarfe an. 

CLAUDIA SEIBOLD

SCHULSOZIALARBEIT  MIT DEM KJSG AUF ERFOLGSKURS? 

CLAUDIA SEIBOLD
SCHULSOZIALARBEIT - MIT DEM KJSG AUF ERFOLGSKURS?

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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1.  EIN KURZER BLICK ZURÜCK

Schulsozialarbeit gibt es seit den 1970er Jahren in Deutschland. Zunächst gestartet unter der Über-
schri�  „Benachteiligtenförderung“ und angesiedelt an „Brennpunktschulen“ wurde Schulsozial-
arbeit in der Regel als ein Angebot der Jugendsozialarbeit verstanden. Ha� e auch der Begriff  der 
Schulsozialarbeit zunächst keinen Eingang in das SGB VIII gefunden, war es doch in der Gesetzesbe-
gründung für den §13 Schulsozialarbeit als eine Form der Jugendsozialarbeit aufgeführt geworden. 

Verschiedene Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe kämp� en seitdem für eine klare rechtli-
che Verankerung der Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilferecht. So strebte zum Beispiel 
der Deutsche Verein 2012 Empfehlungen zur Schulsozialarbeit an. Die zunächst konsensfähig 
erscheinende Forderung nach einer Verortung der Schulsozialarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
scheiterte schließlich und so wurde ein Diskussionspapier veröff entlicht, das die Für und Wider 
der rechtlichen Verankerung der Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilferecht ausführlich 
beleuchtete. (Deutscher Verein 2014).

Der Koopera� onsverbund Schulsozialarbeit, der sich die Förderung der Schulsozialarbeit in 
Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat und dafür Fachpublika� onen herausgibt und Fachta-
gungen zu zentralen Themen anbietet, posi� oniert sich seit seiner Gründung 2002 für die fachliche 
und professionelle Verankerung der Schulsozialarbeit als Teil der Kinder- und Jugendhilfe. In den 
Bundeskongressen 2015 in Dortmund (Kas� rke et al 2016) und 2019 in Jena (Eckert et al 2020) for-
derten die Unterzeichnenden den Ausbau und die professionelle Etablierung der Schulsozialarbeit 
und eine rechtliche Verankerung. Die Bundesarbeitsgemeinscha�  Evangelische Jugendsozialarbeit 
(BAG EJSA) posi� oniert sich klar für eine Schulsozialarbeit für alle jungen Menschen am Ort Schule, 
mit dem besonderen Fokus auf diejenigen, die aufgrund von Beeinträch� gungen oder Benachteili-
gungen besondere Förderung brauchen. Nach diesem Verständnis ist Schulsozialarbeit ein Angebot 
der Jugendsozialarbeit. (z.B. BAG EJSA 2022).

Bei der Anhörung im Familienausschuss des Bundestags am 09.12.2019 zum Antrag der LINKEN 
vom Juni 2019 (19/9053), Schulsozialarbeit als Regelleistung im SGB VIII aufzunehmen, s� mmten 
diesem Antrag die meisten Sachverständigen zu. Einzig die kommunalen Spitzenverbände vo� erten 
dagegen, da sie die Finanzierungsverp ichtung für die Schulsozialarbeit bei den Ländern sahen.

Im Gesetzgebungsprozess zum KJSG gab es vereinzelte Stellungnahmen, die einen eigenen Para-
grafen für die Schulsozialarbeit forderten. Die BAG EJSA forderte ein Kapitel zur Koopera� on von 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule, weil sie darin eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche 
Arbeit verschiedener Handlungsfelder und auch der Schulsozialarbeit sieht. (BAG EJSA 2020). Eine 
explizite Normierung der Schulsozialarbeit hielt sie nicht für erforderlich. Auch Kunkel et al (Kunkel 
et al 2016) schreiben in ihrem Lehr- und Praxiskommentar noch 2016 in aller Deutlichkeit, dass 
eine rechtliche Verankerung in einem eigenen Paragrafen 13a zwar wünschenswert, aber nicht zu 
erwarten wäre. 

Bis zur Verabschiedung der Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes war die Jugendsozialarbeit die 
einzige Möglichkeit, Schulsozialarbeit als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe rechtssicher zu 
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ermöglichen. Deshalb hießen und heißen die meisten Landesprogramme der Schulsozialarbeit 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ oder ähnlich.

Dieser Umweg ist mit dem neuen §13a über üssig geworden. Nun gibt es eine formale Grundlage 
für die Schulsozialarbeit. 

Dass dies so kam, ist einer gemeinsamen Ini  a  ve einiger Bundesländer zu verdanken, die diesen 
Paragrafen über den Bundesrat in das Gesetz einbrachten.

2. DER NEUE PARAGRAF 13A IM SGB VIII

Im Wortlaut besagt der neue § 13a Schulsozialarbeit: „Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogi-
sche Angebote nach diesem Abschni  , die jungen Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt 
werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen 
zusammen. Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben der Schulsozialarbeit wird durch 
Landesrecht geregelt. Dabei kann durch Landesrecht auch bes  mmt werden, dass Aufgaben der 
Schulsozialarbeit durch andere Stellen nach anderen Rechtsvorschri  en erbracht werden.“

In anderen Worten: Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe am Ort Schule, 
das sozialpädagogische Angebote der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialar-
beit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an Schulen für junge Menschen anbietet. 
Dafür arbeiten die Träger der Schulsozialarbeit mit Schulen zusammen. Alles Weitere ist in Landes-
recht zu konkre  sieren. Die Länder haben auch die Möglichkeit zu regeln, dass Schulsozialarbeit 
außerhalb des Kinder- und Jugendhilferechts verortet werden kann.

Was heißt das nun konkret? Dazu werden im Folgenden anhand der eingangs gestellten Fragen 
Einschätzungen vorgenommen:

2.1. DER BESTEHENDE FLICKENTEPPICH ZUR SCHULSOZIALARBEIT BLEIBT 
ERHALTEN

Mit der im §13a gefundenen Formulierung ist es dem Gesetzgeber gelungen, einen neuen Tatbe-
stand ins Gesetz aufzunehmen, der alle bestehenden Regelungen aufnimmt. So können weiterhin 
Programme zur Förderung der Schulsozialarbeit auf Landesebene über die Kinder- und Jugend-
hilfe abgewickelt werden, es bleibt möglich, Lehrer*innenstellen in Stellen für die Schulsozialarbeit 
umzuwandeln oder auch eine rein schulische Schulsozialarbeit im Land anzubieten. Alle Formen 
sind derzeit in Deutschland– vorhanden, zum Teil in allen drei Varianten innerhalb eines Bundes-
landes.

Nach Einschätzung der einschlägigen Rechtskommentare ist es nun nicht mehr möglich, dass es in 
einem Bundesland keine Regelung zur Schulsozialarbeit gibt. Einzelne Bundesländer bewerten, die 
das derzeit noch anders. Gleiches gilt für die Einschätzung der Kommentator*innen, dass Schulso-
zialarbeit gemäß §13a SGB VIII unabhängig von ihrer Verankerung in einem Landesausführungs-
gesetz, in einer Verwaltungsrichtlinie oder z.B. im Schulrecht grundsätzlich nach den fachlichen 
Standards der Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt werden muss.
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2.2. JEDES BUNDESLAND MACHT, WAS ES WILL

Hier sei einmal kurz im Überblick dargestellt, welche unterschiedlichen Regelungen zurzeit in den 
verschiedenen Bundesländern zur Schulsozialarbeit vorliegen. Diese Aufzählung ist ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Landesprogramme der Jugendsozialarbeit an Schulen, verankert in den Strukturen der Kinder- und 
Jugendhilfe, ausgesta  et mit fachlichen Richtlinien und Förderungen durch die Länder: In manchen 
Bundesländern werden damit alle Schulen erreicht, in anderen nur ein Teil. So wird die Förderung 
z. B. auf Schulformen begrenzt oder auf die soziale Lage einer Schule.

Schulsozialarbeit, die von den Kommunen im Zuge ihrer Verantwortung für die Gestaltung der 
Lebensbedingungen umgesetzt wird: Auch hier geschieht die Umsetzung teils in allen Schulen einer 
Kommune und teils nur in solchen mit „besonderen Merkmalen“.

Eine weitere Form ist die Umwandlung von Lehrer*innenstellen in Stellen für die Schulsozialarbeit: 
Dies ist im Rahmen von Runderlassen des Kultusministeriums möglich.

2.3. GIBT ES DOCH EINEN MEHRWERT DURCH DEN NEUEN PARAGRAFEN?

Der Mehrwert scheint darin zu liegen, dass es nun (endlich) eine Rechtsnorm für ein stark wach-
sendes Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Sollte sich die Einschätzung durchsetzen, 
dass Schulsozialarbeit durch die Verankerung im SGB VIII, grundsätzlich den Prinzipien der Kinder- 
und Jugendhilfe zu folgen hat und im Grunde auch immer Kinder- und Jugendhilfe ist, unabhängig 
davon, durch wen sie  nanziert und wo sie strukturell angebunden ist, könnte dies durchaus zu 
einem Mehrwert für die jungen Menschen in unserem Land werden.

2.4. FOLGEN FÜR DIE JUGENDSOZIALARBEIT

Schon seit Jahren ist das einzige wachsende Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit die Schulsozial-
arbeit. Alle anderen Handlungsfelder stagnieren bei bestehenden Angeboten oder werden trotz 
wachsenden Bedarfs nicht mehr weiter gefördert. Weiterhin ist zu beobachten, dass auch neue 
Modellprogramme sehr o   an Schule angebunden werden. Dass junge Menschen unabhängig 
von der Ins  tu  on Schule Anlaufstellen  nden, wenn sie Unterstützung benö  gen, wird demnach 
immer unwahrscheinlicher. Das ist für die Entwicklung der jungen Menschen nicht gut. Sie benö  -
gen Anlaufstellen in ihren Lebenswelten, bei denen sie frei vom - möglicherweise belasteten - Kon-
text Schule professionell und barrierefrei Sorgen loswerden können und professionelle Unterstüt-
zung bekommen.

3. ZUM STAND IN DEN BUNDESLÄNDERN

Schon vor dem KJSG gab es in einigen Bundesländern klare gesetzliche Grundlagen für die Schul-
sozialarbeit. So gibt es im Thüringer Landesjugendgesetz eine Regelung zur Schulsozialarbeit, in 
Sachsen ist sie im Schulgesetz verankert und die Umsetzung erfolgt mit Mi  eln aus dem Kultusmi-
nisterium über die Kinder- und Jugendhilfe. In Niedersachsen ist Schulsozialarbeit im Schulgesetz 
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verankert und auch strukturell im Schulsystem eingebunden. Auch im Saarland ist Schulsozialarbeit 
klar in der Kinder- und Jugendhilfe verortet, dort in enger Koopera� on mit dem Kultusministerium. 
(Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Die verschiedenen Landesprogramme sind hier explizit nicht 
erwähnt.)

In das neue Landesausführungsgesetz zum KJSG in Schleswig-Holstein wurde Schulsozialarbeit auf-
genommen und im derzei� gen Gesetzentwurf in Brandenburg  ndet sich Schulsozialarbeit als feste 
Größe. In den anderen Bundesländern stehen derzeit noch grundsätzliche Diskussionen an und es 
bleibt spannend, was sich wie weiterentwickelt. 

In einzelnen Ländern wurde schon disku� ert, die Paragrafen 11 bis 14 nun auch mit einem indivi-
duellen Rechtsanspruch auszusta� en.

Ganz unabhängig von der rechtlichen Verortung, steht und fällt die Qualität der Schulsozialarbeit 
mit den Rahmenbedingungen. Von Kon� nuität angefangen über Aussta� ung bis hin zu Fachteams, 
wie sie die BAG EJSA in ihrer Standortbes� mmung Schulsozialarbeit (BAG EJSA 2022) beschreibt. So 
sind zum Beispiel neben einer bedarfsgerechten personellen Aussta� ung mit sozialpädagogischen 
Fachkrä� en, eine sachgerechte Aussta� ung und ein Koopera� onsvertrag notwendig.

Die meisten bisherigen Regelungen sind hier leider noch unzureichend. So gibt es in der Tat immer 
noch Bundesländer, in denen Schulsozialarbeit mit ESF-Mi� eln  nanziert wird und damit stets mit 
dem Ende der Programmphase vom Einstellen bedroht ist.

4. BEWERTUNG

Die anfängliche Skepsis bezüglich des unklaren Paragrafen weicht zunehmend der Hoff nung, dass 
die Bundesländer ihrer P icht zur Ausformulierung in den Landesausführungsgesetzen nachkom-
men und dass dadurch eine zunehmende Rechtssicherheit entsteht.

Ein individueller Rechtsanspruch für Leistungen der Paragrafen 11 bis 14 erscheint nicht sinnvoll. 
Was gebraucht wird, sind verantwortungsvolle und verbindliche Planungsprozesse in der Kinder- 
und Jugendhilfe auf kommunaler und Landesebene, die dafür sorgen, dass alle notwendigen Ange-
bote als Teil der  sozialen Daseinsfürsorge bedarfsgerecht vorgehalten werden.

Junge Menschen brauchen die Gewissheit, dass sie die notwendige Unterstützung und Begleitung 
erhalten, wenn sie diese brauchen. Schulsozialarbeit ist, in diesem Sinn verstanden, ein Teil die-
ser notwendigen Anlaufstellen am Ort Schule. Wie groß die Bedeutung von Schule, dem dor� gen 
Erfolg oder Misserfolg, für das Leben junger Menschen ist, kann hier nicht ausgeführt werden, 
sollte aber hinlänglich bekannt sein.
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FAZIT

Mit dem neuen § 13a ist noch lange nicht alles gut für die Schulsozialarbeit. Weitere Verbesserun-
gen sind möglich und nö� g. Einige Bundesländer sind dran. Sie sind jetzt in der P icht.

Der §13a ist ein Anfang für eine nachhal� ge und rechtssichere Verankerung von Schulsozialarbeit in 
Deutschland. Das ist mehr als nichts. ABER: Die bundesgesetzliche Regelung muss nun im Landes-
recht konkre� siert werden. Es braucht klare Qualitätskriterien, eine konkrete Benennung der Ziele, 
Arbeitsweisen, Prinzipien und fachlichen Standards für die Umsetzung der Schulsozialarbeit. Hier 
sind die Länder in der P icht, mit Klarheit und Steuerungskompetenz eine gute Arbeitsgrundlage 
zu schaff en. Einige Länder sind dazu auf einem guten Weg. 

Um jungen Menschen verbindlich Zugang zu Angeboten der Schulsozialarbeit zu ermöglichen, 
braucht es zuverlässige Strukturen, die es auch den Fachkrä� en erlauben, eine langfris� ge Bezie-
hungsarbeit zu leisten. Nicht zuletzt werden die hohen Belastungen der jungen Menschen zuneh-
mend in Schule sichtbar. So ist auch im Sinne der Gestaltung förderlicher Lebensbedingungen 
(§1 SGB VIII) Schulsozialarbeit dringend notwendig - für alle jungen Menschen in allen Schulen, 
täglich erreichbar, gut ausgesta� et. Was dazu gehört, hat die BAG EJSA in der Standortbes� mmung 
Schulsozialarbeit (BAG EJSA 2022) kurz und knapp zusammengefasst. Perspek� visch wünschens-
wert wären klare fachliche Vereinbarungen über die Träger- und Ländergrenzen hinweg. Daran 
arbeiten die Träger der Jugendsozialarbeit ebenso wie die Verbände der Schulsozialarbeit.

Es gibt noch viel zu tun.
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Juli

Bislang scheint es so, als sei die Förderung von Selbstorganisa� on nach § 4a SGB VIII wenig im 
Fokus der Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes. Eher beiläufi g und/oder zufällig 
scheint dieses Thema bearbeitet zu werden. Und dann doch häufi g aufgrund des ak� ven Einsat-
zes von einzelnen Engagierten. Aber vielleicht mag das auch gar nicht so verwunderlich sein. Das 
Thema Selbstvertretung wir�  schließlich eine Reihe von Fragen an Fachkrä� e auf. Und der zen-
trale wunde Punkt mag darin liegen, dass die eigene Fachexper� se in Frage zu stehen scheint. 
Denn Selbstorganisa� on bringt ihre eigene Exper� se mit. Wie also sich verhalten gegenüber diesen 
neuen Expert*innen?!

RUTH SEYBOLDT 

DIE DILEMMATA BEI DER FÖRDERUNG VON SELBSTORGANISATION

1. JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE…

Mit der Einführung des § 4a SGB VIII werden die Träger der öff entlichen Jugendhilfe dazu verpfl ich-
tet, selbstorganisierte Zusammenschlüsse anzuregen, zu fördern und mit ihnen zusammenzuarbei-
ten. Die Defi ni� on dieser Zusammenschlüsse in § 4a Abs. 1 SGB VIII ist dabei sehr off en formuliert 
und eröff net einen großen Möglichkeitsraum. So sind darunter Zusammenschlüsse von nicht in 
berufsständische �rganisa� onen der Kinder- und Jugendhilfe eingebundene Personen wie insbe-
sondere Leistungsberech� gte und Leistungsempfänger*innen sowie ehrenamtlich Engagierte zu 
verstehen. Die Formulierung „insbesondere“ zeigt dabei, dass diese Aufzählung nicht abschließend 
ist (vgl. Urban-Stahl 2021, S. 35). In der Gesetzesbegründung wird auf Zusammenschlüsse von jun-
gen Menschen, Eltern, Pfl egeeltern und Ehemaligen wie beispielsweise Careleaver*innen verwie-
sen (vgl. Deutscher Bundestag 2021, S. 72). Dabei geht es nicht nur um Erfahrungen mit sta� onärer 
Kinder- und Jugendhilfe, sondern poten� ell mit dem gesamten Angebotsspektrum der Kinder- und 
Jugendhilfe. Nach § 4a SGB VIII müssen die Zusammenschlüsse der Selbsthilfe dienen und/oder in 
ihrer Tä� gkeit darauf abzielen, die Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, zu 
begleiten und zu fördern. Weitere Vorgaben zum �rganisa� onsgrad oder zur Rechtsform gibt es 
nicht.

RUTH SEYBOLDT 
DIE DILEMMATA BEI DER FÖRDERUNG VON SELBSTORGANISATION 
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Die Stärkung von selbstorganisierten Zusammenschlüssen knüp�  einerseits entsprechend der 
Gesetzesbegründung an den inklusiven Leitgedanken an: „Nicht über uns ohne uns“ an (vgl. Deut-
scher Bundestag 2021, S. 72). Zum anderen lässt sie sich aber auch mit Bezug auf das kinder- und 
jugendrechtliche Dreieck verstehen: Nun werden Bedarfe und zur Verfügung zu stellende Hilfen 
nicht mehr nur in individuellen Hilfeprozessen zwischen der Familie, der öff entlichen sowie der 
freien Jugendhilfe verhandelt. Sta� dessen sind auch in generalisierten Diskussionen die Perspek-
� ven der jungen Menschen und ihrer Familien nicht mehr stellvertretend durch Fachkrä� e und/
oder Wissenscha�  einzubringen, sondern unmi� elbar durch den Einbezug von selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen. Diesen wird also eine eigene E�per� se zugeschrieben, die die E�per� se der 
Fachkrä� e ergänzen soll, um gemeinsam eine gelingendere Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln. 
� �a SGB VIII stellt damit einen wich� gen Beitrag dar, den Hilfeprozess noch weiter zu demokra� -
sieren. Doch was nach einer großen Verheißung klingt, ist in der Umsetzung alles andere als leicht 

2. DILEMMA 1: SICH IM DSCHUNGEL ZURECHTFINDEN

Wer selbstorganisierte Zusammenschlüsse fördern und mit ihnen zusammenarbeiten will, vielleicht 
sogar Selbstorganisa� on aufgrund von bestehenden Lücken gezielt fördern will, braucht zuerst ein-
mal einen Überblick, welche Strukturen es bereits gibt. Die Interna� onale Gesellscha�  für erziehe-
rische Hilfen e.V. (IGfH) hat eine erste Recherche dazu gemacht. Dabei zeigte sich schnell, dass sich 
nicht viel fi nden lässt, wenn man nach selbstorganisierten Zusammenschlüssen sucht. Dies liegt 
daran, dass sich die wenigsten Zusammenschlüsse mit den Begriff en Selbstvertretung oder Selb-
storganisa� on beschreiben. Sta� dessen greifen sie eher auf andere darunter zu subsumierende 
und teils historisch entwickelte Begriff e zurück wie Selbsthilfe, Elternvertretung, Heimrat/Kinder- 
und Jugend(lichen)rat/Kinder- und Jugend(lichen)parlament (v.a. in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe) oder Heimbeirat (in Einrichtungen der Eingliederungshilfe). Die begriffl  iche Vielfalt 
zeigt, dass es an einer gemeinsamen Sprache fehlt, welche jedoch zugleich Voraussetzung ist für die 
gleichberech� gte Verhandlung zwischen Fachkrä� en und Selbstorganisa� on2) (vgl. Seyboldt 2022).

Wem es gelingt, den begriffl  ichen Dschungel zu überblicken und sich sprachlich anzupassen, darf 
sich nun durch den Dschungel der organisatorischen Vielfalt kämpfen. So lassen sich die bestehen-
den Zusammenschlüsse danach diff erenzieren, 

1. welchen Wirkungskreis Selbstorganisa� on anstrebt (z.B. lokal, landes-, bundesweit,), 

2. wer sich engagiert (z.B. junge Menschen, Eltern),

3. inwiefern behinderungsspezifi sche Themen bearbeitet werden (z.B. ausschließlich Themen der 
Behinderung, kein Bezug, inklusive Gestaltung), 

�. auf welches System sich die �rbeit der Selbstorganisa� on bezieht (z.B. Kinder- und Jugendhilfe, 
Eingliederungshilfe, Behinderung allgemein, Jugend allgemein) und

�) �n�u�er�en ist an dieser �telle, dass der Fach�ra� -Begriff  �ur �nterscheidung von �elbstorganisa� on und Fachpraxis 
nicht trennschar� ist. �o gibt es in �elbstorganisa� onen auch (und häufi g gar nicht so selten) Menschen, die sich selbst 
pro�essionalisiert haben und da�it beide �erspe�� ven verbinden.
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�. nach welchem �rganisa� onsprinzip die Selbstorganisa� on strukturiert ist (z.B. gewähltes Gre-
mium, Zusammenschluss, Delega� on) (vgl. Dionisius u.a. 2023, S. 8f.).

Und am Ende hat man sich womöglich im Dschungel verirrt und die Fragen bleiben unbeantwortet: 
Wer ist jetzt zu fördern? Mit wem ist zusammenzuarbeiten? Wo braucht es Anregung? Denn es gibt 
zwar Selbstorganisa� on (die anders heißt), aber weder fl ächendeckend noch systema� sch.

3. DILEMMA 2: BERATUNG JA, BEVORMUNDUNG NEIN

Noch schwieriger wird es, wenn es um die konkrete Zusammenarbeit geht. So brauchen Selbstor-
ganisa� onen Fachkrä� e, „die sie kon� nuierlich begleiten und beraten, ohne sie zu bevormunden“ 
(Abels u.a. 2022, S. 138). Die Fachkrä� e müssen in der Lage sein, die Mitglieder der Selbstvertre-
tung mit der notwendigen Neutralität über ihre Rechte zu informieren. Sie müssen mit ihnen die 
Wege disku� eren, die es zur Erreichung der selbst festgelegten Ziele gibt. Dabei kommt ihnen im 
besonderen Maße die Aufgabe zu, mögliche Hemmnisse zu thema� sieren und proak� v Umgangs-
weisen zu vereinbaren. So braucht es beispielsweise Rou� nen für den Umgang mit Fluktua� on und 
Diskon� nuität. Dies wird immer wieder als eine zentrale Herausforderung im Kontext von (ehren-
amtlicher) Selbstorganisa� on in der Kinder- und Jugendhilfe herausgearbeitet (vgl. Abels u.a. 2022, 
S. 138). Zugleich ist in der Beratung darauf zu achten, dass die Entscheidung für oder gegen einen 
bes� mmten Weg von der Selbstorganisa� on getroff en wird und auch dann Beratung zusteht, wenn 
es sich aus fachlicher �erspek� ve um einen „Um- oder Irrweg“ handelt.

Es lässt sich also festhalten, dass sich Fachkrä� e bei der Beratung von selbstorganisierten Zusam-
menschlüssen vor allem als Dienstleister*innen verstehen müssen. Sie stellen ihr Systemwissen 
bereit, damit insbesondere Leistungsberech� gte und Leistungsempfänger*innen die selbst gesetz-
ten Ziele verfolgen können. Dies kann natürlich auch zu Konfl ikten führen – insbesondere dann, 
wenn die Ziele der Selbstorganisa� on im Widerspruch zu den Grundsätzen der Kinder- und Jugend-
hilfe stehen. Hier bedarf es einer sensiblen Verhandlung. Und zugleich ist an dieser Stelle darauf 
hinzuweisen, dass Selbstorganisa� on nicht dazu verpfl ichtet ist, Kinder- und Jugendhilfe weiterzu-
entwickeln. Die Förderung von Selbstorganisa� on darf also nicht daran geknüp�  werden, inwiefern 
das System der Kinder- und Jugendhilfe einen Mehrwert aus ihr zieht. Sta� dessen ist der Mehrwert 
in der Selbstorganisa� on selbst begründet – Menschen unterstützen sich gegensei� g darin, für ihre 
Rechte und ihre Bedürfnisse einzutreten.

Dass dieses neue Miteinander von Selbstorganisa� on und Fachkrä� en nur langsam aufgebaut wer-
den kann, liegt auf der Hand. Es braucht ein wachsendes Vertrauen in die Exper� se und das Han-
deln der jeweils anderen Gruppe.



Qualität entsteht im Dialog. 179|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 07/2023

Qualität entsteht im Dialog. 4|8

4. DILEMMA 3: DAS VERHÄLTNIS VON RESSOURCEN UND UNABHÄNGIGKEIT

Niemand scheint es in Frage zu stellen, dass Fachverbände staatliche Mi� el erhalten, um ihre 
Arbeit durchzuführen. Sie schulen Fachkrä� e, machen wissenscha� liche Erkenntnisse für die Pra-
xis nutzbar und spiegeln Weiterentwicklungsbedarfe aus der Praxis zurück in die Fachpoli� k. Fach-
verbände stellen also einen wich� gen Baustein zur kon� nuierlichen Qualitätsentwicklung dar. Die 
Ressourcen, die sie erhalten, sollen nicht nur die �ä� gkeit an sich absichern, sondern auch ihre 
Unabhängigkeit von Par� kularinteressen.

Wenn es aber um die Ressourcenaussta� ung von Selbstvertretungsorganisa� onen geht, wird die 
Diskussion umkämp� er. Da schwingen Ängste mit, dass die begrenzten Ressourcen auf noch mehr 
�rganisa� onen aufgeteilt werden könnten. Dabei liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass eine 
�ungleiche Aussta� ung der Beteiligten mit Machtquellen bzw. Ressourcen begrenzend“ (Schäuble/
Eichinger 2023, S. 5) wirkt. Der Handlungsspielraum von Selbstorganisa� on wird dadurch einge-
schränkt, dass diesen Zusammenschlüssen die Möglichkeiten vorenthalten werden, ihre eigenen 
Anliegen angemessen voranzutreiben.

Wich� g ist an dieser Stelle zu bedenken, dass Ressourcenaussta� ung und Unabhängigkeit in einer 
Wechselbeziehung stehen. So beeinfl ussen die �ns� tu� onen, die Ressourcen zur Verfügung stellen 
und/oder eröff nen, das Arbeiten von Selbstorganisa� onen auf direkte oder indirekte Weise, was im 
Widerspruch zur angestrebten Unabhängigkeit steht. Zugleich ist ein unabhängiges Handeln aber 
auch nur möglich, wenn die Aussta� ung mit Ressourcen abgesichert ist und nicht einfach in Frage 
gestellt werden kann.

Um Selbstorganisa� on und ihre unabhängige Exper� se freizusetzen, ist es also notwendig, darüber 
nachzudenken, welche Ressourcen und Machtquellen ihnen zur Verfügung stehen. Dabei ist auch 
kri� sch zu refl ek� eren, inwiefern eine Aussta� ung mit Ressourcen zu einer Verbindlichkeit führt 
und der Unabhängigkeit von Selbstorganisa� on zuwiderläu� . Ebenso ist in diesem Zusammenhang 
darüber zu disku� eren, welche Bedingungen der Rechenscha�  eine Aussta� ung mit Ressourcen 
bedarf und worauf eventuell auch verzichtet werden kann – auch und insbesondere, um die Unab-
hängigkeit sicherzustellen.

5. DILEMMA 4: DIE SACHE MIT DER ZEIT

Es gibt Dinge, die sind wich� g. Und es gibt Dinge, die sind dringend. Und es gibt Dinge, die sind wich-
� g und dringend. Selbstorganisa� on ist dabei nur ersteres. Selbstorganisa� on wird zwar gemeinhin 
als wich� g anerkannt, eine Dringlichkeit wird aber (zumindest weitläufi g) nicht gesehen. Da wir 
mit der begrenzten Ressource Zeit immer neu Entscheidungen treff en müssen, was wir angehen 
und was wir liegen lassen, fällt Selbstorganisa� on immer wieder hinten runter. So hat die Praxis 
beispielsweise bislang wenig s�stema� sche Konzep� onen der Beteiligung und Demokra� sierung in 
und durch Kinder- und Jugendhilfe hervorgebracht.

Hinzu kommt, dass häufi g gar nicht klar war, in wessen Verantwortung Beteiligung und Demokra-
� sierungsprozesse liegen. Beziehungsweise wurde diese immer wieder den �eistungsberech� gten 
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und Leistungsempfänger*innen zugewiesen – auch und vor allem aufgrund der begrenzten zeitli-
chen Ressourcen der Fachkrä� e. Wer sich beteiligen will, soll dies tun – und zwar in dem Rahmen, 
wie es im Hilfeprozess vorgesehen ist. So war und ist Beteiligung abhängig von dem Engagement 
der jungen Menschen und ihrer Familien einerseits und der Off enheit der Fachkrä� e andererseits. 
Beteiligung wird damit eher zufällig realisiert. Hier hat das KJSG nochmal deutlich geschär� . Es ist 
nach § � Abs. 4 SGB VIII die Aufgabe der Fachkrä� e Beteiligung in einer verständlichen, nachvoll-
ziehbaren und wahrnehmbaren Form sicherzustellen. Dementsprechend sind die Fachkrä� e in der 
Verantwortung, Beteiligungsmöglichkeiten so zu gestalten, dass sie von den jungen Menschen und 
ihren Familien wahrgenommen werden.

Genau dies lässt sich auch auf das Thema Selbstorganisa� on übertragen. Es ist die Aufgabe der 
öff entlichen (und freien) Jugendhilfe, jungen Menschen und ihren Familien die Vorteile von Selbst- 
organisa� on zugänglich zu machen und sie dafür zu begeistern. Damit dies gelingt, braucht es 
Räume zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Und diese Räume werden nicht von selbst ent-
stehen. Denn das Thema ist zwar wich� g, aber nicht dringend. Diese Räume sind ak� v zu eröff nen 
– neben und ergänzend zu den vielen anderen wich� gen und dringenden Themen.

6. DILEMMA 5: FRAGEN DER MACHT UND KONTROLLE

Als abschließendes und zugleich basales Dilemma bei der Förderung von Selbstorganisa� on ist es 
auf das Thema Macht und Kontrolle einzugehen. Während bislang die Diskussionen von Fachkräf-
ten geführt wurden, wird diese Exper� se durch die Einbindung von Selbstorganisa� onen als wei-
tere Expert*innen ergänzt. Dieser Demokra� sierungsprozess geht zwangsläufi g mit einem Verlust 
an Macht und Kontrolle seitens der bisherigen Expert*innen einher. Die Deutungsmacht obliegt 
ihnen nicht mehr alleine, sondern wird fragil und Bedeutungszuschreibungen müssen immer neu 
ausgehandelt werden. Diese Prozesse brauchen nicht nur Zeit, sondern auch und insbesondere 
eine off ene Diskussion über Machtasymmetrien (vgl. Andresen/Schröer, S. 144). Dabei ist auch zu 
refl ek� eren, wie mit Momenten des Macht- und Kontrollverlusts umgegangen werden kann und 
in welchem Verhältnis dies zur eigenen fachlichen Haltung steht. Dies impliziert des Weiteren eine 
refl exive Selbstvergewisserung und -posi� onierung. Es sind Antworten zu erarbeiten auf die Fra-
gen, wie sich Exper� se begründen lässt und welche Rolle die Exper� se von Fachkrä� en im Zusam-
menspiel mit selbstorganisierten Zusammenschlüssen einnehmen kann.

Doch trotz der Sprengkra� , die in § 4a SGB VIII hereingelesen werden kann, wird sich die Diskussion 
nicht �über �acht� verwandeln. Denn die objek� ve Rechtsverpfl ichtung des § 4a SGB VIII gibt zwar 
klar die Richtung an, in die sich die Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln soll, doch sie beinhal-
tet kein subjek� ves Recht auf Förderung von Selbstorganisa� on, sodass letztlich selbstorganisierte 
Zusammenschlüsse eben doch auf den von den Fachkrä� en eröff neten Möglichkeitsraum ange-
wiesen sind. Ob mit ihnen zusammengearbeitet wird, ob sie Anregung und Förderung erfahren, 
hängt letztlich daran, inwiefern Fachkrä� e diese Aufgabe ernst nehmen und prak� sch mit Leben 
füllen. Damit bleibt die systemimmanente Machtstellung von Fachkrä� en grundsätzlich erhalten – 
sie wird nur ergänzt durch Formen der Mitsprache und Verhandlung.
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7. FAZIT: UND WIE FANGEN WIR JETZT AN?

Nachdem nun ausführlich auf die verschiedenen Dilemmata eingegangen wurde, die das Thema 
Selbstorganisa� on bei Fachkrä� en provozieren (kann), stellt sich abschließend die Frage: Wie lässt 
sich � trotz allem � in ein ak� ves Handeln kommen? Wie kann Selbstorganisa� on vorangetrieben 
werden? Und die Antwort ist ganz leicht: Ins Handeln kommt, wer handelt. Denn die Förderung 
von selbstorganisierten Zusammenschlüssen ist nicht nur zu disku� eren und refl exiv einzuordnen, 
sie ist in erster Linie umzusetzen. Es ist mit den jungen Menschen und ihren Familien anzufangen, 
die ein Interesse daran haben, sich für ihre Rechte und Bedürfnisse stark zu machen. Ihnen sind 
Ressourcen zugänglich zu machen, die es ihnen ermöglichen, sich mit Gleichgesinnten auszutau-
schen und zusammenzuschließen (z.B. durch die Vermi� lung von Kontakten oder die Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten). Im weiteren Verlauf können dann auch Impulse entstehen, Menschen 
für zur Selbstorganisa� on zu gewinnen, die sich bislang nicht in diesem Rahmen engagiert haben. 
Weiterhin ist mit den selbstorganisierten Zusammenschlüssen in einen gemeinsamen Prozess des 
an- und miteinander Lernens zu treten. Dabei braucht es eine grundsätzliche Ergebnisoff enheit 
und die Bereitscha�  zur Akzeptanz der gemeinsam erarbeiteten Lösung (vgl. Rosenbauer/Schruth 
2023, S. 14). Insbesondere die strukturellen Gegebenheiten (z.B. Sprache, Dauer und Uhrzeit von 
Sitzungen) sind in diesem Zusammenhang immer wieder auf ihr Passungsverhältnis zu den Bedürf-
nissen der Beteiligten hin zu hinterfragen und eventuell anzupassen (vgl. Rasch/Loh 2023, S. 21). 
Nur so kann es gelingen, sich an den Anspruch der Demokra� sierung von Kinder- und Jugendhilfe 
anzunähern.

Zugleich bleibt abschließend zu betonen, dass die Förderung von Selbstorganisa� on nur als ein 
weiterer Baustein in der komplexen Interak� on der Beteiligten in der Kinder- und Jugendhilfe zu 
verstehen ist. Sie macht individuelle Aushandlungsprozesse auf der Ebene des einzelnen Hilfepro-
zesses genauso wenig überfl üssig, wie sie die Perspek� ven von Fachkrä� en überfl üssig macht. 
Sta� dessen geht es darum, durch zunehmend gleichberech� gte Verhandlung gemeinsame tragfä-
hige Lösungen für die Förderung von jungen Menschen und ihren Familien zu etablieren.
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aus dem                     - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.
zur fachlichen Diskussion zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz1)2) 

1) Der AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. hat den Gesetzgebungsprozess zum Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz fachlich begleitet und möchte als Fachverband nunmehr Impulse für die Umsetzung für die Praxis der 
öff entlichen und freien Träger geben. 
In unregelmäßiger Folge erscheinen Impulspapiere zu unterschiedlichen Themenfeldern. Bei den Beiträgen der 
Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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AFET - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • Fax 0511/35 39 91-50 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de

August

Nachdem im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz die Weichenstellungen für eine Gesamtzuständig-
keit der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen gestellt und in der aktuellen Legislatur-
periode der noch ausstehende Gesetzgebungsprozess angegangen wird, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die inklusive Kinder- und Jugendhilfe kommt. Doch: 

• Wie inklusiv wird die Kinder- und Jugendhilfe sein? 

• Wie wird der Behinderungsbegriff  der UN-Behindertenrechtskonven� on im Recht aufgenom-
men? 

• Wie stark wird die Teilhabenorm (§1 Abs. 3.2 SGB VIII) bei der Beschreibung von Anspruchsvo-
raussetzungen und Leistungstatbeständen gemacht?

Das alles hat Auswirkungen auf die Frage, wie eine inklusive Bedarfsermi� lung konzep� oniert wer-
den kann. Oder umgekehrt, kann auch danach gefragt werden, wie sich vor dem Hintergrund eines 
neuen und erweiterten Behinderungsverständnisses, einem weiten Inklusionsverständnis und 
einer rechtebasierten Teilhabeorien� erung eine inklusive Bedarfsermi� lung und damit auch eine 
inklusive Kinder- und Jugendhilfe neu denken lässt? Dazu nachfolgenden einige Impulse zu einem 
doppelten Paradigmenwechsel, der die 1. die Gesamtzuständigkeit umfasst und 2. die Kinder- und 
Jugendhilfe als Teilhabechancengeber*in konzipiert.

HEINZ MÜLLER

EINE INKLUSIVE BEDARFSERMITTLUNG IN EINER INKLUSIVEN KINDER- 
UND JUGENDHILFE! 
EINIGE IMPULSE ZUM WEITERDENKEN, VIELLEICHT MIT VIEL POTENTIAL 
FÜR EINEN DOPPELTEN PARADIGMENWECHSEL

1. NOCH IST NICHTS ENTSCHIEDEN UND WEICHEN KÖNNEN GESTELLT WERDEN

Noch ist auf Bundesebene nicht entschieden, wie eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe und ihr 
Recht (SGB VIII) ab 2028 aussehen werden. Die Verständigung darüber, welche Bedarfslagen über 
welche Verfahren in bes� mmte Leistungen transformiert und rechtlich abgesichert werden, bil-
det einen erkennbaren Schwerpunkt der aktuellen Reformdiskussion. Der Frage, wie eine inklusive 
Bedarfsermi� lung aussehen könnte, kommt in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu: 

HEINZ MÜLLER
EINE INKLUSIVE BEDARFSERMITTLUNG IN EINER INKLUSIVEN KINDER- UND JUGENDHILFE! EINIGE IMPULSE ZUM WEITERDENKEN, VIELLEICHT MIT VIEL POTENTIAL FÜR EINEN DOPPELTEN PARADIGMENWECHSEL

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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1. Was soll unter einer inklusiven Bedarfslage verstanden werden? 

und 

2. wie kann diese inklusive Bedarfslage ermi� elt werden?

Diese beiden Fragestellungen kommen rela� v harmlos daher, wobei die Antworten paradigma� sch 
unterschiedlich ausfallen können. 

• Je nachdem, welchen Inklusionsbegriff  man zu Grunde legt, wie man den neuen Behinde-
rungsbegriff  opera� onalisiert und wie stark man die Teilhabeorien� erung setzt, kann man 
mit „kleinen“ Anpassungen im Leistungsbereich und den Bedarfsfeststellungsverfahren die 
neue Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe umsetzen, in dem man die beiden 
unterschiedlichen Praxen aus dem SGB VIII und SGB IX in weiten Teilen beibehält und nur an 
den Schni� stellen integriert. 

• Oder aber die Weiterentwicklung hin zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe wird über 
die Realisierung einer Gesamtzuständigkeit für alle jungen Menschen im SGB VIII auch für 
eine paradigma� sche Reform in der Ausrichtung von Bedarfszuschreibungen und ihre Ermi� -
lung genutzt. Dazu allerdings musste die im KJSG normierte Teilhabeorien� erung sehr viel 
stärker in der Ausgestaltung des inklusiven SGB VIII gewichtet werden.

2. WAS IST MIT EINER PARADIGMATISCHEN REFORM DER AUSRICHTUNG VON 
BEDARFSZUSCHREIBUNGEN UND IHRER ERMITTLUNG GEMEINT?

Der Gesetzgeber hat noch nicht entschieden, wie die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugend-
hilfe konkret ausgestaltet werden soll. Darüber wird zurzeit noch he� ig gestri� en (z.B. N. Struck / 
Th. Meysen mit unterschiedlichen Posi� onen in Neue Praxis 1/23) und das ist auch gut so. Bei der 
Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe handelt es sich um zwei sehr komplexe Sys-
teme, mit eigenständigen Tradi� onen, professionellen Leitbildern, Handlungs- und Beteiligungs-
konzepten sowie Träger- und Finanzierungsstrukturen. Beide Systeme für sich genommen, haben 
sich kon� nuierlich weiterentwickelt und an der Lösung von sozialen Problemen und der Verbesse-
rung von Teilhabechancen für junge Menschen gearbeitet. Allerdings weitgehend getrennt vonein-
ander und das soll jetzt geändert werden.

3. OPTION A: ANWENDUNG DES § 35A SGB VIII AUF ALLE KINDER UND 
JUGENDLICHEN

Die am wenigsten einschneidende Veränderung würde bedeuten, dass der § 35a SGB VIII auf alle 
jungen Menschen mit (drohender) körperlicher oder geis� ger Behinderung angewendet wird. In 
diesem Modell der Gesamtzuständigkeit durch die Ausweitung des § 35a SGB VIII auf weitere Ziel-
gruppen und Leistungstatbestände, müsste sich gar nicht viel ändern. 

• Die Leistungen aus der Eingliederungshilfe und die Exper� se aus den dort angewendeten 
Modellen der Bedarfsermi� lung werden in das SGB VIII überführt. Die Infrastruktur wird mit 
Hilfe einer inklusiv ausgerichteten Jugendhilfeplanung weiterentwickelt. Mit dem ICF liegt 



Qualität entsteht im Dialog. 185|207

IMPUL!SEIMPUL!SE 08/2023

Qualität entsteht im Dialog. 3|7

für die Bedarfsermi� lung in der Eingliederungshilfe ein kategoriales Klassifi ka� onsmodell der 
Weltgesundheitsorganisa� on mit einem starken Fokus auf Gesundheit vor. Es bezieht aber 
auch die Komplexität und Wechselwirkungen von individuellen Gegebenheiten, Ak� vitäts-
möglichkeiten und Umweltbedingungen mit ein. 

• Das ICF-Diagnosemodell, das Behinderung zum Ergebnis nega� ver Wechselwirkungen in 
unterschiedlichen Lebensbereichen macht, ist durchaus anschlussfähig an sozialpädagogi-
sche Diagnosemodelle in der Kinder- und Jugendhilfe. 

• Wie eher hermeneu� sch verstehende sozialpädagogische Diagnosevorstellungen in der Kin-
der- und Jugendhilfe mit stärker kategorial klassifi zierten Diagnoseverständnissen der Einglie-
derungshilfe zusammengebracht werden können, ist noch zu klären. Aber hier sind inhalt-
lich vertretbare und prak� kable Lösungen denkbar. Vorausgesetzt, es geht wirklich um eine 
fachliche Integra� on und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Diagnosetradi� onen und 
professionellen Selbstverständnisse und nicht um eine reine Mach� rage, welcher Ansatz sich 
jenseits von Fachlichkeit durchsetzt. 

• Entscheidend dabei wird sein, wie stark die Par� zipa� onsmöglichkeiten der Adressat*innen 
im Verfahren eingebaut, abgesichert und auch prak� sch umgesetzt werden. 

• Nicht unbedeutend ist auch die Rolle, die den Gutachten in einem inklusiven Bedarfsermi� -
lungsprozess zugeschrieben wird. Sind sie Teil des Diagnoseprozesses und Zugangsvorausset-
zung einer Hilfe oder präjudizieren sie eine spezifi sche Leistung? 

Die Befürworter einer Trennung der Anspruchsvoraussetzungen in die beiden Bereiche Hilfen zu 
Erziehung und Eingliederungshilfe sehen Vorteile in der Beibehaltung von Spezialisierungen und 
der kategorialen Trennung von Bedarfslagen. Wenn es um die Bereitstellung von Hilfsmi� eln, 
bes� mmten Assistenzleistungen oder auch medizinisch-pfl egerischen Bedarfslagen geht, müssen 
auch nicht zwingend erzieherische, familiäre oder entwicklungsbezogene Bedarfslagen mit erho-
ben werden. Wenn es beispielsweise darum geht, die Teilnahme an einer Jugendfreizeit aufgrund 
von Mobilitäts- oder körperlichen Einschränkungen zu ermöglichen, ist bei einer inklusiven Bedarf-
sermi� lung auch keine Anamnese der biografi schen, familialen und sozialen Entwicklung der jun-
gen Menschen und seiner Familie erforderlich.

In diesem Modell kann eine entwickelte Praxis aus zwei Systemen unter dem Dach der Gesamtzu-
ständigkeit in weiten Teilen beibehalten und an den Schni� stellen (z.B. Hilfeplanung) sukzessive 
angepasst werden. Eine inklusive Bedarfsermi� lung wäre die addi� ve Erweiterung hermeneu� -
schen Fallverstehens mit kategorisierenden Klassifi ka� onssystemen und medizinischen Gutach-
ten. Einer Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe würde nichts im Wege stehen. Die-
ser Schri�  würde in jedem Fall eine erhebliche paradigma� sche Veränderung für die Kinder- und 
Jugendhilfe bedeuten, wenn auch bes� mmte historisch gewachsene sozialpoli� sche Tradi� onsli-
nien beibehalten würden. Eine Bedarfs-/Mangellage muss poli� sch anerkannt und in bedarfsbe-
zogene Leistungskategorien übersetzt werden, die dann in einem administra� ven Verfahren und 
unter Beteiligung der Adressat*innen in Hilfen übersetzt wird. Die Leistung orien� ert sich dabei 
immer an „einem Problem“. Und diese Zuschreibung ist mit S� gma� sierungen verbunden, egal wie 
viele Ressourcen noch benannt werden.
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4. OPTION B: WEITREICHENDER ENTWURF EINER INKLUSIVEN KINDER- UND 
JUGENDHILFE

Bedarfslagen müssen poli� sch anerkannt und rechtlich kodifi ziert werden, damit sie in professi-
onellen Fachverfahren transparent und nachvollziehbar ermi� elt und entsprechende Leistungen 
gewährt werden können. Was wäre ein weiterreichender Entwurf für eine inklusive Bedarfser-
mi� lung in einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe und was wäre das paradigma� sch Neue?

Mit dem Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz wurden drei grundlegende Begriff e bzw. Neu-
defi ni� onen in die Kinder- und Jugendhilfe eingeführt. Mit der Ra� fi zierung der UN-Behinderten-
rechtskonven� on wurde der Inklusionsbegriff  als Verwirklichungsanspruch von Menschenrechten 
in die Reformdeba� e der Kinder- und Jugendhilfe eingebracht. Damit verbunden ist ganz konkret, 
dass der Gesetzgeber im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz den Teilhabebegriff  als juristi schen 
Anspruchsbegriff  in die Kinder- und Jugendhilfe eingeführt hat. In der Leitnorm des SGB VIII heißt 
es jetzt, dass allen jungen Menschen ermöglicht werden soll, entsprechend ihrem Alter und ihrer 
individuellen Fähigkeit in allen betreff enden Lebensbereichen selbstbes� mmt zu interagieren und 
damit gleichberech� gt am Leben in der Gesellscha�  teilhaben zu können (§ 1 Abs. 2 SGB VIII). 
Mit der UN-Behindertenrechtskonven� on wurde auch ein neues Behinderungsverständnis gesetzt: 
Behinderung ist das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen medizinisch-psychologischen Beein-
träch� gungen und Barrieren in der gesellscha� lichen und physischen Umwelt, die zu einer Beein-
träch� gung der gesellscha� lichen Teilhabe führt. Wie sich diese Wechselwirkung auf die Teilhabe 
auswirken, ist individuell unterschiedlich.

Mit diesen drei neuen norma� v aufgeladenen Begriff en lässt sich eine inklusive Kinder- und Jugend-
hilfe auch paradigma� sch neu ausrichten. Die Orien� erung an einem menschenrechtsbasierten 
Teilhabeverständnis bildet hier den zentralen Bezugspunkt. Für eine inklusive Bedarfsermi� lung 
kann diese Perspek� ve in die Fragen übersetzt werden: 

• Was braucht ein junger Mensch an Infrastruktur, Räumen, Erziehung, Unterstützung und 
Hilfe, um in all seinen Lebensbereichen selbstbes� mmt zu interagieren und damit gleichbe-
rech� gt am Leben in der Gesellscha�  teilhaben zu können? 

• Welche Barrieren müssen dazu abgebaut und welche entwicklungsfördernden Bedingungen 
müssen dazu geschaff en werden? 

• Wie können junge Menschen dazu befähigt werden, Vorstellungen von ihrem guten Leben 
zu entwickeln und welche Rahmenbedingungen müssen dazu geschaff en werden, dass diese 
Vorstellungen in einem sozialen und demokra� schen Gemeinwesen auch realisiert werden 
können? (Capability-Ansatz).

Die paradigma� schen Neuerungen für eine inklusive Bedarfsermi� lung könnten folgende Aspekte 
beinhalten:

• Die Ermöglichung von Teilhabe als Menschenrecht für alle jungen Menschen unabhän-
gig davon, welche Ursache die Teilhabebeeinträch� gungen haben (z.B. Umwelt, Barrieren, 
Armut, Gesundheit, Diskriminierung).
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• Eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Wechselwirkung von Behinderungen durch die 
Umwelt und individuellem Bewäl� gungshandeln in je spezifi schen Entwicklungsphasen und 
Lebenslagen.

• Eine konsequente Abkehr von dem „E� ke�  erungs-Ressourcen-Dilemma“, der S� gma� sie-
rung über die Begründung von Hilfebedarf, der einsei� gen Zuweisung von Bewäl� gungsauf-
gaben auf das Individuum, ohne die Kontextbedingungen zu verändern.

• Die Orien� erung an „Vorstellungen von gutem Leben“ der Adressat*innen, die norma� ve Vor-
gaben der Professionellen konsequent ersetzt. Beteiligung ist dabei nicht nur eine Methode, 
sondern die Grundstruktur des Fallverstehens.

Diese Vorstellung von einer inklusiven Bedarfsermi� lung stellt die bisherige Praxis zumindest teil-
weise auf den Kopf. Um Leistungen zu erhalten, müssen bislang sozialpoli� sch akzeptable und im 
Recht gefasste Problemlagen, Defi zite oder Unterstützungsbedarfe formuliert werden, damit ggf. 
eine Leistung gewährt werden kann. In Hilfeplänen werden o�  auch (Teilhabe-) Ziele genannt, im 
Zentrum stehen allerdings die „Probleme“ und die Instrumente zu ihrer Lösung. Bei den Hilfen han-
delt es sich in der Regel um personenbezogene soziale Dienstleistungen, materielle Unterstützun-
gen oder assis� ve Hilfestellungen. Eine strukturelle Verknüpfung von individuellen Leistungen mit 
infrastrukturellen Rahmungen und dem Abbau von Umweltbarrieren ist bislang nicht vorgesehen.

5. IST EINE SO GEDACHTE INKLUSIVE TEILHABEBASIERTE BEDARFSERMITTLUNG 
NUR EINE SCHÖNE VISION OHNE REALISIERUNGSCHANCEN?

Grundlegende Veränderungen in komplexen Systemen gekoppelt an Recht, Geld und Profession 
sind nicht einfach herbeizuführen. Ein poli� scher Wille oder neue professionelle Leitorien� erun-
gen reichen nicht aus, um ganze Systeme umzukrempeln. Das wird in diesem Fall vermutlich auch 
so sein, weil für den aktuellen Gesetzgebungsprozess noch keine mehrheitsfähigen Vorschläge 
vorliegen, die aus einer sozialpoli� sch gedachten Kinder- und Jugendhilfe, entstanden aus einem 
Konglomerat von gesellscha� lich gewordenen Vorstellungen von Kindheit und Jugend, Armenfür-
sorge, Hilfe und Kontrolle, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine menschenrechtsbasierte und 
teilhabeorien� erte Kinder- und Jugendhilfe inklusiv neu konzeptualisieren. Das war auch gar nicht 
der Au� rag in dem aktuellen Gesetzgebungsprozess.

Sollte im aktuellen Gesetzgebungsverfahren die Umsetzung der Gesamtzuständigkeit für alle jun-
gen Menschen erfolgen, dann wäre damit eine epochale Reform gelungen, die auch längst überfäl-
lig ist. Das Problem aktuell liegt darin, dass eine ganz neue Kategorisierungsarbeit zu leisten wäre, 
damit sozialstaatliche Rechte und Leistungen über Recht, Geld und Verfahren hergestellt werden 
können. Wie lassen sich bei einer ganzheitlichen Sicht auf junge Menschen und ihren Familien in 
lebensweltlichen Zusammenhängen Teilhabekategorien in sozialstaatliche Leistungen transformie-
ren? Und wie lassen sich in diesem Modell individuelle personenbezogene Rechte und Leistungen 
mit dem Abbau von Barrieren in der Umwelt verknüpfen? In der aktuellen Praxis werden Eingliede-
rungshilfen in Kitas und Schulen eingesetzt, sta�  die Infrastruktur inklusiv zu gestalten. Die aktuelle 
Finanzierungspraxis von Jugendhilfeleistungen lässt eine teilhabeorien� erte Bedarfsfeststellung 
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nicht so ohne weiteres zu, wie z.B. eine Kombina� on aus Zuschüssen für Regelstrukturaussta� ung 
(pauschal), individuellen Budgets und personenbezogenen Hilfen und Dienstleistungen. 

Auch wenn die Hürden aktuell noch sehr hoch sind, um eine teilhabeorien� erte Kinder- und 
Jugendhilfe neu zu denken, steckt darin mehr als nur eine theore� sche Vision!

6. WAS SIND DIE ZENTRALEN BAUSTELLEN EINER INKLUSIVEN UND TEILHA-
BEORIENTIERTEN BEDARFSERMITTLUNG UND WELCHE SCHRITTE KÖNNEN 
GETAN WERDEN?

Die Kinder – und Jugendhilfe stellt heute mit 1,1 Millionen Beschä� igten und 60 Milliarden Euro 
Umsatz die größte soziale Infrastrukturleistung in den Kommunen dar, die in unterschiedlichen 
Lebensphasen, Lebenslagen und -situa� onen alle jungen Menschen und Familien erreicht – und 
bald eben auch junge Menschen mit Behinderung, beziehungsweise die behindert werden. Ab 
2026 tri�  zudem der Rechtsanspruch auf Nachmi� agsbetreuung an Grundschulen in Kra� , so dass 
die Kinder -und Jugendhilfe für die ersten zehn Lebensjahre eine zentrale Sozialisa� onsinstanz, 
Lebens- und Bildungsort für jedes Kind darstellt. 

Eine inklusive teilhabeorien� erte Bedarfsermi� lung würde danach fragen, wie jedes Kind im Kon-
text dieser Regelstruktur so gefördert werden kann, dass güns� ge Entwicklungsbedingungen, 
unabhängig von der sozialen Herkun�  und körperlichen/seelischen Beeinträch� gungen (z.B. Spra-
che, körperliche/geis� ge Entwicklung, Gesundheit, Spiel, Bildung, Beteiligung) entstehen. Bei der 
Bedarfsfeststellung werden nicht nur die individuellen Voraussetzungen in den Blick genommen, 
sondern auch die Bedingungen im Gemeinwesen, in der Familie, in der Kita/Schule, … . Darauf 
bezogen müssen die Bedarfslagen zur Realisierung von Teilhabe am gesellscha� lichen Leben in den 
jeweiligen Dimensionen und Lebensbereichen im Unterstützungskonzept umgesetzt werden kön-
nen. Gleiches gilt für die weiteren Lebensphasen mit Blick auf Schule und Übergang in Ausbildung 
und Arbeit.

7. ZIELPERSPEKTIVEN

Eine inklusive teilhabeorien� erte Bedarfsermi� lung zielt im Kern auf den Umbau und die Wei-
terentwicklung der Regelstrukturen wie z.B. Kindertagesstä� en und Schulen, im Zusammenspiel 
mit Eltern und Gemeinwesen. Oder anders ausgedrückt, ist es ein ganzheitlicher Ansatz, der in 
Regelstrukturen integriert ist und individuelle Hilfen weiterhin beibehält. Eine inklusive Infrastruk-
tur reduziert allerdings auch die Barrieren, die heute über individuelle Hilfen ausgeglichen werden 
müssen (z.B. I-Hilfen an Schulen) Und: es geht nicht „nur“ um einen Nachteilsausgleich, eine Pro-
blem- und Konfl iktlösung oder eine spezifi sche Form der Hilfe, sondern um eine rechtebasierte 
Erhöhung von realen Teilhabechancen. Ziel einer inklusiven Bedarfsermi� lung ist nicht nur die 
Reduzierung oder Abschaff ung eines Problems oder einer Notsitua� on, sondern die Unterstützung 
zur Realisierung bes� mmter Teilhabechancen in den zentralen Lebensbereichen wie Gesundheit, 
Bildung, soziale Kontakte … . 
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• Eigentlich sind wir mit zentralen, rechtlichen Rahmungen durch das SGB VIII, KJSG, BTHG und 
GAFÖG und dem Au� au einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen 
schon ganz nah daran und doch noch meilenweit davon en� ernt! 

• Längst machen die unzähligen Schni� stellenprobleme zwischen den Sozialgesetzbüchern und 
Schule so viele Probleme, dass ein einfaches „weiter so“ vor allem die Ineffi  zienz vergrößert. 

• Ein Mehr an Spezialisierung bringt nicht ein Mehr an besseren Lösungen, um für eine wach-
sende Gruppe in prekären Verhältnissen lebenslagenbezogen bessere Teilhabechancen zu 
ermöglichen. 

Ein Blick in die Na� onale Bildungs- und Armutsberichtersta� ung, die Gesundheitsberichte der Kas-
sen oder die mahnenden Hinweise der Migra� onsforscher*innen weisen regelmäßig auf diesen 
Handlungsbedarf hin. Es mangelt auch nicht an Empfehlungen. 

• Um diese weitergehende Zielperspek� ve für eine inklusive teilhabeorien� erte Kinder- und 
Jugendhilfe zu erreichen, braucht es einen breiten poli� schen Willen auf allen Ebenen des 
föderalen Systems, der Professionen und Träger! 

• Nicht zuletzt müssen auch junge Menschen und Eltern in den Weiterentwicklungsprozess ein-
gebunden werden, denn es geht ja um ihre Vorstellung von einem „guten Leben“!

• Hier zeichnet sich eine lohnende Zukun� saufgabe für eine mu� ge Poli� k ab, die sehr viel 
Unterstützung in diesem undurchsich� gen Feld von Zuständigkeiten, Lobbyismus und Verän-
derungsängsten braucht.

IMPULSGEBER

Heinz Müller, Geschä� sführung/Dipl. Päd., Ins� tut für Sozialpädagogische Forschung Mainz 
gemeinnützige GmbH (ism gGmbH), Flachsmarktstr. 9, 55116 Mainz, E-Mail: heinz.mueller@
ism-mz.de, www.ism-mz.de 
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Im Rahmen der dritten Reformstufe der SGB VIII-Reform sind ab 2028 Eingliederungshilfen nach 
dem jetzigen SGB IX für Kinder und Jugendliche von den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe zu 
erbringen. Das ist noch ein wenig hin und das entsprechende Gesetzgebungsverfahren ist noch 
nicht abgeschlossen. Doch wer einmal überschlägt, welche Implikationen diese Verwaltungsstruk-
turreform haben wird, kommt schnell zu dem Schluss, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung 
mit dieser Frage sinnvoll ist. Aber: Wie muss eigentlich ein Jugendamt strukturell aussehen, das 
diese Eingliederungsleistungen unter seinem Dach verortet hat? Einige Jugendämter haben die-
sen Weg bereits eingeschlagen. In einer Feldstudie wurden neun von ihnen interviewt und nach 
dem jeweils gewählten aufbauorganisatorischen Strukturmodell, nach Gründen für das jeweilige 
Modell und nach dessen Auswirkungen auf Prozesse und Schnittstellen gefragt. 

ANNIKA VON WALTER | ALEXA KEINERT 

STRUKTURMODELLE INKLUSIVER JUGENDHILFE – VON DEN FAMILIEN 
HER GEDACHT 

1. DIE EINDEUTIGE INTENTION IM KJSG IST AUSSCHLAGGEBEND

Die Intention des KJSG mit Blick auf die inklusive Jugendhilfe ist eindeutig: Hürden für Kinder und 
Jugendliche und ihre Eltern abzubauen und ihre Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen. Nach die-
sem Prinzip sollte sich die Entscheidung für ein geeignetes Strukturmodell richten. Allerdings sind 
im Austausch mit den Jugendämtern immer wieder drei Missverständnisse in Bezug auf die Umset-
zung der inklusiven Jugendhilfe festzustellen, die im Ergebnis stets ein Mehr an Spezialisierung 
und ein Weniger an Bürger*innenorientierung mit sich bringen. Im Folgenden werden daher vier 
aufbauorganisatorische Modelle im Lichte dreier Missverständnisse diskutiert. 

2. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER 1: DIE ÜBERNAHME DER AUFGABEN NACH 
SGB IX SEI SCHON INKLUSIVE JUGENDHILFE

Nach einem Vortrag im vergangenen Jahr zum Thema organisationale Herausforderungen inklu-
siver Jugendhilfe sagte ein Jugendamtsleiter etwas konsterniert, er habe gedacht, er habe ein 
inklusives Jugendamt – nun habe er verstanden, dass die Übernahme der Aufgaben des SGB IX als 

ANNIKA VON WALTER | ALEXA KEINERT
STRUKTURMODELLE INKLUSIVER JUGENDHILFE – VON DEN FAMILIEN HER GEDACHT

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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eigene Säule in die bestehende Struktur seines Jugendamts noch lange nicht inklusiv sei. Hier wird 
ein erstes Missverständnis offenbar: Eine Verwaltungsstrukturreform im Sinne der Übernahme der 
Aufgaben nach dem SGB IX unter das Dach des kommunalen Jugendhilfeträgers allein macht noch 
keine inklusive Jugendhilfe aus. Sie verschiebt lediglich die jetzige Trennlinie zwischen den Ämtern 
und den Gesetzbüchern in das Jugendamt hinein.  Die entscheidende Frage ist vielmehr, welche 
Aufbauorganisation einen passenden Rahmen für inklusiv wirkende Prozesse und eine inklusive 
Kultur bietet und diese unterstützt. 

Jugendämter, die sich derzeit mit der Frage befassen, wie sie die dritte Reformstufe aufbauorganisa-
torisch umsetzen wollen, nutzen in der Regel die klassische Vorgehensweise: Sie berufen zunächst 
eine Arbeitsgruppe ein. Die Arbeitsgruppe wird bestückt mit Leitungskräften des Jugendamts und 
– wenn es gut läuft – des örtlichen oder überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe. Oft wer-
den auch Gesundheits- und Personalamt beteiligt. Und typischerweise geschieht dann Folgendes: 
Diese Leitungskräfte setzen sich mit den gesetzlichen Anforderungen auseinander, denken ihre 
Mitarbeitenden und deren Belange mit, reflektieren Prozesse und Verfahrensstandards in beiden 
Rechtskreisen und entwickeln daraus ein Strukturmodell. In diesem Diskurs kommt meist schnell 
die Erkenntnis, dass eine rechtskreisübergreifende Arbeit in beiden Systemen die Sozialpäda- 
gog*innen fachlich überfordern werde. Die Konsequenz ist, dass die Aufgaben nach SGB IX für Kin-
der und Jugendliche zwar im Jugendamt verortet werden, inhaltlich und personell aber getrennt 
von den Aufgaben der Jugendhilfe bleiben. Diese Modelle setzen die pädagogischen Aufgaben des 
SGB IX neben die vorhandene Struktur des Jugendamtes:

Modell A – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII und nach SGB IX in drei Säulen

Dieses Modell A hat einen großen Nachteil: Die starke Versäulung führt zu häufigen Fallübergaben 
zwischen den Bereichen und schwer zu bedienenden Schnittstellen, zum Beispiel in der Zusam-
menarbeit bei Doppelbedarfen. Tatsächlich haben wir dieses Modell in unserer Feldstudie auch 
nicht in Reinform angetroffen. Vor allem kleinere Jugendämter und solche im ländlichen Raum 
können diese Spezialdienste kaum abbilden. Häufiger entsteht daher eine andere Modellvariante, 
vor allem wenn zuvor im Jugendamt schon Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen nach 
§ 35a SGB VIII aus einem Team erbracht worden sind:
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Modell B – Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII in einer, Eingliederungshilfe nach 
SGB IX in einer zweiten Säule

Hier wird die Eingliederungshilfe nach SGB IX als eigene Säule neben die Leistungen nach SGB VIII 
gesetzt. In der Praxis bewirken diese Modellen häufig Schnittstellenprobleme und Verschiebebahn-
höfe bei unklarer Rechtskreiszugehörigkeit. Daran sieht man: Versäulte Modelle können Aufgaben 
nicht ganzheitlich – aus einer Hand – umsetzen und verpassen so den Auftrag der Gesetzesreform. 
Letztlich bildet keines der beiden Modelle strukturell eine inklusive Jugendhilfe ab. Beide Modelle 
haben zuallererst im Blick, die Rechtssicherheit zu gewährleisten und eine fachliche Überforderung 
der Mitarbeitenden zu vermeiden – nicht jedoch die Belange der Familien. 

3. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER 2: SOZIALPÄDAGOG*INNEN BRÄUCHTEN EINE 
HÖCHST DETAILLIERTE RECHTSKENNTNIS

Sozialpädagogische Arbeit in der Jugend- und in der Eingliederungshilfe verlangt den Mitarbei-
tenden viel ab: Sie müssen den Leistungskatalog und die Trägerlandschaft kennen, sie müssen in 
nicht immer anwender*innenfreundlichen Fachanwendungen dokumentieren können – und vor 
allem müssen sie die Teilhabeeinschränkung eines beeinträchtigten Kindes einschätzen und seine 
Bedarfe erkennen und benennen können. Aus alldem erarbeiten sie die passgenaue Hilfe für das 
Kind und die Familie und steuern diese immer wieder nach. Es ist also zuallererst der pädagogi-
sche Blick, der die Qualität der Arbeit ausmacht. Und erst in zweiter oder dritter Linie die tiefe 
Rechtskenntnis. Damit sind wir beim zweiten Missverständnis: Sozialpädagog*innen bräuchten vor 
allem eine tiefe Rechtskenntnis, daher sei eine rechtskreisübergreifende Arbeit unmöglich. Wenn 
aber Sozialpädagog*innen im Hintergrund (wir nennen es den „Backstage-Bereich“) durch eine 
Grundsatz- oder Fachsteuerungsabteilung unterstützt werden, die nötigenfalls die Rechtslage und 
-sprechung detailliert kennt und bei komplexen Fällen fachlich berät, ist ihr Blick frei für die päda-
gogische Arbeit. Das Missverständnis, dass Pädagog*innen nahezu Jurist*innen sein müssten, um 
ihren Job gut zu machen, ist leider weit verbreitet und führt zu hochspezialisierten Fachkräften, 
die oft mehr die Rechtslage als den Menschen im Fokus haben. Inklusiv ist das – auch nach der 
Umsetzung des BTHG – nicht. 
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4. MISSVERSTÄNDNIS NUMMER 3: EINE VERWALTUNG SEI NACH DEN MITAR-
BEITENDEN UND DEREN AUFGABEN AUSZURICHTEN

Fragt man die betroffenen Familien, was sie sich von der Beratung zu Teilhabeleistungen – einerlei 
in welchem Rechtskreis – erwarten, so ist die häufigste Antwort: „Wir wünschen uns jemanden, der 
zuhört!“, „Ein*e Ansprechpartner*in für alles!“ oder „Diagnosen und deren Auswirkung auf unser 
Leben kennen!“ (Aus Interviews von Mitarbeitenden der Hansestadt Lübeck mit Bürger*innen zur 
Konzeption der Verfahrenslots*innen, Juni 2023). Unterstützt werden diese Aussagen durch die 
Ergebnisse des Forschungsberichtes „Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen - Unterstützungs-
bedarfe und Hinweise auf Inklusionshürden“: 57 Prozent der befragten Eltern sehen sich als Bitt-
steller*innen bei Ämtern und Behörden. Diese Zahl ist bei Eltern geistig und/oder körperlich beein-
trächtigter Kinder und auch bei Pflegeeltern beeinträchtigter Kinder noch höher (vgl. Info GmbH 
Markt- und Meinungsforschung, S. 105 ff). Damit sind wir bei Missverständnis Nummer drei: Eine 
Verwaltung ist dann gut aufgestellt, wenn die Mitarbeitenden routiniert und rechtssicher arbeiten. 
Das ist absolut richtig – wenn der Referenzpunkt nicht die Belange der Mitarbeitenden, sondern 
die der Bürger*innen sind. Denn eine kommunale Verwaltung ist für die Bürger*innen da und muss 
deren Bedarfe in den Vordergrund stellen. Die eingangs erwähnte Arbeitsgruppe aus Leitungskräf-
ten hat aber in der Regel mehr die Mitarbeitenden als die Bürger*innen im Blick - und das, obwohl 
das Jugendhilferecht und das BTHG die Beteiligung der Adressat*innen in den Mittelpunkt rücken. 

Public Service Design setzt hier an und gestaltet öffentliche Serviceleistungen nutzer- und das 
heißt: bürger*innenorientiert. Bürger*innenorientierung bedeutet auch, die Menschen, die in 
Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung kommen, möglichst wenig mit deren internen Strukturen 
zu konfrontieren. Für die Bürger*innen sind diese irrelevant. Sie wünschen sich eine möglichst kon-
tinuierliche Unterstützung, möglichst wenige Schritte zur Zielerreichung und möglichst einfache 
Wege dorthin. Methodisch bedeutet dies, die Perspektive der Bürger*innen bei allen organisa- 
tionsentwicklerischen Überlegungen einzubeziehen.

Wenn man also die Bedarfe der Familien ernst nimmt, entsteht ein Strukturmodell, das die Ver-
säulung aufhebt und stattdessen generalisiert arbeitet – mindestens mit gemischten Teams, wenn 
nicht mit Generalist*innen im Team. Das könnte dann in einem ersten Schritt so aussehen: 

Modell C - Hilfe zur Erziehung in einer Säule, Eingliederungshilfe für alle Kinder und Jugendlichen mit einer 
Beeinträchtigung in einer zweiten Säule
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Hier kann rechtskreisübergreifende Arbeit nach und nach aufgebaut werden, Wissen kann geteilt 
und die unterschiedlichen Verfahren der Rechtskreise können synchronisiert werden. In einem wei-
teren Schritt kann noch weiter generalisiert werden:

Modell D - Hilfen zur Erziehung und alle Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche in einer 
Organisationseinheit

Letztlich wird die öffentliche Jugendhilfe nur in diesem Modell dem Anspruch des Gesetzes gerecht, 
„dass eine individuelle, ganzheitliche Förderung aller Kinder und Jugendlichen ermöglicht wird, 
ohne dabei an die Kategorisierung von Kindern und Jugendlichen in solche mit und ohne Behinde-
rung oder an die Form der Beeinträchtigung anzuknüpfen“ (Schmid-Obkirchner 2023, S. 6). 

In Modell D kann (muss aber nicht) eine Spezialisierung sowohl prozessual in einem gemeinsamen 
Eingangsmanagement, personell in unterschiedlicher Fachlichkeit im Team und/oder regional in 
unterschiedlichen Sozialräumen gestaltet sein. 

5. EXKURS: SPEZIALISIERUNG

Es ist deutlich geworden, dass mit zunehmender Spezialisierung die Bürger*innenorientierung ten-
denziell abnimmt. An dieser Stelle lohnt sich daher ein Exkurs zum Thema Spezialisierung. Speziali-
sierung ist gut und richtig, kann aber sehr unterschiedlich aussehen:

• Strukturell kann es spezialisierte Teams geben, in denen die Mitarbeitenden alle dieselbe 
– spezialisierte – Aufgabe haben. Genauso gut ist es aber auch möglich, in einem gemisch-
ten Team spezialisierte Mitarbeitende für unterschiedliche Tätigkeiten zusammenzustellen, 
beispielsweise für Eingliederungshilfen nach SGB VIII und nach SGB IX. Die Mitarbeitenden 
haben zwar unterschiedliche Klient*innen, lernen aber voneinander in gemeinsamer Fall-
besprechung und haben bei Grenzfällen, beispielsweise zwischen seelischer und geistiger 
Beeinträchtigung, sehr kurze Wege. 

• Spezialisierung kann auch nur im Regelfall gelten, wenn Familien nur Hilfebedarfe im Bereich 
der Eingliederungshilfe oder der Hilfen zur Erziehung haben. Sobald jedoch Doppelbedarfe 
erkennbar werden, die Familie also zusätzlich zur Eingliederungshilfe für ihr beeinträchtigtes 
Kind auch Hilfen zur Erziehung benötigt, kann die Spezialisierung aufgehoben werden und 
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eine der beiden Fachkräfte kümmert sich um alle Belange. Für Familien bedeutet das eine 
Ansprechperson weniger, die Verknüpfung unterschiedlicher Hilfen und einen ganzheitlichen 
Blick der Fachkraft.

• Die öffentlichen Träger der Eingliederungshilfe haben häufig ein vorgeschaltetes Eingangs-
management, das sofort nach Antragseingang die örtliche und sachliche Zuständigkeit prüft. 
Das ist insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der sehr kurzen Frist bis zur Erklärung der 
Zuständigkeit bzw. der Weiterleitung an einen anderen Rehabilitationsträger wichtig. Diese 
Spezialisierung können Jugendämter übernehmen, denn auch sie sind als Rehabilitationsträ-
ger verpflichtet, die 14-Tagesfrist einzuhalten. Ein Eingangsmanagement kann auch als Bür-
ger*innen- oder Familienberatung gestaltet sein, in der eine vorantragliche Beratung erfolgt. 
Die Stadt München integriert hier zudem eine Antragsberatung für die Sozialgesetzbücher 
II und XII. Die Spezialist*innen der Erstberatung sind hier zugleich rechtskreisübergreifende 
Generalist*innen und weisen den Weg durch den Behördendschungel. Einige Jugendämter 
erwägen derzeit, ihre Verfahrenslots*innen hier zu verorten, damit Familien ganz zu Beginn 
des Antragsprozesses mit ihnen in Kontakt kommen.

• Und schließlich ist natürlich auch sozialräumlich orientiertes Arbeiten eine Form der Spezia-
lisierung. Nicht im fachlichen, aber in einem regionalen Sinne. Die Fachkräfte sind auf einen 
Sozialraum spezialisiert, kennen dort die Angebote und Strukturen, die nachbarschaftlichen 
Netzwerke, die Chancen und Risiken und vor allem: die Menschen. In diesem spezifischen 
Sozialraum handeln sie ganzheitlich.

Diese Formen der Spezialisierung haben die Belange der Bürger*innen im Blick und gewährleisten 
dennoch eine hohe Qualität und eine Ausrichtung an den Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und 
Familien. Dafür ein Beispiel:

Eine klassische Spezialisierung gibt es zwischen der Pädagogik und der wirtschaftlichen Jugendhilfe, 
ebenso zwischen Pädagogik im SGB IX und der Sachbearbeitung von Eingliederungshilfen. Hier ist 
Spezialisierung gut und richtig, aber es geht auch ganz anders: Das Jugendamt Berlin-Lichtenberg 
hat gute Erfahrungen gemacht, im Bereich der Eingliederungshilfen nach SGB IX beide Aufgaben 
nicht nur in einem Team, sondern auch in den Personen zusammenzuführen. Die Familien haben 
hier nicht nur für pädagogische, sondern auch für wirtschaftliche Fragen dieselbe Ansprechper-
son. Zugleich entstehen Synergieeffekte, denn häufig sind die Pädagog*innen nicht so firm in der 
Zuständigkeitsprüfung oder wissen nicht so genau, welche Unterlagen und Informationen die Mit-
arbeitenden der Sachbearbeitung benötigen. Diese Reibungsverluste können mit Aufhebung der 
Spezialisierung vermieden werden. 

Mitarbeitende, die generalisiert, das heißt aufgaben- oder rechtskreisübergreifend arbeiten, haben 
es in einem „Frontstage-Bereich“ jeden Tag mit unterschiedlichen Zielgruppen zu tun, nehmen sehr 
unterschiedliche Aufgaben wahr und müssen sich in vielen familiären Lebenswirklichkeiten, Behin-
derungsbildern, Hilfesystemen und Leistungsarten auskennen. Dafür brauchen sie einen soliden 
fachlichen „Backstage-Bereich“, der ihnen für Detailfragen, hochkomplexe Gesetzgebung und kniff-
lige Spezialfälle den nötigen Support gibt.
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Die Entscheidung für das eine oder das andere Strukturmodell ist vor allem eine Entscheidung für 
den Grad und die Art der Spezialisierung. Diese Entscheidung wird in der aktuellen Praxis immer 
auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gefällt: Jugend- wie Eingliederungshilfe sind in 
höchstem Maße von Personalmangel betroffen. Beide Systeme konkurrieren miteinander auf dem-
selben Arbeitsmarkt. Hochspezialisierte Strukturen ermöglichen jedoch weniger Flexibilität und 
daher auch weniger Möglichkeiten, das spezialisierte Personal bei Engpässen flexibel einzusetzen. 
Ein unversäultes Modell hingegen bietet effiziente Hebel der Personalressourcensteuerung, und 
das auch in hochkomplexen Aufgabenfeldern. Und das umso mehr, je kleiner das Jugendamt und 
je ländlicher der Raum ist. 

Es lohnt sich also, das unversäulte Modell D mit seinen ganzheitlich arbeitenden Mitarbeitenden 
als Zielbild zu definieren. Es sieht allerdings anspruchsvoll aus – und ist es auch. Die gute Nachricht 
ist aber: Jugendämter können sich Schritt für Schritt dorthin entwickeln. Dabei kann der Weg beim 
oben gezeigten Modell A beginnen und dann im Verlauf einiger Jahre über das Modell B oder C 
schließlich Modell D erreichen. Wichtig wird sein, ein inklusives Modell D explizit als Ziel zu formu-
lieren, die schrittweise Entwicklung dorthin zu kommunizieren und auch konkret zu planen - sonst 
bleibt man in den Mühlen des Alltags allzu häufig auf halbem Wege stecken und ein als Übergang 
gedachtes Modell A bleibt als Endzustand bestehen. Das wäre schade und wird weder der Intention 
der SGB VIII-Reform noch den Familien gerecht. 

6. FAZIT

Es ist deutlich geworden, dass es bei der dritten Reformstufe um weit mehr geht als um eine bloße 
Verwaltungsstrukturreform. Die Umsetzung der dritten Reformstufe ist eine große Aufgabe - aber 
sie wird nur dann zur Großen Lösung, wenn sie nach vorne gedacht wird. Der Beitrag soll Mut 
machen, das anzugehen – damit aus beiden Verwaltungen und beiden Rechtskreisen mehr als nur 
die Summe der Teile, sondern tatsächlich ein Ganzes, eine inklusive Jugendhilfe entsteht. Dazu 
einige Empfehlungen: 

• Gestalten Sie Ihre Aufbauorganisation bewusst und proaktiv. Warten Sie nicht, bis sie von 
äußeren Einflüssen gestaltet wird.

• Richten Sie Ihre Struktur nach den Bedarfen Ihrer Zielgruppe aus. Bürger*innen wissen am 
besten, was sie brauchen – fragen Sie sie danach und beziehen Sie sie in das Design Ihrer 
Service-Leistungen ein. Leiten Sie aus den Bedarfen der Familien die passenden Formen von 
Spezialisierung ab. 

• Entwickeln Sie Ihr Jugendamt Schritt für Schritt weiter. Nehmen Sie sich die Zeit, von- und mit-
einander zu lernen. Deswegen lohnt es sich, früh damit anzufangen. Starten Sie mit einer Ziel-
definition, analysieren und synchronisieren Sie Ihre Prozesse und entwickeln Sie daraus die 
Aufbauorganisation. (Dazu ausführlich: v. Walter & Christ 2021 und v. Walter & Christ 2022).

• Trauen Sie Ihren Mitarbeitenden etwas zu. Sie sind hochkompetent und erfahren, lern- und 
entwicklungsfähig. Darauf können Sie aufbauen. Das nötige Wissen ist in den regionalen Sys-
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temen der Jugend- und der Eingliederungshilfe vorhanden – es will nur noch geteilt werden. 
Hier helfen strukturierte Schulungspläne und eine Prioritätensetzung, um gezielt Wissen auf-
zubauen.

• Entwickeln Sie Ihre Mitarbeitenden nach und nach zu Generalist*innen. Bieten Sie ihnen 
dafür einen guten „Backstage-Bereich“ an, der rechtliche Detailkenntnisse und Spezialwissen 
zur Verfügung stellt und die Mitarbeitenden im „Frontstage-Bereich“ absichert und unter-
stützt. Definieren Sie den Service-Level, mit dem Ihr Backstage-Bereich auf Anfragen der Mit-
arbeitenden reagiert – denn verzögerte oder praxisferne Antworten helfen im Fronstage-Be-
reich wenig.

Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe hat es in 
ihrer Stellungnahme zum aktuellen Gesetzgebungsverfahren treffend formuliert: „Für alle jungen 
Menschen in ihrer Vielfalt trägt Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wesentlich dazu bei, dass sie 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranwachsen können“ 
(Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 2023). Oder, wie John Meister, Leitung „Inklusive 
Jugendhilfe“ der Sozialbehörde in Hamburg, es formuliert: Nur Teilhabe und Erziehung ermögli-
chen Entwicklung.
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Autor*innen handelt es sich um Posi� onierungen und Anregungen, die nicht unbedingt die Verbandsmeinung 
widerspiegeln. Die Impulspapiere werden per Newsle� er verschickt und auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Oktober

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz beanspruchte für sich, die Interessen von jungen Men-
schen und Eltern in den Mi� elpunkt der Reform zu stellen und Möglichkeiten der Beteiligung 
und Mitbes� mmung zu stärken; darunter auch die Beteiligungs- und Beschwerderechte von 
jungen Menschen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Eine wich� ge Rolle zur Einhaltung und Weiterentwicklung von Beteiligungs- und Beschwerde-
rechten spielen die Fachkrä� e der Einrichtungsaufsicht und -beratung2). Sie sind es, die im Rah-
men der Erteilung der Betriebserlaubnis und darüber hinaus dafür Sorge tragen, dass bes� mmte 
Mindeststandards eingehalten werden und entsprechende Konzepte - u. a. Beteiligungs- und 
Beschwerdekonzepte - in Einrichtungen vorliegen. Doch wie kann die betriebserlaubniser-
teilende Behörde dazu beitragen, dass Konzepte in Einrichtungen eingehalten werden? Eine 
mögliche Lösung liegt im direkten Kontakt zwischen Fachkrä� en der Einrichtungsaufsicht und 
-beratung und jungen Menschen.

ROBIN LOH

FACHKRÄFTE DER EINRICHTUNGSAUFSICHT UND -BERATUNG IM 
KONTAKT MIT JUNGEN MENSCHEN 
Möglichkeiten, Chancen und Weiterentwicklungsbedarfe für die Praxis
2)

1. STAND DER DISKUSSION

In den letzten Jahren sind leider auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Missbrauchs-
fälle bekannt geworden. In der Kri� k stehen neben den Jugendämtern o�  auch die betriebser-
laubniserteilenden Behörden, die das Kindeswohl in den Einrichtungen nicht ausreichend im Blick 
haben, weil sie Missstände unzureichend überprüfen (können) oder ihnen Kindeswohlgefährdun-
gen erst zu spät bekannt werden. Die Gründe sind vielfäl� g. Im Fokus der Diskussion stehen insbe-
sondere der geringe Personalschlüssel und die fehlenden Möglichkeiten der Einrichtungsaufsicht, 
Kindeswohlgefährdungen zeitnah zu erkennen und schnell zu intervenieren. Hinsichtlich der Kon-
taktaufnahme mit Kindern und Jugendlichen sind insbesondere die Änderungen in §§ 45 Abs. 2 
Nr. 4 und 46 Abs. 2 und 3 SGB VIII von Bedeutung. Der Gesetzgeber stellte mit dem Kinder- und 

2) Es gibt unterschiedliche Begriff e für die betriebserlaubniserteilende Behörde. In diesem Impulspapier wird neben dem 
offi  ziellen Begriff  der betriebserlaubniserteilenden Behörde vorrangig der Begriff  der Einrichtungsaufsicht und -beratung 
verwendet, um die Doppelfunk� on deutlich hervorzuheben.

ROBIN LOH 
FACHKRÄFTE DER EINRICHTUNGSAUFSICHT UND -BERATUNG IM KONTAKT MIT JUNGEN MENSCHEN MÖGLICHKEITEN, CHANCEN UND WEITERENTWICKLUNGSBEDARFE FÜR DIE PRAXIS

                       - BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE E. V.
Bultstr. 5A • 30159 Hannover • Telefon 0511/35 39 91-3 • info@afet-ev.de • www.afet-ev.de
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Jugendstärkungsgesetz u. a. klar, dass Einrichtungsaufsichten unangemeldet Einrichtungen besich-
� gen dürfen (§ 46 Abs. 2 SGB VIII). Auch wenn dies zuvor nicht ausgeschlossen war,  sorgte die
Frage der Umsetzung unangemeldeter Prüfungen in der Praxis für Unsicherheit. Zudem können 
Fachkrä� e der betriebserlaubniserteilenden Behörde bei örtlichen Prüfungen auch mit einzelnen 
Kindern und Jugendlichen sprechen, sofern die Personensorgeberech� gten einverstanden sind, 
ihnen eine Beteiligung am Gespräch ermöglicht wird und für den jungen Menschen die Möglich-
keit gegeben ist, eine Vertrauensperson hinzu zu ziehen. Die genannten Pfl ichten bestehen jedoch 
nicht, wenn durch deren Umsetzung die Sicherung der Rechte und der wirksame Schutz der Kinder 
und Jugendlichen in der Einrichtung in Frage gestellt würden (§ 46 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). Zusätzlich 
wurden die Beschwerde- und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen um die Möglichkeit 
der Beteiligung in Form von Selbstvertretungen und externer Beschwerdemöglichkeiten ergänzt, 
welche nun Voraussetzung für eine Betriebserlaubnis sind (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII). 

Die Gesetzesänderungen sind aus fachlicher Sicht zu begrüßen, da sie die zuständige Behörde in 
ihrer Funk� on als Einrichtungsaufsicht und in ihrer Funk� on als Einrichtungsberatung stärker in 
den Blick nehmen. Eine qualita� v gute Einrichtungsaufsicht und -beratung muss für diese vielfäl-
� ge und verantwortungsvolle Tä� gkeit aber auch geschult werden und die personellen Ressourcen 
haben. Hierfür braucht es sowohl Qualitätsstandards zu Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 
im Rahmen der Betriebserlaubniserteilung3) als auch Prozessbeschreibungen der Tä� gkeit der 
betriebserlaubniserteilenden Behörde4), die von der BAG Landesjugendämter zurzeit aktualisiert 
werden. Zudem braucht es eine Organisa� onskultur, die die Einrichtungsaufsicht und -beratung als 
Aufsichts- und sozialpädagogisch ausgerichtete Fachbehörde anerkennt.5) 

Durch die Änderungen im KJSG bietet sich die Gelegenheit, als Aufsichtsbehörde Beteiligung nicht 
nur zu fordern, sondern als sozialpädagogisch ausgerichtete Fachbehörde diese auch zu fördern. 
Denn Gesetze, Konzepte und Regeln alleine können gelebte Beteiligung nicht garan� eren. Es 
braucht den Kontakt zwischen betriebserlaubniserteilender Behörde und jungen Menschen, um 
einen Einblick in den Gruppenalltag und ein Gefühl dafür zu bekommen, was es aus Sicht junger 
Menschen bedeutet, gesehen, gehört und beteiligt zu werden. 

Beteiligung startet bei der Freude, im Kontakt mit jungen Menschen zu sein, bei der Haltung, sich 
über die Umsetzung von Beteiligungs- und Beschwerdekonzepten gemeinsam mit jungen Men-
schen Gedanken zu machen, und bei der Bereitscha�  der Einrichtung, selbstkri� sch zu sein, das 
eigene Handeln zu refl ek� eren und Veränderungen zuzulassen. 

Eine betriebserlaubniserteilende Behörde, die über Mindeststandards hinausdenkt, wird nicht 
drum herumkommen, den Kontakt zu jungen Menschen zu suchen und im Rahmen ihrer Bera-
tungsmöglichkeiten Einrichtungen einzuladen, Beteiligung nicht nur als Voraussetzung für eine 
Betriebserlaubnis zu sehen, sondern auch als Möglichkeit, die Einrichtung zu einem Ort zu machen, 
der er aus Sicht junger Menschen sein sollte: nämlich ihr Zuhause.

3) vgl. BAG LJÄ 2013
4) vgl. BAG LJÄ 2021
5) vgl. Merchel 2021, S. 12 f.
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2. BETEILIGUNG IN EINRICHTUNGEN: 
SCHUTZ, RECHT UND BILDUNGSAUFTRAG ZUGLEICH

„Wenn ich mir das systemisch anschaue, dann hat Beteiligung doch auch was mit Demokrati ebil-
dung zu tun. Wo fi ndet das statt ? Und was ist mit den Mitarbeitenden? Werden sie beteiligt? Wer 
hat eigentlich die Konzepte erstellt? Nur die Einrichtungsleitung?“6)

Insbesondere im Kontext Beratung und Beaufsich� gung von Einrichtungen wird der Diskurs um 
Beteiligung häufi g als ein Teildiskurs um Kinderschutz in Einrichtungen gesehen. Zusätzlich zur Ent-
wicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt wurde in § 45 Abs. 2 
Nr. 4 SGB VIII aber auch die Möglichkeit der externen Beschwerde und Verfahren der Selbstvertre-
tung neu aufgenommen. Durch Verfahren der Selbstvertretung sollen die Interessen der jungen 
Menschen stärker in den Mi� elpunkt der Kinder- und Jugendhilfe stehen und ihnen die Möglichkeit 
gegeben werden, diese auch mitzugestalten.

Die Stärkung der Rechte junger Menschen und die Förderung von Beteiligung und Selbstvertretung 
sind ein wich� ger Bestandteil von Kinderschutz; einem präven� ven Kinderschutz, der im besten 
Falle dazu beiträgt, besonderen Vorkommnissen vorzubeugen und junge Menschen dazu zu befä-
higen, die eigenen Interessen zu kommunizieren und zu vertreten. Gleichwohl ist es wich� g, als 
Einrichtungsberatung deutlich zu machen, dass Beteiligungs- und Beschwerderechte mehr sind 
als Bestandteile von Schutzkonzepten. Dahinter steht auch ein Bildungsau� rag der Kinder- und 
Jugendhilfe, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu einer selbstbes� mmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinscha� sfähigen Persönlichkeit zu fördern - wie es auch § 1 SGB VIII vorsieht - und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kinder- und Jugendhilfe und im späteren Leben die Gesellscha�  
mitzugestalten. Durch Beteiligung und der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegen-
heiten und durch Verfahren der Selbstvertretung werden nicht nur - wie in § 45 SGB VIII beschrie-
ben - die Rechte und das Wohl von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gesichert. Sie för-
dern auch die Kommunika� onsfähigkeit junger Menschen; die Fähigkeit, sich mit unterschiedlichen 
Meinungen auseinanderzusetzen, die eigene Meinung kri� sch zu refl ek� eren, gemeinsam Lösun-
gen zu erarbeiten, Prozesse zu moderieren und in Konfl ikten zu vermi� eln. Beteiligung in seinen 
unterschiedlichen Formen leistet somit auch einen wich� gen Beitrag zur Förderung von Demokra-
� ekompetenzen, die für junge Menschen wich� g sind, um auch über die Jugendhilfe hinaus ein 
selbstbes� mmtes, eigenverantwortliches und gemeinscha� sfähiges Leben zu führen.

Hierfür braucht es jedoch Räume der Beteiligung, in denen junge Menschen lernen, sich zu betei-
ligen, und Personen und Ins� tu� onen, die sie fördern und unterstützen. Britze bezeichnet dies 
als Förderung eines demokra� schen Lernens für junge Menschen in Einrichtungen, welche als 
Methode und pädagogische Haltung von der betriebserlaubniserteilenden Behörde eingefordert 
wird.7) Umso wich� ger ist es, dass Fachkrä� e der Einrichtungsberatung auch die Frage der Betei-
ligung von und durch Mitarbeitende stellen: Welche Haltung vertreten Sie? Wie leben Sie Beteili-

6) Zitat einer Fachkra�  zum Verständnis von Beteiligung aus Sicht einer betriebserlaubniserteilenden Behörde. 
7) vgl. Britze 2015, S. 62
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gung vor? Und wie werden nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die Mitarbeitenden bei 
der Erstellung und Weiterentwicklung von Konzepten beteiligt? 

Es ist davon auszugehen, dass Beteiligung vor allem dann im Gruppenalltag gelebt wird, wenn alle 
Beteiligten Akteure am Entstehungsprozess solcher Konzepte beteiligt werden, über die Inhalte 
Bescheid wissen und die Einhaltung dessen einfordern, wenn Rechte junger Menschen verletzt wer-
den. Im Kommentar zum SGB VIII heißt es: „Bei der Entwicklung und Implemen� erung von Schutz-
konzepten spielen die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen eine besondere Rolle: Ihre 
Perspek� ven und Erfahrungen müssen in das Konzept einfl ießen, damit es sein Ziel erreicht. Aber 
ebenso wich� g ist, dass die Arbeitsergebnisse, die einzelnen Maßnahmen und Abläufe mit den 
Kindern und Jugendlichen besprochen und ihre Eindrücke von der Tauglichkeit und Wirksamkeit 
erfragt werden.“8) Hierfür braucht es eine par� zipa� ve Haltung von allen Seiten und auf allen Ebe-
nen. Forderungen nach Beteiligung sollten hier konsequent eingelöst werden; nicht zuletzt, um die 
Akzeptanz für den Organisa� onsentwicklungsprozess zu erhöhen.9)

3. SELBSTVERTRETUNG ALS CHANCE DER KONTAKTGESTALTUNG FÜR FACH-
KRÄFTE DER EINRICHTUNGSAUFSICHT UND -BERATUNG

„Bei unserem Zeitkonti ngent ist es schwierig, im Kontakt zu sein. Wir versuchen, alle drei bis vier 
Jahre in jeder Einrichtung zu sein. Wir haben aber auch andere Instrumente, zum Beispiel unseren 
Kinder- und Jugendkongress.“10)

Die Qualität des Kontaktes zu jungen Menschen wird häufi g gemessen an der Kontakthäufi gkeit. 
Und gleichzei� g wissen wir, dass die Rahmenbedingungen - nicht zuletzt durch den Fachkrä� e-
mangel - nicht op� mal sind, um einen regelmäßigen Kontakt zu pfl egen; geschweige denn, dass es 
durchaus berech� gt ist, zu fragen, ob es einen (regelmäßigen) Kontakt zwischen Fachkrä� en der 
Einrichtungsaufsicht und -beratung und jungen Menschen braucht. Immerhin gibt es schon so viele 
helfende Hände, die für sich beanspruchen, immer im Interesse der Kinder und Jugendlichen zu 

8) Wiesner/Wapler, Kommentar zum SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, 6. Aufl age, § 45, Rn. 82
9) vgl. Oppermann/Schröder 2023, S. 249-250
10) Zitat einer Fachkra�  zur Personalsitua� on und Kontaktgestaltung aus Sicht einer betriebserlaubniserteilenden Behörde.

Impulse in die Praxis:

Beteiligungs- und Beschwerderechte sind nicht nur Bestandteile von Schutzkonzepten. Kinder 
und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung in einer für sie verständlichen, nachvollzieh-
baren und wahrnehmbaren Form, was das KJSG an mehreren Stellen im SGB VIII hervorhob. 
Zudem fördert Beteiligung die Demokra� ekompetenzen junger Menschen und die Entwicklung 
und Erziehung zu einer selbstbes� mmten, eigenverantwortlichen und gemeinscha� sfähigen 
Persönlichkeit. Gelebte Beteiligung setzt voraus, dass alle Fachkrä� e - Einrichtungsleitungen, 
Betreuer*innen, aber auch die Einrichtungsaufsicht und -beratung - Beteiligung als Teil ihres 
Selbstverständnisses vorleben und Konzepte mit allen beteiligten Akteuren erarbeitet, evaluiert 
und weiterentwickelt werden.
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handeln. Betreuer*innen, Pfl egeeltern, Fachkrä� e der Sozialen Dienste im Jugendamt, Vormünder, 
Eltern, Ombudspersonen, Verfahrensbeistände u. v. m. Das sind nur einige der vielen Personen, 
die je nach Lebenslauf und Jugendhilfeerfahrungen kon� nuierlich oder punktuell an der Seite der 
Kinder und Jugendlichen stehen. Warum braucht es da die Fachkra�  der Einrichtungsaufsicht und 
-beratung, die nun auch wissen möchte, wie es den jungen Menschen in der Einrichtung geht?

Das Besondere der Einrichtungsaufsicht und -beratung ist, dass sie Einrichtungen und örtliche 
Beteiligungsmöglichkeiten aus einer anderen, nämlich strukturellen Perspek� ve betrachtet und die 
Möglichkeit hat, über den Einzelfall hinauszuschauen, wie Beteiligungs- und Beschwerdekonzepte 
in Einrichtungen gelebt werden. Andere Professionelle können dies - zumindest im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und auch Zuständigkeiten - nur in Hinblick auf den jungen Menschen, für den sie 
zuständig sind. Dies führt dazu, dass strukturelle Probleme einer Einrichtung häufi g zum Problem 
des Einzelnen, aber nicht oder zumindest erst später als strukturelles Problem erkannt und thema-
� siert werden. Im Gegensatz zu den Fachkrä� en der Einrichtungsaufsicht und -beratung stehen sie 
wiederum im engeren Kontakt zu den jungen Menschen und erfahren als Bezugspersonen schnel-
ler von den Problemen der Kinder und Jugendlichen. Um diesen Umstand synerge� sch zu nutzen, 
sollten betriebserlaubniserteilende Behörden für sich klären, wie sie über sich innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe informieren und wie Bezugspersonen, aber auch junge Menschen besondere 
Vorkommnisse in Einrichtungen melden können, und wie sie mit externen Beschwerdestellen – 
z. B. Ombudsstellen – zusammenarbeiten. 

Merchel erkennt die Perspek� ve der jungen Menschen als notwendig an, da es keine objek� ve 
Defi ni� on von Qualität gibt (z. B. in Hinblick auf Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten), son-
dern sich Qualität immer im Dialog der Beteiligten und eben auch der jungen Menschen als „Kopro-
duzent*innen“ defi niert.11) Ein regelmäßiger Kontakt mit jungen Menschen lässt sich auf Grund 
der fehlenden Personalressourcen in den betriebserlaubniserteilenden Behörden kaum bewerk-
stelligen; wobei angemerkt sei, dass auch die strukturelle Anbindung der Einrichtungsaufsicht und 
-beratung und die Größe des Zuständigkeitsbereiches eine nicht unerhebliche Rolle spielen. So 
können die Kolleg*innen in Hessen, die in den Jugendämtern ihren Sitz haben, auf Grund der räum-
lichen Nähe durchaus häufi ger Kontakt aufnehmen als ihre Kolleg*innen aus anderen Bundeslän-
dern; auch wenn die Anbindung an das örtliche Jugendamt als Leistungsträger auch als Interessen-
konfl ikt wahrgenommen wird, wenn es darum geht, Standards einzufordern, die Einrichtungen in 
Hinblick auf die Leistungsvereinbarungen mit dem Jugendamt kaum noch einhalten können.12) 

Junge Menschen sollten zumindest darüber informiert werden, dass es eine Einrichtungsaufsicht 
gibt, bei der sie sich ggf. melden können. Die meisten jungen Menschen haben in ihrer Jugend-
hilfezeit entweder nie von dieser Ins� tu� on gehört oder die Einrichtungsaufsicht besich� gte die 
Gruppe nur in ihrer Abwesenheit; meistens vormi� ags, wenn die Kinder und Jugendlichen in der 
Schule waren.13) 

11) vgl. Merchel 2021, S. 11
12) Berichte von Fachkrä� en im Rahmen der Promo� onsforschung des Autors
13) Berichte junger Menschen im Rahmen der Promo� onsforschung des Autors
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„Zwischen der Praxis der Jugendhilfeeinrichtungen und der „Heimaufsicht“ befi ndet sich eine Art 
Vakuum, das durch ungenügende Beschwerdeausübung junger Menschen gekennzeichnet ist. Es 
stellt sich die Frage, wie dieses Vakuum überwunden werden könnte, indem neben einer strukturell 
notwendigen, behördlichen Top-down-Aufsicht auch eine Bo� om-up-Kontrolle der Heimerziehung 
zunehmend aufgebaut werden kann, indem Betroff ene in ihren Beteiligungs- und Beschwerdemög-
lichkeiten nachhal� g gestärkt werden.“14) Eine Möglichkeit, dieses Vakuum ein stückweit aufzulö-
sen, besteht darin, als betriebserlaubniserteilende Behörde den Kontakt zu Selbstvertretungen zu 
suchen, sowohl einrichtungsintern als auch auf Landesebene. 

Auch Norbert Struck plädiert für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungsaufsicht und 
-beratung und jungen Menschen und betont, wie wich� g die kollek� ven Formen der Beteiligung 
sind. Er empfi ehlt § 85 Abs. 2 SGB VIII um Nr. 11 zu ergänzen, die die Landesjugendämter verpfl ich-
tet, selbstorganisierte Zusammenschlüsse von jungen Menschen aus den Hilfen zur Erziehung zu 
fördern und zu unterstützen.15)  

Selbstorganisierte Zusammenschlüsse - insbesondere auf Landesebene - stellen eine wich� ge 
Pla�  orm dar, sowohl für die jungen Menschen als auch für die Fachkrä� e der betriebserlaubni-
serteilenden Behörde. Denn sie ermöglichen einerseits jungen Menschen, Erfahrungen über den 
Gruppenalltag hinaus zu teilen und von den Erfahrungen anderer junger Menschen zu lernen, 
andererseits erfahren die Fachkrä� e, welche Themen nicht nur einzelne junge Menschen, son-
dern eine größere Gruppe junger Menschen beschä� igt und wo sich strukturell und ggf. landesweit 
etwas verbessern muss.  

Diese Erkenntnisse können als Einrichtungsberatung wiederum im direkten Kontakt mit Einrich-
tungen zur Qualitätsentwicklung genutzt oder intern in der betriebserlaubniserteilenden Behörde 
verarbeitet werden, um z. B. zu aus Sicht junger Menschen relevanten Themen Empfehlungen zu 
erarbeiten, Modellprojekte zu ini� ieren oder Fortbildungen für Fachkrä� e anzubieten (§ 85 Abs. 2 
Nr. 1, 4, 8 SGB VIII). 

14) Len/Tomaschowski/Schruth 2021, S. 2
15) vgl. Struck 2021, S. 7

Impulse in die Praxis: 

Es ist die Aufgabe der Einrichtungsaufsicht und -beratung, dafür Sorge zu tragen, dass Möglich-
keiten der Beteiligung und Beschwerde und Formen der Selbstvertretung in Einrichtungen nicht 
nur vorhanden sind, sondern von jungen Menschen auch genutzt werden können. 

Fachkrä� e der Einrichtungsaufsicht und -beratung müssen stärker im Kontakt mit jungen Men-
schen stehen. Denn nur dann können sie beurteilen, ob und wie das Recht auf Beteiligung, 
Beschwerde und Selbstvertretung von jungen Menschen wahrgenommen wird.

Betriebserlaubniserteilende Behörden sollten für sich klären, wie sie über sich innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe informieren und wie Bezugspersonen, aber auch junge Menschen beson-
dere Vorkommnisse in Einrichtungen melden können, und wie sie mit externen Beschwerdestel-
len – z. B. Ombudsstellen – zusammenarbeiten. Das KJSG hat dazu neue Möglichkeiten eröff net.
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4. DIE BEDEUTUNG DER BERATUNGSTÄTIGKEIT DER BETRIEBSERLAUBNISERTEI-
LENDEN BEHÖRDE

„Der Beratungsanteil ist der entscheidende Anteil. Denn da kommt man ins Gespräch und bekommt 
die Fachlichkeit mit. Der konträre Auft rag von Beratung und Aufsicht schafft   bei den Trägern Unsi-
cherheiten, das Gefühl von Ohnmacht und Machtverlust. Und deshalb herrscht häufi g wenig Trans-
parenz. Wir müssen deutlich machen, dass an erster Stelle die Beratung steht.“16)

Es ist davon auszugehen, dass die große Mehrheit der freien Träger in der Kinder- und Jugendhilfe 
alles in ihrer Macht Stehende tut, damit die Kinder und Jugendlichen in ihrer Einrichtung best-
möglich aufwachsen und ihre Rechte sowohl intern als auch extern wahrnehmen können. Um die 
Einrichtungen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, ist es wich� g, Einrichtungen gut zu beraten, 
auch wenn weiterhin gilt: „... Aufsicht muss Aufsicht bleiben, auch und gerade wenn sie produk� v 
berät.“17)

Auch Selbstvertretungen und landesweite Beteiligungsformate sind nicht der Weisheit letzter 
Schluss. Sie bieten zwar den Fachkrä� en der betriebserlaubniserteilenden Behörde einen guten 
Zugang zu jungen Menschen, doch erhält die Fachkra�  nur einen gefi lterten Einblick in den Grup-
penalltag und das Erleben der jungen Menschen. Denn es sind überwiegend die vielen hoch 
engagierten Einrichtungen, die ihre jungen Menschen für solche Gremienarbeiten begeistern und 
teilweise schon weit vor dem BKiSchG und dem KJSG Formen der Selbstvertretungen in ihrer Ein-
richtung etablierten. Der Kontakt zu jungen Menschen aus Einrichtungen, die Par� zipa� on nicht als 
wich� g erachten und Beteiligung im Gruppenalltag nicht leben, wäre sehr bedeutsam, erweist sich 
jedoch leider als schwieriger. 

Umso wich� ger erscheint die Beratungstä� gkeit auch außerhalb von Krisensitua� onen, um Ver-
trauen aufzubauen und das Gefühl der Ohnmacht und die Sorge vor Machtverlust abzubauen. Ist 
die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit geschaff en, wird die Einrichtung die betriebserlaub-
niserteilende Behörde auch in Krisenzeiten als helfende und nicht nur als beaufsich� gende Instanz 
wahrnehmen. 

Gerade zu Beginn vor Inbetriebnahme einer Einrichtung muss die betriebserlaubniserteilende 
Behörde auf Grundlage der vorgelegten Konzepte abschätzen, inwieweit die Umsetzung der Kon-
zepte in der Praxis realisierbar ist. „Umso wich� ger ist es, dass sich die Erlaubnisbehörde nach 
der Eröff nung der Einrichtung im Rahmen der Prüfung vor Ort (§ 46) einen Eindruck von der tat-
sächlichen Praxis verscha�   und dabei auch Kontakt mit den betreuten Kindern und Jugendlichen 
aufnimmt.“18)

16) Zitat einer Fachkra�  zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen und dem Spannungsverhältnis zwischen Beaufsich� gung 
und Beratung aus Sicht einer betriebserlaubniserteilenden Behörde.

17) Schrapper 2017, S. 20
18) Wiesner/Wapler, Kommentar zum SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, 6. Aufl age, § 45, Rn. 78
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Robin Loh ist Mitglied im Careleaver e. V. und promoviert an der Universität Hildesheim zur Frage, 
ob und wie Fachkrä� e der Einrichtungsaufsicht und -beratung im Kontakt mit jungen Menschen 
stehen können. E-Mail: loh@uni-hildesheim.de

19) Refl exionsbogen zur Erstellung und Weiterentwicklung von Beteiligungs- und Beschwerdekonzepten in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe nach § 45 SGB VIII  (vgl. h� ps://hildok.bsz-bw.de/)

Impulse in die Praxis:

Die Beratungstä� gkeit der betriebserlaubniserteilenden Behörde verdient mehr Aufmerksam-
keit und sollte bei Verfahren der Personalbemessungen (§ 79 Abs. 3 S. 2 SGB VIII) in betriebser-
laubniserteilenden Behörden stärker berücksich� gt werden, um präven� v beraterisch tä� g 
zu werden und besonderen Vorkommnissen vorzubeugen. Bei der Personalbemessung sollte 
zudem auch der Kontakt zu jungen Menschen - nicht nur bei örtlichen Prüfungen - berücksich-
� gt werden. 

Refl exionsfragen wie in diesem Refl exionsbogen19) können bei der Erstellung von (Beteiligungs- 
und Beschwerde-)Konzepten unterstützen. Sie können je nach Bedarf, Zielgruppen junger Men-
schen und Rahmenbedingungen der Einrichtung angepasst werden. Fachkrä� e der betriebser-
laubniserteilenden Behörden können den Bogen in Gesprächen mit Trägern nutzen oder ihn 
zur internen Nutzung - zum Beispiel für Teamsitzungen, Fachkonferenzen ö. ä. - zur Verfügung 
stellen. Es lohnt sich auch, einzelne Fragen mit jungen Menschen zu besprechen, zum Beispiel in 
Gruppensitzungen oder Sitzungen von Kinder- und Jugendvertretungen.
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